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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Friihlingsfitzung 1873.

Kreisschreiven

an

die Mtglieder des Großen Rathes.

Biel, den 15. Mai 1873.

Herr Großrath l

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem
Regierungsrathe beschlossen, den Großen Rath auf Montag den
26. Mai 1373 zu einer ordentlichen Session einzuberufen.
Sie werden demnach eingeladen, sich am bezeichneten Tage,
des Vormittags um 9 Uhr, auf dem Rathhause in Bern
einzufinden.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden,
sind folgende:

à. Entwürfe von Gesetzen und Dekreten.

». Gesetze zur ersten Berathung.

Gesetz über die Organisation des Kirchenwesens.

d. Dekrete.

1) Dekret über die Verwaltung der richerlichen Depositengelder.
2) Dekret über die Organisation der Finanzverwaltung.
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v. Borträge.

». Des Regierungspräsidenten.

1) Bericht über Wahlen in den Großen Rath.
2) Bericht über das Ergebniß der Volksabstimmung vom 4. Mai.

d: Der Direktion des Gemoiwdo^inid Armen¬
wesens.

1) Gesuch um Trennung der Werdthöfx von Lyß.
2) Beschwerde der Gemeinde Sämlingen gegen einen Beschluß

des Regierunasrathes nebst Eingaben einer Anzahl
Gemeinden in ähnlichem Sinne.

o. Der Direktion der Justiz und Polizei.

1) Naturalisationen.
2) Strafnachlaßgesuche.
3> Gesuch um Ertheilung des Korporationsrechtes an die

Kleinkinderschule in Neuenstadt.
4) Gesuch von Notarien um Bewilligung des Rechts, Schuld¬

betreibungen vorzunehmen.

<1. Der Direktion der Finanzen.

Rekurs des Herrn Rollier gegen einen Entscheid des Regte-
rungsrathes wegen Besteurung waadtländischer Aktien.

e. Der Direktton der Domänen und Forsten.

Käufe und Verkäufe.

k. Der Direktion der öffentlichen Bauten.

Straßen- und Brückenbauten.
50



196 (26. Mai 1873.)

k. Wahlen.

1) Des Präsidenten, der zwei Vizepräsidenten und der Stim-
menzählcr des Großen Rathes;

2) des Regierungspräsidenten;
3) eines Mitgliedes des Regierungsrathcs;
4) des Steuerverwalters;
5) des Ohmgeldverwalters;
6) eines Ersatzmannes des Obergerichts;
7) des Kommandanten der Kavallerie;
8) von Stabsoffizieren.

Aus die Tagesordnung des ersten Tages werden gesetzt:
die Vorträge des Regierungspräsidenten und der Direktionen,
sowie die Dekretsentwürfe.

Die Wahlen finden Donnerstag den 29. Mai statt.

àit Hochachtung!

Der Großrathspräsident:

Marti.

Erste Sitzung.

Montag, den 26. Mai 1873.

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Marti.

Lenz, Linder, Hocher Albert, Locher Christian, Mägli,
Maistre, MesfttA, Michel Christian, Mischler, Müller
Albert, Müller Jean, v. Muralt, Oberli, Ott, Prêtre,
Racle, Reber in Niederbipp, Rebctez, Regez, Renfer, Ritschard
Jakob, Rosselet, Röthlisberger Wilhelm, Röthlisberger
Matthias, Ruchti, Salzmann, Scheidegger, Schertenleib,
Schrämli, Schwab Johann, Seiler, Seßler, Spring,
Sterchi, Stettlcr Christian, Stucki, Terrier, v. Tavel, Thönen,
Wampfler, v. Werdt, Willi, Wirth, Wüthrich, Wyß, Zeller,
Zingg, Zumkehr, Zumwald, Zwahlen.

Nach dem Namensaufruf« sind 126 Mitglieder
anwesend. Abwesend sind mit Entschuldigung:
die Herren Anker, Bohren, Bourguignon, Burger Rudolf,
Bürki, Chodat, Feune, Frots, Geiser Friedrich Gottlieb,
Geißbühler, Grosiean, Gygax Gottfried, Joost, Klaye, Kohli,
Manuel, Nieder, Scheurer, Simon, Sommer Jakob, Vogel,
Zyro; ohne Entschuldigung: die Herren Aebi, Alt-
Haus, Arn, Wähler, Bangcrter, Berger, Bernard, Beuret,
Bieri, Bouvier, Brand, Bühlmann, Burger Peter, Bütig-
kofer, Choulat, Cuenat, Cuttat, Ducommun, Egger, Engel
Gabriel, Fahrni-Dubois, Fleury Viktor, Floury Joseph,
Flückiger, Folletête, Frêne, Friedli, Furer, Gouvernon,
Greppin, v. Grünigen, Gurtner, Hennemann, Henzelin,
Hofmann, Hurni, Jmobersteg, Jndermühle, Joltat, Kaiser
Friedrich, Kaiser Niklaus, Kalmann, v. Känel in Wimmis,
Kehrli, Keller, Kohler, König, Kühn, Kummer, Leibundgut,

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgenden

Worten:

Meine Herren!

Ich glaube, eine Pflicht zu erfüllen, indem ich zur Er-
ässtiMg dieser Sitznng einige Worte an Sie richte, um die
Bedeutung der am 4. d. M. stattgefundenen Volksabstimmung

zu erörtern, und daran anknüpfend die Frage zu stellen,
was angesichts dex daherigen Sachlage zu thnn sei.

Es erinnern sich wohl noch Alle, wie wir im Kanton
Bern zum Referendum gekommen sind. Wir verdanken es

nicht einem allgemein gefühlten Bedürfnisse, beziehungsweise
der Initiative des Volles/ shIldertl dchl Drängen auf
Erweiterung der Volksrechte seitens der Demokraten, welche die
Repräsentativ-Demokratie für abgenutzt erklärten, und anderseits

dem Begehren der Konservativen nach einem
Finanzreferendum, als einem Mittel, um weitern Defiziten im
Staatshaushalte, welche in Folge der durch die Bedürfnisse der
Neuzeit gesteigerten Anforderungen an den Staat entstanden
waren, ein Ziel zu setzen.

In der schwierigen Lage, in welcher sich der Große Rath
während der Periode von 1866 bis >379 befand, entschloß
sich die ganze liberale Partei, dem Verlangen beider Theile
im weitesten Sinne zu entsprechen, und dieß geschah durch das
im Jahre 1869 erlassene Gesetz, wonach alle Hauptfragen der
Gesetzgebung und der Staatsfinanzen dem Endentscheid des
Volkes unterstellt wurden.

Nachdem hierauf während drei aufeinanderfolgender Jahre
sämmtliche Vorlagen des Großen Rathes an das Volk,
worunter solche von großer finanzieller Tragweite, von demselben
genehmigt worden waren, schien das Referendum seine Probe
glücklich bestanden zu haben, als Hanz unerwartet sich unsere
Staatsmänner durch die dießjähnge Völksabstimmung
enttäuscht sahen. Von sechs Vorlagen wurden nämlich vier
verworfen. Drei davon haben zwar keine wesentliche Bedeutung;
um so wichtiger aber war die vierte, der Gesetzesentwurf
betreffend Besoldungscrhöhungen. Niemand wird läugnen, daß
seit mehr als 19 Jahren die Geldverhältnisse durchaus
geändert haben und daß alle Lebensbedürfnisse un Preise
außerordentlich gestiegen sind, so zwar, daß die obersten Beamten
mit ihren Besoldungen nicht mehr anständig, die untern
Beamten und Angestellten kaum mehr leben können; man
durfte daher billigerweise vom Volk erwarten daß es die
Besoldungserhöhungen gutheißen werde, zumal dieselben nur
in bescheidenem Maß projektirt waren, und die dafür nöthige
Summe beschafft werden konnte, ohne das Gleichgewicht der
Einnahmen und Ausgaben zu stören und ohne eine Steuer-
erhöhung zur Folge zu haben. Dennoch sagte das Volk mit
großer Mehrheit „Nein" I

Sollen wir nun deßhalb dem Volke zürntn? Ich glaube
nicht, fondern wir haben einfach das Recht des Volkes
anzuerkennen, auch Nein zu sagen, und müssen auch in diesem
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Falle den Entscheid achten, da sonst die Volksabstimmung
nichts mehr zu bedeute» hätte. Oder sollen wir deßhalb das

Referendum als eine verwerfliche Einrichtung bezeichnen?
Ebensowenig ; für mich wenigstens sind die triftigen Gründe, welche,
freilich nach langem Widerstreben, mich zu dessen Annahme
bewogen haben, durch diesen Mißerfolg nicht entkräftet worden,
sondern ich sehe mit Zuversicht in die Zukunft, fest überzeugt,
daß sich das Referendum im großen Ganzen bewähren werde.
Freilich wird sich das Volk, besonders in Finanzfragen, »och

oft schwierig oder selbst engherzig zeigen, und werden wir
nicht immer so rasch vorwärts kommen, wie wir es wünschen.
Hierin liegt aber kein so großes Unglück, daß es nicht durch
die guten Früchte des Referendums, welche langsam aber sicher

reifen, weit überwogen würde. Uns aber, meine Herren,
liegt es ob, diese Früchte zur Reife zu bringen indem wir
das Volk aufklären. Wenn es dennoch, gegen unser Erwarten,
in einzelnen Fällen einen negative» Entscheid faßt, so haben
wir vorerst zu untersuchen, ob der Fehler nicht an uns lag,
und sicher werden wir oft finden, daß dem also ist. Im
vorliegenden Falle nun will ich mich über die Gründe der
Verwerfung des Besoldungsgesetzes nicht verbreiten; es sind
deren manche, und sie wurden bereits genugsam in engern
und weitern Privatkreisen, sowie auch in der Presse konstatirt.
Es dürfte vielleicht das bedauerliche Ergebniß nicht weniger
in den Mängeln der Vorlage und der mangelhaften
Behandlung und Vorbringung derselben, als in der Engherzigkeit

des Volkes zu suchen sein. Eine Erscheinung nur halte
ich für bedenklich, und diese liegt in der Thatsache, daß die
Vorlage, die vom Volke mit solch' überwiegender Mehrheit
verworfen wurde, im Großen Rathe unbeanstandet geblieben,
also einstimmig genehmigt worden war. Sollte sich diese
Thatsache erneuern, so müßte daraus der Schluß gezogen
werden, daß der Große Rath sich im Widerspruch mit der
Mehrheit des Volkes oder mit sich selbst befindet.

Und was nun thun? Uns nicht entmuthigen lassen,
sondern das verworfene Besoldungsgesetz, dessen Nothwendigkeit

wir anerkennen, wieder an die Hand nehmen, es

umarbeiten, besser machen, und vom schlecht unterrichteten Volke
an das besser unterrichtete appelliren. Es kann nicht der Wille
des Volkes sein daß der Beamtenstand verkümmere. Der
modern« Staat bedarf zur Lösung seiner großen Aufgaben
ausgezeichneter Beamten, und um solche für den Staatsdienst
zu gewinnen und an denselben zu fesseln, muß er sie so
bezahlen, daß sie dabei lebe» können. Die Wohlfahrt des
Landes hängt davon ab, und wenn die Mitglieder des Großen
Rathes sich die Mühe nehmen wollen, dieß dem Volke klar zu
machen, so wird das neue Besoldungsgesetz sicher angenommen
werden.

Indem ich mich auf diesen Gegenstand, der so ziemlich
die wichtigste Tagesfrage in unserm kantonalen Leben bildet,
beschränke, erkläre ich die Sitzung eröffnet.

Tagesordnung:

Ueberweisung von Traktanden an Kommissionen.

Auf den Antrag des Herrn Präsidenten wird der
neu eingelangte Dekretsentwurf über die Verwaltung, die
Kassaführung und die Kontrole im Staatshaushalt an eine
vom Büreau zu bestellende Kommisston von 5 Mitgliedern
gewiesen.

ai 1873.) 197

Bortrag über die seit der letzten Session ftatt-
gesnndenen Ersatzwahlen.

Es sind ernannt:

im Wahlkreise La upen an Platz des ausgetretenen Herrn
Salvisberg:

Herr Christen Herren, Landwirth, in Mühleberg;
im Wahlkreise St. Jîmer an Platz des verstorbenen

Herrn Girard:
Herr Peter Jo lissa int, Regierungspräsident, in

Bern;
im Wahlkreise Sign au an Platz des zum

Gerichtspräsidenten ^wählten Herrn Berger:
Herr Felix Samuel Stettler, Gastwirth, in Eggiwyl.

Da diese Wahlverhandlungen keine Unregelmäßigkeiten
darbieten und keine Einsprachen dagegen eingelangt sind, so
werden sie auf den Antrag des Rcgierungsrathes ohne Widerspruch

genehmigt.

Hierauf leisten die Herren Herren und S tettler den
verfassungsmäßigen Cid

Bortrag des Regiernngsrathes über die Resultate
der Volksabstimmung vom 4. Mai abhin,

betreffend:

1) den Gesetzesentwurf über die Besoldungen;

2) den Beschlussesentwurf über den Neubau der kantonalen

Militäranstalten;
Z) den Gesetzesentwurs über Verabfolgung eines Beitrags

an die Kosten der Anschaffung von Kavalleriepferden;
4) den Gesetzesentwurf über die Schützengesellschaften;

5) den Gesetzesentwurs über die Jagd;
ß) den Gesetzesentwurs über die Fischerei.

Dieser Vortrag, der gedruckt ausgetheilt wird, lautet,
wie folgt:

Herr Präsident!
Herren Großräthe!

Von denjenigen Vorlagen, welche am 4. dieses Monats
zur Volksabstimmung gelangten, wurden angenommen:

1) der Beschluß übn den Neubau der Militäranstalten
mit 25,403 gegen 19,151, also mit einem Mehr von
6,252 Stimmen;

2) das Gesetz über die Schützengesellschaften mit 22,308
gegen 17,919, also nnt einer Mehrheit von 4,389
Stimmen.
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Dagegen verworfen: 3) das Gesetz über die Fischerei mit 23,413 gegen 19,740,
„r, c» r also mit einem Mehr von 3,673 Stimmen ;

1) ilber die Besoldungen mrt 28Z.31 gegen ^ das Gesetz über die Jagd mit 26,444 gegen 16,228,
17,027, also mit einem Mehr von 11,104 Stimmen; also mit einem Mehr von 10,216 Stimmen.

2) das Gesetz über Verabfolguna eines Beitrages an die Wir lassen hier die Zusammenstellung der AbstimmungS-
Anschaffuna von Kavalleriepferden mit 26,768 gegen ergebnisse in den einzelnen Amtsbezirken und Gemeinden folgen,
15,030, also mit einem Mehr von 11,738 Stimmen; weil dieselbe in mehr als einer Hinsicht von Interesse ist.
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«-s î
luterlakeu.

kl ien^.
Li ienziw^Ier
llulstetten
Obeiiieci
^srinüUIe
Königen

lseltwalci
àtten
Xweilütseliinen
8t. koatenberK
ksdkern
keissi^en
kinMenbe^
Vnterseen
türinUelwalel.
lâteàunnen

liouollluxeu.

Linien.
>V'k>I klingen
z^oi-b.
viesdacli
kursender^
zVioktraeb
küeiistetten

ZlünsiKSN
kovv^I

lankea.

Klauen
Lrislseli
KUMINKUN
kvnslinAen
öur^
Dittinssvn
ksuken
kiesberK
kösotien?
zVslilen
KrellinKen

Raupen.

?errenbslm.
krauenlcsppelen

Transport

Ja. Nein Ja. Nein. Ja Nein Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein.

225 83 105 142 39 116 54 127 34 96 85 97 81
65 18 30 23 21 21 20 33 11 24 18 23 19
50 15 28 19 17 10 26 25 12 10 34 14 20

128 7 116 54 65 20 90 64 43 10 106 29 88
215 179 31 191 16 148 50 185 12 163 41 184 23
103 59 33 67 28 47 42 70 15 42 49 44 48
153 35 106 62 79 27 99 48 71 55 78 62 74
38 4 28 92 3 20 7 30 4 4 28 5 27

116 49 60 71 38 36 67 55 33 61 37 66 38
78 63 14 67 10 62 15 68 8 70 7 71 6
97 13 84 58 39 18 75 32 60 19 76 25 69
95 16 76 53 36 23 60 52 30 42 42 39 39
91 44 42 71 11 54 21 54 15 60 14 61 14

171 44 117 96 59 63 77 60 73 38 104 32 113
156 77 67 131 11 92 32 105 11 94 37 104 31
143 39 85 76 56 25 85 53 51 52 73 57 61
229 130 84 179 44 129 72 166 38 132 84 153 62

2153 875 1106 1392 572 911 892 1227 521 972 913 1066 813

255 71 165 126 107 68 151 117 91 86 144 93 138
185 35 141 57 112 37 123 55 94 49 116 48 118
288 97 162 161 84 101 119 135 72 145 86 162 76
305 56 223 110 161 45 204 89 155 62 194 97 164
102 13 87 21 78 8 88 18 75 22 78 31 65
138 45 78 63 50 30 75 51 47 52 64 61 53
255 58 178 134 97 53 161 100 98 84 140 96 131

85 37 43 61 20 23 47 50 15 29 41 43 33
470 134 300 231 198 91 303 190 169 141 259 159 244
138 38 88 62 64 25 92 61 59 28 97 31 91

2221 584 1465 1026 971 481 1363 866 875 698 1219 821 1113

62 13 48 22 38 11 42 21 32 9 49 16 42
83 12 69 14 67 10 69 16 64 8 69 13 65
67 21 41 22 39 17 43 52 7 10 46 13 47
45 7 30 12 26 12 24 12 25 9 27 11 27
44 8 29 16 20 4 31 21 13 13 15 12 19
66 12 48 20 37 13 42 16 33 17 40 23 34

218 78 131 92 110 80 110 108 76 76 105 97 103
113 12 94 17 84 11 87 22 73 16 81 19 79
97 4 90 12 83 4 87 10 82 15 77 15 77
66 18 45 19 46 17 45 26 31 21 31 18 45

142 67 69 106 30 87 40 92 31 90 44 105 31

1003 252 694 352 580 266 620 396 467 284 584 342 569

50 16 27. 21 22 12 30 18 25 18 25 18 26
62 14 46 28 30 13 36 19 28 27 30 24 31
87 25 48 35 37 15 52 20 36 32 37 30 42

199 55 121 84 89 40 118 57 89 77 92 72 99
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Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein.

Irsnsport
1>iMPKN

Rüt»Ivt»erS
Mnotivv^ier, Villsrs-Ies-
moines, un(l Llsvsle^res

Keueneek

199 55 121 84 89 40 118 57 89 77 92 72 99
179 105 53 128 31 41 109- 113 36 99 56 63 104
170 92 57 118 34 17 114 103 19 50 88 46 98

41 30 9 32 8 27 8 23 11 20 19 28 11
186 51 110 102 55 51 85 81 49 59 95 64 84

775 333 350 464 217 176 434 377 204 305 350 273 396

Nlioster.

6orlinn 77 6 70 5 71 5 71 6 69 — 74 4 71
Lourekspoix 64 — 64 1 63 — 64 — 64 1 63 1 63
6ourren«telin 172 21 149 29 139 30 135 31 130 8 161 22 144
Krnnctvsl 120 50 68 79 38 71 44 74 36 26 89 41 73
Mrvelier 100 8 90 8 89 8 88 7 85 5 92 7 89
Aoutier 287 145 132 210 61 170 96 202 54 64 207 122 150
kevillsrä 130 64 63 113 15 103 20 93 23 61 62 81 42
6ourt 73 29 35 51 10 37 20 35 18 22 36 27 31
6!eneve2 107 — 107 4 102 4 101 2 100 7 99 3 101
1,sjoux 86 14 71 15 71 14 70 15 69 14 70 15 71
Loinewn 70 29 40 49 20 42 23 33 29 21 46 36 3V
l'svsnnes 238 125 96 203 15 175 36 175 32 50 169 95 121

1524 -491 985 767 694 659 768 673 709 279 1168 454 986

Aeiieiiàà
viesss 73 27 44 54 17 42 27 51. 17 21 50 43 28
iVeuvevillö 388 109 118 154 64 134 83 139 54 125 89 142 76
IVocls 79 42 34 54 21 51 20 46 22 26 49 47 29

540 178 196 262 102 227 130 236 93 172 188 232 133

iàii. -

kürzen 180 56 114 110 56 53 101 94 57 67 94 84 83
Koltststt 74 36 33 40 27 15 42 48 18 15 46 27 37
l-i^er? 91 29 24 36 14 20 24 42 5 23 24 34 15
Nett 78 31 24 51 7 32 16 48 3 30 34 24 29
Milsu 171 102 62 133 27 90 59 126 23 64 91 83 74

8à 35 5 29 23 11 9 24 21 12 12 22 16 19
leukele» 169 43 112 98 55 41 110 70 72 51 104 54 99
Ivrsim 72 36 32 50 15 26 32 45 12 28 38 36 30
Wslpersvv^l. 167 25 27 25 22 19 25 19 19 20 21 26 17

8à, (4btkeiIunA Msoker?) 37 9 24 31 3 16 15 28 3 10 19 27 5'
1074 372 481 597 337 321 448 541 224 320 493 411 408

«berbosle.

tZsämen
Kuttannen
Innàirok^
ltleirm^en

37 14 23 17 20 13 24 7 29 3 33 4 "33
38 35 2 36 — 30 2 33 20 13 31 2
63 13 48 33 22 ' 25 28 34 16 7 50 24 31

230 63 161 147 65 80 110 113 79 72 136 81 124

368 125 234 233 107 148 164 187 124 .192 232 140 190
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L

Z M
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3a. Nein. 3a. Nein. 3a. Nein. 3a. Nein. 3a. Nein. 3a. Rein.

rnntrut.
?ontensis 180 20 142 30 119 27 132 31 134 9 151 23 131
pruntrut 468 254 198 277 154 258 153 248 141 93 310 231 185
öresssueourt 92 20 63 26 57 22 62 29 52 5 78 20 62
OkevkllöL 224 39 171 44 160 35 145 25 141 14 186 26 183
4!oui tväoux.... 104 15 88 10 92 10 92 10 91 15 87 11 88
Oamvnnl 142 22 120 16 116 18 116 16 113 7 119 19 116

109 12 96 12 95 10 95 10 94 3 103 9 97
Lrsniikontsinv 176 6 170 6 170 7 169 9 167 - 7 159 8 168
L»ncourt 143 15 127 18 121 15 123 14 122 9 129' 12 126
Luix 108 14 92 15 88 18 84 15 84 5 92 15 88
Luiv 151 6 142 8 136 5 135 6 137 3 141 8 138
Louickâvo» 65 16 49 17 48 16 49 15 49 12 54 15 50
Louitemàlie 94 7 86 10 81 4 84 9 79 14 77 19
AontiKNö2 59 13 46 12 44 12 46 12 43 1 58 12 46
Lont'vi 198 22 171 26 166 24 163 27 154 9 169 28 163
öeurnLvesin. 66 10 51 15 46 10 49 14 48 3 59 12 49
Oosuvv 211 3 208 3 208 3 208 1 210 4 207 2 209
viimpkroux 154 10 144 13 140 13 139 12 137 14 137 10 143
Ventielineouri 123 9 114 12 110 10 110 12 107 11 109 11 109
^Ue 192 11 175 17 164 12 164 12 159 12 161 20 157
^suei 72 12 59 14 53 11 54 10 57 6 64 10 57
Lkaiinaille 155 22 124 22 121 22 119 24 114 - 5 148 20 125
Lmnol 189 28 158 33 145 35 148 36 124 23 152 26 159
Uivcourt 93 58 26 60 24 59 26 58 24 1 78 58 24
LtZUI-AVNg^ 196 15 177 15 178 8 177 12 172 23 169 11 173
Veourt 36 22 14 22 14 22 14 22 14 — 36 22 14
8t. Ilrssnne 199 59 134 62 127 58 133 63 121 28 161 68 123

3999 740 3145 815 2977 744 2989 752 2888 336 3394 726 3056

^blentseken. 16 7 9 16 — 14 2 11 5 16 — 16 —
KsteiA 85 8 75 37 40 25 51 42 34 26 49 22 54
1>SU«ZItEN 39 10 29 33 6 13 25 27 9 18 20 23 15
sssnen 171 59 108 119 39 80 66 89 60 68 81 91 57

311 84 221 205 85 132 144 169 108 128 150 152 126

8vItìv»rzeàiH.
KuMisbei-A.
^IbliKkn
IVskIern
kûsà^K

162 18 126 72 70 36 102 65 72 64 80 75 73
53 29 24 43 10 4 47 33 16 34 18 40 12

225 39 174 94 107 24 163 70 99 90 102 90 106
99 13 84 28 61 10 75 28 56 27 54 35 49

539 99 408 237 248 74 387 196 243 215 254 240 240

AeNixe».
Lvlp
Keravosee
?immkrwsI6
Kur^elen
Kirokäoxk
^sttkyvv^I
Liroktkurnen
küeMsder^

233 73 143 144 69 58 139 103 80 76 134 106 106
85 21 55 34 40 19 55 37 31 35 41 38 36

149 32 108 89 50 62 65 73 41 75 70 81 62
89 26 61 49 36 22 56 39 36 26 53 31 48

223 16 168 66 134 35 153 80 110 50 149 59 140
190 58 110 120 48 51 104 69 81 69 100 66 99
240 59 141 163 60 71 120 108 67 94 105 103 99
233 67 142 105 89 73 100 89 82 99 83 107 79

1442 352 928 770 526 391 792 598 528 524 735 591 669
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8ixa»u.
I.SNANSU

kötkendsok.
8iSngu
I.supersv^I.
kü<iei-s>v^I
Irudsckgobvn
LebsilANsu
Irub

0ber8immentb»I.
I.enk
8t. 8tspk»n
öalti^en
Aweisimmen

S

G
N

L
's
a-.

î
«
-«

'L
«S
»

ZZ ««
K «

LU«-Z,-Sî«S «»»? îA
Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein Ja. Nein. Ja. Nein. Ja Nein.

506 258 216 280 174 168 250 248 144 207 244 263 193
245 93 122 101 <06 37 162 102 99 81 114 90 109
130 17 106 29 94 14 103 26 93 23 96 22 95
302 86 187 114 148 65 187 111 124 69 191 85 173
182 42 133 68 98 32 119 68 77 57 109 67 97
166 45 107 65 85 40 101 59 70 46 95 52 90
63 22 41 32 29 6 47 20 37 13 47 32 27
89 22 67 61 27 4 83 46 36 53 35 53 35

190 17 154 16 142 6 150 18 137 8 163 16 t5l
1873 602 t133 766 903 372 1202 698 817 557 1094 680 970

216 61 152 150 63 87 109 137 63 84 116 130 80
157 80 66 118 27 94 42 106 22 36 106 106 36
172 54 109 101 63 80 76 85 55 64 89 9t 72
221 105 107 149 63 8t 113 133 53 63 139 127 92

766 300 434 518 216 342 340 461 193 247 450 454 280

MeUersiwmentbal.
vsistetten
viemtiSön
Lrlendscb
Vbervv^I
keuti^en
8piöü
IVimmis

Vbun.

HiltorkinAkN.
8>^ri8vv^l
8ckwsr!senexß
8teff>skur^
ámsoldinKen
LIumenstein
Ikiersckern
LuebklàrberA
T'kun

IrâàlrvM.
vürrenrotk

llutìw^I
VVsIteisw^l.
4V^»ssànKrsben
^Koltern
lêûlTelûûìi
MkASSU
Sumàslci
?rscbselvvsl^

76 38 37 44 30 28 44 46 21 45 27 45 24
191 26 157 80 105 52 126 76 100 40 137 57 121
146 15 122 74 59 14 111 40 73 39 89 57 75
96 9 83 41 47 24 56 43 40 20 60 29 51

115 20 89 34 68 33 70 80 21 24 83 34 70
151 19 123 72 68 12 108 63 50 48 79 53 77
146 77 61 101 38 58 75 99 29 50 87 84 52

921 204 672 446 415 221 590 447 334 266 562 359 470

206 58 117 100 81 63 113 125 45 103 76 100 73
443 147 185 192 128 70 218 211 102 97 219 143 173
211 37 149 83 93 25 144 102 64 51 129 65 109
543 125 331 242 202 183 224 235 177 151 270 170 253
130 23 98 65 52 36 75 58 46 51 59 55 56
128 12 82 24 71 5 83 42 46 23 70 28 63
185 62 110 95 70 4, 112 98 53 71 83 89 69
186 107 75 129 52 16 165 126 48 132 51 129 52
628 317 255 309 249 243 267 401 101 336 186 399 146

2660 888 1402 1239 998 682 1401 1398 682 1015 1143 1178 994

134 39 94 62 69 30 98 55 63 34 96 39 91
251 85 125 89 112 60 123 69 98 86 110 105 96
428 124 284 231 169 133 239 205 151 211 178 227 164
128 18 102 18 99 9 108 34 79 19 98 49 68
213 64 142 90 114 49 147 88 93 80 123 77 126
118 23 50 35 38 10 60 32 33 32 40 31 40
281 83 169 125 126 51 181 108 104 112 136 114 138
169 25 131 55 102 15 138 38 87 57 108 63 88
533 156 327 188 286 78 354 184 226 141 311 156 296
199 35 153 38 153 17 156 56 113 42 140 51 136

2454 652 1577 931 1268 452 1604 869 1047 814 1340 912 1243
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IVanxeii.

0erZ!0AenIzuoIi8ee
Leeboig'
Ursenbaok
Weeterdipp
tlberbipp
^sngvn
Oeklenber^

AiNtàr.
Oltì^ivrseoi ps in Lasel
LiZtsíIIon 54
Lcligàtiû^enbstgillon
LuvsIIeris, comp. 21 und 22
Lstsillon 55
(!svgUerie, comp. 10 und 13
ksrktrsineompgAnie
ksrbtrsinrecruten

Ja. Nein, Ja. Nein, Ja, Nein Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein.

590 185 370 329 223 147 368 284 195 191 328 226 298
109 23 83 71 33 18 86 69 32 21 85 29 78
157 46 95 54 90- 32 100 69 53 52 87 61 74
260 59 159 95 107 59 135 105 80 98 97 89 101
287 61 213 134 130 67 171 122 90 104 142 106 137
147 89 41 107 21 56 69 89 26 73 49 68 58
50 14 31 23 22 10 32 28 16 12 33 25 18

1600 477 992 813 626 389 961 766 492 551 821 604 764

7 7 — 7 — 7 — 7 — 6 1 — —
549 285 248 404 113 90 389 431 85 249 225 239 247
104 71 30 88 15 68 34 89 13 28 74 40 60
118 60 57 100 16 66 49 75 32 41 63 42. 63
677 565 84 635 17 395 216 602 30 224 338 342 250

70 28 37 59 9 45 23 52 5 36 23 38 20
75 53 16 58 17 42 19 46 10 43 17 41 23
76 61 13 64 10 29 47 62 8 46 16 45 20

>676 1130 485 1415 197 742 777 1364 183 673 757 787 683

Ausammenzug.

Amtsbezirke.

S?

S
L
G

«
««s
â
N

«
«Z

«««
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K

^srder^ «

^»r>vsn^en
Lern
Lie!
Lvren
Lur^önrf
Oourteìgr^
veìsderA
Lr!«ek
LrKubrunnen

Ja. Nein, Ja. Nein. Ja. Nein. Ja, Nein. Ja. Nein. Ja. Nein.

1629 616 927 1043 469 483 937 812 547 639 815 755 702
2392 660 1447 1163 916 675 1262 1029 811 8l2 1181 894 1117
5313 3034 1876 4354 641 2436 2017 3206 974 2769 1728 3182 1434

685 549 102 595 57 457 128 498 47 304 287 443 180
960 217 679 477 395 279 550 464 327 328 510 360 495

2415 993 1104 1413 649 702 1167 1164 643 871 1089 985 990
1684 1085 493 1351 215 1168 348 1273 173 838 681 1170 363
2141 319 1773 387 1669 347 1691 371 1632 234 1836 339 1727
500 134 312 238 188 151 261 199 183 160 231 202 210
927 421 458 614 260 303 515 524 245 479 358 510 330

18646 8028 9171 11635 5459 7001 8876 9540 5542 7434 8716 8840 7548
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Ja. Nein. Ja Ncin. Ja. Nein. Ja Nein. Ja. Nein Ja. Nein.

Irsnspoi t 18646 8028 9171 11635 5459 7001 8876 9540 5542 7434 8716 8840 7548
breibor^en

utiKen.
1604 125 1399 171 1335 139 1353 184 1282 121 >374 176 1329
874 136 653 349 418 160 533 363 323 215 507 302 433

Inteiiuken 2153 875 1106 1392 572 911 892 1227 521 972 913 1066 813
LvnollinAen 2221 584 1465 1026 971 481 1863 866 875 698 1219 821 1113
siuut'en 1003 252 694 352 580 266 620 396 467 284 584 342 569
l,eupen 775 333 350 464 217 176 434 377 204 305 350 273 396
Muster 1524 491 985 767 694 659 768 673 709 279 1168 454 986
Neuonslkult 540 178 196 262 102 227 130 236 93 172 188 232 133
Ricisu 1074 372 481 597 237 321 448 541 224 320 493 411 408
Oiierkasle 368 125 234 233 107 148 164 187 124 102 232 140 190
kruntrut 3999 740 3145 815 2977 744 2989 752 2888 336 3394 726 3056
Lssnen 311 84 221 205 85 132 144 169 108 128 <50 152 126

Lck^vgr^enbui^ 539 99 408 237 248 74 387 196 243 215 254 240 240
Lelti^en 1442 352 928 770 526 391 792 598 528 524 735 591 669
8ÎANSU 1873 602 1133 766 903 372 1202 698 817 557 1094 680 970
Obersiinttieutksl 766 300 434 518 216 342 340 461 193 247 450 454 280
Aieclersimmentlwl 921 204 672 446 415 221 590 447 334 266 562 359 470
?kun 2660 888 1402 1239 998 682 1401 1398 682 1015 1143 1178 994
1r»ekse!wi>Itl 2454 652 1577 931 1268 452 1604 869 1047 814 1340 912 1243
MgNA0N 1600 477 992 813 626 389 961 766 492 551 821 604 764
Uilitsr 1676 >130 485 1415 197 742 777 1364 183 673 757 787 683

49023 17027 28131 25403 19151 15030 26768 22308 17919 16228 26444 19740 23413

Unmittelbar vor der Abstimmung sind Klagen über zu
päte Vertheiln»« der Vorlagen laut getvorden, ja es ist

ogar das Begehren gestellt worden, wir möchten die Ab-
timmung um zwei Wochen hinausschieben, um dem Bürger

mehr Zeit zur Prüfung zu gewähren.
Was diese Verschiebung betnfft, so hätte uns nach Art. 4

des Gesetzes vom 4. Heumonat 1869 ganz unzweifelhaft die
Befugniß zu derselben gefehlt, und den Großen Rath zur
Behandlung der Verschiebungsfrage so wenige Tage vor der

Abstimmung zusammenzuberufen, wäre ganz unthunlich gewesen.
Mas sodann die Verspätung betrifft, so ist sie durch

folgende Umstände, welche nicht in unserer Macht standen,
herbeigeführt worden.

Nachdem von den 6 Vorlagen 4 erst in den letzten Tagen
des März vom Großen Rath zu Ende berathen worden,
blieben bis zu dem gesetzlich bestimmten ordentlichen
Abstimmungstage für die gesammte Vorbereitung der Abstimmung,
für die Abfassung der 6 Botschaften, für die Uebersetzung,
für den Druck jeder einzelnen Vorlage in 96,000 deutschen
und 21,000 französischen Exemplaren, für das Zusammenlegen
von 4â,GV0 Blättern, für die Versendung in 4400 Paketen
und für die Vertheilung an die Bürger nur 5 Wochen Zeit
übrig. Zwei von den 8 Druckereien wurden mit der
übernommenen Arbeit am 17., die letzten am 22. April fertig,
abgesehen von einer kleinen Nachlieferung am 24. Am 14. April
wurde mit der Versendung an tue Regierunasstatthalter begonnen.

Bis zum 19. April Abends, also bis 2 Wochen vor dem
Abstimmungstage, waren von jeder der 6 Vorlagen je 55,615 Exemplare

verschickt und zwar an die Regierungsstatthalterämter
Aarberg, Aarwangen, Biel, Buren, Burgdorf, Erlach,
Fraubrunnen, Frutigen, Jnterlaken, Konolfingen, Laufen,Mupen,
Nidau, Oberhasle, Saanen, Obersimmenthal, Schwarzenburg

und Bern speziell für die Gemeinde Bern. Die letzten
Exemplare wurden am 23. April verschickt, und am
darauffolgenden Tage noch einige, welche nachträglich verlangt
worden waren. Die Regierungsstatthalter von Aarwangen,
Bern, Burgdorf, Frutigen, Laupen, Trachselwald,
Fraubrunnen, Büren, Konolsingen, Münster, Thun, Obersimmenthal,

Aarberg und Wangen erklären, daß sie die Botschaften
gleich nach ihrem Einlangen an die Gemeinden überwiesen.

In zedem Fall blieben, wenn die Gemeindebehörden und
deren Organe ihre Pflicht gethan haben, jedem Bürger
10—19 Tage Zeit, die Vorlage zu prüfen.. Daß aber für
die Vorbereitung einer Volksabstimmung 5 Wochen nicht
hinreichen, ist eine Erfahrung, auf welche nun in Zukunft Rücksicht

zu nehmen sein wird.
Die Situation, wie sie durch die Volksabstimmung über

das Besoldungsgesetz geschaffen worden, veranlaßt uns zu
einigen Erwägungen.

Durch Annahme des Entwurfes hatte der Große Rath
anerkannt, daß eine Erhöhung der Besoldungen durchaus
geboten sei, daß es im Gemeinwesen nicht darauf ankomme,
eine wohlfeile Verwaltung, sondern darauf, eine gute
Verwaltung zu haben, daß, um für die verschiedenen Gebiete
des Staatslevens tüchtige Beamte zu finden, der Staat
dieselben auch für ihre die Zeit und Arbeitskraft voll in
Anspruch nehmende, oft aufreibende, meist auch Studien
voraussetzende Leistungen anständig bezahlen müsse. Zu dieser
Einsicht hat sich die Mehrheit der Stimmenden vom 4. Mai
nicht erhoben.

Hiemit ist nun aber — der Ausdruck ist nicht zu stark
— ein eigentlicher Nothstand geschaffen. Während der Landwirth

aus den Erzeugmssen seines Bodens von Jahr zu Jahr
mehr erlöst, während der Gewerbtreibende seine Arbeit sich
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immer höher bezahlen läßt, ist die Besoldung des Arbeiters
im Staatsdienst seit 1860 gleich geblieben, d. h. sie ist
thatsächlich geringer als damals, wo man sie unter Berücksichtigung

ganz anderer Werthe der Lebensbedürfnisse festsetzte.
Eine Besoldung, welche damals auf 2000 Fr. bestimmt
wurde, repräsentirt heute eineu Werth, der einem damaligen
Betrag von etwa 1500 Fr. gleichkommt. Die Abstimmung
vom 4. Mai hat also, indem sie die Besoldungen auf der
gleichen Höhe wie im Jahre 1860 belassen wollte, diese
Besoldungen thatsächlich unter den Werth, welchen sie im Jahre
1860 hatten, heruntergedrückt.

Unter diesen Verhältnissen stehen theils massenhafte
Austritte aus dem Staatsdienst bevor, theils wird es höchst
schwierig werden, die Stellen mit tüchtigen Leuten zu besetzen.

Es ist ein Zustand, der die öffentliche Verwaltung
entschieden gefährdet, und wir halten es für unsere Pflicht, Ihre
Aufmerksamkeit auf denselben zu lenken.

Mit Hochschätzung!

Bern, den 23. Mai 1873.

Im Namen des Regierungsrathes,

Der Präsident:
Joliffawt.

Der Rathsschreiber:
vr. Trächsel.

Iolis s aint, Regierungspräsident, als Berichterstatter
des Regierungsrathes. Der Regierungsrath hat dem
verlesenen Vortrage und der ausgezeichneten Rede des Herrn
Präsidenten, welcher wir vollständig beipflichten, in diesem
Augenblicke nur wenig beizufügen. Wenn auf der einen
Seite die obern Verwaltungsbehörden sich dem Entscheide
des souveräne» Volkes fügen müssen, so haben sie auf der
andern Seite darauf bedacht zu sein, fähige Beamte der
Verwaltung zu erkalten. Nach der Verwerfung des Besoldungsgesetzes

wird dieß vielleicht schwierig sein, und es ist bei der
gegenwärtigen Sachlage Pflicht des Großen Rathes und des
Regierungsrathes, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie
hier Abhülfe geschaffen werden kann. Der Regierunasrath
befaßt sich gegenwärtig mit dieser Frage und wird Ihnen
Anträge stellen, wie sie den gegenwärtigen Verbältnissen
entsprechen.

Der Vortrag des Regierungsrathes gibt zu keinen weitern
Bemerkungen Anlaß und wird an den Regierungsrath
zurückgewiesen.

Der Herr Präsident verliest ein Schreiben, worin
err Gottlieb O t t in Bern seinen Austritt aus dem Großen
!athe erklärt.

Dekrets-Entwurf
über

die Verwaltung der richterlichen Depositengelder und
der Barschaften und Geldwerthe aus Massa-
derwaltnngen.

Die Umfrage über die Form der Berathung des
Entwurfes wird eröffnet.
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Kurz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Durch das neue Gesetz über die Finanzver-
waltnng wurde das Gesetz vom 2. September 1867 über
Sicherstellung der richterlichen Depositengelder, sowie der
Barschaften und Geldwerthe aus Massaverwaltungen aufgehoben

und dem Großen Rathe der Auftrag ertheilt, dieses
Gesetz durch ein Dekret zu ersetzen. Es ist der Zweck der
heutigen Vorlage, diesem Auftrage nachzukommen. Der
Grund, warum das Gesetz von 1867 aufgehoben werden
muß, liegt darin, daß es nicht ganz im Einklänge mit den
Grundsätzen des neuen Gesetzes über die Finanzverwaltung
steht, welches eine viel schärfere und genauere Kontrole über
alle Einnahmen und Ausgaben des Staates bezweckt. Wenn
aber in Bezug auf die Staatsgelder eine solche Kontrole
Eingang finden soll, so ist es Pflicht des Staates, dafür zu
sorgen, daß sie auch in Bezug auf diejenigen Gelder
stattfinde, welche ihm zur vorueergebenden Verwaltung anvertraut
werden, nämlich in Bezug auf alle gerichtlichen Hinterlagen,
auf Barschaften und Geldwerthe ans gerichtlichen
Liquidationen und aus Massaverwaltungen. Der Entwurf, welcher
Ihnen ausgetheilt worden ist, beruht auf dieser Grundlage.
Ich beantrage, es möchte derselbe artikelweise berathen werden.
Im Schooße der von Ihnen zur Begutachtung des Entwurfes
niedergesetzten Kommission sind verschiedene Abänderungsan-
träge gestellt worden, denen sich der Regierungsrath
angeschlossen hat. Es wird bei der Berathung der einzelnen Artikel
der Fall sein, auf diese Abänderungen einzutreten.

v. Känel, Fürsprecher, als Berichterstatter der
Kommission, schließt sich dem Antrage auf artikelweise Berathung
des Entwurfes an.

Dieser Antrag wird ohne Einsprache genehmigt.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Ausführung des H 37, Ziffer 3, des Gesetzes über
die Finanzverwaltung vom 23. Juni 1872,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

8 l.
Alle gerichtlichen Geldhinterlagen, sowie sämmtliche Baar-

schaften und Geldwerthe aus Massaverwaltungen und gerichtlichen

Liquidationen, die Faillite» aus dem Oollo lie oain-
meree inbegriffen, sind, erstere von den betreffenden
Parteien, letztere von den Massaverwaltern, von diesen sogleich
nach Empfang, bei der Staatskasse, beziehungsweise bei der
Amtsschaffnerei des betreffenden Bezirks, zu deponiren.

In gleicher Weise sind die Massaverwalter in amtlichen
Güterverzeichnissen verpflichtet, die von ihnen für Rechnung
der Masse bezogenen Baarschaften und Geldwerthe bei der
Amtsschaffnerei des betreffenden Bezirks zu deponiren.

Kommission und Regierungsrath stellen den
Antrag, das erste Alinea des § 1 also zu fassen:

Alle gerichtlichen Geldhinterlagen, sowie sämmtliche

Baarschaften und Geldwerthe ans Massaverwaltungen

und gerichtlichen Liquidationen sind, erstere
von den betreffenden Gerichtsschreibern, welche dieselben
auf dem Nichteramte in Empfang nehmen und dafür
quittiren, letztere von den Massaverwaltern sogleich
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nach Empfang, bei der Staatskasse, beziehungsweise
bei der Amtsschaffnerei des betreffenden Bezirks, zu
dcponiren.

Herr B e r i ch t e r st a t t e r des Regierungsrathes. Um
Sie in den Stand zu setzen, den Unterschied zwischen den
bisherigen Borschriften und denjenigen des Entwurfes zu bemessen,
erlaube ich mir, Ihnen die hauptsächlichsten Bestimmungen des
Gesetzes vom 2. September 1867 mitzutheile». Die l und
2 desselben lauten: „§ l. Alle gerichtlichen Geldhinterlagcn,
sowie sämmtliche Barschaften und Geldwerthe aus Massa-
verwaltungen und gerichtlichen Liquidationen sind, erstere von
dem Gerichtspräsidenten und letztere von den Massaverwaltern,
dem Amtsgerichtsschreiber des Amtsbezirks, in welchem das
Depositum gemacht oder die gerichtliche Liquidation vollführt
wird, sogleich nach dem Empfange gegen Quittung abzuliefern.
In gleicher Weise sind die Massaverwalter in amtlichen Güter-
verzeichnissen zur Ablieferung der von ihnen für Rechnung
der Masse bezogenen Baarschaften und Geldwerthe an den
Amtschreiber des Bezirks verpflichtet. § 2. Die Amtsgerichtsschreiber

und Amtschreiber ihrerseits haben alle ihnen auf
diese Weise von den Richterämtern oder aus Massaverwaltnngen
abgelieferten oder ihnen direkt eingehenden Gelder sofort der
Kantonalbank portofrei einzusenden, jedoch in der Regel nur
in runden Summen und in Beträgen von nicht weniger als
Fr. 266." Das bisherige Gesetz bezeichnete keinen Beamten,
welcher die Einnahmen, die der Staat momentan machte,
anordnete. Wir wollen nun, konsequent mit den Bestimmungen
des Gesetzes über die Finanzverwaltung, ein Organ aufstellen,
welches diese Depositen bezieht, sie jedoch nicht effektiv in
Empfang nimmt, sondern nur eine Bezugsanwrisung auf die
Amtschaffnerei ausstellt, die das Geld zu beziehen und zu
verwalten hat. An den Platz der Kantonalbank würden die
Amtschaffnereien, resp, die Kantonskasse treten. Diese haben
die Gelder zu verwalten, nachdem sie eine Anweisung zum
Bezug vom Gerichtspräsidenten, wenn es sich um gerichtliche
Depositen, und vom Regierungsstatthalter, wenn es sich um
Depositen aus Massaverwaltungen handelt, erhalten haben.
In der Kommisston wurden gegen das Verfahren, wie es im
H 1 des regierungsräthlichen Dekretsentwuries enthalten ist,
einige Bedenken ausgesprochen, in Folge welcher eine
Abänderung des ersten Alinea's beantragt wird, mit welcher sich

der Regicrungsrath einverstanden erklärt. Ich empfehle die
Annahme des § l in der Fassung, wie er von der Kommission
und vom Regierungsrathe vorgeschlagen wird.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission konnte aus dem Grunde den § 1 nicht zur
unveränderten Annahme empfehlen, weil er in zivilrechtliche und
zivilprozessualische Vorschriften eingreift. Es sind nämlich
sowohl im Zivilgesetze, als im Zivilprozesse verschiedene
Bestimmungen enthalten, wonach die Parteien in gewissen Fällen
Gelder hinter den Richter legen sollen. Dieß hätte nach dem
Entwürfe nicht mehr stattgefunden, sondern die Parteien hätten
beim Richter eine Bezugsanweisung erhoben und sodairn das
Geld bei der Amtschaffnerei depoiiirt. Die Kommisston hat
dieses Verfahren unzulässig gefunden. Es kommt bei diesen
Geldhinterlagen oft auf einen Tag an, bekanntlich sind aber
an manchen Orten Richter und Amtschaffner weit von
einander entfernt. Man war der Ansicht, es könne nicht
zugegeben werden, daß in Folge einer reinen Verwaltungsvorschrift

bestehende zivilrechtliche und zivilprozessualische
Bestimmungen abgeändert werden. Die Kommission schlägt daher
eine entsprechende Abänderung des § 1 vor, der sich auch der
Regierungsrath angeschlossen hat.

Der § l wird in der von der Kommission und dem

Regierungsrathe vorgeschlagenen Redaktion genehmigt.

8 2.

Die Staatskasse vergütet den Deponenten einen
jährlichen Zins von drei vom Hundert.

K o m m i s s i o n und R e g i e r u n g s r a t h beantragen
folgenden Zusatz:

jedoch nur dann, wenn die Hinterlage wenigstens
einen Monat dauert. Der Tag des Eingangs und
derjenige der Erhebung sind nicht mitzuzählen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Regierungsrath schließt sich der von der Kommission
vorgeschlagenen Ergänzung des § 2 an, welche eine wesentliche
Verbesserung enthält. Wie ich bereits mitgetheilt habe, mußten
nach dem Gesetze von 1867 die Depositen, sobald sie den

Betrag von Fr. 266 erreichte», der Kantonalbank abgeliefert
werden, welche sie zu den jeweiligen Bedingungen der Depositen

in Conto-Corrent übernahm. Es wird nun hier
vorgeschlagen, zu bestimmen, daß die Staatskasse den Deponenten
einfach einen fixen Zins zu 3"/« zu vergüten habe.

Der § 2 wird mit dem vorgeschlagenen Zusätze
angenommen.

8 Z-

Die Deponirung und der Rückzug dieser Geldhinterlagen
geschieht mittelst Bezugs- und Zqchlnngsanweisnngen, welche

für die richterlichen Depositen und die Baarschaften und
GUdwerthe ans Massaverwaltungen und gerichtlichen
Liquidationen im neuen Kantonstheil von den Gerichtspräsidenten,
für die Baarschaften und Geldwerthe aus amtlichen
Güterverzeichnissen im alten Kantonstheil von den Regierungsstatthaltern

ausgestellt werden.

Kommission und R e g i e r u n g s r a t h beantragen,
die Worte „Massaverwaltungen und", „im neuen Kantonstheil"

und „im alten Kantonstheil" zu streichen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Es
wurde bereits erwähnt, daß die Deponirung der Geldhinterlagen

mittelst Bezugsanweisungen stattfinden solle, welche je
nach der Natur des Depositums vom Gerichtspräsidenten oder
vom Regierungsstatthalter auszustellen sind. Die Kommission
ist mit dem hier ausgesprochenen Grundsatze einverstanden.
Dagegen hält sie die hier gemachte Unterscheidung zwischen
dem alten und neuen Kantonstheile nicht für nothwendig,
und sie trägt daher aus Streichung der betreffenden Worte
an. Der Regierungsrath schließt sich dieser Abänderung an.

Der § 3 wird mit den beantragten Streichungen
genehmigt.

8 4-

Die Gerichtspräsidenten und die Regierungsstatthalter
führen eine Anweisungskontrole, in welcher jedem Deponenten,
und wenn derselbe in mehreren Geschäften auftritt, für jedes
Geschäft, ein Konto eröffnet wird, auf welchem demselben die
betreffenden Bezugsanweisungen zu gut, die betreffenden
Zahlungsanweisungen zur Last geschrieben werden.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Hier
wird bestimmt, daß die Gerichtspräsidenten und Regierungs-
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flatthalter eine Kontrole über die ausgestellten Anweisungen
zu führen haben. Diese Bestimmung ist wohl selbstverständlich

und bedarf keiner nähern Begründung.

Der §. 4 wird genehmigt.

§ 5.

Der Kantousbuchhalterei ist monatlich ein Auszug aus
der Anweisungskontrole zuzusenden, bestehend in einem Ver-
zeichniß der im Laufe des Monats ausgestellten Anweisungen.
Sind während des Monats keine Anweisungen ausgestellt
Worden, so ist dies der Kantousbuchhalterei anzuzeigen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Es
ist nothwendig, daß über die Gelder, welche die Amtschaffnereien
beziehen, auch von Seite der Kantousbuchhalterei eine Kontrole
ausgeübt werde. Es wurde daher hier die Bestimmung
aufgenommen, daß der Kantousbuchhalterei monatlich ein Auszug
aus der Anweisuugskontrole zugesandt werden solle, damit
die Buchhalterei kontroliren kann, ob die Amtschaffner das
Geld auch wirklich bezogen haben oder nicht.

Der H 5 wird genehmigt.

8 6.

Richterliche Geldhinterlagen, bei denen über die
Geldsorten Streit obwaltet und welche deßhalb in Spezies restituirt
werden müssen, sind vom Gerichtspräsidenten in Beisein des
Deponenten in Group zu verpacken, welche amtlich zu
versiegeln, mit der Angabe des Depotwerthes und des Namens
des Deponenten zu versehen und diesem zur Deponirung bei
der Amtsschaffnerei zuzustellen sind.

Für Hinterlagen dieser Art wird kein Zins vergütet und
die betreffenden Bezugs- und Zahlungsanweisungen müssen
die ausdrückliche Angabe enthalten, daß das Depot unverändert

zurückzugeben sei.

Geldsorten, welche die öffentlichen Kassen nicht annehmen,
sollen vor der Deponirung ausgewechselt, beziehungsweise
verkauft werden, wejm die Restituirung in Spezies nicht
erforderlich ist.

Kommission und Regierungsrath beantragen,
das erste Alinea folgendermaßen zu fassen:

Richterliche Geldhinterlagen, bei denen über die
Geldsorten Streit obwaltet und welche deßhalb in
Spezies restituirt werden müssen sind vom
Gerichtspräsidenten in Beisein des Deponenten in Group zu
verpacken, amtlich zu versiegeln, mit der Angabe des

Depotwerthes und des Namens des Deponenten zu
versehen und der Amtschaffnerei zuzustellen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes.
Bereits das Gesetz von 1867 enthielt eine ähnliche Bestimmung,
und es versteht sich dieselbe übrigens von selbst.

Der § 6 wird mit den vorgeschlagenen Modifikationen
angenommen.

8 7-

Für die Empfangnahme und Auszahlung dieser Depots
und die Verrechnung derselben bezieht der Amtschaffncr eine
Gebühr von einem Achtel vom Hundert der Depotsumme,
jedoch von keinem Depotgeschäft weniger als fünfzig Rappen.

Kommission und Regierungsrath tragen auf
Streichung des §7 an.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
im § 7 vorgesehene Gebühr war bereits im bisherigen
Gesetze zu Gunsten der Amtschreiber und Amtsgerichtsschreiber
enthalten. Die Finanzdirektion und der Regierungsrath
glaubten, es sei billig, daß in Zukunft die Amtschaffner ebenfalls

eine Gebühr für die ziemlich große Mühewalt, die ihnen
aus dem Gesetze erwächst, beziehen. Die Kommission hat
indessen den Wunsch ausgesprochen, es möchte der 8 7 fallen
gelassen werden. Der Regierungsrath ist, so viel an ihm,
diesem Wunsche nachgekommen, allerdings in der Hoffnung,
es werde den Amtschaffnern für diese Mehrarbeit durch
Erhöhung der Besoldungen Rechnung getragen werden. Diese
Hoffnung hat sich nun freilich nicht erfüllt.

Herr Berichterstatter der Kommission. Nachdem
man im neuen Besoldungsgesetze bestimmt, es sollen die
Sporteln der Amtschreiber und Amtsgerichtsschrciber zu Handen
des Staates bezogen und diese Beamten fix besoldet werden,
glaubte die Kommission, es wäre inkonsequent, für die
Amtschaffner, die ohnehin eine fixe Besoldung beziehen, Sporteln
einzuführen. Es ist auch nicht der Fall, solche zu Handen
des Staates zu beziehen, weil dieser eine Vergütung darin
findet, daß er den Deponenten bloß einen Zinsfuß von 3°/,
bezahlt.

Der § 7 wird gestrichen.

8 8 (nun § 7).

Die Bezirksprokuratoren, Gerichtspräsidenten und
Regierungsstatthalter sind verpflichtet, jeder in seinem Geschäftskreise,

die Amtsgerichtsschreiber, Amtsschreiber und Mafsaver-
walrer zu überwachen und dafür zu sorge», daß alle denselben
eingehenden Gelder vorschriftsgemäß deponirt werden.

Dieser Paragraph wird ohne Bemerkung genehmigt.

Kommission und Regierungsrath beantragen,
hier folgende Bestimmung einzuschalten als

8 8.

Von der Ueberweisung an die Staatskasse ausgenommen
sind solche Hinterlagen, welche den Betrag von Fr. 50 nicht
übersteigen; nichtsdestoweniger ist auch über diese eine genaue
Kontrole zu führen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Es
lag ursprünglich in der Absicht des Regierungsrathes, die

Bestimmungen des Dekrets auf alle Hinterlagen ohne
Ausnahme anzuwenden. Im Schooße der Kommission wurde
aber darauf aufmerksam gemacht, daß namentlich bei den
Richterämtern eine Menge kleinerer Gelddepositen vorkommen,
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für die es sich nicht der Mühe lohne, Anweisungen auszustellen
und die Ablieferung an den Amtschaffner vor sich gehen zu
lasten. Die Kommission hat daher den Antrag gestellt, es

seien Depositen, welche den Betrag von Fr. 50 nicht
übersteigen, von der Ueberweisung an die Staatskasse auszunehmen.
Die Mitglieder der Kommission sind durch ihre Praxis mit
den einschlagenden Verhältnissen besser vertraut, und ich gebe

zu, daß ihr Antrag begründet ist.

Herr Berichterstatter der Kommission. Bei den

Richterämtern werden sehr häufig Depositen im Betrage von
bloß Fr. 15 20 gemacht, welche nicht selten nur 2—3 Wochen
liegen bleiben, so daß es sich nicht der Mühe lohnen würde,
diese kleinen Beträge der Amtschaffnerei einzusenden. Der
vorgeschlagene neue H 8 enthält eine bedeutende Vereinfachung,
und es ist daher dessen Annahme zu empfehlen.

Der vorgeschlagene § 8 wird genehmigt.

8 9.

Dieses Dekret tritt am 1. Jänner 1373 in Kraft. Auf
denselben Zeitpunkt tritt das Gesetz vom 2. September 1867,
nach Mitgabe des H 39 des Gesetzes über die Finanzverwaltung,

außer Kraft.

Kommission und Regierungsrath beantragen,
das Wort „Jänner" zu ersetzen durch: „Heumonat".

Kurz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Auch die Erlassung dieses Dekrets ist durch das
Gesetz über die Finanzverwaltung nothwendig geworden.
Dieses im vorigen Jahre angenommene Gesetz enthält in den
§§ 34-36 nur einige allgemeine Grundzüge in Bezug auf
die Organisation der Finanzverwaltung, und die nähern
Bestimmungen werden dem Dekrete des Großen Rathes vorbehalten

Auch das vorliegende Dekret war schon vor längerer
Zeit vorberathen, es konnte aber vom Großen Rathe nicht
früher in Behandlung gezogen werden. Ich trage ans artikelweise

Berathung des Entwurfes an.

Bucher, als Berichterstatter der Staatswirthschafts-
kommission. Das Finanzgesetz schreibt vor, daß die
Finanzverwaltung unter der Leitung der Finanzdirektion stehe. Im
Weitern enthält es einige Bestimmungen über die Eintheilung
der Finanzverwaltung, überläßt es aber dem Großen Rathe,
den Geschäftskreis und die innere Organisation der betreffenden
Abtheilungen derselben, sowie Vorschriften über die Verwaltung,
die Kassaführung und die Kontrole aufzustellen. Die Staats-
wirthschaftskommission hatte zu prüfen, ob der Entwurf des

Regierungsrathes den Bestimmungen des Gesetzes entspreche
und ob er in Bezug auf Kassa- und Buchführung, Kontrole
:c. die nöthige Sicherheit gewähre. Die Staatswirthschafts-
kommission hält dafür, daß der Entwurf dieses Ziel erreiche.
Ich trage ebenfalls auf artikelweise Berathung an.

Der Große Rath beschließt, den Entwurf artikelweise zu
berathen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Das
Gesetz über die Finanzverwaltung bestimmt im H 39, es sollen
bis zum Erlaß der betreffenden Dekrete und Verordnungen
die einschlagenden Bestimmungen der bisherigen Gesetze und
Verordnungen in Kraft bleiben. Diese Bestimmung findet
im vorliegenden Falle ihre Anwendung. Das gegenwärtige
Dekret war bereits im September v. I. entworfen, und man
glaubte daher, es könne dasselbe noch im letzten Jahre
berathen und auf 1. Januar 1873 in Kraft gesetzt werden. Da
nun aber die Berathung erst heute vorgenommen werden
konnte, so wird beantragt, den Jnkrafttretenstermin auf
I. Juli nächsthin festzusetze».

Der § 9 wird mit der vorgeschlagenen Modifikation
genehmigt.

Eine Gesammtabstimmung über das Dekret wird nicht
verlangt, und es ist somit dasselbe genehmigt.

Dekretsentwurf

betreffend

die Organisation der Finanzderwaltnng.

Es wird die Umfrage über die Form der Berathung des
Entwurfes eröffnet.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ausführung der§8 34 und 37 des Gesetzes über die

Finanzverwaltung vom 21.'Juli 1872,

beschließt.-

8 l.
Das Dekret über die Organisation der Finanzverwaltung

bestimmt den Geschäftskreis und die innere Organisation
folgender Abtheilungen der Finanzverwaltung:

I. K an ton s buchhalter ei, ^II. Kantonskasse,
III. Salzhandlung,
IV. Ohmgeldverwaltung,
V. Steuerverwaltung,

VI. «Staatsforstverwaltung,
VII. Domänenverwaltung,

VIII. Finanzverwaltung in den Bezirken.
Der Geschäftskreis und die innere Organisation der

übrigen Abtheilungen der Finanzverwaltung wird durch die
Gesetze und Dekrete über die betreffenden Verwaltungen
festgestellt.

Durch Beschluß des Großen Rathes können einzelne
Abtheilungen der Finanzverwaltung andern Direktionen als
der Finanzdirektion zur selbstständigen Besorgung übertragen
werden.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
§ 1 stimmt im Wesentlichen überein mit dem 8 94 des
Finanzgesetzes, welcher die nämlichen Verwaltungszweige, wie der
vorliegende § 1 anführt und sodann fortfährt: „Der
Geschäftskreis und die innere Organisation dieser Abtheilungen
wird durch Dekrete des Großen Rathes näher bestimmt



(26.5

werde». Weitere Äbtheilungen, deren Geschäftskreis und
innere Organisation durch besondere Gesetze bestimmt werden,
sind die Staatsbahn, die Hypothekarkasse und die Kantonalbank."

Man hielt es nicht für nothwendig, diese Bestimmung
im vorliegenden Dekrete zu wiederholen, sondern beschränkte
sich darauf, zu sagen: „Der Geschäftskreis und die innere
Organisation der übrigen Abtheilungen der Finanzverwaltung
wird durch die Gesetze und Dekrete über die betreffenden
Verwaltungen festgestellt. " Auch das letzte Alinea des § 1

unterscheidet sich etwas von der entsprechenden Bestimmung
des Gesetzes. Während nämlich dieses sagt: „Es kann die
Leitung einzelner Äbtheilungen auch andern Direktionen des

Regierungsrathes übertragen werden," heißt es in der heutigen
Vorlage: „Durch Beschluß des Großen Rathes können einzelne
Abtheilungen der Finanzverwaltung andern Direktionen als
der Finanzdirektiou zur selbstständigen Besorgung übertragen
werden." Man hielt es für angemessen, hier diese Bestimmung
aufzunehmen, damit man aus dem Dekret klar sehe, daß die
betreffenden Abtheilungen eine selbstständige Stellung
einnehmen, d. h. daß sie von denjenigen Mitglieder» des

Regierungsrathes, denen sie übertragen werden, ganz
selbstständig besorgt werden. Das bisherige Gesetz über die
Organisation der Finanzverwaltung vom 24. November 1366
trifft eine genaue Ausscheidung zwischen der Finanzdirektion
und der Direktion der Domänen und Forsten. Man glaubte
aber, es sei dieß ein Gegenstand, der in die Organisation
des Regierungsrathes und seiner Direktionen einschlägt. Das
betreffende Gesetz vom 25. Januar 1847 bestimmt bereits,
daß denjenigen Mitgliedern des Regierungsrathes, welche
keiner Direktion vorstehen, gewisse Abtheilungen anderer
Direktionen übertragen werden können. Es liegt in Ver Absicht
des Regierungsrathes, die gegenwärtige Mittheilung beizubehalten

und namentlich neben der Finanzdirektion eine Direktion
für die Domänen und Forsten fortbestehen zu lassen, jedoch
werden in Beziehung auf di: Uebertragung einzelner
Abtheilungen der Finanweràltung Aenderungen beabsichtigt.
Es wird im Laufe der Verhandlung Gê1ëgeiiM5"gegebeiis
auf diese Abänderungen aufmerksam zu machen.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Ich muß nochz erwähnen, daß die Verwaltung des
Brandassekuranzwesens hier absichtlich nicht aufgenommen
worden ist. Das Gesetz über das Brandassekuranzwesen
befindet sich gegenwärtig im Stadium der Vorberathung,
und man weiß noch nicht, welche Bestimmungen in dieser
Beziehung werden aufgestellt werden. Das Gesetz wird dann
bestimmen, unter welche Direktion diese Verwaltung fallen
soll. Es wird daher auch im letzten Alinea des H 1

vorgeschrieben daß einzelne Abtheilungen der Finanzverwaltung
andern Direktionen als der Finanzdirektion übertragen werden
können.

H 1 wird unverändert angenommen.

I. Kantonsbuchhalterei.

§2.
Die Beamten der Kantonsbuchhalterei sind:

s) der Kantonsbuchhalter,
b) der Adjunkt desselben.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
H2 ändert nichts an dem gegenwärtigen Stande der Dinge.
Schon das gegenwärtige Gesetz bezeichnet als Beamte der

Tagblatt des Großen Ratbes 1873.

ai 1373.) 21t

Kantonsbuchhalterei den Kantonsbuchhalter und dessen Adjunkten.

Die Stelle des letztern war während längerer Zeit
unbesetzt, seit etwa 3 Jahren aber hat sich die Nothwendigkeit
gezeigt, sie wieder zu besetzen, was denn auch geschehen ist.

§ 2 wird genehmigt.

8 3.

Der Geschäftskreis der Kantonsbuchhalterei umfaßt:
1. die Leitung und Beaufsichtigung des gesammten Rech-

nungs- und Kassawesens des Staates;
2. die Visirung sämmtlicher von den Verwaltungen aus¬

gestellten Bezugs- und Zahlungsanweisungen und die
Ueberwachung des Anweisungsweseiks überhaupt;

3. die Passation sämmtlicher Rechnungen der Kantonskasse
und der Amtsschaffner, die Prüfung und Begutachtung
sämmtlicher Rechnungen der SpezialVerwaltungen und
der Rechnungen über die Spezialfonds, und die
Ueberwachung des Kassawesens überhaupt;

4. die Abfassung der Staatsrechnung, die Führung der
hiezn erforderlichen Rechnungsbücher und Sammlung
der sämmtlichen speziellen Rechnungen und Belege;

5. die Entwerfung des vierjährigen und des jährlichen
Voranschlages nach den Vorschlägen der Verwaltungen
und Begutachtung derselben;

6. die Begutachtung derjenigen Finanzgeschäfte, welche ihr
zu diesem Zwecke von der Finanzdirektion zugewiesen
werden.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
§ 3 enthält nicht wesentlich neue Bestimmungen. Bisher
besorgte die Kantonsbuchhalterei gewisse Verwaltungszweige,
welche ihrer Natur nach ihr gar nicht auffallen, z B. den

Bezug der Militärsteuern, der Handänderungsgebühren w.
Faktisch hat die Ausscheidung theilweise bereits stattgefunden,
allein sie soll nun durch das Dekret sanktionirt werden,
indem in Zukunft der Kantonsbuchhalterei rein die Aufgabe
einer kontrolirenden, prüfenden und begutachtenden Behörde
zufallen wird. Der Militärsteuerbezug ist bereits an die
Steuerverwaltung übertragen worden, und mit dem Bezug
der Handänderungsgebühren wird dieß ebenfalls in nächster
Zeit geschehen.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskom-
misston. Ich mache hier namentlich auf die Ziff. 2 aufmerksam,

welche der Kantonsbuchhalterei die Visirung sämmtlicher
Bezugs- und Zahlungsanweisungen auflegt. Die
Kantonsbuchhalterei soll nur Anweisungen visiren, für welche im
Büdget ein Kredit ausgesetzt ist. Es ist sehr nothwendig,
daß diese Bestimmung streng durchgeführt werde.

Der Z et wird ohne Einsprache genehmigt.

II. Kantonskafle.

8 4.

Die Beamten der Kantonskasse sind:
n) der Kantonskassier,
b) der Adjunkt desselben.
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Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. In
Bezug aus die Kantonskasse wird an dem bisherigen Zustande
durch die Vorlage nichts geändert.

Ohne Widerspruch angenommen.

§ 5.

Der Geschäftskreis der Kantonskasse umfaßt:
1. den Vollzug der auf die Kantonskasse ausgestellten

Bezugs- und Zahlungsanweisungen;
2. die Rechnungsführung über diese Verhandlungen;
3. die Einlösung der fälligen Staatsschuldscheine und Zins¬

coupons.
»

Ohne Bemerkung genehmigt.

III. Salchandlung.

8 6.

Centralbeamter der Salzhandlung ist:
der Salzhandlungsverwalter.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathcs. Bisher
Waren die Centralbeamten der Salzhandlungsverwaltung der
Verwalter und der Adjunkt. Vie besorgten aber zugleich die
Salzfaktorei für die Stadt Bern und einen gewissen Umkreis.
Dieses Verhältniß kann nach dem neuen Finanzgesetze nicht
wohl länger bestehen. Zwischen dem Salzhandlungsverwalter
und den Salzfaktoren besteht ein Verhältniß der Ueber- und
Unterordnung, und es kann daher derjenige Beamte, welcher
die Aufsicht über die Salzfaktoren zu führen hat, nicht
zugleich die Funktionen eines solchen bekleiden. Es wird daher
nothwendig, für Bern und Umgegend einen Salzfaktor
aufzustellen. Dagegen kann die Stelle des Adjunkten des
Salzhandlungsverwalters wegfallen. In Fällen, wo der letztere
verhindert ist, zu funktioniren, kann der Salzfaktor von Bern
zur Vertretung beigezogen werden.

Der § 6 wird genehmigt.

Der Geschäftskreis der Salzhandlung umfaßt:
1. die Besorgung des Salzankaufes;
2. die Leitung und Beaufsichtigung des Salzverkaufes;
3. die Anordnung der betreffenden Einnahmen und Aus¬

gaben.

Ohne Bemerkung angenommen.
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IV. Bhingeldverwaltung.

8 8.

Centralbeamter der Ohmgeldverwaltung ist:
der Ohmgeldverwaltcr.

Der Regierung s rath schlägt vor, den § 8 also zu
fassen:

Ccntralbeamte der Ohmgeldverwaltung sind:
». der Ohmgeldverwalter,
b. der Adjunkt desselben.

Herr Berichterstatter des Negiernngsrathes. Wie
Ihnen bekannt, sind gegenwärtig die Ohmgeld- und die
Steuerverwaltung mit einander vereinigt. Durch das Gesetz
über die Finanzverwaltmig sind diese beiden Verwaltungen
getrennt und ein eigener Ohmgeld- und ein eigener
Steuerverwalter kreirt worden. Dies war um so nothwendiger,
als der Steuerverwaltung noch neue Aufgaben zugewiesen
werden, wie namentlich der Stempelbczug und überhaupt der
Bezug aller direkten und indirekten Steuern, mit Ausnahme
des Ohmgcldes. Man glaubte nun, wenn eine eigene
Ohmgeldverwaltung aufgestellt werde, so genüge die Stelle eines
Ohmgeldverwalters, dem ein tüchtiger Angestellter beigegeben
würde. Bei näherer Untersuchung der Vache hat es sich aber
gezeigt, daß es zweckmäßig ist, dem Verwalter einen Adjunkten
beizuordnen. Der Verwalter muß sich oft entfernen, um die
Ohmgeldbüreaux im Kanton zu verifiziren. Er könnte sich
aber nicht auf längere Zeit entfernen, wenn nicht ein
Adjunkt da wäre, der gültig unterzeichnen kann. Ich stelle daher

den Antrag, es sei der 8 8 in folgender Weise zu fassen:
„Centralbeamte der Ohmgeldverwaltung sind: ». der
Ohmgeldverwalter, b. der Adjunkt desselben." In finanzieller
Hinsicht hat diese Abänderung keine Bedeutung; denn wenn
man dem Ohmgeldverwalter einen-tüchtigen Angestellten
beiordnen würde, so müßte man diesem ungefähr die gleiche
Besoldung geben, wie einem Adjunkten.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskom-
misston. Die Staatswirthschaftskommisston hat sich über
diesen Antrag nicht aussprechen können. Derselbe ist aber so
begründet worden, daß ich mich ihm persönlich anschließen
kann. Sollten indessen einzelne Mitglieder der
Staatswirthschaftskommission Bedenken tragen, so ersuche ich sie, dieselben
hier auszusprechen.

Der § 8 wird in der vom Regierungsrath- vorgeschlagenen

Fassung genehmigt.

8 9.

Der Geschäftskreis der Ohmgeldverwaltung umfaßt:
1. die Leitung und Beaufsichtigung des Ohmgeldbezuges;
2. die Anordnung der betreffenden Einnahmen und Aus¬

gaben.

Ohne Bemerkung angenommen.
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V. Stkuervcrwâìtnng.

§ w.
Die Centralbeamten der Steuerverwaltung sind:

g) der Steuerverwalter,
b) der erste Adjunkt desselben.

Wenn die Geschäfte es erfordern, kann dem Steuerverwalter

ein zweiter Adjunkt beigeordnet werden.

Der R e g i er u n g s r a t h stellt den Antrag, in litt, b
das Wort „erste" zu streichen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
bisherigen Centralbeamten der Ohmgeld- und Steuerverwaltung

bestanden aus einem Ohmgeld- und Steuerverwalter
und einem Sekretär und Adjunkten desselben. Wie bereits
bemerkt, wird nun die Ohmgeldverwaltung von der
Steuerverwaltung abgetrennt und dagegen letzterer neue Aufgaben
zugewiesen. Wenn sie also auf der einen Seite durch die
Abnahme des Ohmgeldes erleichtert wird, so erwächst ihr
auf der andern Seite eine neue Geschäftslast durch die Ueber-
tragung des Stempelbezugs, des Bezugs der Militärsteuer
u. s. w. Man glaubte daher anfänglich, es sei nothwendig,
dem Steuerverwalter zwei Adjunkte beizugeben. Bei
genauerer Prüfung hat man indessen gefunden, es könne für
den Anfang der Versuch gemacht werden, ob nicht ein
einziger Adjunkt genüge, wenn daneben die nöthige Anzahl
tüchtiger Angestellter zur Verfügung gestellt werde. Es sollte
daher in lilt b das Wort „erste" gestrichen werden. Immerhin

muß man es für den Fall einer Zunahme der Geschäfte
möglich machen, einen zweiten Adjunkten anzustellen, wcßhalb
das letzte Lemma des § 16 beibehalten werden muß.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Ich stimme dem Antrage auf Streichung des Wortes

„erste" bei. Es ist die Frage ausgesprochen worden, ob
die Ohmgeld- und die Steuerverwaltung, die im Dekrete
getrennt sind, nicht dem gleichen Beamten übertragen werden
können. Nach dem Finanzgesetze steht dem Großen Rathe
die Wahl des Ohmgeldverwalters und diejenige des Steuer-
Verwalters zu. Immerhin glaubt man, es sei dadurch die
Nebertragung der beiden Verwaltungen an einen einzigen
Beamten nicht ausgeschlossen.

Der § l6 wird mit der Streichung des Wortes „erste"
genehmigt.

8 11.

Der Geschäftskreis der Steuerverwaltung umfaßt:
1. die Leitung und Beaufsichtigung der Taxation und des

Bezuges der direkten Steuern;
2. die Leitung und Beaufsichtigung des Bezuges der in¬

direkten Steuern, mit Ausnahme des Ohmgeldes;
3. die Anordnung der betreffenden Einnahmen und Aus¬

gaben.

Die Staatswirthschaftskommission stellt den
Autrag, in Ziffer 1 nach „Taxation" einzuschalten: „der
Steuerregister".

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Regierungsrath stimmt dem Antrage der Staatswirthschaftskommission

bei, da derselbe sich eigentlich von selbst versteht.
Der Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission
hat bei § 16 die Frage berührt, ob es möglich sei, die
Steuer- und die Ohmgeldverwaltung einem einzigen Beamten
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zu übertragen. Dies war ursprünglich mein Wunsch und
meine Absicht, es hat sich aber leider herausgestellt, daß sich

Niemand zur Uebernahme dieser doppelten Last findet, und
es war daher der Regierungsrath genöthigt für die beiden
Stellen getrennte Vorschläge zu machen. Sie werden dann,
wenn es sich um die Wahlen handelt, zn entscheiden haben,
ob Sie diesen Vorschlägen beipflichten oder nicht.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Die Staatswirthfchaftskommission hat gewünscht,

daß der Steuerverwaltung nicht nur die Leitung und
Beaufsichtigung der Taxation, sondern auch die Beaufsichtigung der
Steuerregister auferlegt werde. Es hat sich in den letzten
Iahren gezeigt, daß in einzelnen Gemeinden Unregelmäßigkeiten

in der Führung der Steuerregister vorkamen. Man
will daher der Steuerverwaltung die Pflicht auflegen,
einzuschreiten, wenn solche Unregelmäßigkeiten sich zeigen.

Der § 11 wird mit dem Antrage der Staatswirthschaftskommission

genehmigt.

VI. Staatsforstvcrwaltung.

8 12.

Centralbeamter der Staatsforstverwaltung ist:
der Kantonsforstmeister.

Ohne Bemerkung angenommen.

8 13.

Der Geschäftskreis der Staatsforstverwaltung umfaßt:
1. Die Leitung und Beaufsichtigung der Verwaltung:

s) der Staatsforsten,
b) der Forstpolizei.

2. die Anordnung der betreffenden Einnahmen und Aus¬
gaben.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Es
ist hier von der Forstpolizei die Rede, welche, streng genommen,

nicht einen Theil der Finanzverwaltung bildet! Der
Vollständigkeit wegen glaubte man aber, diese Bestimmung
hier aufnehmen zu sollen.

Der § 13 wird genehmigt.

VII. Domäxenvcrwaltung.

8 14.

Der Geschäftskreis der Domänenverwaltung umfaßt:
1. die Verwaltung des sämmtlichen Grundeigenthums des

Staates mit Ausnahme der Forsten;
2. die Verwaltung des Bergbauregals;
3. die Verwaltung des Jagdregals und des Fischerei¬

regals ;
4. die Anordnung der betreffenden Einnahmen und Aus¬

gaben.
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Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
habe bereits früher darauf aufmerksam gemacht, daß in Bezug
auf die Eintheilung der einzelnen Geschäftszweige Aenderungen
beabsichtigt werden. Dies ist nun im § 14 der Fall: die

Verwaltung des Vergbauregals wurde bisher durch die

Finanzdirektion im engern Sinne des Wortes besorgt und
soll nun der Domänenverwaltung übertragen werden.
Bekanntlich hatten wir früher einen eigenen Bergbauverwalter,
der unter der Finanzdirektion stand. Nach dem Absterben
des Herrn Beckh, welcher diese Stelle bekleidete, wurde
dieselbe nicht wieder beseht, indem man dies nicht für
nothwendig hielt. Sie baben sich im Finanzgcsetze grundsätzlich
damit einverstanden erklärt. Der Regiernng^rath ist der

Ansicht, daß die Verwaltung des Bergbauregals besser von
der Forstdirektion besorgt werden kann, welche ihre Bezirksförster

hat, die in den meisten Fällen ihr Gutachten abgeben
können. In Fragen, welche geologische oder Fachkenntnisse
erfordern, wird man sich immerhin an Fachmänner wenden
können, sei es an den Mineninspektor im Jura, der
beibehalten werden muß, sei es an einen andern Fachmann.

Der § 14 wird genehmigt.

VIII. Jinanzvrrwaltung in den Bezirken.

8 15.

Die Beamten der Finanzverwaltung in den Bezirken sind:
s) die Amtschaffner,
b) die Salzfaktoren,
c) die Ohmgeld ein nehmcr,
<I) die Kreisoberförster und die Unterförster,
e) der Mineninspektor im Jura.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Hier
wird keine Abänderung gegenüber dem bisherigen Stand der
Dinge beantragt. Man könnte sich einzig frage», ob der
Mincninspektor im Jura unter die Beamten in den Bezirken
gehöre. Da aber seine Thätigkeit sich faktisch auf höchstens
zwei Amtsbezirke beschränkt, so findet er seine Stelle am
passendsten unter diesen Beamten.

Ohne Widerspruch genehmigt.

man, es können in Zukunft einzelne Amtschaffnereien mit
einander vereinigt werden. Dadurch würbe ein Anfang mit
der Reduktion der Amtsbezirke gemacht, die ich als ein
dringendes Bedürfniß betrachte, wenn wir überhaupt zu
Vereinfachungen im Staatsorganismus gelangen wollen. Es
wird daher im zweiten Lemma des § 16 dem Regierungsrathe

die Ermächtigung ertheilt, da, wo die Verhältnisse es

als zweckmäßig erscheinen lassen, Ausnahmen von der Regel,
wonach in jedem Amtsbezirke eine Amtschaffnerei bestehe» soll,
eintreten zu lassen. Die Zahl der Kreisoberförster soll der
Zahl der Forstkreise entsprechen. Diese letztern sind gegenwärtig

durch ein Dekret bestimmt, welches vom Großen
Rathe abgeändert werden kann. Es wird sich fragen, ob es

nicht möglich sei, eine Reduktivn der Forstkreise vorzunehmen,
in welchem Falle auch die Zahl der Kreisoberförster vermindert

werden könnte. Die Bestimmung des letzten Alinea's
rechtfertigt sich durch die Natur der Verhältnisse.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Bisher waren viele Amtschaffnereien mit andern
Beamtungen verbunden. Dies hatte aber Uebclstände zur
Folge. Es ist zweckmäßiger, einzelne Amtschaffnereien
miteinander zu vereinigen. Die Staatswirthschaftskommission
empfiehlt es, diese? Versuch zu wagen, der auch Ersparnisse
zur Folge haben wird.

Der § 16 wird unverändert angenommen.

8 16.

In jedem Amtsbezirk besteht eine Amtschaffnerei.
Ausnahmen von dieser Regel kann der Regierungsrath

beschließen, wo die Verhältnisse dies zweckmäßig erscheinen
lassen.

Die Zahl der Kreisoberförster entspricht der Zahl der
Forstkreise.

Die Zahl der Salzfaktoren, der Ohmgeldbeamten und
der Unterförster wird durch den Regierungsrath nach dem
jeweiligen Bedürfnisse bestimmt.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Bei
der gegenwärtigen Organisation sind bekanntlich viele
Amtschaffnereien mit andern Beamtungen vereinigt und theils den
Regierungsstatthaltern, theils den Amtfchreibern übertragen.
Nach dem neuen Finanzgesetze kann dieses Verhältniß nur in
beschränktem Masse fortdauern, und man wird genöthigt fein,
eine Reihe solcher Beamtungen zu trennen. Dagegen glaubt

8 17.

Der Geschäftskreis der Amtschaffner umfaßt:
1. den Vollzug der auf die Amtschaffncreikasseii ausge¬

stellten Bezugs- und Zahlungsanweisungen;
2. die Besorgung derjenigen interimistischen (nicht zum

Voraus angewiesenen) Einnahmen und Ausgaben, zu
deren Vollzug sie von den betreffenden Verwaltungen
autorisirt oder beauftragt werden;

3. die Kassaführung über die in Ziffer 1 und 2 bezeich¬
neten Verhandlungen;

4. die Mitwirkung bei der Steuertaxation, soweit sie hiezu
von den betreffenden Verwaltungen beauftragt werden;

5. die Beaufsichtigung des Staatsvermögens in den Be¬
zirken.

Die Staatswirthschaftskommission
beantragt, in Ziffer 4 nach „Steuertaxation" einzuschalten: „und
Beaufsichtigung der Steuerregister".

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Hier
beantragt die Staatswirthschaftskommission die gleiche Ergänzung,

wie bei H 11. Ich erkläre, daß ich mit derselben
einverstanden bin.

Der § 17 wird mit dem Antrage der Staatswirthschaftskommission

genehmigt.

8 18,

Der Geschäftskreis der Salzfaktoren umfaßt:
1. Die Besorgung des Salzverkaufes an die Salzaus¬

wäger;
2. die Kassaführung über die bezüglichen Verhandlungen.
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Ohne Bemerkung angenommen.

8 19.

Der Geschäftskreis der Obmgeldbeamten umfaßt:
k. den Bezug des Ohmgeldes;
2. die Kassaführung über die bezüglichen Verhandlungen.

Der § 19 wird genehmigt.

8 20.

Der Geschäftskreis der Forstbeamten in den Bezirken
umfaßt:

1. die Verwaltung der Staatsforsten iNid
2. die Verwaltung der Forstpolizei

in den Bezirken.

Unverändert angenommen.

Schlußdrstimmungen.

8 2l.
Die Zahl der Angestellten der Finanzverwaltung wird

von den betreffenden Direktionen 1, letztes Lemma) je nach
dem Bedürfnisse bestimmt.

Die Anstellung und Ent >' unterliegt der
Genehmigung der nämlichen

Genehmigt.

8 22.

Außer den in diesem Dekrete den einzelnen Beamten
zugetheilten Verwaltungszweigeu könne« denselben vom
Regierungsrathe noch andere Verwaltungszweige übertragen werden,
soweit es zur Vereinfachung des Geschäftsganges dient und
der Grundsatz der Trennung zwischen Verwaltung, Kasse und
Kontrole nicht verletzt wird.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
habe bereits darauf aufmerksam gemacht, daß gegenwärtig
eine Reihe von Fiizanzbeamtungen mit andern Beamtungen
verbunden sind, welche nicht die Fmanzverwaltimg betreffen.
Es wird Sache weiterer Untersuchung fein, inwiefern dieses
Verhältniß fortdauern kann, ohne dem im Finanzgesetze
enthaltenen Grundsatze der Trennung zwischen Verwaltung, Kasse
und Kontrole Eintrag zu thun. Es kann dies nicht im
Dekret näher bestimmt werden, sondern es muß dies Sache
der Erwägung und Entscheidung der Verwaltung selbst sein.

Der § 22 wird genehmigt.
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8 23.

So lange über die Grundsteuer im Jura und über die
Einregistrirung die gegenwärtig bestehenden Gesetze in .Kraft
bleiben, werden die betreffenden Verwaltungseinrichtungen im
Allgemeinen beibehalten, jedoch sind dieselben so viel möglich
zu vereinfachen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes.
Bekanntlich besteht für die Grundsteuer im Jura ein besonderer
Beamter, der Grundsteuer- und Katasterdircktor. Außerdem
haben wir im Jura eine Anzahl Grundsteueraufseher und
Grundsteuereinnchmer. Es ist dies offenbar eine Anomalie,
die nicht länger fortdauern darf, wenn man zwischen dem

Jnra und dem alten Kantonstheile die Einheit in der
Gesetzgebung und Verwaltung durchführen will. Schon früher hat
man sich mit dem Gedanken beschäftigt, ob es nicht möglich
sei, den Bezug der Grundsteuer im Jura auf die gleiche
Weise vor sich gehen zu lassen, wie im alten Kautonstbeile.
Es haben sich aber Schwierigkeiten gezeigt, und es ist
vielleicht auch jetzt noch nicht der Augenblick gekommen, um diese

Aenderung durchzuführen. Immerhin ist es möglich,
Vereinfachungen vorzunehmen, ohne das system selbst zu ändern.
So kann die Zahl der Grundsteucreinnehmer reduzirt werden.

Diese beziehen gegenwärtig eine bedeutende Provision
und haben nur kleine Bezirke. Man könnte nun die
Provision reduziren und die Zahl der Beamten vermindern, resp,
die Bezirke vergrößern, so daß faktisch die Einnahmen der
einzelnen Einnebmer nicht beeinträchtigt würden. Eine noch
größere Anomalie besteht in Bezug auf die Eiuregistrirungs-
gebükr, welche bekanntlich in den katholische» Amtsbezirken
bezogen wird. Schon vor zwei Jahren wurde eine Kommission
niedergesetzt, welche die Frage zu untersuchen hat, ob die

Einregistrirung auf den ganzen Kanton ausgedehnt oder
aber im katholischen Jura aufgehoben werden solle, wodurch
auch auf diesem Boden Gleichheit zwischen beiden Kantonstheilen

geschaffen würde. Diese Kommisston, an deren spitze
Herr Bankpräsident Stämpfli steht, wird die Frage einläßlich
untersuchen und sachgemäße Anträge bringen, auf welche
gestützt dem Großen Rathe geeignete Vorlagen gemacht werden
können. Einstweilen würde das gegenwärtige Verhältniß
fortdauern, jedoch wird im § 23 dem Regierungsrathe der Auftrag
ertheilt, womöglich Vereinfachungen einzuführen.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Auch die Staatswirthschaftskommission ist der
Ansicht, daß eine Ausgleichung des Steuerwesens zwischen beiden

Kantonstheilen angestrebt werden soll, wozu die Möglichkeit
im Dekrete offen gelassen werden, muß. Diese Frage ist schon

vor einigen Jahren besprochen worden.

§ 23 wird unverändert genehmigt.

8 24.

Dieses Dekret tritt in Kraft.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Staatswirthschaftskommissivn hat den Antrag gestellt, das

Dekret auf den k. Mai in Kraft treten zu lassen. Da dies

aber «ucht mehr möglich ist, so beantrage ich, es sofort in
Kraft zu setze». Einzelne Bestimmungen können natürlich
nur successive durchgeführt werden, dies hindert aber nicht,
das Dekret sofort in Kraft treten zu lassen. Es sei mir
gestattet, hier noch ans einen Punkt aufmerksam zu machen.

55
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Im ursprünglichen Gesetzesentwurfe über die Finanzverwaltung
waren Bestimmungen über die Besoldung der Finanzbeamten
enthalten. Dies erregte in der Staatswirthschaftskommission
Anstoß, indem diese sagte, man solle nicht einseitig für die
Finanzbeamlen die Besoldungsverhältnisse revidiren, während
man von der Nothwendigkeit der Besoldungserhöhung für
alle Beamten überzeugt sei. Da die Revision des Besoldungswesens

in Aussicht genommen war, so glaubte man, es könne
von der Aufnahme entsprechender Bestimmungen im Finanzgesetze

Umgang genommen werden. Nun sind wir aber durch
die Verwerfung des Besoldungsgesetzes in nicht geringe
Verlegenheit gebracht worden. Durch das Finauzgesetz werden
nämlich neue Beamtungen geschaffen, für die nun keine
Besoldungen ausgesetzt sind. Die Steuer- und Ohmgeldverwaltung

wird in zwei Theile getrennt, und es wird ein
Steuer- und ein Ohmgeldverwalter aufgestellt. Für diese

Beamtungen müssen die Besoldungen fixirt werden, es fehlt
uns aber der Boden dazu gänzlich. Es bleibt wohl kein
anderer Ausweg übrig, als den Regierungsrath zu ermächtigen,
für diejenigen Beamtungen, deren Organisation durch das
Gesetz modifizirt wird, die Besoldung provisorisch zu bestimmen

innerhalb des Rahmens der gegenwärtigen Besoldungsverhältnisse,

also auf Grundlage des Besoldungsgesetzes von
1866, d. h. nach Analogie der in diesem Gesetze enthaltenen
Bestimmungen über die Besoldungen. Ich stelle daher den
Antrag, es möchte dem Regierungsrathe diese Ermächtigung
ertheilt werden.

Herr Präsident. Wünscht der Herr Berichterstatter,
daß eine bezügliche Bestimmung in das Dekret oder aber in
das Protokoll aufgenommen werde?

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Das
letztere wird genügen.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskom-
missivn. Der Antrag des Herrn Berichterstatters des
Regierungsrathes ist neu und im schooße der Kommisston nicht
besprochen worden. Bei der gegenwärtigen Sachlage, wie sie
vom Herrn Finanzdirektor auseinandergesetzt worden ist,
erblicke aber auch ich keinen andern Ausweg, als die Ertheilung
der Ermächtigung an den Regierungsrath, auf Grundlage
der gegenwärtigen Besoldungsverhältnisse für die neugeschaffenen
Beamten provisorisch angemessene Gehalte auszusetzen. Die
neuen Beamtungen werden dann im nächsten vierjährigen
Büdget Aufnahme finden.

Der § 24 wird nebst den Anträgen des Herrn
Berichterstatters des Regierungsrathes genehmigt.

Das Dekret ist zu Ende berathen und tritt sofort in Kraft.

Vorträge der Direktion der Domänen
und Forsten.

1) Pfrundland zu Aeschi, Senggi- und Aebisömmerung,
Ramslauenensömmerung und Studweide.

Der Regierungsrath empfiehlt folgende Kaufverträge

zur Genehmigung:

1) Kaufvertrag vom 24. Januar 1873, geschlossen mit
den Brüdern Ehr. und Joh. Wittwer zu Aeschi, für 4 Stücke
Pfrundland daselbst, um Fr. 23,256.

2) Kaufvertrag vom 25. Januar 1873, geschlossen mit
Joh. Schwenkfelder und Joh. schick zu Krattigen, für die
Senggi- und Aebisömmerung am Niesen, um Fr. 33,566.

3) Kaufvertrag vom 25. Januar 1873, geschlossen mit
Samuel Zurbrügg im Emdthal zu Aeschi, für die
Ramslauenensömmerung und die Studweide um die Kaufsumme
von Fr. 24,666.

Rohr, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Es handelt sich um den

Verkauf von 4 Stücken des Pfrundlaudes zu Aeschi, der
Senggi- und Aebisömmerung, der Ramslauenensömmerung
und der Studweide. Ueber diese im Amtsbezirk Frutigen
gelegenen Liegenschaften hat am 24. und 25. Januar abhin
in Aeschi und Reichenbach eine Steigerung stattgefunden. An
der Steigerung in Aeschi am 24. Januar kamen in Ausruf:

g. Die Seeholzmatte von 7 Jucharten 19,666 mit
einer für Fr. >766 versicherten Scheune. Die Grundsteuer -
schatzung beträgt Fr. 8,636. —

b. das Zelgetli mit einer für Fr. 366
versicherten Scheune, 2 Jucharten 33,266^ft.
Die Grundsteuerschatzung beläuft sich auf „ 3,746. —

o. das Zelgetliweidli von 2 Jucharten
3l,153 j^. Grundsteuerschatzung > „ 2,276.—

<i. das Umläufli, oder Birkenbühlmoos
von 2 Jucharten und 32,357 s^.
Grundsteuerschatzung 2,126. —

Die Grundsteuerschatzung aller 4Grund-

stücke beträgt somit Fr. 16,766. —
An der Steigerung wurde nun geboten

von den Brüdern Chr. und Joh. Wittwcr „ 23,256. —

und es übersteigt somit dieses Angebot die
Grundsteuerschatzung um .Fr. 6,496. —

Der bisherige Pachtzins betrug
der zu 43/z gestellte Zins der Angebotssumme

wird betragen

Fr. 536.—

„ 1,646.25

also. Fr. 516.25

mehr als der bisherige Pachtzins.
An der Steigerung zu Reichenbach am 25. Januar kamen

in Ausruf: Pacht- und kaufweise die Senggisömmerung und
die Aebisömmerung und nur kaufweise die Ramslauenensömmerung

und die Studweide. Die Senggisömmerung mit
Zumbrunnenweid am Niesen, 22 Kuhrechte haltend, und einem
7 Jucharten haltenden Walde mit einer für Fr. 966 versicherten
Sennhütte und einem für Fr. 366 versicherten Schalthaus
figurirt im Grundsteuerregister mit Fr. 9,656
und die Aebisömmerung mit Gibliweid am Niesen,
26 Kuhrechte haltend, mit 1 '/- Jucharten Wald
und einer Sennhütte, versichert für Fr. 2,266,
einem für Fr. 766 versicherten Speicher und
einem für Fr. 660 versicherten Schalthaus, mit „ 7,886

für beide Liegenschaften beträgt also die
Grundsteuerschatzung

Stückweise wurde geboten auf die Senggisömmerung
nebst den genannten Zubehörden Fr. 17,266
und auf die Aebisömmerung nebst
Zubehörden „ 13,566

Fr. 16,930

Zusammen also Fr. 36,766

Uebertrag Fr. 16,930
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Uebertrag Fr. 16,930
Zusammen in Ausruf gebracht fiel von Ioh.
Schwenkfelder und Ioh. Schick zu Krattigen ein
Angebot von 33,509

welches die Grundsteuerschatzung um Fr. 16,570
übersteigt. Der bisherige Pachtzins betrug Fr. 1,0>5, an der
Steigerung wurde ein solcher von Fr. 1,300 geboten, der
Zins vom Angebore beträgt aber Fr. 1,507. 50.

Die Grundsteuerschatzung der Ramslanenen von 20
Kuhrechten, mit 20 Jucharten Wald und einer für Fr. 1400
versicherten Sennhütte, beträgt .Fr. 9,800
diejenige der Studweide mit einer für Fr. 700
versicherten Sennhütte „ 3,750

zusammen Fr. 13,550
Bei beiden hatte das höchste Angebot Sam.

Zurbrügg, und zwar für die Ramslauenen
mit Fr. 16,300
und für die Studweide mit. „ 5,660

zusammen Fr. 21,960 ^
und sodann im sammthaften Ausrufe „ 24,600

- Es übersteigt somit das Angebot die
Grundsteuerschatzung um Fr. 11,050

Der bisher bezogene Pachtzins beträgt Fr. 630, der Zins
vom Angebote dagegen Fr. 1107. Dieses Steigerungsresultat
ist so günstig, daß die Veräußerungen als im Interesse des
Staates bezeichnet werden müssen. Die Veräußerung liegt aber
um so mehr im Staatsinteresse, weil bei dem mangelhaften
Zustand der Gebäude und der Brunuleitung auf der Aebi-
und Senggisömmerung und auf den Domänen in Aeschi in
nächster Zeit bedeutende Reparationen nothwendig werden. Es
stellen daher die Domänendirektion und der Regierungsrath den

Antrag, es seien die mit den vorgenannten Höchstbietenden
abgeschlossenen Kaufverträge zu genehmigen.

Brunn er, in Meiringen, als Berichterstatter der
Kommission, empfiehlt Namens derselben den Antrag des Regie-
rungsrathcs zur Annahme.

Ohne Einsprache genehmigt.

2) Kurzenei- und Schindeleggalp.

Der Regierungsrath empfiehlt den Kaufvertrag mit der
Erbschaft des Jak. Meister über die Kurzen«- und Schindeleggalp

zur Genehmigung.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Staat befitzt im Gemeindsbezirk Sumiswald, Amtsbezirk
Trachfelwald, einen Waldkomplex von circa 400 Jucharten,
die sogenannten Arni- und Sperbelwaldungen, in denen gegenwärtig

ein sehr großer Holzvorrath vorhanden ist. Die
Ausbeutung der Sperbelwaldung bietet jedoch die Schwierigkeit,
daß das Holz nicht anders als über die Kurzenei- und Schindeleggalp

abgeführt werden kann und zum weitaus größten Theih
auch auf diesen beiden Besitzungen aufgesetzt werden muß.
Gegenwärtig bietet sich nun Gelegenheit, die Kurzeneialp,
bestehend in circa 130 Jucharten, zu erwerbezi. Nebst dem Vortheil

für die Holzexploitation würde durch Ankauf dieser Liegenschaft

die Möglichkeit gegeben, das Waldareal im Quellengebiet
der Grünen, resp, der Emme, zu vermehren, und für den
Staat einen großen zusammenhängenden Waldbezirk zu bilden.
Die Direktion, von der Ansicht ausgehend, daß der Staat
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kleinere Waldparzellen verkaufen, größere Waldbezirke dagegen
arrondiren solle, hat mit Rücksicht ans diese Verhältnisse bei
der Versteigerung dieser Liegenschaften im November abhin
unter Genehmigungsvorbehalt ein Angebot von Fr. 46,060
gestellt, welches auch von der Verkäuferin, nämlich der
Erbschaft des Jakob Meister in der hintern Kurzenei, angenommen

wurde. Nach dem forstamtlichen Berichte sind von den
136 Jucharten Gesammtfiäche circa 66 Jucharten bestockt und
zwar mit verschiedenaltrigem, vorherrschend aber jungem Fichten-
plänterwald. Der Holzvorrath hat einen Werth von circa
Fr. 15,060. Es verbleiben somit als Bodenwerth Fr. 31,000
ober per Jucharte Fr. 238. Dieser Kaufpreis ist zwar etwas
hoch, da jedoch der Besitz dieser Alpen für die Forstverwaltung

von ganz besonderem Werth ist, so stellen die Domänen-
und Forstdirektion und der Regierungsrath den Antrag, es
sei der mit der Erbschaft des Jakob Meister über den Ankauf
der Kurzenei- und Schindeleggalp zum Preise von Fr. 46,060
abgeschlossene Vertrag zu genehmigen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Dieser
Kauf beschäftigte die Domänenverwaltung und Ihre
Kommission schon vor einiger Zeit. Die Kommission hat s. Z.
gefunden, es sei der vorgesehene Kaufpreis zu hoch, und es

hat daher der Große Rath am 20. Dezember v. I. auf ihren
Wunsch die Angelegenheit verschoben und an die Domänendirektion

zurückgewiesen, um einen billigern Preis zu erzielen.
Die daherigen Unterhandlungen blieben aber ohne Erfolg.
Mit Rücksicht auf die vom Herrn Berichterstatter des
Regierungsrathes angeführten Gründe ist die Kommission nach
einläßlicher Berathung zu dem Antrage gekommen, es sei der
abgeschlossene Kaufvertrag zu genehmigen, obschon der Kaufpreis

von Fr. 233 per Jucharte etwas zu hoch ist. Die
betreffende Besitzung enthält gnte Weide, und es wird nicht
nothwendig sein, den ganzen Komflex sofort aufzuforsten.

Ohne Einsprache genehmigt.

Vortrag betreffend das Gesuch der Werdthöfe «m
Erhebung zu einer eigenen Einwohnergemeinde.

Regierungsrathund Bittschriftenkom mission
tragen auf Abweisung dieses Gesuches an.

Hartmann, Direktor des Gemeinde- und
Armenwesens, als Berichterstatter des Regierungsrathes. Es liegt
eine Vorstellung vor von der Schul- und Ortsgemeinde
Werdthof, welche dahin geht, der Große Rath möchte 1) ihr
gestatten, eine eigene Einwohnergemeinde zu bilden,, mithin
von der Einwohnergemeinde Lyß, zu welcher sie gehört, sich

loszutrennen, und 2) diese neue Einwohnergemeinde der
Kirchgemeinde Kappelen einverleiben. Dieses an den Großen Rath
gerichtete Gesuch wurde sowohl der Gemeinde Lyß als der
Gemeinde Kappelen zur Vernehmlassung zugewiesen. Erstere
hat sich mit demselben nicht einverstanden erklärt, dagegen
gab die Gemeinde Kappelen die Erklärung ab, daß sie, wenn
die Werdthöfe zu einer eigenen Einwohnergemeinde kreirt
werden, mit deren Lostrennung von Lyß und Vereinigung
mit der Kirchgemeinde Kappelen einverstanden sei. Nach der
letzten Volkszählung enthalten die Werdthöfe 43 Wohnhäuser,
49 Haushaltungen und 268 Einwohner. Der ganze Bezirk
umfaßt eine Bodenfläche von circa 631 Jucharten. Er ist vom
übrigen Gemeindebezirk von Lyß durch die Aare getrennt,
indem Lyß auf dem rechten, die Werdthöfe auf dem linken
Ufer derselben liegen. Mit diesem Umstände wird denn auch
das vorliegende Gesuch motivirt. Mit Kappelen, welches eben-
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falls auf dem linken Aarnfer liegt, haben die Werdthöfe eine

bequeme Straßenverbindung, während sie in direkter Richtung
mit Lyß nur durch eine Fähre verbunden sind und mit Fuhrwerk

den Umweg über Aarbcrg machen muffen.
Der Negierungsrath bat nun gefunden, es könne dem

Begehren der Werdthöfe entsprochen werden, insofern sie sich

nicht nur in kirchlicher Beziehung, sondern auch in Beziehung
auf das Gemeindewesen mit der Gemeinde Kappelen vereinigen
wollen. Es wurden daher die Petenten angefragr, ob sie sich

nicht dazu entschließen könnten, statt selbst eine eigene
Einwohnergemeiude zu bilden, sich mit der Einwohnergemeiude
Kappeleri zu vereinigen, in welchem Falle der Negierungsrath
geneigt sei, beim Großen Rathe auf Entsprechung anzutragen.
Die Werdthöfe wollten hierauf nicht eintreten, sondern er-
klärten, daß sie auf den Anschluß an Kappelen verzichten,
wenn sie nicht eine eigene Einwohnergemeinde bilden können.

Dieß kann aber der Regierungsrath nicht empfehlen. Die
Werdthöfe haben, wie bereits bemerkt, einen sehr geringen
Umfang und zählen nur 263 Einwohner. Es ist allerdings
richtig, daß wir im Kanton Bern Einwohnergemeinden haben,
deren Bevölkerungszahl noch geringer ist und sogar bis auf
45 fällt. Es ist aber bekannt, welche Uebelstände der Bestand
solcher Gemeinden hat und welche Last daraus für die Ne-
gieruugsstatthalter und die übrigen Verwaltungsbeamten
erwächst. Man hatte daher bis dahin eher das Bestreben, kleine
Einwohnergemeinden zu großen zu vereinigen, als die Zahl
der kleinen zu vermehren. Der Regierungsstatthalter von Aarberg

hat sich denn auch gegen die Erhebung der Werdthöfe zu
einer eigenen Einwohnergemeiude ausgesprochen und beantragt,
sie bei Lyß zu belassen, falls sie sich nicht an die Einwohner-
gemeindeKappelen anschließen wollen. Ich bemerke übrigens noch,
daß der gegenwärtig vorhandene Uebelstand, närnlich die mangelhafte

Verbindung der Werdthöfe mit Lyß nach Durchführung
der Juragewässerkorrektion gehoben werden wird. Die Aare
wird dann nicht mehr bei Lyß vorbei, sondern in den Bielersee
fließen. An der Stelle der gegenwärtigen Aare wird bloß
noch ein kleiner Bach vorhanden sein, dessen Ueberbrückung
keine Schwierigkeit bieten wird. Aus diesen Gründen trägt
der Regierungsrath auf Abweisung des Gesuches der Werdthöfe

an. Ich kann jedock die Erklärung abgeben, daß der
Negierungsrath ein allfälliges Gesuch der Werdthöfe um gänzliche

Vereinigung mit Kappelen beim Großen Rathe empfehlen
wird.

Michel, Fürsprecher, als Berichterstatter der Bitt-
schriftenkommissio», erklärt, daß diese dem Antrage des Re-
gicrungsrathes beipflichte.

v. Känel, Fürsprecher. Ich begreife gar wohl, daß
der Regierungsrath und die Vittschriftenkommission zu dem
Antrage auf Tagesordnung gekommen sind, weil es überhaupt
nicht Tendenz ist, die Einwohnergemcinden noch mehr zn
zersplittern, sondern man vielmehr bestrebt ist, sie zn verschmelzen.
Ich halte diesen Verwaltungsgrundsatz im Allgemeinen auch
für richtig. Im vorliegende» Falle sind aber solche Uebelstände

vorhanden, daß ich eine Abweichung von dieser Regel
für gerechtfertigt halte. Die Verbindung der Werdthöfe mit
dem übrigen Theile der Einwohnergemeiude Lyß ist eine höchst
precäre, da sie in direkter Richtung mittelst einer Fähre
bewerkstelligt wird und der Fahrweg über Aarberg wenigstens
eine Länge von 2 Stunden hat. Mögen Sie nun das
vorliegende Gesuch abweisen oder nicht, so werden die Werdthöfe
faktisch imnzerhin zur Kirchgemeinde Kappelen gehören.
Bereits schicke» sie in geduldeter Weise — es besteht kein Vertrag

darüber — ihre Kinder dorthin in die Unterweisung,
beerdigen dort ihre Verstorbenen, lassen ihre Kinder dort taufen,
und auch die Kopulationen werden in Kappelcn vorgenommen,
sofern sie nicht auswärts stattfinden. Faktisch sind also die
Bewohner der Werdthöfe schon jetzt nach Kappelen kirch-

genössig. Es handelt sich nun einfach darum, sie auch noch
tu politischer Beziehung, als Einwohnergemeinde, von Lyß zu
trennen. Ich begreife, daß man die Werdthöfe nicht gerne
zu einer eigenen Einwohnergemeinde erhebt, obwohl ganz in
der Rachbarschaft, im Ämtsbezirke Nidau, eine beträchtliche
Zahl von Einwohnergemeinden bestehen, deren Einwohnerzahl

noch geringer ist, als diejenige der Werdthöfe. Man
vertröstet letztere auf eine bessere Verbindung mit Lyß nach der
Ausführung der Iuragewässerkorrektion, indem dann die jetzige
Aare bei Lyß nur einen kleinen Bach bilden werde. So weit
ich aber den Plan der Iuragewässerkorrektion kenne, wird
beabsichtigt, den Kanal so offen zn halte», daß man unter
Umständen das sämmtliche Wasser der Aare durch das alte Bett
führen kann.

Im Weitern kommt hier der Umstand in Betracht, daß die
Bevölkerung von Lyß seit einigen Iahren in eincmMaße zugenommen

hat, wie in keinem andern Orte des Kantons, wie dieß die
letzteVvlkszählung beweist. Diese Bevölkerungsznnahme kommt
aber nicht den Werdthöfe», sondern dem ans dem rechten Aarufer

gelegenen Theile von Lyß zu gut. Bekanntlich bringt
aber eine stärke Bevölkerungszunahme auch eine beträchtliche
Zunahme der Gemeindeausgaben, für die an der Quelle
Sitzenden allerdings auch in verschiedenen Beziehungen
vermehrte Annehmlichkeiten mit sich. Die Werdthöfe sitzen aber
nicht an der Quelle und genießen nichts von diesen
Annehmlichkeiten, wohl aber haben sie die vermehrten Lasten
mitzutragen. Ich begreife nun wohl, daß es schwierig sein wird,
gegenüber dem übereinstimmenden Antrage des Reglerungsrathes

und der Bittschriftenkommission mit einem Gegenantrage

aufzukommen, ich stelle aber einen solchen namentlich
aus dem Grunde, damit man bei einer allfälltgen spätern
Vorlage dieser Angelegenheit nicht einwende, der Große Rath
habe den Abweisungsantrag mit Stillschweigen angenommen,
ohne daß Jemand für die Werdthöfe aufgetreten sei. Ich will
nicht weitläufiger sein und einfach konstatiren, daß hier be-
deutende Uebelstände vorhanden sind, welche umändern Fällen
die Lostrennung der betreffenden Ortschaften nicht nur von
Einwohnergemeinden, sondern von Amtsbezirken zur Folge
hatten. Ich erinnere beispielsweise nur daran, daß im Jahre
1863 die Höfe Niederrnntigen, Aumatt:c. vom Amtsbezirk
Aarberg losgetrennt und dem Amtsbezirk Laupen zugetheilt
wurden. Ich stelle die Ordnungsmotion, es sei die
Angelegenheit an den Regierungsrath zurückzuweisen, um zu
untersuchen, in welcher Weise man den Wünschen der Bewohner
der Werdthöfe gerecht werden könne.

Herr B e r i ch t e r st a t t e r der Bittschrifteukommission.
Es ist allerdings richtig, daß im vorliegenden Falle Uebelstände

vorhanden sind, so groß'sind sie aber nicht, wie Herr
v. Känel sie darstellte. Ich mache darauf aufmerksam, daß
der Regierungsrath den Werdthösen Gelegenheit geboten hat,
sich mit Kappelen zu verbinden. Allein die Werdthöfe wollten
hiezn nur, soweit es die kirchlichen Angelegenheiten betrifft,
Hand bieten. Wenn nun wirklich so gravirende Uebelstände
vorhanden wären, wie Herr v. Känel glaubt, so hätten sicher
die Werdthöfe die Anfrage des Regierungsrathes, ob sie sich

nicht mit Kappelen vereinigen wollen, bejahend beantwortet.
Ein Hauptgrund, warum die Bittschriftenkommission auf
Abweisung anträgt, liegt darin, daß eine Entscheidung in
entsprechendem Sinne eine Menge ähnlicher Begehren hervorrufen
würde. Sicher wird sich der Große Rath nicht auf den
Standpunkt stellen wollen, jeder Gemeiudeabtheiluug das
Recht zu geben, vielleicht bloß aus momentaner Mißstimmung
gegenüber den andern Theilen der Gemeinde die Lostrennung
von denselben zu verlangen. Herr v. Känel hat hervorgehoben,
daß die Werdthöfe die vermehrten Lasten der Gemeinde Lyß
mittragen helfen müssen, ohne die entsprechenden Vortheile
zn genießen. Solche Uebelstände kommen aber sehr häufig
vor. So hat z. B. die Gemeinde Beatenberg vor einigen
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Jahren mit großen Kosten eine Straße auf den Berg erstellt.
Die am Seeufer gelegene Ortschaft Sundlauenen hat von
dieser Straße sozusagen keinen Nutzen, gleichwohl hat sie an
die Kosten mitsteuern müssen, wie alle übrigen Abtheilunge»
der Gemeinde. Wenn eine Abtheilung einer Gemeinde von
«inem Werke keinen Vortheil hat, so wird vielleicht später
ein anderes Werk ausgeführt, das dieser Abtheilung zu gut
kommt. Man würde also, wie gesagt, einer Menge
gleichartiger Begehren rufen und gleichsam eine Kleinstaaterei in
unserm.Gemeindewesen pflanzen, während nach der Ansicht
des Regierungsrathes und der Bittschriftenkommission dahin
gestrebt werden sollte, die kleinen Gemeinden zu größern zu
vereinigen. Ich muß auch dem Rückweisungsantrage des

Herrn v. Känel entgegentreten. Die vorberathenden Behörden
haben alle Verhältnisse bereits genau untersucht, die Parteien
sind angehört worden, der Regierungsrath hat ihnen Gelegenheit

gegeben, sich zu verständigen, jà er hat ihnen selbst
Vorschläge gemacht, die aber zurückgewiesen wurden. Wenn nun
später die Werdthöfe sich entschließen können, diese Vorschläge
anzunehmen, so bleibt es ihnen unbenommen, ein neues
Gesuch zu stellen und darin ihre Vereinigung mit der Einwohnergemeinde

Kappelen anzubegehren.

Abstimmung.

1) Für den Antrag des Herrn v. Känel Minderheit.
2) „ „ „ „ Regierungsrathes und

der Bittschriftenkommission Mehrheit.

«Schluß der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Zweite Sitzung.

Dienstag, den 27. Mai 1873.

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Marti.

Nach dem Namensaufrufe sind 176 Mitglieder
anwesend. Abwesend sind mit Entschuldigung:
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die Herren Anker, Bohren, Bourguignon, Burger Rudolf,
Bürki, Chodat, Cuttat, Feune, Frotö, Grosjèan, Gygax
Gottfried, Kehrli, Klaye, Kohli Ulrich, Manuel, Michel
Friedrich, Rieder, Simon, Sommer Jakob, Vogel, Wirth;
o h n e E n t s ch u l d i g u n g: die Herren Berger, Bernard,
Beuret, Born, Bouvier, Brand, Brunner Rudolf, Burger
Peter, .Chonlat, Cuenat, Egger, Fleury Viktor, Fleury
Joseph, Folletête, Fröne, Frìedli, Greppin, Hennemann,
Henzelin, Heß, Joliat, Kalmann, Keller, Linder, Mägli,
Maistre, Messerli, Mischler, Möschler, Müller Albert,
v. Mnralt, Racle, Rebetez, Renfer, ^îitschard Jakob, Rosselet,
Salzmann, Schären, Scheidegger, schmid Rudolf, Schrämli,
Seiler, v. Sinner Rudolf, Sterchi, Thönen, Wampster,
Willi, Zeller, Zingg, Zumkehr, Zumwald.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung pird verlesen
und genehmigt.

Tagesordnung:

Gesetzesentwurf

über

die Organisation des Kirchenwesens im Kanton Bern.

Erste Berathung.

Ueber diese Angelegenheit liegen dem Großen Rathe
gedruckt vor:

I. Zwei Hefte, betitelt „Aktenstücke zur Kirchenreform im
Kanton Bern", enthaltend:

1) Referat an den bernischen Volksverein.
2) Projektgesetz über die Organisation des Kirchen¬

wesens im Kanton Bern.
3) Erläuternder Bericht dazu.
4) Fragenschema.
5) Protokoll der Sitzungen der evangelisch-reformirten

Abtheilung der Kommission.
6) Protokoll der Sitzungen der katholischen Abtheilung

der Kommisston.
7) Protokoll der Sitzungen der Gesammtkommission.
8) Bericht über die Kommtsfionalverhandlungen.
9) Definitiver Entwurf Kirchengesetz.

II. Gesetzesentwurf des Regierungsrathes, vom 13. Mai
1373.

III. Bericht der Großrathskommission vom 23. und 24. Mai
1873, enthaltend ihre Anträge zum Entwürfe des Kirchengesetzes.

Die Umfrage über das Eintreten und die Form der

Berathung des Entwurfes wird eröffnet.

T e u s ch er, Direktor des Kirchenwesens, als Berichterstatter

des Rcgierungsrathes. Ich möchte Sie vor Allem
aus bitten, bet der Eintretensfrage mehr nur die allgemeinen
Grundzüge des Gesetzesentwurfes ins Auge zu fassen, und
vorläufig bloß die Frage der Dringlichkeit, sowie die Frage,
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auf welche Grundlage man sich bei einer Kirchenreform stellen
und in welcher Art man dabei vorgehen wolle, zu diskntiren.
Es würde nämlich nach meinem Dafürhalten die Diskussion
bedeutend verlängern und kompliziren, wenn man schon bei
der Eintrctensfrage alle wichtigern Detailpunkte, die im
Gesetze geordnet werden sollen, in die allgemeine Diskussion
hineinziehen würde. Man kann gar wohl den einen oder
den andern Punkt im Gesetze streichen; ich erinnere z. B. an
die Fragen betreffend die Abtretung der Pfarrhäuser, die
Uebertragung einer Minimalleistung an die Besoldung der

Pfarrer an die Gemeinden u. s. w. Es ist wohl möglich,
daß einzelne Bestimmungen des Entwurfes nicht konveniren,
daß man aber mit den Grundgedanken desselben gleichwohl
einverstanden ist. Ich glaubte, mir diese einleitende Bemerkung
erlauben zu sollen.

Was die Frage selbst betrifft, so hat man eine Organisation

der kirchlichen Angelegenheiten im Kanton Bern schon
seil Langem in Aussicht genommen. Bereits die Staatsverfassung

nennt in § 98, Ziff. 6, unter denjenigen Gesetzen,
welche unverzüglich revidirt oder erlassen werben sollen, auch
das Gesetz ckber die Organisation des Kirchenwesens. Unter
dieser Verfassungsbestimmung ist eine allgemeine Kirchenreform
verstanden. Dieß zeigt schon der H 80 der Verfassung, welcher
bestimmt, daß ein Gesetz über die Rechtsstellung der bloß
geduldeten Religionsgenossenschaften erlassen und die Organisation

der protestantischen, sowie diejenige der katholischen
Landeskirche durch ein Gesetz geordnet werden solle. Was ist
nun in den 27 Jahren, die seither verflossen sind, in dieser
Beziehung geschehen? Die Antwort auf diese Frage lautet
nicht gar günstig ; denn es ist in diesem Zeitraume fast Nichts
gethan worden.

Was zunächst die protestantische Kirche betrifft, so sind
zwei Spezialgesetze, angeregt von zwei bedeutenden
Staatsmännern, erlasse» worden. Das eine ist das Gesetz des
Herrn Blösch aus dem Jahre 1852 über die Organisation
der protestantischen Landeskirche, und das andere das Gesetz
des Herrn Schenk aus dem Jahre 1859 über die Wahl und
Besoldung der evangelisch-reformirten Geistlichkeit. Diese
beiden Vorlagen haben für ihre Zeit ihre fortschrittlichen
Verdienste gehabt. Bei dem Gesetze des Herrn Blösch muß
man anerkennen, daß es zum ersten Mal das Presbyterial-
system im Kanton Bern, das Laienelement in der Vertretung
der protestantischen Kirche gegenüber der ausschließlichen Geist-
lichkeitsvertretung eingeführt hat. Durch das Gesetz von Herrn
Schenk ist manche Verbesserung gegenüber dem frühern
Zustande eingeführt worden. Man hat den früher bestandenen
Unterschied zwischen Rang- und Kreditpfarreien aufgehoben
und die Geistlichen in Bezug auf die Besoldnngsverhältnisse
besser gestellt u. f. w. Es muß aber betont werden, daß das
Gesetz von 1852, welches eigentlich heute noch die Organisation
der protestantischen Landeskirche enthalten soll, ein blos
provisorisches Gesetz ist. Es ist bekanntlich auf eine Zeitdauer
von zwei Jahren erlassen und nur einmal berathen worden.
1860 wurde durch ein Dekret verfügt, daß es auch fernerhin
gelten solle. Wir befinden uns also in Bezug auf die
Organisation der protestantischen Kirche seit 1852 in einem
Provisorium. Sowohl das Gesetz von 1852 über die
Organisation der Landessynode, als das Gesetz des Herrn'Schenk
sind bei allen Verdiensten, die sie für ihre Zeit gehabt haben
mögen, auf den heutigen Tag veraltet. Das erstere Gesetz
entspricht namentlich deßhalb den heutigen Bedürfnissen nicht
mehr, weil es eine indirekte und komplizirte Vertretung des
kirchlichen Volkes in der obersten kirchlichen Behörde vorsieht.
Auch das Gesetz von 1859 ist gegenüber den Anforderungen
der Zeit zurückgeblieben, namentlich auch darin, daß die
Besoldungen der Geistlichen den heutigen Verhältnissen nicht mehr
entsprechen und daher erhöht werden müssen. Ein weiterer
Mangel besteht darin, daß 5 Jahre Kirchendienst gefordert
werden, bevor ein Geistlicher zum Pfarrer gewählt werden
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kann. Ich könnte noch andere Punkte anführen, auf die ich
indessen bei der Detailberathung zu sprechen kommen werde.

Werfen wir nun einen Blick auf die katholische Kirche.
Da ist der Zustand, wie es übrigens in der Natur der Sache
liegt, noch viel schlimmer; denn es ist in Bezug auf die
Organisation des Kirchenwesens eigentlich gar nichts geschehen.
1852 wurde ein Gesetz über die Organisation der katholischen
Kirchenkommission erlassen und darin bestimmt, daß diese
Kommission aus einem katholischen Mitgliede des Negierungs-
rathes als Präsident und aus vier Beisitzern bestehen solle.
Dies ist der ganze Inhalt des Gesetzes, da die übrigen
Bestimmungen bereits in der Verfassung enthalten sind. 1854
wurde ein Dekret über die Errichtung und Organisation von
Kirchgemeindräthen in den katholischen Bezirken des Jura
erlassen. Ich muß aber betonen, daß darin den
Kirchgemeindräthen eigentlich keine kirchliche Stellung eingeräumt
wird, sondern daß es sie blos in Bezug auf die Verwaltung der
Kirchengüter skoncls civ tadriguo) organisirt und ihnen dieselbe
überträgt. Darin besteht die ganze Organisationsveränderung,
welche man im Gebiete der katholischen Kirche in unserm
Kantone gemacht hat. Im klebrigen blieb es bei der
Vereinigungsurkunde und bei dem Bisthumskonkordat, m. a.
W. : der Staat hat auf den heutigen Tag zu den
wichtigsten Fragen in Bezug auf die Organisation der katholischen
Kirche Nichts zu sagen. Auch die Besoldungsverhältnisse der
katholischen Geistlichen sind seit einer langen Reihe von
Jahren unberührt geblieben. Gegenwärtig noch sind sie

durch ein Dekret aus den 20er Jahren geordnet, und es ist
daher nothwendig, auch die Besoldung der katholischen Geistlichen

angemessen zu erhöhen.
Endlich schreibt die Verfassung auch vor, es sollen in

Bezug auf die blos geduldeten Religionsgenossenschaften
genauere Bestimmungen durch ein Gesetz festgestellt werden.

In dieser Beziehung ist gar nichts geschehen, obwohl dies
nicht ein unwichtiger Punkt ist. Ich will nur daran erinnern,
daß z. B. die Juden der Stadt Bern, um eine Synagoge
zu erhalten, sich, was für eine Religionsgenossenschaft doch
sicher nicht passend ist, als Aktiengesellschaft konstituircn
mußten, weil ihnen in anderer Weise das Korporationsrecht
nicht ertheilt werden konnte.

Aus diesem Blick auf die Vergangenheit ergibt es sich,

daß die 1346 in Aussicht genommene Kirchenreform nicht
durchgeführt worden ist. Protestantischerseits befinden wir
uns fortwährend in einem Provisorium, katholischerseits
stehen wir unter dem römischen Joche, und die geduldeten
Religionsgenossenschaften werden als Pariahs im Staate
behandelt. In den letzten 10 Jahren ist in Bezug auf die
Organisation der protestantischen Kirche ein Versuch gemacht
worden, der aber fehl geschlagen hat, 1864 wurde nämlich
in der Kantonssynode ein Antrag auf Erlassung einer neuen
protestantischen Kirchenverfassung gestellt und angenommen.
Es wurde eine Kommission niedergesetzt, welche im folgenden
Jahre einen Entwurf vorlegte. Nachdem derselbe in der
Kantonssynode die erste Berathung passirt hatte, wurde er
den Bezirkssynoden zur Begutachtung unterbreitet, im Jahre
1866 in zweiter Berathung von der Kantonssynode
angenommen und sodann dem Regierungsrath übermittelt. Dieser
Entwurf über die Organisation der protestantischen Landeskirche

blieb liegen. Mein Vorgänger im Amte, Herr alt-
Regierungsrath Migy, hat ihn zwar wiederholt mit nicht
unwesentlichen Verbesserungen vor den Regierungsrath gebracht.
Auch im Großen Rathe wurde diesem Gesetze gerufen, und
es langten ferner wiederholt Gesuche ein, welche verlangten,
daß in dieser Sache vorgegangen werden möchte. Aus Gründen,

auf die ich hier nicht näher eintreten will, blieb aber
die Angelegenheit liegen.

Als ich im Jahre 1870 mein Amt antrat, habe ich den
Entwurf unerledigt unter den Traktanden des Regierungsrathes

vorgefunden. Ich habe von demselben Einsicht ge-
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noinmeil und bin zu dem schließlicheu Urtheile gekommen, daß
er antiquirt sei, sich überlebt habe und nicht mehr zu den
heutigen Zeitanfordernngen passe. Zum Beweise dessen will
ich nur auf einzelne Punkte des Entwurfes hinweisen. Derselbe

stellt ein bestimmt formulirtes Glaubensbekenntniß für
die protestantische Kirche auf. Im § I heißt es nämlich:
„Als die ihr eigenthümlichen reformatorischcn Bekenntnißschriften

betrachtet sie die Schlußreden der Berner-Disputation,
den Berner-Synodus und die helvetische Konfession." Ferner
sieht der Entwurf einen Kirchenrath vor, eine Behörde, welche
jedenfalls zu unsern bernischen Verhältnissen nicht paßt. Er
hält im Weitern an dem Einwohnergemeindestimmrecht fest,
wonach nur Diejenigen kirchlich stimmberechtigt sind, welche
an der Einwohnergemeinde stimmen können. Auch die
lebenslängliche Wahl der Pfarrer wird darin beibehalten. Für die
Aufnahme in das bernische Ministerium stellt der Entwurf
ein Wahlkollegium auf, welches aus weltlichen und kirchlichen
Elementen zusammengesetzt ist. Diese Bestimmungen zeigen
zur Genüge, daß der Entwurf von 1866 den heutigen
Zeitanforderungen nicht entspricht, und daß man auf dessen Basis
nicht vorgehen kann.

Aus dem Angeführten ergibt es sich, daß das Bedürfniß
einer Kirchenreform, die schon in der Staatsverfassung in
Aussicht genommen und seither wiederholt angestrebt worden
ist, wirklich vorhanden ist. Ich gehe aber noch weiter und
sage: die ,Kirchenorganisation ist im Kanton Bern zu einer
un'abweislichen Nothwendigkeit geworden. Um dies darzu-
thun, genügt es, einen Blick zunächst auf die allgemeine Zeitlage

zu werfen. Wenn ich hierüber einige Worte verliere,
so will ich dabei nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß
erst vor Kurzem von kirchlicher Seite die gegenwärtige Zeitlage

in kirchlichen Dingen in diesem Saale in vortrefflicher
Weise geschildert worden ist. Ich will mich mit der
Anführung weniger Thatsachen, die in die Augen springen,
begnügen. Zunächst haben wir gegenwärtig in fast allen
Schweizerkantonen die Erscheinung, daß man sich mit
Kirchenverfassungsprojekten befaßt; in Baselland, Solothurn und
Aargau sind dieselben bereits durchgeführt und in der
Referendumsabstimmung angenommen worden. In andern
Kantonen ist man im Begriffe, sie durchzuführen, z.B. in Neuenburg

und Zürich. Namentlich in den paritätischen Kantonen
zeigt sich dabei die auffallende Erscheinung, daß die daherigen
Projekte im sinne einer Verstärkung der Rechte des Staates
aufgestellt werden, und daß man sich dabei durchaus nicht
etwa auf den Boden der Trennung von Kirche und Staat
stellt, wozu man früher, z. B. in Genf, einige Neigung hatte,
sondern daß man auf dem Boden der Staatskirche stehen
bleibt. Aber nicht nur in den Kantonen, sondern auch in
der Eidgenossenschaft sehen wir die Kirchenverfassungsfrage
hervortreten. Schon in der letzten Bundesreviston haben die
konfessionellen Artikel eine ziemlich bedeutende Rolle gespielt,
und in der letzten Zeit treten dieselben angesichts der Ereignisse

auf kirchlichem Gebiete wieder so sehr in den Vordergrund,

daß Viele sagen, man sollte über diesen Punkt eine
Partialrevision machen. Ob dies der richtige Weg des
Vorgehens wäre, lasse ich dahingestellt sein, allein auch dieser
Umstand beweist uns, daß diese Frage auf den Traktanden
steht. Wenn wir gar über die Schweiz hinausschauen und
uns auf dem europäischen Kontinente umsehen, so finden wir,
daß namentlich in Preußen kirchenpolitische Gesetze erlassen
werden, die eine weltgeschichtliche Bedeutung erlangt haben.

Was ist wohl die tiefere Ursache aller dieser Bestrebungen

auf kantonalem, eidgenössischem und auf europäischem
Gebiete? Ich finde die Ursache dieser Erscheinungen
hauptsächlich in drei Punkten. Die Hauptveranlassung ist der
Kampf, der im Jahre 1876 von Rom aus mit dem Beschlusse
des vatikanischen Konzils angefacht worden ist, und welcher
seither mit aller Macht und mit aller Energie von Rom
fortgeführt wird. Ein weiterer Grund liegt darin, daß der
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moderne Staat mit allen seinen Entwicklungen, welche er in
fortschrittlicher Beziehung gemacht hat und von Tag zu Tag
macht, sich erstarkt fühlt, sich derselben immer mehr bewußt
wird, und sich daher bestrebt, gegen die Uebergriffe der
kirchlichen Macht zu reagiren, indem er sich sagt: ich bin das
einzige Gesetz, und neben meinem Gesetze gibt es nicht noch
ein selbstständiges Kirchengesetz. Endlich darf da auch die
Bewegung des Altkatholizismus nicht außer Acht gelassen
werden; auch sie ist ein Grund, warum man sich mit dieser
Kirchenoerfassungsfrage überall in der Schweiz und auch im
Auslande beschäftigt. Von diesem Standpunkte aus halteich
die Lösung dieser Frage ^auch für den Kanton Bern für
dringend nothwendig. Er kann da nicht die Hände in den
Schooß legen, wo anderwärts überall am Rade der Zeit
gearbeitet wird. .Der Kanton Bern muß sich in dieser Frage
mit seinen Miteidgenossen und mit den übrigen fortschrittlichen

Staaten solidarisch fühlen. Er muß dies um so eher,
als ja auch er bei dem Diözesankonflikt bethciligt ist und
darüber erst in der letzten Großrathssession eine längere
Debatte stattgefunden hat.

Wir haben aber noch eine näher liegende Veranlassung,
mit der Kirchenreform vorzugehen. Was sehen wir, wenn
wir den Blick auf unsere eigenen innern Zustände wenden?
In der protestantischen Kirche z. B. herrscht seit Jahren ein
eigentlich anarchischer Zustand, es ist die Gefahr ihrer
Auflösung vorhanden, indem die verschiedenen kirchlichen
Richtungen, die Reformer, die Evangelischen, die Vermittler rc.,
so weit auseinandergehen, daß sie Mühe haben, einen
einheitlichen protestantischen Verbindungspunkt zu finden. Ich
werde nicht nöthig haben, Ihnen dies hier näher auseinanderzusetzen

: Sie kennen so gut als ich die heftigen Befehdungen,

welche man zwischen den kirchlichen Parteien in der
kirchlichen Presse und anderwärts wahrnehmen kann; Sie
wissen auch, daß mit Rücksicht auf diesen Zustand im Jahre
1372 an verschiedenen Orten unseres Kantons, z. B. in
Burgdorf, Thun, Jnterlaken, Zweisimmen, ziemlich bedeutende
kirchliche Volksversammlungen stattgefunden haben, welche von
dem Gefühle und von der Tendenz eingegeben waren, daß
man der drohenden Gefahr der Auflösung unserer Landeskirche

entgegen zu wirken suchen müsse. Daß dieser Zustand
wirklich vorhanden ist, wird auch von ganz strenggläubiger,
kirchlicher Seite anerkannt. Ich zitire hier z. B. eine Stelle
aus dem „Kirchenfreund" von 1872, wo anläßlich einer Kritik
des Kirchenverfassungsprojektes der Zustand in folgender
Weise geschildert wird: „Jeder fing an zu thun, was ihm
wohlgefiel, Pfarrer an der. Spitze, zuerst stillschweigend,
zuletzt mit tendenziöser Ostentation, die Fäuste auf die Lenden
gestützt, sich dessen rühmend, daß man Niemanden mehr
gehorche. Der Zustand ward — und ist — anarchisch, und wo
einmal Anarchie hereinbricht in einem Hause, in einer
Gemeinde, unter einem Volke, da muß entweder Jemand mit
kräftiger Hand wieder Ordnung schaffen, oder — man muß
auseinander." So steht es allerdings in der protestantischen
Kirche aus: Entweder muß man einen Organismus finden,
welcher Mittel und Wege anweist und die Möglichkeit gibt,
daß wieder Alle Platz finden in der Kirche, oder aber „man
muß auseinander."

Noch schlimmer steht die Sache auf katholischem Boden
in unserm Kanton, wir wollen uns dies offen gestehen. Einen
Hauptübelstand in unserm katholischen Jura erblicke ich darin,
daß es dort an einer richtigen Vermittlungspartei fehlt. Auf
der einen Seite haben wir dort nur ultramontane Katholiken,
Diejenigen, die sich gegenwärtig über Verfolgung Seitens
der Staatsgewalt beklagen, und auf der andern Seite Solche,
die sich gar nicht mehr um das Kirchliche bekümmern, die

innerlich längst mit ihrer Konfession, mit ihrem Glauben
gebrochen haben und eigentlich nicht mehr Katholiken, sondern
libres penseurs sind. Diesen Zustand im katholischen Jura
hat nicht wenig verschuldet der Geist, welcher von Seite
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Roms und der Bischöse seit Jahrzehnten den katholischen

Pfarrern in den Jesuitenseminarien eingepflanzt worden ist.

Betrachten wir die Sache vom Boden des Staates auS, so

müssen wir uns sagen, daß im Kanton Bern weder der Staat
noch die Gemeinden ein Recht gegenüber der katholischen

Kirche habe». In andern, sogar in rein katholischen,
namentlich aber in paritätischen Kantonen, haben die Regierung
und die Gemeinden gewisse Rechte, sei eS, daß sie dieselben

von Alters her besaßen, sei es, daß sie sie im Lause der

neuern Zeit mit Mühe errangen. Sie haben z. B. Rechte

in Bezug aus die Pfarrwahlen, die Kontrole üver den

Bildungsgang der Geistlichen w. Im Kanton Bern dagegen
haben wir keine solchen Rechte: die Pfarrer wählt der

Bischof, sie werden in Jesuiteuseminarien gebildet, und über den

Gang dieser Bildung hat der Staat kein Wort mitzusprechen. Ich
glaube — und Sie werden mir das Zeugniß gebe», daß ich

die Frage ganz objektiv behandle —, baß dieser Zustand nicht

länger fortdauern kann, sondern daß mit demselben gebrochen
und daß mit der Vereinigungsurkunde und mir dem Bisthums-
konkordat aufgeräumt werden muß.

Ich glaube, einläßlich genug dargethan zu haben, daß

die Kirchenreform im Kanton Bern mcht nur seit längerer
Zeit in Aussicht genommen, sondern daß sie auch zu einem

dringenden und nicht länger verschiebbaren Bedürfnisse
geworden ist, und zwar sowohl in Bezug auf die protestantische,
als die katholische'Kirche, sowie auch in Bezug auf die bloS

geduldeten Religionsgenossenschaften.
Es entsteht nun die Frage: was sollen wir für einen

Ausgangspunkt für die Kirchenreform nehmen? Als ich im
Jahre 1370 die'Kirchendirektion übernahm, habe ich diesen

Zustand, wie ich ihn soeben geschildert, zum großen Theile
bereits vorgefunden: diese Zerfahrenheit in oer protestantischen

Kirche, diese Obnmacht des Staates gegenüber der

katholischen Kirche, die Bewegung, welche 1370 mit der
Proklamirung des Unfehlbarkeitsbvgma's begann, Alles das

war großenteils bereits vorhanden. Ich habe mir nicht

verhehlt, daß ich eine schwierige Aufgabe und eine große
Verantwortlichkeit auf mich nehme. ES ist da von Zweien
nur Eines möglich: entweder läßt man die Sache liegen und
thut gar Nichts, oder aber man packt sie energisch an und
geht auf irgend einer Basis vor. Das Verbleiben beim

Alten, das Nichtanpacken einer so heiklen Frage hätte anch
eine gewisse Berechtigung gehabt. Ich habe mir dies von
Anfang an gesagt, und hente bin ich noch mehr davon
überzeugt: Lassen wir nämlich die Sache einfach gehen und
sagen wir: nprvs nous lo llölußm, so wird sich der neue
Zustand von selbst bilden. Indessen habe ich mich doch nicht
auf diesen Boden stellen können. Ich glaube, eS sei unsere
Aufgabe, uns im Sinne des Fortschrittes an eine solche Frage
zu wagen, und wäre es am Ende auch nur, um einen Versuch

zu machen auf die Gefahr hin, daß derselbe mißglücken
sollte. Auf welcher Basis sollen wir aber vorgehen? Da
haben sich wieder zwei Hauptwege geboten: entweder geht
man partial vor mit einem Spezialgesetze, oder aber auf dem
Wege einer Totalreform. Eine Partialreform habe ich

meinerseits verwerfen müssen, obwohl dieser Standpunkt von
gewichtiger Seite auch betont wird. Heute ein Gesetz über
die Pfarrwahlen im protestantischen, morgen ein solches über
die Pfarrwahlen im katholischen Kantonstheil, übermorgen
ein Gesetz über die Organisation der protestantischen Synode
zu bringen und so stückweise vorzugehen, scheint mir nicht der
richtige Weg zu sein, schon aus dem Grunde nicht, weil man
das Volk mit den Referendumsabstimmungen nicht allzusehr
ermüden darf. Wenn es sich um die gleiche Materie handelt,
so soll dieselbe in einer einzigen Vorlage erledigt werden.
Ich glaube daher, der richtige Weg, den nun auch der heutige

Entwurf betritt, sei der, daß man sich auf den Boden
einer Totalreform, einer einheitlichen Gestaltung der kirchlichen
Verhältnisse stellt.

Damit ist nun aber noch nicht gesagt, worin der Grundgedanke

dieser Neugestaltung der kirchlichen Dinge besteht.
Hier erlaube ich mir zwei Fragen kurz zu berühren, welche
vorab erledigt werden müssen: die Frage des Staatskirchen-
thums und diejenige der Trennung von Kirche und Staat.
Nach näherer Prüfung habe ich weder das Eine, noch das
Andere als Ausgangspunkt einer Kirchenreform gelten lassen
können. Unser zur Stunde noch vorhandenes Staatskirchen-
thum können wir nicht länger beibehalten, wenn wir eine
gesunde kirchliche Verfaisung ins Leben rufen wollen. Das
Staatskirchenthum ist veraltet und hat sich überlebt. Es darf
freilich nicht übersehen werden, daß es bei uns seit Jahrhunderten

vorhanden war und noch in unsere heutige Zeit hineinwirkt.

Erlauben Sie mir da einen kurzen Rückblick auf die
Kirchcngeschichte des Kantons Bern. Von 1528 bis 1793
hatte der Kanton Bern ein ausgeprägtes Staatskirchenthum,
wie vielleicht kein anderer Staat: Außer der protestantischen
wurde keine Religion auf seinem Gebiete geduldet, mau hatte
keine bürgerliche Gleichstellung der Angehörigen verschiedener
Religionen, keine Glaubens- und Gewissensfreiheit; ja auf
die Ehe eines Protestanten mit einer Katholikin waren die
schwersten Strafen gesetzt, wie Konfiskation des Vermögens rr.
Das Reformationsedikt und der Berner Synodus sprachen
den Satz aus, man solle die in diesen beiden kirchlichen
Erlassen enthaltenen Vorschriften in Lehre und Leben gleich
halten, wie eine andere weltliche Satzung. Es waren' dies

eigentliche Glaubensedikte. Der gleiche Standpunkt wirkte
im Kanton fort bis 1793: In Glaubenssachen wurde Alles
vom Staate aus reglementirt, Liturgien, Kirchengesangbücher zc.

gingen vom Staate aus, und ebenso führte der Staat auch
das eigentliche Kirchenregiment.

Wie ein vorübergehendes Meteor, kam nach dem Jahre
1793 für einige Zeit die Helvetik. Dieselbe stellte allerdings
in ihrer Verfassung den schönen Paragraphen auf, daß alle
Gottesdienste erlaubt seien, insofern sie die öffentliche Ruhe
nicht stören und sich keine herrschende Gewalt oder Vorzüge
anmaßen. Infolge dessen fand nach Jahrhunderten wieder
eine katholische Messe in Bern, und zwar merkwürdigerweise
im Münster, statt. Dies war aber nur ein vorübergehender
Zustand und hatte keine weiteren Folgen, als daß von da

hinweg der katholische Gottesdienst in der Hauptstadt des

Kantons geduldet wurde. Nach der Helvetik kam die
Mediation, welche für den Kanton Bern wieder nur die refor-
mirte Landeskirche garantirte. Vom katholischen.Kultus ist
darin nicht die Rede; derselbe war, wie gesagt, blos in der
Hauptstadt geduldet. Erst 1815, mit der Vereinigung des

katholischen Jura mit dem alten Kantonstheile, betrat der
Kanton Bern den Boden der Parität. Da kamen zu der
protestantischen Bevölkerung noch -10,000 Katholiken hinzu,
denen man auch einige Rechnung tragen mußte. Aber — ich

betone dies — auch seither, ja selbst in den Verfassungen
von 1830 und 1810 hat man die Parität noch nicht in vollem
Maße durchgeführt. Diese beiden Verfassungen garantiren
die beiden Konfesstonen ausdrücklich „in den zu ihnen sich

bekennenden Gemeinden". Dies hat den Sinn — und es

ergibt sich dies auch ans den bezüglichen Verhandlungen —,
daß die protestantische Landeskirche im katholischen Jura nicht
garantirt, sondern nur geduldet ist, und umgekehrt. Wir
sehen also aus diesem kurzen Rückblicke, daß bis 1815 das
Staatskirchenthum so schroff als möglich bestand und daß
auch seither die Parität nicht vollständig durchgeführt worden
ist. Ich denke, es ist auch dies wieder ein Argument für das
Vorgehen in dieser Angelegenheit.

Es ist aber das Staatskirchenthum noch in der
gegenwärtigen Gesetzgebung vorhanden, in welcher sich dessen

Spuren deutlich nachweisen lassen. Die Predigerordnung
von 1821 z. B. sagt im H 16, die Geistlichen sollen gegen
Jrrlehrer einschreiten, ferner werden ihnen gewisse Verpflichtungen

gegenüber den im Gewissen bedrückten Personen auf-
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erlegt. Ueberhaupt ordnet die Predigerordnuug von Staatswegen

ganz im Detail alle seelsorgerlichen und kirchlichen
Pflichten der Geistlichen. Ist es nicht ein Stück Staats-
kirchenthum, wenn wir von Staatswegen eine VlsitationS-
ordnnng aufstellen, und wenn bei diesen Visitationen, deren

Hauptzweck ist, die Wirksamkeit der Geistlichen in seelsorgerlicher

und kirchlicher Beziehung zu kontroliren, der Regierungsstatthalter

mitwirken muß? Ist es nicht ein Ltück Staats-
kirchenthum, wenn bei der Konsekration der protestantischen
Geistlichen, bei diesem kirchlichen Akte, wo die jungen Geistlichen

ins Predigtamt aufgenommen und ihnen durch
Handauflegen die geistliche Weihe ertheilt wird, der Vertreter des

Staates, der Kirchendirektor, von Amteswegen beiwohnen
muß? Sie sehen, daß wir nicht nur früher, sondern noch

gegenwärtig im Kanton Bern das Staatskirchenthum haben.
Es paßt aber nicht mehr zu der heutigen Zeit, daß der Staat
in innere kirchliche Lachen hineinregiert und vorschreibt, was
der Geistliche in seelsorgerlicher Beziehung zu thun hat. Der
Zug unserer-Zeit geht nach Ausscheidung des Kirchlichen und
des Bürgerlichen, und da muß der Staat jedenfalls ein Stück
seines bisherigen Staatskirchenthums abgeben.

Das wäre nun die eine Seite' die Kehrseite der Medaille
ist die Trennung von Kirche und Staat. Auch diese Frage
habe ich erwägen müssen. Man redet stets von der Trennung
von Kirche und Staat, wenn man aber fragt, wo dieselbe
vorhanden ist, so findet man sie nirgends. Man weist auf
Amerika hin, allein man darf nicht vergessen, daß sie auch
dort erst durch Kampf errungen worden ist- denn vor der
Revolution von l>78l) war in Amerika ein bedeutender Ansatz

zur bischöflichen englischen Kirche vorhanden; auch abgesehen
davon bot eben Amerika für diese Entwicklung einen ganz
andern Boden. Uebrigens sind in jüngster Zeit in Amerika
selbst Bedenken aufgetaucht, ob dies das richtige Prinzip sei.

In Holland ist die Trennung von Kirche und Staat nicht
vollständig durchgeführt, sondern dort leistet der Staat an
gewisse bevorzugte Konfessionen finanzielle Unterstützungen.
Was finden wir in der Schweiz? Im Kanton Aargau, im
Kulturstaate, der uns doch voraus sein sollte, wurde die

Trennung von Kirche und Staat vor einem Jahre beschlossen,
sie steht aber auch dort noch immer nur auf dem Papiere.
In andern Kantonen tritt gerade die entgegengesetzte
Bewegung zu Tage: man will nichts wissen von der Trennung
von Kirche und Staat, sondern strebt eher eine Verstärkung
der Rechte des Staates an. Als weitern Grund gegen die
Trennung von Kirche und Staat führe ich an, daß im Kanton

Bern das Volk hiefür kein Verständniß hat. Diese
Frage ist für unsere Verhältnisse noch nicht reif. Dies zeigte
sich namentlich bei der Burgdorfer und bei andern kirchlichen
Versammlungen, welche im letzten Jahre stattgefunden
haben. Allgemein war da der Ruf nach Beibehaltung der
Landeskirche, und ich denke, man könne solchen Erscheinungen
das Auge nicht verschließen. Es wurde nämlich bemerkt, wir
leben noch immer unter dieser Nachwirkung der historischen
Tradition; ferner öffnen wir durch die Trennung von Kirche
und Staat der Sektirerei Thür und Thor. Auch mit Rücksicht

auf den Finanzpnnkt trifft die Frage nicht auf Verständniß
im Volke. Der größere Theil unserer Kirchgemeinden

will die Pfarrer behalten, sie aber nicht selbst zahlen, und es

kann dies vielen allerdings nicht zugemuthet werden.
Namentlich die abgelegenen Berggemeinden wären nicht im
Stande, zu den Opfern, die sie bereits zu bringen haben,
noch die Besoldung der Pfarrer zu übernehmen.

Ein weiteres Bedenken gegen die Trennung von Kirche
und Staat liegt in der Verfassung. Man geräth da stets in
ein Dilemma: entweder müssen wir mit der Kirchenreform
zuwarten, bis wir sie durch eine Berfassungsrevision erhalten,
oder aber wir müssen, wenn wir die Kirchenreform vorher
durchführen wollen, uns dabei auf den Boden der Verfassung

stellen, welche eben noch eine Landeskirche garantirt. Ich
muß auch noch die Folgen der Trennung von Kirche und
Staat betonen, namentlich die Folge», welche es für den
katholischen .Jura haben würde, wenn der Staat das Heft
aus der Hand geben wollte. Man kann sich dieselben
lebhaft vorstellen. Wenn wir von beute auf morgen die
dortigen Geistlichen sich selbst überlassen würden, so wäre die
nächste Folge davon die Wiederaufnahme des Bischofs und
der bischöflichen Jurisdiktion, und der Ultramontanismus
würde sich noch breiter machen, als gegenwärtig. Man kann
übrigens auch die Zweckmäßigkeit der Trennung von Kirche
und Staat, die Frage, ob'diesclbe innerlich begründet sei, in
Zweifel ziehen. Ich will dies meinerseits dahingestellt lassen,
es gibt aber Viele, welche sagen, wir müssen die Religion
und die religiösen Bedürfnisse im Staate als einen gegebenen
Faktor annehmen, so gut als wir z. B. das Schulwesen, die
Kunst, die Wissenschaft anerkennen, uns darum interessiren
und für sie sorgen. Die Religion und die religiösen Bedürfnisse

in den Völkern und Staaten waren übrigens schon vor
dem Christenthum da, und es gab auch bereits ein Priester-
thum. Es ist auch nicht immer gesagt, daß ein künstlerisches,
ein wissenschaftliches Werk, das man unterstützt, wirklich ächtes
Gold sei. Dies kann eben auch bei der Religion der
Fall sein.

Ich konnte mich also weder vom Staatskirchenthum,
noch von der Trennung von Kirche und Staat begeistern
lassen und bin daher zu einem Vermittlungsstandpunkte
gekommen. Was bleibt nun übrig, wenn man das Eine nicht
beibehalten und das Andere nicht bekommen kann? Ich mußte
mir sagen, das einzig Mögliche und Erreichbare sei das, daß
man sich in einem Kirchengesetze unter Berücksichtigung der
gegebenen Verhältnisse möglichst der Trennung von Staat
und Kirche nähere, und daß man, wenn man diese nicht
vollständig durchführen kann, da stehen bleibt, wo Einem die
Verhältnisse in den Weg treten; mit andern Worten: es hat
mir geschienen, es könne aus beiden Prinzipien, die da
einander gegenüberstehen, ein richtiger Gedanke abgeleitet werden

und man müsse dieselben kombiniren. Der Trennung
von Kirche und Staat liegt allerdings das Richtige zu Grunde,
daß der Staat sagt: ich mische mich nicht in die innern
kirchlichen Angelegenheiten ein, ich verhalte mich konfessionslos,

ich bin, um mich dieses Ausdruckes zu bedienen, gleichgültig

gegen die Religion. Wenn auch dieser Ausdruck
scheinbar wegwerfend ist, so hat er doch auch wieder seinen
tiefern Sinn, den Sinn nämlich, daß der Staat sich Allen
gegenüber gleich verhält, daß ihm Alle gleich viel werth,
gleich gültig sind. Auf der andern Seite läßt sich ein solcher
wahrer Gedanke auch aus dem Staatskirchenthum ableiten,
nämlich der Gedanke der Unterstützung der verschiedenen
Konfessionen und Religionsgenossenschaften Seitens des Staates.

Der heutige Staat ist vor Allem aus ein Rechtsstaat,
und als solchem steht Alles, auch die Kirche, die Religion,
unter ihm. Der Staat sagt: auf meinem Gebiete bin ich
die einzige gesetzgebende Gewalt, und neben dem Staats-
gesetze gibt es nicht noch ein Kirchengesetz, wenigstens kein
solches, welches dem Staatsgesetze gleichberechtigt
gegenübersteht.

Daraus können wir schon verschiedene wichtige
Schlußfolgerungen ziehen, vor Allem aus die Folgerung, daß der
Staat allen Religionsgenossenschaften auf seinem Gebiete eine

.gleiche Rechtsstellung schaffen und sie nach gleichen
Bedingungen behandeln soll. Es sollen also die protestantischen,
katholischen und die übrigen Religionsgenossenschafteu durch
das Staatsgesetz gleich organistrt, sie sollen in Bezug auf die

Bildung und die Wahl der Geistlichen rc. gleich gehalten
sein. Es folgert sich daraus im Weitern, daß der Staat
neben seinem Gesetze kein widersprechendes Kirchengesetz
anerkennen kann, was ein sehr wichtiger Punkt ist. Dabei
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kommen wir aber mit der römisch-katholischen Anschauung in
einen offenen Konflikt: Die römisch-katholische Kirche sagt:
nicht nur ist das Kirchengesetz, das kanonische Recht, gleich
berechtigt, wie das StaatSrecht, sondern es steht sogar über
demselben. Die richtige Auffassung des Rechtes und der
Aufgabe des Staates bringt es also mit sich, daß der Staat
in einem Kirchengesetze in erster Linie nur noch religiöse
Korporationen, die sich innerhalb seines Gebietes befinden, nur
noch Kirchgemeinden anerkennt und weitere Verbände der
einzelnen Kirchgemeinden zu Gesammtkirchen nur in sofern
anerkennt und duldet, als sie sich mit dem Staatsgesetze nicht
in Widerspruch setzen. Das ist der Standpunkt, den das
neue Kirchengesetz auch dem katholischen Jura gegenüber
einnimmt, und ich glaube, es sei dies der richtige Standpunkt,
trotzdem von dieser Seite behauptet wird, es enthalte dieses
Gesetz einen Eingriff in die römisch-katholische Kirche und eine
Zerstörung derselben.

Endlich folgert sich aus diesem Rechtsstaate, daß derselbe
keinen Zwang der Rcligionsgenossenschaften gegenüber den
einzelnen Genossen anerkennt. Es ist dies ein sehr fruchtbarer

Gedanke. Daraus folgt vor Allem aus der wichtige
Grundsatz der Glaubens- und Gewissensfreiheit: es soll
Niemand gezwungen werden, bei einer Genossenschaft zu bleiben,
wenn er sich von ihr trennen will, es soll Niemand genöthigt
werden, überhaupt einer Religionsgenossenschaft anzugehören.
Es folgt aus diesem Prinzip, daß kein Zwang angewendet
werden darf, und daß eine vollständige Lostrennung des
Bürgerlichen vom Kirchlichen stattfinden muß. Alles, was
seiner Natur nach bürgerlich ist, was den einzelnen Bürger,
sei er Protestant, Katholik oder Jude, betrifft, soll der Kirche
genommen und ihrem Einflüsse entzogen werden. Was sind
dies für Punkte? Wir werden auf dieselben bei der
Detailberathung des Gesetzes eintreten: Es ist vor Allem aus die
Glaubens- und Gewissensfreiheit, der Grundsatz, daß das
Begräbnißwesen als Polizeisache, die Ehe als bürgerlicher
Vertrag behandelt und von allen konfessionellen und
kirchlichen Beziehungen frei gemacht, daß die Führung der Personen,
standsregister eigenen Civilstandsbeamten übertragen wird.
Aus diesem Nichtgestatten eines Zwanges folgt auch die
Ordnung der kirchlichen Steuerpflicht, in dem Sinne nämlich,

daß mau Dem, der einer Konfession nicht angehört,
nicht zumuthet, an Kultusbedürfnisse derselben mitzusteuern.
Ich muß gestehen, daß ich in der Entwicklung dieses Prinzips

gerne noch weiter gegangen wäre: es könnten da noch
weitere Punkte in Frage kommen, z. B. die Aufhebung des
Cölibats, die konfessionslose Schule und die Aufhebung der
Klöster — wir haben nämlich im Kanton Bern auch noch
ein Kloster—. Es sind dies indessen Punkte, die man heute,
womit Sie wahrscheinlich auch einverstanden sind, noch nicht
durchführen kann. Doch sollen wir in der Ausscheidung des
Bürgerlichen vom Kirchlichen, in der Durchführung des Prinzips,

daß eine Religiousgenossenschaft keinen Zwang gegenüber

den Religionsgenossen ausüben darf, so weit gehen, als
möglich.

Nun ist aber der Staat nicht bloß ein Rechtsstaat, sondern
auch ein Kulturstaat, und als solcher soll er Alles, was sich

auf seinem Boden bewegt und was berechtigt ist, fördern und
unterstützen. Er soll die Sittlichkeit, das Schulwesen, Kunst
und Wissenschaft fördern helfen. Warum sollte er nun nicht
auch gegenüber der Religion, den religiösen Vereinen den
gleichen Standpunkt einnehmen? Aus diesem Gesichtspunkte
sind zwei Sachen ins Auge zu fassen : die Bildung der
Geistlichkeit und die materiellen Leistungen des Staates gegenüber
derselben. Was die Bildung der Geistlichkeit betrifft, so ist
es klar, daß der Staat nur unter der Bedingung dafür sorgen
kann, daß er die Garantie hat, daß die Geistlichen sich in
staatsfreundlichem oder, ich möchte sagen, in national
gegesinntem Geiste entwickeln. Diese Bedingung muß er namentlich

gegenüber den katholischen Geistlichen festhalten. Als

Mittel, die Bildung der Geistlichen zu unterstützen, erscheinen

nur zwei Dinge: einerseits die Errichtung von Staaisbildungs-
anstalten und anderseits die Staatsprüfung der Geistlichen.
Eine protestantische theologische Fakultät haben wir bereits,
und wir brauchen daher in dem neuen Kirchengesetze davon
nichts zu sagen. Aus dem Grundsätze der Gleichbehandlung
der Konfessionen folgt aber, daß wir in dem neuen Gesetze
die Errichtung einer katholischen theologischen Fakultät in Aussicht

nehme», und daß wir den katholischen Studirenden der
Theologie durch Stipendien nachhelfen müssen. In Bezug
auf die Staatsprüfung ist zu bemerken, daß das Kirchengesetz
darüber nur solche Bedingungen aufstellen kann, welche den
Staat angehen. Von den Bedingungen, welche bloß die
Kirche angehen, soll im Gesetze nicht die Rede sein. Aus
diesem Grunde enthält dasselbe nichts von der kirchlichen
Ordination, sei es der protestantischen, sei es der katholischen
Geistlichen. Wenn die Kirchgemeinde, die den Pfarrer wählt,
verlangt, daß derselbe vom Bischof, resp, von der protestantischen

kirchlichen Oberbehörde kirchlich eingesegnet werde, so

geht dieß den Staat nichts an. Damit "ist nun aber nicht
gesagt, daß bei der Organisation nicht eine Mitwirkung der
Kirche bei der Staatsprüfung gestattet werden könne. Es
können z. B. einzelne Geistliche in die Prüfungskommission
gewählt werden. Was die materiellen Leistungen betrifft, so
kommen hier hauptsächlich die Besoldungen der Geistlichen in
Frage. Diese ertheilt der Staat einerseits in jährlichen
Beiträgen an im Aktivdienste stehende Geistliche und anderseits
als Leibgedinge an solche Geistliche, die wegen Alters oder
Gebrechlichkeit ihre» Dienst nicht mehr thun können.

Dieß ist der Standpunkt, den ich nach längerer und
einläßlicher Prüfung der Frage endlich gewonnen habe, und der
die eigentliche Grundlage des Kirchengesetzesentwurfes bildet:
Wir machen ein interkonfessionelles Gesetz, welches zunächst
nur die kirchlichen Gemeinden anerkennt, diese aber nach allen
Beziehungen hin von Staatswegen gleich behandelt. Man
wendet vielleicht ein, ein solches interkonfessionelles Gesetz sei
schön in der Theorie, lasse sich aber praktisch nicht durchführen.
Dieser Einwand wird am besten dnrch den vorliegenden
Entwurf widerlegt, welcher den Beweis leistet, daß die Erlassung
eines solchen Gesetzes möglich ist.

In Bezug auf die Frage, wie der Gedanke, den ich
Ihnen hier entwickelt habe, ausgeführt werden solle, glaubte
ich, es sei der Fall, zuerst sich zu überzeugen, wie die Sache
vom Volke angesehen werde, und erst nachher mit einem
Gesetzentwürfe aufzutreten. Diesen Zweck hatte ein Referat,
das im September 1871 an den bernischen Volksverein
erlassen wurde, und in welchem ungefähr die Grundsätze
entwickelt wurden, die ich Ihnen heute vorgelegt habe. Es war
ermunternd, zu vernehmen, daß alle Sektionen des Vereins
den Grundgedanken eines solchen interkonfessionellen Gesetzes
mit möglichster Autonomie der Kirchgemeinden beistimmten,
und daß auch von anderer Seite, sogar von kirchlichen
Versammlungen, dieser Boden acceptirt wurde. Darauf hin wurde
der erste Entwurf der Kirchendirektion ausgearbeitet. Sie
unterbreitete denselben aber noch nicht den Staatsbehörden,
sondern unterwarf ihn zuerst der Begutachtung durch eine

Kommission, deren Zusammensetzung der Regierungsrath der
Kirchendirektion überlassen hatte. Die Kommission bestand aus
einer protestantischen und einer katholischen Abtheilung. In
beiden Abtheilungen befanden sich geistliche und weltliche
Vertreter und unter den letztern namentlich auch Mitglieder des

Großen Rathes. Die beiden Abtheilungen beriethen zuerst
getrennt die Grundsirgen des Gesetzes einläßlich und acceptirten
dieselben schließlich grosso mocto. Allerdings will ich nicht
verschweigen, daß in der katholischen Abtheilung der
Kommission die geistlichen Vertreter (es waren die drei Dekane
aus dem Jura) einen Protest zu Protokoll gaben und sich

darauf entfernten. Dieser Protest ging dahin, daß der
Gesetzesentwurf in seinen Grundlagen ein Angriff gegen die
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römisch-katholische Kirche sei. Das gleiche Verhalten wurde
bisher immer von der römisch-katholischen Kirche beobachtet,
und es war, wie mir gesagt wurde, der Hauptzweck der
Versammlung in Courrendlin der, gegen den neuen Entwurf zu
protestiren. Die beiden Abtheilungen der Kommission gingen
in einzelnen Punkten etwas auseinander, und sie wurden
deßhalb als Gesammtkommission vereinigt, wobei auch diese
Punkte schließlich in befriedigender Weise erledigt wurden.
Erst jetzt wurde voiz der Kirchendirektion der definitive
Entwurf in Berücksichtigung der Gutachten der beiden
Kommissionsabtheilungen ausgearbeitet und sodann den vorberathenden

Behörden vorgelegt. Bei der komplizirten Maschinerie,
die wir heute noch haben, mußte zunächst das Gutachten der

Bezirkssynoden und sodann dasjenige der Kantonssynode,
sowie das Gutachten der katholischen Kirchenkommission
eingeholt werden. Erst auf dieses hin hat die Berathung im
Schooße des Negierungsrathes und in den letzten Tagen im
Schooße Ihrer Kommission stattgefunden. Sie sehen hieraus,
daß dem Gesetzesentwurfe wenigstens nicht der Vorwurf
gemacht werden kann, er sei von heute auf morgen
aufgestellt worden und nicht durch verschiedene Siebe
hindurchgegangen.

Daß nun der Gesetzesentwurf, wie er heute vorliegt,
auf einiges Verdienst Anspruch machen, daß man sagen kann,
«r habe für uiisere Verhältnisse das Nichtige getroffen, geht
aus der Thatsache hervor, daß die wesentlichen Hauptpunkte
d?s ursprünglichen Projektes in allen Stadien, die der
Entwurf durchlaufe» hat, festgehalten wurden. Schon in der
Begutachtungskommisstvii hat man dessen Grundlagen acceptirt,
man hat sie in den Bezirkssynoden, in der Kantonssynobe
und schließlich auch in den vorberathenden Staatsbehörden
festgehalten. Es sind nur zwei Punkte, die ich hier nicht
übergehen darf, zu berübren, bei denen gegenüber dem ursprünglichen

Gedanken eine Modifikation eingetreten ist: Der eine

betrifft die ursprünglich beabsichtigte Aufhebung der Landeskirchen.

Da muß eine Konzession gemacht und die protestantische
Landeskirche beibehalten werden, weil sie in der Staatsverfassung

vorgesehen ist. Die gleiche Konzession wurde jedoch
nicht gegenüber Rom gemacht, sondern da behält sich der
Gesetzesentwurf ganz freie Hand vor. Ob der Kanton Bern
später wieder in den Bisthumsverband treten solle oder nicht,
darüber sagt das neue Kirchcngesetz nichts. Die zweite Modifikation

ist die, daß nicht alle Religionsgenossenschaften auf
ganz gleichen Fuß gestellt werden konnten. Im Prinzip wäre
es gelegen, daß man keinen Unterschied zwischen den jetzigen
Kirchspielen und bloßen Privatreligionsgenossenschaften gemacht
hätte. Man mußte aber zugeben, daß die Kirchspiele, wie
wir sie haben, nun einmal historische Gebilde sind, und daß
wir nicht von heute auf morgen mit diesem Verhältniß
aufräumen können. Immerhin suchte man, im Gesetze kirchlichen
Neubildungen, möglichst Vorschub zu leisten. So werden Sie
bei der Detailberathung sehen, daß unter Umständen auch
über beide Landeskonfessionen hinaus neue Kirchgemeinden
kreirt, daß z. B. die Judengcmeinde in Bern, ebenso eine
altkatholische oder eine Reformgemeinde zu Kirchgemeinden
erhoben werden können. Im Weitern hat man auch den
Privatreligionsgenossenschaften dadurch Rechnung getragen,
daß man ihnen die Möglichkeit verschafft, Korporationsrecht
zu erwerbe», so daß sie durch das Gesetz die Eigenschaft einer
juristischen Person erhalten können.

Indem ich mich kurz resümire, glaube ich, das Gesetz,
wie es vorliegt, enthalte nicht unwesentliche Fortschritte gegenüber

dem jetzigen Zustand. Ich will die Hauptpunkte kurz
bezeichnen: Vor Allein aus ist hervorzuheben, daß die
Konfessionen gleichgestellt werden, daß also die Parität vollständig
und nach allen Richtungen durchgeführt wird. Dieß haben
wir gegenwärtig nicht: Wir haben eine Anzahl kirchlicher
Genossenschaften, z. B. die katholischen Gemeinden in Bern
und Viel, die sich in einer Zwitterstellung befinden und nicht
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auf den gleichen Fuß gestellt sind, wie die andern
Kirchgemeinden, obwohl der Staat die Pfarrbesoldung trägt. Sodann
gestattet das Gesetz, wie bereits bemerkt, kirchliche Neubildungen,
so daß sich z. B. altkatholische, Reform- und Judengemeinden
unter den Schutz des Gesetzes begeben können. Im Weit-rn
mischt sich das Gesetz nicht in die innern kirchlichen
Angelegenheiten ein, und es stellt von Staatswegen kein Bekenntniß

mehr auf, wie dieß noch der Entwurf von 1866 wollte.
Aus dem gleichen Gesichtspunkte will das Gesetz sowohl den
Kirchgemeinden, als auch den obern kirchlichen Behörden die
volle Autonomie in innern kirchlichen Sachen geben, so daß
sie dieselben ganz frei und ohne Einmischung von Seite des
Staates ordnen könne». Wenn das Plazet, das Genehmigungs-
recht des Staates beibehalten wird, so geschieht dieß, weil
wir durch die Verfassung gebunden sind; übrigens wird es
nur in ganz formeller Weise beibehalten. Der Staat soll
nämlich nicht mehr untersuchen, ob er mit den in den
kirchlichen Erlassen stehenden Bestimmungen einverstanden sei oder
nicht, sondern er soll bloß fragen, ob darin Etwas enthalten
sei, was gegen di-e Staatsordnung oder gegen das Staatsgesetz

verstoßt. Ist dieß nicht der Fall, so soll man einfach
sagen: Eingesehen und genehmigt.

Das Gesetz scheint mir auch darin einen bedeutenden
Fortschritt zn àithalten, daß es den Schwerpunkt in die
Kirchgemeinde verlegt. Hier werden Sie sich namentlich mit dem
Entwürfe befreunden können, wenn Sie darin finden, daß er
die Kirchgemeinde demokratisch organisirt und das kirchliche
Stimmrecht auf eine weitere Basis stellt. Von diesem Gesichtspunkte

aus werden Sie sich auch mit den direkten periodischen
Psgrrwahlen, jedenfalls mit der direkten Wahl durch die
Kirchgemeinde befreunden können, ebenso mit dem sog. Einspruchsrecht

oder Veto der Kirchgemeiude gegenüber der kirchlichen
Oberbehörde, wonach die Kirchgemeinde beschließen kann, daß
sie diesen oder jenen Erlaß der Oberbehörde in Kultusange-
legenheiten nicht annehme. Sodann scheidet das Gesetz soweit
möglich das Kirchliche und das Bürgerliche. Von diesem
Gesichtspunkte säkularistrt es das Begräbnißwesen, stellt das
Prinzip der Glaubens- und Gewissensfreiheit auf, führt die
obligatorische Civilehe ein und überträgt die Führung der
Civilstandsregister bürgerlichen Beamten. Auch die Bestimmungen

des Gesetzes über Bildung, Prüfung und Aufnahme der
Geistlichen durch den ^-taat enthalten einen Fortschritt, namentlich

in Bezug auf die katholische Geistlichkeit. Der katholische
Geistliche wurde bisher nicht in den bernischen Kirchendienst
aufgenommen, er wurde nicht vom Staate geprüft und noch
viel weniger von ihrfl gebildet. Die Errichtung einer katholischen

Fakultät und die Ausrichtung von Stipendien ist
selbstverständlich eine Folge des neuen Prinzips. Ich glaube, auch
die direkte Wahl der Abgeordneten an die Landessynode, wie
sie im Gesetzesentwurfe für die protestantische Kirche vorgesehen

ist, sei gegenüber den jetzigen indirekten Wahlen ein
Fortschritt; ebenso die Neuerung, daß die Bezirkssynoden
abgeschafft oder wenigstens nicht von Staatswegen organisirt
werden. Das Gesetz bezeichnet ferner die Kirchensteuerpflicht
als eine konfessionelle: es kann Einer nicht zu Steuern für
eine Konfession angehalten werden, der er nicht angehört.
Der Entwurf bessert die Besoldungen der Geistlichen auf,
und zwar im Sinne möglichster Gleichstellung der protestantischen

und katholischen Geistlichen und billiger Progression
mit dem Dienstälter. Das Gesetz ordnet auch die Leibgedinge

besser und möchte die Gemeinde auch ihrerseits gewöhnen,
in kirchlichen Sachen einige finanzielle Leistungen zu bringen.
Aus diesem Gesichtspunkte ist die Abtretung der Pfarrhäuser
und die Uebertragung der daherigen Unterhaltungspflicht an
die Kirchgemeinden vorgesehen und wird denselben die Leistung
einer Baarbesoldung von wenigstens Fr. 266 zugemuthet.
Wenn Sie nach den Erfahrungen vom 4. Mai glauben, es

würden diese Bestimmungen paffender aus dem Gesetze
entfernt werden, so mag Ihnen dies anheimgestellt bleiben. Ich
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kann erklären, daß der Regierungsrath seinerseits auf die Bei- v. Büren. Ich ergreife das Wort nicht, um mich

beHaltung dieser Bestimmungen nicht ein sehr großes Gewicht gegen das Eintreten in den Entwurf auszusprechen, sondern
legt, und daß er, wenn,Sie finden, es sollen dieselben fallen weil die Eintretensfragc die Möglichkeit gibt, die Grundlagen,
gelassen werden, sich damit einverstanden erklären kann, ob- die Tragweite und den Standpunkt des Projektes zu erörtern,
schon zugegeben werden muß, daß diese Bestimmungen eine' Wird diese Gelegenheit versäumt, so kann sie nachher bei den

fernere Konsequenz des Standpunktes sind, auf den sich das einzelnen Paragraphen nicht mehr nachgeholt werden. Ich
Gesetz stellt, nämlich daß mit der größern Ausdehnung der glaube, es sei gut, daß man sich von vornherein über die

Rechte der Gemeinden auch die Uebernahme größerer Pflichten Ausfassung, die Bedeutung und das Ziel des Entwurfes ver-
verbunden sein sollte. Immerhin ist es gut, daß diese Frage ständige und sich frage, ob die Aufgabe,, die er hat, erreicht
in Ihrem Schooße diskntirt.wird. werde, oder ob in demselben einzelne Punkte gar nicht oder

Ich glaube, und damit schließe ich, daß das Gesetz Das- in einer Weise berücksichtigt seien, daß sie Demjenigen nicht
jenige anstrebt, was im Kanton Bern erreichbar und möglich entsprechen, was wir anstrebe». Ich gehe vollständig einig
ist. Ich möchte Sie bitten, dazu mitzuhelfen, und sollte mit dem Herrn Berichterstatter des Regierungsrathes, wenn
später, woran ich nicht zweifle, auch das Volk gleicher An- er sagt, daß der gegenwärtige Zustand ein unerquicklicher,
ficht sein, so haben wir dann für längere Zeit unsere kirch- unbefriedigender sei. Es ist nicht nothwendig, dies weitläufig
lichen Zustände wieder definitiv geordnet. Ich stelle den An- auseinanderzusetzen. Aber nur, wenn man sich Rechenschaft

trag, Sie möchten in den Entwurf eintreten und denselben gibt, worin das Unerquickliche besteht, wird mau Mittel
artikelweise berathen, wo es nicht die Natur der Sache mit finden, die zu einer Verbesserung der Zustände führen. Ist
sich bringt, daß einzelne Artikel gemeinsam behandelt werden es etwas Anderes, als die^innere Zertrennung, die nun ein-
können. " mal da ist? Sind es die Formen, die Einen geniren? Wenn

dies der Fall wäre, so wäre die Abhülfe leichter, und es

Zyro, als Berichterstatter der Kommission. Die Kom- würde der Wunsch nach Besserung weniger lebhaft ansge-
misston beantragt ebenfalls das Eintreten iu den Entwurf sprachen. Aber das Uebel, wenn man es als solches aner-
und die artikelweise Berathung desselben. Mch dem gründ- kennt, liegt viel tiefer und wird durch Formen nicht beseitigt,
lichen und klaren Vortrage des Herrn Kirchendirektors würde Der Herr Berichterstatter hat mit einigen Worten darauf
ich Ihre Zeit auf unverantwortliche Weisein Anspruch nehmen, hingewiesen, daß Gegensätze in der Kirche vorhanden sind,
wenn ich die Gründe einläßlich darlegen wollte, aus denen daß, statt gemeinsame», gedeihliche» Wirkens und überein-
die Kommission dem vorliegenden Gesetzesentwurfe beistimmt, stimmender Arbeit, eine permanente Befehdung da ist. Dies
Der Herr Kirchendirektor hat Ihnen auch die Entstehung des ist der Fall sowohl in'der evangelisch-reformirten, als in der
Projektes dargethan und die Hauptpunkte desselben, sowie-die katholischen Kirche.
Abänderungen gegenüber den bisherigen gesetzlichen Porschriften Angesichts solcher Thatsachen müssen wir uns fragen,
skizzirt. Die Kommission hat sich bei der Eintretensfragc nicht wo wir Heilung finden. Ein Mittel hat der Herr Berichtlange

aufgehalten, weil von den anwesenden Mitgliedern keine erstatter des Regierungsrathes angeführt und verworfenes
Opposition gegen das Eintreten erhoben wurde. Erst am Schlüsse ist ein radikales, das Durchschneiden mit dem Worte und
der Berathung langte eine schriftliche Opposition von einem mit der That, die Trennung von Staat und Kirche. Er sagt,
abwesenden Mitgliede ein, welche natürlich nicht Berücksichti- dieses Mittel sei gegen die Perfassung, gegen die Anschauung
gung finden konnte, sondern einfach im Protokolle erwähnt unseres Volkes, und er hat in Beiden» recht. Ich bin weit
wurde. Auch aus der Mitte des Volkes langte, obwohl das entfernt, diese Trennung zu beantragen. Immerhin kann
Gesetz rechtzeitig der Oeffentlichkeit übergeben und so gründ- man sich fragen, was dabei Gutes und nicht Gutes ist. Von
lieh, wie wohl kein anderes Gesetz, vorberathen wurde, von dem Einen kann man lernen, und das Andere soll man
keiner Seite prinzipiell Opposition ein. Nur vom katholischen. »neiden. Die Trennung von Kirche und Staat hat das
Klerus wurde Einjprache erhoben, und zwar zunächst von» Gute, daß letzterer nicht in Versuchung kommt, in die Kirche
Bischof in seinem »»»term 22. Februar abhin anläßlich des hineiuzuregieren und einen Grundsatz,'welcher hoch gehalten
Diözesankonfliktes an den Großen Rath gerichteten Schreiben, wird, in der Verfassung ausgesprochen ist und in Reden er-
Jhm schloß sich der Klerus in der bekannten Eingabe der 97 scheint und applaudirt wird, den Grundsatz der Glaubeus-
Geistlichen an. Auch die Repräsentanten des Klerus, welche und Gewissensfreiheit, auf die Seite zu stellen. Das sollen
in die von der Kirchendirektion bestellte Vorberathungskom- wir uns vor Allein aus klar inachen: wir thun gut, wenn
mission gewählt worden sind, sowie ein jurassisches Mitglied wir in Kirchenangelegenheiten diesem Grundsatze, der an die
Ihrer Kommission haben die nämliche Haltung eingenommen Spitze gestellt werden soll, Rechnung tragen. Ein weiterer
und gesagt: Ison possumus, wir können zu diesem Werke Vortheil der Trennung von Kirche und Staat ist der, daß
nicht mitwirken, »veil es einen Eingriff in die Organisation der Staat von den Kämpfen iin Innern der Kirche nicht
der katholischen Kirche enthält. Die Kommission würde, wenn mehr behelligt wird, daß Dasjenige, was die Kirche bewegt,
sie Gelegenheit gehabt hätte, diese Einwendungen zu prüfen, seine Wirkungen nicht auf das Gebiet des Staates hinauswirft,
zu keinem andern Resultate gelangt sein, als sie nun gelangt Man kann sehr gut als Staatsbürger neben einander leben
ist. Wenn man berücksichtigt, daß »ach der letzten Volkszählung und mit einander wirken, und in kirchlichen Verhältnissen ein e

im Kanton Bern 436,499 Protestanten, 66,999 Katholiken andere Ueberzeugung haben. Achten wir dieselbe, so werden
und zirka 4,999 Dissidenten sind, so wird »na» finden, daß wir in allen denjenigen Beziehungen besser fahren, -welche
die kleine Minderheit von 66,999 Einwohnern die große das Kirchengesctz ordnen soll. Wenn aber der Staat von
Mehrheit nicht hindern kann, die kirchliche Frage zu ordnen, sich aus in die Aufgabe der Kirche eingreifen will, so ist es
namentlich dann nicht, wenn zwingende Gründe da sind, daß nicht anders möglich, als daß er dabei mannigfachen Anstoß
der Staat Ordnung schaffe, und wenn Wohl und Wehe des gibt. Wenn ich nun frage, ob der Entwurf, wie er vorliegt,
Staates, der Gemeinden und des einzelnen Bürgers davon Dasjenige berücksichtigt, was bei der Trennung von Kirche
abhängt, ob der bestehende Zustand länger beibehalten oder und Staat gut ist, so muß ich hie und da die Wahrnehmung
ob rechtzeitig, bevor das ganze Haus in Brand ist, einge- machen, daß er es nicht achtet, sondern in das Gebiet der
schritte», und Dasjenige festgesetzt werde, was im Interesse Kirche hinübergreift. Ich habe bereits gesagt, daß ich ein-
Aller liegt. Ich empfehle das Eintreten in den Entwurf, verstanden sei, daß man den Boden der absoluten Trennung
Sollte vou anderer Seite ein Gegenantrag gestellt werden, nicht betreten dürfe.
so behalte ich mir vor, später auf die Frage zurückzukommen. Es sagt nun der Herr Berichterstatter, es sei aber ncth-
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wendig, daß gründlich und in einer den Bedürfnissen
entsprechenden Weise geholfen und in die Zerfahrenheit Ordnung

gebracht werde. Ein Hauptpunkt aber wird, wie ich

glaube,' dabei nicht berücksichtigt, dasjenige Moment, welches

die Unerquicklichkeit und Zerfahrenheit herbeigeführt hat, die

Verschiedenheit der Ueberzeugungen Derjenigen, welche

gesetzlich nach dem Taufschein aid Glieder der evangelifch-refor-

mirten, resp, der katholischen Kirche angesehen werden. Dieses
Moment wird in einer Weise berücksichtigt, daß ich glaube,
die Lösung sei nicht vorhanden. Es wird bei der artikelweisen

Berathung Gelegenheit geben, auf dieses Verhältniß
genauer einzutreten, und es ist jetzt nicht der Fall, sich

einläßlich darüber auszusprechen. Ich beschränke mich hier
darauf, zu bemerken, daß nach meiner Ueberzeugung diese

Berücksichtigung im Entwürfe nicht durchgeführt ist. Man
wird aber 'fragen, wie geholfen werden solle, wenn man den

großen Schritt der Trennung nicht wolle. Ich erlaube mir,
dies mit einigen Worten anzuführen, indem es möglich wäre,
daß iin Laufe der Verhandlungen dem Gedanken durch

Annahme von Anträgen Rechnung getragen werden könnte. Der
Entwurf will mit der Vergangenheit nicht brechen, er will
auf dem Bestehenden fortbauen. Ich mache ihm. keinen

Vorwurf .daraus, ich will im Gegentheile diesen Weg auch

einschlagen. Wenn wir auf dem Boden, auf dem wir
gegenwärtig stehen, diejenigen Verbesserungen einfuhren, die sich

nach den jetzigen Verhältnissen als wünschenswerth erzeigen,

so haben wir damit Etwas erreicht, und zwar Dasjenige,
was unter den gegenwärtigen Umständen thunlich ist.

Das erste ist die freie Wahl der Geistlichen durch die

Gemeinden. Die Ironie eines doppelten Wahlvorschlages,
wobei die Regierung doch frei wählen kann, darf füglich
beseitigt werden. Man wird auch einverstanden sein mit der

Aufbesserung der Besoldungen, die um so nothwendiger ist,
als die Amtsdauer beschränkt werden soll. Sie können weiter

gehen und die Wahl der Abgeordneten in die kirchliche
Behörde den Kirchenvorständen abnehmen uno den

Gemeindsversammlungen übertragen. Sie können auch, in Anerkennung

der Stellung und der Aufgabe der Kirche, dieser
letzter« überlassen, für die Aufnahme der Geistlichen in das

Ministerium zu sorgen. Sie können auch in Bezug auf die

Bildung der Geistliche» der Kirche gerecht werden und sie ein

Wort mitsprechen lassen, während es bisher ausschließlich
Sache des Staates war, hiefür zu sorgen. Ich glaube, es

seien dies alles Punkte, welche berücksichtigt werden könnten.
Die Hanptschwierigkeit wird aber auch da nicht beseitigt:

denn innerhalb der Landeskirchen bleibe» die Gegensätze, von
welchen wir gesprochen habe», und die offenkundig sind, und
es wird Aufgabe sein, diese Gegensätze zu ordnen. Der
Herr Berichterstatter des Regierungsrathes hat das Wort
angeführt: Organisation oder „aus einander". Wenn man
das machen könnte, so wäre es sehr schön, aber das
Auseinander ist da. Ich glaube, es sei besser, auseinander und
ordnen. Ich möchte Niemanden nöthige», zusammenzugehören.
Wenn Sie dazu nicht Hand bieten wollen, so wirb durch die

neue Gesetzgebung nicht abgeholfen, sondern das Alte, das
Unbelicbige, zieht sich hinüber in dir neue Zeit. Der
Entwurf verspricht da Besserung lind die Herstellung der gute»
Verhältnisse. Ich besorge aber, das Uebel werde mir über-
getragen, und wenn Sie sich nicht entschließen können, zu
sagen, wir wollen das Auseinandergehen organisiren, wir
wollen es anerkennen als eine Thatsache, die wir nicht ändern
können, so nützt Alles sehr wenig. Sie können in einzelnen
Punkten helfen, allein im Ganzen und Großen bleibt es, wie
es bisher gewesen ist. Ich glaube nicht, daß es nothwendig
sei, hierüber ausführlicher zu spreche». Ich setze voraus, daß
bei der Berathung der einzelnen Artikel diese Fragen noch
näher werden erörtert werden, und es wird diese Erörterung
dazu dienen, die ganze Angelegenheit zu reifen und zu klären.
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Dies ist der Standpunkt, den ich bei dem Entwürfe habe.
Dieser letztere befriedigt mich in manchen Punkten, in andern
dagegen nicht. Ich will aber gerne berathen helfe», und ich
wünscht, daß durch freies, vertrauensvolles Zusammenwirken
Dasjenige gefördert, ich will nicht sagen erreicht, werden
könne, was zum Wohle unseres Vaterlandes und unserer
kirchlichen Verhältnisse gereichen muß.. In diesem Sinne trete
ich gerne in den Entwurf ein.

v. Watte nw hl, in Rubigen. Ich will nicht wiederholen,

was der Herr Vorredner, dessen Ansicht ich theile,
soeben ausgesprochen hat. Ich will das von ihm Gesagte
nur ergänzen. Er hat nämlich einen Hauptgrundsatz nicht
berührt, den ich nicht acceptiren kann: es betrifft dies die
finanzielle Seite des Entwurfes. Derselbe enthält eine neue
Belastung der Gemeinden, denen er einen Theil der Besoldung

der Pfarrer und den Unterhalt der Pfarrhäuser
auflegen will. Es wird bei der Berathung der betreffenden
Artikel der Fall sein, näher darauf einzutreten. Vorläufig
beschränke ich mich darauf, zu konstatiren, daß ich mit diesem
Grundsatze nicht einverstanden bin.

Der Große Rath beschließt, in den Entwurf einzutreten
und denselben artikelweise zu berathen.

I. Allgeincinr Bestimmungen.

8 t.
Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist im ganze»

Umfange des Kantons Bern gewährleistet.
An die Glaubensansichten und an die Vornahme oder

Unterlassung religiöser Handlungen dürfen keine Folgen
bezüglich auf bürgerliche oder politische Rechte geknüpft werden.

Die Glaubensansichten entbinden nicht von der Erfüllung
bürgerlicher Pflichten.

Der Bericht der G r o ß r a t h s k o m m i s s i o n,
enthaltend das Protokoll ihrer Sitzungen vom 23. und 24. Mai
1873, spricht sich hierüber in folgender Weise aus:

Nachdem vorerst die Eintretensfrage bejaht worden,
wird zur artikelweisen Berathung des Projektes
geschritten.

§ 1. Wird unverändert angenommen, entgegen
einem Antrage, beim dritten Alinea die in der
Vereinigungsurkunde von 1815 den Alt-Täufern im Jura
zugesicherte Enthebung vom Militärdienst vorzubehalten.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
erste» 4 Paragraphen enthalten allgemeine Bestimmungen
und Grundsätze, die sich nicht nur auf die anerkannten
Kirchgemeinden, sonder» überhaupt auf alle Religionsgenossenschaften

und auch auf die einzelnen Bürger beziehen. Der
§ 1 spricht eine Garantie des Individuums, die Garantie
der Glaubens- und Gewissensfreiheit aus. Man könnte
vielleicht finden, diese Garantie sei überflüssig, da sie dem Geiste
nach in der Staatsverfassung enthalte» ist. Indessen ist zu
bemerken, daß unsere Staatsverfassung, sowie die
Bundesverfassung von dieser Garantie nickt ausdrücklich reden, und
daß dieser Grundsatz auch seine praktischen Konsequenzen,
seine praktische Tragweite hat. Diese liegt namentlich im
zweiten Alinea, welches sagt, daß an die Glaubensansichten
und an die Vornahme oder Unterlassung religiöser Hand-
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lungen keine Folgen in Bezug auf bürgerliche oder politische
Rechte geknüpft werden dürfen. Wir sind bei unserer
gegenwärtigen Gesetzgebung noch nicht ganz von allen Schlacken
befreit, sondern es kann noch Manches angeführt werden,
aus dem sich ergibt, daß an die Vornahme oder Unterlassung
religiöser Handlungen, beziehungsweise an Glaubensansichten
wirklich noch bürgerliche oder politische Rechte geknüpft werden.

Ich erinnere z. B. daran, daß bei der Anmeldung für
gewisse Stellen der Tauf- oder Admissionsschein verlangt wird.

Das letzte Alinea des § t ist hauptsächlich gegen die

Wiedertäufer gerichtet, welche ihrer Glaubensansichten wegen
nicht auf Befreiung vom Militärdienste sollen Anspruch
mache» können. Im Schooße der Großrathskommission
wurde ein Gegenantrag zum dritten Alinea gestellt, dahin
gehend, es- möchte die in der Vercinigungsurkundc von t8tà
den Alttäufern im Jura zugesicherte Enthebung vom Militärdienste

vorbehalten werden. Dieser Antrag blieb in der
Kommission in Minderheit, und ich glaube, mit Recht. Es
scheint mir, der Antrag habe auf einem Mißverständnisse der
betreffenden Bestimmung der Vereinigungslirkunde beruht,
welche in H l3 sagt: „. und endlich, daß sie (die
Wiedertäufer) zwar, gleich den übrigen Kantonsangehörigen, zum
Dienst der Anszüger und der Landwehr verpflichtet sein
sollen, hingegen aber sich, nach darüber bestehenden Landes-
verordnungen, ersetzen lassen können." Hier hat man also
auch für die Wiedertäufer die Militärdienstpflicht aufgestellt,
nur hat man ihnen gestattet, sich ersetzen zu lassen, d. h. einen
Stellvertreter zu stellen. Diese Ersatzbercchtigung ist aber
offenbar durch die seitherige kantonale und eidgenössische
Militärorganisation dahmgefallen, so daß die Vereinigungsurkunde,

wie sie heute modifizirt ist, einfach die Militärdienstpflicht

auch für die Wiedertäufer ausspricht. Der gestellte
Antrag ist übrigens auch in der Sache nicht begründet: es

soll gegenwärtig kein'Bürger mehr aus religiösen Rücksichten
ein Privilegium in Anspruch nehmen können, das der Staat
nicht gewähren will und nicht gewähren kann. Die
Militärdienstpflicht ist eine so allgemeine und wichtige Bürgerpflicht,
daß der Staat unmöglich einzelne Religionsgenossrnschaften
blos wegen religiöser Skrupeln davon entheben kann. Ich
bemerke schließlich noch, daß der Inhalt und die Redaktion
des § 1 ziemlich übereinstimmen mit einem Artikel der leider
verworfenen Bundesverfassung. Dieser Artikel ist in den
eidgenössischen Räthen nach einer langen und reiflichen
Berathung angenommen worden, und auch das bernische Volk
hat ihn angenommen. Ich glaube daher, mich weiterer
Erörterungen enthalten zu können. Ich empfehle den § 1 zur
Annahme.

Trachsel. Wenn ich zum Eintreten in den
vorliegenden Entwurf gestimmt habe, so geschah es in der Voraus,
setzung, daß einzelne Artikel werden abgeändert werden.
Sollte dies nicht geschehen, so würde ich bei der
Schlußabstimmung gegen das Gesetz stimmen. Der Entwurf ist
zwar vielfach durchberathen worden, allein mehr vom Standpunkte

der Kirche. Ich glaube nun, der Große Rath habe
denselben auch vom Standpunkte des Staates und der
Gemeinde zu berathen. Im § 1 erblicke ich einen Widerspruch.
Das erste Alinea sagt: „Die Glaubens- und Gewissensfreiheit

ist im ganzen Umfange des Kantons Bern gewährleistet."

Es ist dies ein schöner Grundsatz, der dem Gesetze
wohl ansteht. Nun sagt aber das letzte Alinea: „Die
Glaubensansichten entbinden nicht von der Erfüllung bürgerlicher
Pflichten." Wenn nun Jemand erklärt, daß es gegen sein
Gewissen sei, diese oder jene bürgerliche Pflicht zu erfüllen,
z. B. Militärdienst oder einen Eid zu thun, was soll dann
geschehen Wenn man einen Rekruten, der sich weigert,
Militärdienst zu thun, in Gefangenschaft setzt oder ihn des
Landes verweist, wo bleibt da die Garantie der Gewissensfreiheit?

Oder wenn Jemand, der, z. B. als Geschworner
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oder als Zeuge, einen Eid leisten soll, dies verweigert, was
soll man da thun? soll ein Handgelübdc an Eidesstatt
abgenommen werde»? In diesem Falle müßte dies gesagt
sein. Oder soll man zu Zwangsnraßregeln greifen? Satz.
247 C. P. sagt: „Ein Zeuge ist nicht schuldig, über solche

Fragen Rede zu stehen, die seiner Ehre nachtheilig sein oder
ihn persönlich verantwortlich machen könnten, oder ihm
zufolge seines Amtes, Berufes oder Dienstes anvertraute
Geheimnisse betreffen. Wenn der Zeuge das Vorwalten eines
dieser Entschuldigungsgründe eidlich erhärtet, so ist er von
der Beantwortung der betreffenden Fragen zu befreien, obpe
daß er etwas Näheres darüber anzugeben braucht." Satz.
248: Mußer den oben aufgezählten Fällen ist ein Zeuge,
der die Beantwortung der an ihn gestellten Fragen oder den
Aeugeneid verweigert oder die Frage» zu umgehen sucht, nach
fruchtloser Warnung vorläufig in Gefangenschaft zu setzen

und, wenn er rvährend drei Tagen auf seiner Weigerung
beharrt, durch Strafurthcil des Richters zu zweijähriger
Einstellung in seiner bürgerlichen Ehrenfähigkeit, sowie zum
vollständigen Kosten- und.Schadenersatze gegen die Parteien zu
verurtheilen." Wenn diese Bestimmung angewendet werden
soll, so habe ich Bedenken gegen eine solche Gewissensfreiheit.
Wenn man nicht genügende Auskunft über diesen Punkt
geben kann, so beantrage ich, das Wort „Gewissensfreiheit"
zu streichen.

Ritschard, Fürsprecher. Ich schlage vor, im § l.
beizufügen, daß auch die Bekeuntnißfreihcit gewährleistet sei.
Die Sache wird praktisch.erst wichtig beim Bekennen. Die
Gewährleistung der Glaubens- und Gewissensfreiheit allein
genügt, nicht: Glaube und Gewissen sind innerlich, wo der
Staat nicht eingreifen kann. Wichtig wird die Sache erst,
wenn Glaube und Gewissen durch das Bekenntniß aus ihrer
innern Situation an die Außenwelt treten.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathcs. Die
von Herrn Trachsel berührte Frage betreffend den Eid bezieht
sich auf ein ganz spezielles Verhältniß, welches durch den
Civilprozeß geordnet wird, der übrigens die nöthigen Bestimmungen

enthält, daß den Bürgern nicht Zwang angethan wird.
In Bezug auf den Antrag des Herrn Ritschard halte ich

dafür, daß die Bckenntnißfreiheit in der Gewissensfreiheit
inbegriffen ist. Diese letztere hat eben auch ihr positives
Moment, wo sie als.Bekenntniß hervortritt. Ich halte daher

diesen Zusatz nicht für nothwendig, doch will ich ihn
auch nicht besonders bekämpfen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Der
Antrag des Herrn Trachsel hat allerdings scheinbar etwas für
sich in Bezug ans die. Ausnahmen, welche für Solche gemacht
werden sollen, die erklären, Gewissen und Glaube gestatten
ihnen nicht, Militärdienst zu thun. Wenn aber nach dem
Antrage des Herrn Trachsel die Gewissensfreiheit gestrichen
wird, so wird damit sein Zweck nicht erreicht; denn die
Betreffenden würde» dann einfach erklären, der Glaube gestatte
ihnen nicht, Militärdienst zu leisten. Geht man der Sache
auf den Grund, so wird man finden, daß sie nicht gerechtfertigt

ist. Es mag allerdings Leute geben, welche Skrupeln
haben, Militärdienst zu thun. Allein in den meisten Fällen
sind die daherigen Anschauungen widernatürlich und oft
eingedrillt. Ich habe wiederholt, namentlich im bernischen
Kriegsgericht, Gelegenheit gehabt, mit derartigen Fällen
Bekanntschaft zu machen, und mehr als einmal hat das Gericht
nur ungerne die Betreffenden bestraft, was allerdings so

milde als möglich geschehen ist, und sich gesagt, es wäre
besser, man würde Diejenigen strafen, welche ihnen diese
Ansichten beigebracht haben. Man muß solche Individuen als
geistig nicht ganz normal behandeln und deßhalb nicht strenger
bestrafen, als absolut nothwendig ist. Allein einen Grund-
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satz in das Gesetz aufzunehmen, gestützt auf welchen Jemand
sich durch die Erklärung vom Militärdienst befreien könnte,
daß'derselbe mit seinem Glauben nicht verträglich sei, wäre
ein großer Fehler, und es würde noch weit mehr als bisher
der Deckmantel des Gewissens hinausgehängt werden, um
sich feinen Verpflichtungen gegenüber dem Vaterlande zu
entziehen. Diese Frage ist im Kriegsgerichte bereits grundsätzlich

erörtert worden, und man hat gesagt, wem Glaube unv
Gewissen nicht gestatten, in einer staatlichen Verbindung zu
leben, die von jedem Bürger verlangt, daß er Militärdienst
thue, dem bleibe nichts Anderes übrig, als auszuwandern
und sich eine Gesellschaft zu suchen, in welcher dieser Grundsatz

nicht gilt. Man tritt da der Freiheit der Betreffenden
durchaus nicht zu nahe.

In Bezug auf den Eid bemerke ich, daß namentlich
unter den Juristen die Ansicht ziemlich verbreitet ist, daß es

besser wäre, den Eid, und zwar sowohl den Parteieid als
de» Zeugeneid, gänzlich abzuschaffen. Dazu werden wir
wahrscheinlich kommen, wenn wir auf dem Boden weiter
schreiten, den.wir heute mit dem Kirchengesetze betreten,
indem da ein innerer Zusammenhang besteht: der Staat sagt
auf der einen Seite, er sei konfessionslos und die Religion
sei ihm gleichgültig, auf der andern Seite aber benützt er ein
religiöses Mittel, und zwar eines der ällerdelikatesten, zu
bürgerlichen Zwecken, indem er an das Gewissen, an das
Heiligste, was es im Menschen gibt, appellirt und, wenn
der Betreffende nicht entspricht, bürgerliche Folgen daran
knüpft. Ich glaube nun aber, es könne diese Frage nicht im
Kirchengesetze geordnet werden, sondern es sei die Reglirung
derselben der bürgerlichen Gesetzgebung vorzubehalten.

Hinsichtlich des Antrages des Herrn Ritscharb hat bereits
der Herr Kirchendirektor bemerkt, daß es überflüssig sei, auch
die Bekenntnißfreiheit im Gesetze ausdrücklich zu gewährleisten.

Der § 1 ist der verworfenen Bundesverfassung
entnommen, und es ist diese Frage in den eidgenössischen Räthen
reiflich diskutirt worden. Man hat gefunden, daß es nicht
nothwendig sei, auch die Freiheit des Bekenntnisses zu garan-
tircn, wenn man die Glaubens- und Gewissensfreiheit gewährleiste.

Die Redefreiheit, die Freiheit, zu sagen und
darzustellen, was man denkt, ist innert den Schranken des Rechts
und der Sittlichkeit garantirt. Es wäre daher überflüssig,
in einem staatlichen Gesetze die Bekenntnißfreiheit zu garan-
tiren in dem Augenblicke, wo man sagt, man wolle kein
Bekenntniß aufstellen und vom Bürger nicht verlangen, daß er
ein Glaubensbekenntniß ablege, um diese oder jene Rechte zu
haben. Ich empfehle den § l zur unveränderten Annahme.

Trachsel. Ich bemerke berichtigungsweise, daß ich

diese Frage nicht im vorliegenden Gesetze regliren will. Ich
möchte einfach die Gewissensfreiheit streichen, damit das Gesetz
keinen Widerspruch enthalte.

Abstimmung.

1) Eventuell für den Antrag des Herrn Trachsel Minderheit.
2) „ » » „ „ /, Ritschard „

8 2.

Die freie Ausübung der gottesdienstlichen Handlungen
ist innerhalb den Schranken der Sittlichkeit und öffentlichen
Ordnung jeder Konfession und Religionsgenossenschaft
gestattet. >

Den Staatsbehörden liegt ob, gegen kirchliche Erlasse
und Verordnungen, sowie gegen Handlungen kirchlicher
Behörden oder einzelner Geistlichen, welche die öffentliche Ord-
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nung, oder die Rechte der Bürger und des Staates, oder den
Frieden unter den Konfessionen und Religionsgcnossenschaften
beeinträchtigen, einzuschreiten und die geeigneten Maßnahmen
zur Abhülfe zu treffen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Das
erste Alinea des § 2 enthält eine fernere Garantie. Wie
nämlich der § i das Individuum gegenüber der Kirche garantirt,

so will das erste Alinea des § 2 die abweichenden,
privaten Neligionsgenossenschaften freistellen und sie der Autorität

der herrschenden Landeskirche entziehen. Das zweite
Alinea stellk sich auf den umgekehrten Böden und gibt dem
Staate das Recht, gegenüber den herrschenden Konfessionen
und anderweitigen Religionsgeiiossenschaften einzuschreiten;
es legt ihm sogar die Pflicht auf, dies zu thun, wenn von
Seite der kirchlichen Korporationen Eingriffe in das Staatsgebiet

gemacht werden. Was die Redaktion des zweite»
Alinea's betrifft, so lst dieselbe von allen vorberathenden
Behörden so festgehalten worden, und ich glaube, es seien darin
alle Fälle indegriffen. Es ist der Fall vorgesehen, daß der
Staat gegen Erlasse kirchlicher Behörden, z. B. eines
Bischofs, einer Kantonssynode, ferner gegen Handlungen
kirchlicher Behörden oder auch einzelner Geistlichen einschreitet,
wie wir in jüngster Zeit gegen katholische Geistliche haben
einschreiten müssen. Im Fernern wird im zweiten Alinea
präzisirt, in welchen Fällen eingeschritten werden soll. Es
ist dies also nicht ganz der Willkür preisgegeben, sondern es
wird dem Staate ein bestimmter Fingerzeig gegeben, wonach
er nur in gewissen Fällen einschreiten darf, weiin es sich um
die öffentliche Ordnung, um die Rechte der Bürger oder des

Staates, oder um den Frieden unter den Konfessionen
handelt.

Zur Erläuterung des H 2 beinerke ich noch, daß man
sich gefragt hat, ob nicht auch der Kirche und den
Konfessionen .Garantien gegenüber döm Staate gegeben werden
sollen. Diese Ansicht ist auch in den eidgenössischen Räthen
verfochten worden, dort aber schließlich unterlegen, und zwar,
wie ich glaube, hauptsächlich aus dem Grunde, weil man
gefunden hat, daß, wenn der Staat in den Fall kommt, gegenüber

der Kirche einzuschreiten, er dies nicht im Sinne des
Uebergriffs, sondern im Sinne der Nothwehr gegenüber den
Angriffen der Kirche thut. Als Beispiel kann ich die letzte
Bisthumsdebatte anführen. Ich empfehle den § 2 zur
unveränderten Annahme.

v. Büren. Ich stelle den Antrag, im zweiten Alinea
die Worte „oder den Frieden unter den Konfessionen und
Religionsgenossenschaften" zu streichen. Die übrigen
Bestimmungen enthalten Alles, was nothwendig ist, und diese
Worte enthalten einen Pleonasmus. Wenn man sie nicht
streicht, so regiert der Staat schließlich in Alles hinein
unter dem Vorwande, der Frieden unter den Konfessionen sei

gestört.

Ritschard, Fürsprecher. Ich stelle den Antrag, das
zweite Alinea fallen zu lassen. Bleibt dasselbe stehen, so muß
jedenfalls nach dem Worte „Geistlichen" eingeschaltet werden:
„oder anderer Personen". Es läßt sich der Fall denken, daß
nicht die kirchlichen Behörden oder die Geistlichen, sondern
andere Personen am meisten Unfrieden erregen. Nehmen
wir an, es sei der Kanton Genf ultramontan und verbiete
dem Pater Hyacinth, dort Verträge zu halten, weil er nicht
zu derjenigen religiösen Ansicht gehör?, zu welcher der Kanton

sich bekenne. Nun ist allerdings dieser Fall nicht
vorhanden, da Genf eine radikale Regierung hat und den Pater
Hyacinth gewähren läßt. Man muß sich aber auch auf den

andern Boden stellen, und da haben die Freisinnigen das
gleiche Risiko, wie die andern auch.
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A b st i m m u n g.

k) Eventuell für die von Herrn Ritschard
beantragte Einschaltung im zweiten
Alinea .65 Stimmen.

Dagegen 36 „
2) Eventuell für Beibehaltung des zweiten

Alinea's ' .66 „
Eventuell für Streichung desselben Minderheit.

3) Definitiv für das zweite Alinea mit der

angenommenen Einschaltung 66 Stimmen.
Definitiv für den Antrag des Herrn

v. Buren 4l „

§ 3-

Das Begräbnißwesen ist Ortspolizeisache.
Niemanden darf wegen Glaubensansichten oder aus

andern Gründen ein anständiges Begräbniß auf dem öffentlichen
Gottesacker versagt werden.

Ueber den Z 3 spricht sich der Bericht der Komm issi on
folgendermaßen aus:

H 3 wird unverändert angenommen entgegen einem

Antrage, am Schlüsse des zweiten Alinea's beizufügen:
„Wobei die kirchliche Feier des Begräbnisses den
Hinterlassenen des Verstorbenen überlassen bleibt."

Ein Antrag, das zweite Alinea ganz zu streichen,
erhält nur 1 Stimme.

Herr Berichterstatter des Negierungsrathes. Es
liegt in der Natur der Sache, daß in einem vernünftig
geordneten Staate das Begräbnißwesen als Ortspvlizeisache
behandelt werden soll. Damit ist natürlich in keiner Weise
ausgeschlossen, daß jede Konfession und jede Religionsgeiiossen-
schaft bei der Beerdigung eines ihrer Angehörigen nach den
Gebräuchen ihres Kultus theilnehmen kann. Der Staat aber
kann sich nicht auf diesen Boden stelle», sondern er darf nicht
vergessen, daß wir nicht nur Protestanten und Katholiken,
sondern auck Juden und verschiedene Sektirer haben, denen
ein Begräbniß auf dem öffentlichen Gottesacker gestattet werden

muß, wie allen Uebrtgen. Das Nähere über die Ordnung

des Begräbnißwesens, soweit der Staat sich damit
befaßt, muß dann durch ei» Dekret festgestellt werden. Dabei
werden verschiedene Punkte ins Auge gefaßt werden müssen:
es muß z. B. bestimmt werden, in welchem Verhältnisse die
einzelnen Einwohiiergemeinden, welche eine Kirchgemeinde
bilden, zum Unterbalte des Gottesackers beitrage», wie es mit
den sanitarischen Rücksichten bei Todesfällen" gehalten, wie
lange ein Todter im Hause gelassen werden soll, wer die
Beerdigung anzuordnen habe in Fällen, wo sich Niemand des
Verstorbenen annimmt, der vielleicht ein armer, hergelaufener
Mensch ist. Alle diese Punkte müssen durch ei» besonderes
Dekret normirt werden, welches am Schlüsse des § 4
vorbehalten ist. Der § 3 hat auf den heutigen Tag eine
geringere Bedeutung für den protestantischen Kantonstheil, als
für den katholische» Jura, wo die Säkularisation des
Begräbnißwesens noch nicht durchgeführt ist. Bei uns sind wir doch
so weit, daß nicht nur ìen Katholiken auf protestantischen Gottesäckern

das Begräbniß gestattet wird, sondern auch den Juden
und gewissen Klassen von Leuten, die man früker als infame
behandelte. Bor nicht vielen Jahren hatten wir zwar auch
noch ein besonderes Begräbniß für die Strafgefangenen,
allein heute ist dies nicht' mehr der Fall. Anders aber
verhält sich die Sache im katholischen Jura, indem mir bekannt

ist, daß dort den Protestanten immer nock ein abgesonderter
Theil des Gottesackers eingeräumt ist; ja vor nicht v-ielen

Jahren ist der Fall vorgekommen, daß ein Selbstmörder auf
Befehl des betreffenden katholischen Pfarrers, der die
Beerdigung auf einem katholischen Gottesacker verweigerte, auf
eincm Schlitten im Winter im Lande herum von einem Orte
zum andern geführt werden mußte, bis er endlich bestaltet
werden konnte. Ich empfehle den § 3 zur Annahme.

Herr Berichterstatter der Kommission. Es sind
hier in der Kommission verschiedene Anträge gestellt worden.
So wurde beantragt, vor „Begräbniß" beizufügen: „ein den

religiösen Ueberzeugungen des Betreffenden entsprechendes"
oder: „ein dem Ritus seiner Religionsgenossenschaft
entsprechendes" u. s. w. Der Herr Kirchcndirektor hat bereits

bemerkt, daß der Staat das Polizeiliche in einem Dekrete
ordnen und daß es dann den Angehörigen des Verstorbenen
überlassen bleiben wird, diesen nach dem bei ihnen gebräuchlichen

»Ritus beerdigen zu lassen. Darüber soll aber im Gesetze

nichts gesagt werden, da der Staat so wenig als möglich

sich in das Kirchliche mischen soll. Es sind deßhalb diese

Anträge, obwohl die Kommission sachlich damit einverstanden
ist, in Minderheit geblieben.

Der Z 3 wird unverändert genehmigt.

8 4.

Die Ehe als bürgerlicher Vertrag ist von allen
kirchlichen und konfessionellen Beziebungen. unabhängig zu ordnen.

Die Einholung des kirchlichen Segens darf erst nach

vorausgegangener Civiltrauung stattfinden.
Die kirchgemeindeweise Führung der Geburrs-, Ehe- und

Sterberegister ist einem eigenen bürgerlichen Beamten zu
übertragen.

Zur nähern Ausführung dieser Grundsätze hat der Große
Rath die nöthigen Verordnungen zu erlassen.

Diesem Paragraphen stimmt die Kommission bei
mit folgenden Abänderungen:

Im dritten Alinea statt: ,einem eigenen bürgerlichen

Beamten" zu sagen: „einem eigenen Civilftands-
beamten".

Das vierte Alinea soll so gefaßt werden :

„Zur nähern Ausführung dieser in den §§ 3
und 4 enthaltenen Grundsätze hat der Große Ratb
die nöthigen Dekrete zu erlassen."

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
§ 4 ist wohl der wichtigste in dem Abschnitte, welcher die
allgemeinen Bestimmungen enthält, jedenfalls ist er derjenige,
der die weittragendste praktische Bedeutung hat. Es stellt
nämlich der § 4 zwei wichtige Grundsätze auf: er erklärt die
bürgerliche Ebe als obligatorisch und überträgt die Führung
der Civilstandsregister, d. h. der Geburts-, Ebe- und Sterbe-
rödel einem eigenen Civilstandsbcaiiitcn. Dieser Paragraph
stand ursprünglich nicht im Entwürfe, sondern wurde in
denselben erst bei der Berathung im Negierungsrathe aufgenommen.

Sie werden begreifen, daß der Regierungsrath uuter
den obwaltenden Umstände» es wünschenswerth finden mußte,
daß eine derartige Bestimmung gleichzeitig mit dem Kirchengesetze

dem Volke vorgelegt werde. Ob dieselbe im Gesetze
selbst oder in einer besondern Vorlage enthalten sei, ist in
meinen Augen von untergeordneter Bedeutung, darauf aber
lege» die Kirchendirektion und der Regier ungsrath großes
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Gewicht, daß diese Vorlage gleichzeitig geschehe, und zwar Den Abänderungsanträgcn, welche die Kommission stellt,
aus folgenden Gründen: Gedrängt durch die Ereignisse im stimmt der Regierungsrath bei.
katholischen Jura und gestützt auf die von Ihnen in der letzten
Session dem Regierungsrathe ertheilte Ermächtigung, erließ Herr Berichterstatter der Kommission. Die Kom-
dieser eine Verordnung über die Führung der Civllstants- mission beantragt, die Worte „bürgerlichen Beamten" zu
erregtster durch bürgerliche Beamte und eine solche betreffend setzen durch : „Civilstandsbeamten.'" Die Kommission hat
die Einführung der Civilehe, Inbegriffen die Ehescheidung, nämlich gefunden, es könnte der Ansdruek des Entwurfes im
im katholischen Jura. Diese beiden Verordnungen sind eine Volke zu dem Mißverständniß Anlaß geben, daß die Geist-
Folge der Einstellung der katholischen Geistlichen, und sie lichen mit dem Inkrafttreten des Gesetzes von der Führung
konnten bloß provisorisch erlassen werden. der Civilstandsregister ausgeschlossen seien. Dieß liegt aber

Nun kann mau sich zwei Fälle denken : entweder werden weder in der Absicht der Kirchendirektion'und des Regierungs-
die katholischen Geistlichen abbernfen, oder dieß geschieht rathes, noch in derjenigen der Kommission, und sicher auch
nicht. Im letztern Falle wäre der zunächst liegende Gedanke nicht in der Absicht des Großen Rathes. Der zweite
Adder, ihnen wieder die Civilstandsregister zu übertragen. Er- änderungsantrag der Kommission bezieht sich auf den § 3.
folgt die Abberufung, so entsteht die Nothwendigkeit, im Wir wünschen nämlich, daß auch die im §3 ausgesprochenen
Jura an der Einrichtung, wie sie gegenwärtig provisorisch Grundsätze durch Dekret näher reglirt werden sollen,
besteht, festzuhalten. Aber auch in dem Falle, daß wider Was die Frage betrifft, ob es opportun sei, im Kirchen-
Erwarten die Abberufung der katholischen Geistlichen nicht gesetze die Civilehe und die Übertragung der Civilstands-
ausgesprochen würde, sollte man sich heute schon auf den register an bürgerliche Beamte einzuführen,'so ist in der Kom-
Boden stellen, daß für den katholischen Jura die Civilstands- mission die Befürchtung ausgesprochen worden, man setze sich

register nicht wieder den Geistlichen übertragen werden. Dafür dadurch der Gefahr aus, daß das Gesetz i» der Volksabftim-
sprechen verschiedene Gründe: zunächst der Umstand, daß der mung verworfen werde. Es wurde deßhalb bemerkt, daß es

katholische Jura diesen Zustand schon früher hatte und sich klüger sein dürfte, diesen Gegenstand dem Volke in einem
wohl dabei befand; sodann weil der Zustand, wie er durch Spezialgesetze vorzulegen. Indessen hat man gefunden, daß
die regierungsräthliche Verordnung geschaffen worden ist, sich, diese Gefahr nicht vorhanden sei. Im protestantischen Kantons-
wie Berichte konstatiren, gut bewährt hat: die Bevölkerung theile wird, wie man glaubt, die Sache so ziemlich beim
ist mit der Neuerung zufrieden und wünscht sie beizubehalten ; Alten bleiben, um so mehr, als die Wahl der Geistlichen den
ich bezweifle sogar, daß die katholischen Pfarrer selbst, wenn Kirchgemeinden überlassen wird. In vielen Kirchgemeinden
der Friede zwischen ihnen und dem Staate in irgend einer werden die Geistlichen nach wie Sor die Civilstandsregister
Weise wieder hergestellt werden sollte, die Zurücknahme dieser führen, da sie die nöthige Zeit dazu finden werden. Da die
Register wünschen würden. Pfarrbesoldungen erhöht werden sollen, was ein Gebot der

Wenn wir nun aber diesen Zustand im katholischen Jura Nothwendigkeit ist, so wird es beim Volke einen bessern
Einbeibehalten, so müssen wir ihn auch auf den alten Kantons- druck machen, wenn die Geistlichen i» Zukunft wenigstens
theil ausdehnen. Wir können nicht verschiedene Gesetzgebungen nicht weniger zu arbeiten haben, als bisher. Wie gesagt,
für die beiden Kantonstheile kreiren in dem Augenblicke, da wird bei der protestantischen. Bevölkerung dre-Reuerung nicht
man im Begriffe steht, die Gesetzgebung z»înifiziren. Uebrigeiis eine große Tragweite haben,, weil hier das Bedürfniß nach

glaube ich, es sollten diese Grundsätze weder bei unserm Einführung der Civilehe und Uebertragung der Civilstands-
protestantischeu Volke noch bei den Geistlichen auf großen register an bürgerliche Beamte nicht so groß ist, wie. im
Widerspruch stoßen. Was zunächst die Geistlichen betrifft, so katholischen Kantonstheile. Auch da wäre es nicht so dringend,
ist daran zu erinnern, daß die große Mehrzahl unter ihnen, wenn alle katholischen Geistlichen tolerant wären und nicht
namentlich wenn die neue Kirchenorganisation geschaffen wird, jede Gelegenheit benutzen zu müssen glaubten, Andersdenkende
kein besonderes Interesse hat, noch länger dieses rein weltliche ihre Gesinnung fühlen zu lassen. Aus diesen Gründen glaubt
Geschäft zu führen. Was das Volk betrifft, so glaube ich, die Mehrheit der Kommission, man könne füglich die Weder

Gedanke liege ihm heutzutage nicht mehr so ferne, als stimmung des H 4 ins Gesetz selbst aufnehmen, und es sei

vielleicht früher. Die obligatorische Civilehe wurde zwar bei nicht nöthig, sie dem Volke in einer besondern Vorlage.zu
der letzten Bundesrevision noch nicht durchgeführt, allein es unterbreiten. Diese Bestimmung gehört übrigens mehr oder

waren doch in dem betreffenden Entwürfe Grundsätze enthalten, weniger in das Kirchengesetz. Schon die Predigerordnung
welche dahin tendirten und im Grunde fast so weit gingen, von 1824 enthält Bestimmungen über die Ehe, und bis jetzt
wie die Civilehe. Ueberdieß ist dieser Gedanke in den letzten war man gewöhnt, in kirchlichen Gesetzen Vorschriften hierüber
Jahren durch Vorgänge in andern Kaütonen näher gelegt zu finden. Indessen ist es so ziemlich bvnnet blnno et dlano
worden. Man weiß, daß andere Kantone die Civilehe schon dünnet, ob man diese Bestimmung ins Gesetz selbst aufnehme
lange haben. Endlich erblickeich eine große Beruhigung darin, oder einer besondern Vorlage vorbehalte. Die nähere Aus-
däff im zweiten Alinea des 8 4 gesagt wird, die Einholung führung dieser Grundsätze wird dann durch Dekret geschehen,
des kirchlichen Segens dürfe erst nach vorausgegangener Civil- Wenn man aber irgend weiche Zweifel über die Auffassung
trauung stattfinden. Es wird also auch im Äaatsgesetze die des Volkes hat, so ist es vielleicht besser, über diesen Punkt,
Einholung des kirchlichen Segens als eine «Sache des Gewissens namentlich über das Begräbnißwesen, ein selbstständiges Ge-
xrlaubt. setz zu erlassen. Die Frage, ob einzelne Punkte dem Volke

Man hätte sich vielleicht noch fragen können, ob die gesondert vorgelegt werden sollen, wird aber besser am Schlüsse

obligatorische oder die fakultative Civilehe vorzuziehen sei. Ich der Berathung des Gesetzes behandelt werden,
will hierüber nicht in lange Erörterungen eintreten, um Ihre
Geduld nicht allzusehr in Anspruch zu nehmen. Ich will nur G feller, von Wichtrach. Ich kann mich mit der
Ueberbemerken, daß gegen die fakultative Civilehe der Umstand tragung der Civilstandsregister an Civilbeamte nicht recht
bespricht, daß sie eine doppelte Führung der Civilstandsregister freunden. Es könnte dieß vielleicht an manchen Orten zur
zur absotuten Nothwendigkeit macht, indem neben dem bürger- Verwerfung des Gesetzes Veranlassung geben. Häufig begeben

lichen Register auch noch ein kirchliches geführt werden müßte, sich Augehörige einer Gemeinde in das Welschland, wobei
Bei der "obligatorischen Civilehe sperden von Staatswegen es dann oft vorkommt, daß der Führer der Civilstandsregister
bloß bürgerliche Register geführt, und es bleibt der Kirche französische Briefe empfängt und beantworten muß. Nun gibt
überlassen ob sie auch noch kirchliche Register führen will, es aber viele Gemeinden, in denen Niemand als der Pfarrer
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französisch lesen, geschweige denn schreiben kann. Die Geistlichen

haben Zeit genug, die Civilstandsregister zu führen,
und es wird dieß für manche Gemeinden eine Erleichterung sein.

Herr P r'ä s i d e n t. Ich bemerke Herrn Gfeller, daß

»ach dem Antrage der Kommission die Geistlichen von der

Führung der Civilstandsregister nicht ausgeschlossen sind.

Dr. v. G o n ze » b ach. Ich stelle den Antrag, den § 4

fallen zu lassen. Die Frage ob die Ehe ein bürgerlicher
oder ein kirchlicher Vertrag sei, gehört in das Civilgesetzbuch
und ist dort auch bereits berathen und entschieden worden.

In der Gesetzgebungskonimission wurde dieser Antrag
weitläufig erörtert und ungefähr so »ormirt, wie es in der heutigen
Vorlage geschehen ist. Nach der Erklärung des Herrn
Kirchendirektors

'
handelt es sich hier rein nur nm ein Gelegenheits-

gesetz7 Er sagte, wir seien durch die Verhältnisse des Augenblicks

gezwungen worden, im Jura die Führung der
Civilstandsregister bürgerlichen Beamten zu übertragen. Ich glaube
aber, es solle eine so wichtige Bestimmung der protestantischen
Bevölkerung nicht in der Form eines Gelcgenheitgesetzes
vorgelegt werden. In der Gesetzgebungskonimission hat ein
oberländischer Regierungsstatthalter gesagt, daß die von den Pfarrern
geführten Civilstandsregister eine weil größere Garantie für eine

richtige Führung gewähre», als die Register der Einwohner-
gemeiuden. Die Gemeindschreiberstellen sind bei uns nicht
gut bezahlt und mit vieler Arbeit belastet. Es ist aber von
großer Wichtigkeit, daß die Civilstandsregister mit der äußersten

Genauigkeit geführt werden. In Frankreich wurde die

Führung dieser Register bürgerlichen Beamten übertragen zu
einer Zeit, da sozusagen kein Klerus vorhanden war. Während
der Herrschaft der Kommune sind in Paris die Civilstandsregister

einiger Quartiere verbrannt, in Folge dessen nun
zahllose Prozesse entstanden sind. Es kann nun allerdings
ein Pfarrhaus auch verbrennen,, indessen hat man bis jetzt

angenommen, daß die Gefahr geringer sei, als im Gemeinde-
Hanse. Es ist bemerkt worden, daß die obligatorische Civilehe

im alten Kantonstbeile ein so neuer Gedanke sei, daß
ihre Aufnahme in das Gesetz jedenfalls nicht zu dessen

Annahme beitragen werde. Da dasselbe im Volke vielleicht ohnehin

auf allerlei Schwierigkeiten stoßen wird, so möchte ich

ohne Noth nicht eine neue Schwierigkeit hinzufügen. Das
bürgerliche Gesetzbuch ist bereits redigirt und ausgetheilt, und
man kann nicht zwei Redaktionen über den gleichen Gegenstand

haben. Ich trage auf Streichung des § 4 an.

Müller, von Hofwyl. Wie verhält es sich mit der
Verkündung, von welcher wir verlangen, daß sie dreimal stattfinde?
Darüber finde ich keine Bestimmung im Entwürfe.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Auf
die Anfrage des Herrn Müller muß ich erwiedern, daß die

Ausführung der hier aufgestellten Grundsätze einem besondern
Dekrete des Großen Rathes vorbehalten wird. In diesem
Dekrete wird entweder eine ein- oder mehrmalige Verkündung
oder aber an ihrem Platze der öffentliche Anschlag
vorgeschrieben werden. In Ergänzung des bereits vom Herrn
Berichterstatter der Kommission und vom Herrn Präsidenten
Gesagten bemerke ich, daß auch der Regierungsrath die Sache
so auffaßt, daß die Geistlichen von der Führung der
Civilstandsregister nicht ausgeschlossen sein solle». Der Ausdruck
„bürgerliche Beamte" im regierungsräthlichen Entwürfe hat
diesen Sinn, und es soll damit gesagt werden, daß für die
Civilstandsregisterführung bürgerliche Staatsbeamte ktrchge-
meindeweise kreirt werden sollen. Wie aber diese Beamte zu
wählen sind und wer für diese Stellen wahlfähig ist, darüber
wird das Dekret das Nähere bestimmen. Es kann dann z. B.
der Grundsatz aufgestellt werden, daß der Regierungsrath auf
den Vorschlag des Regierungsstatthalters den betreffenden

Beamten zu wählen habe, und in vielen Gemeinden wird die
Wahl sicher ans den Geistlichen fallen. Nur muß dann
unterschieden werden zwischen seiner Stellung als Civilstantsbe-
amter und als Geistlicher, der die Betreffenden allfällig noch
kirchlich einsegnet.

Gegen den Streichungsautrag des Herrn v. Gonzenbach
muß ich mich energisch aussprechen. Darauf lege ich nicht
großen Werth, ob man diesen Punkt in das vorliegende Gesetz

aufnehme oder eine besondere Vorlage darüber aufstelle.
Daran aber halte ich fest, daß diese Frage dem Volke gleichzeitig

mit dem Kirchengesetzc vorgelegt werde. Ich habe eine

ganz andere Auffassung von dem Referendum, als Herr
v. Gonzenbach zu haben scheint. Ich bin zu meiner Ansicht
namentlich durch die kürzlich gemachte Erfahrung gelangt,
uno ich glaube übrigens, es stimme dieselbe auch mit der
Ansicht üverein, die man ursprünglich von dem Referendum
hatte. Ich glaube nämlich nicht, daß man dem Volke bis
in die Details ausgearbeitete Vorlagen unterbreiten solle, die
aus Hunderten von Artikeln bestehen. Der ursprüngliche
Gedanke ging dahin, es sollen dem Volke nur die allgemeinen
Grundsätze vorgelegt werden. Betrachten wir die Sache von
diesem Gesichtspunkte ans, so müssen wir finden, daß es ganz
gut möglich ist, die fraglichen Punkte von dem Personenrechte
loszutrennen. Der Entwurf dieses letztern ist allerdings schon
längst dem Großen Rathe ausgetheilt und es ist eine
Kommission zu dessen Vorberathung niedergesetzt worden. Der
Präsident dieser Kommission ist aber der Ansicht, man solle
damit zuwarten bis »ach der Bundesrevision. Wie lange es
aber damit gehen wird, wissen wir gegenwärtig nicht. Wenn
man übrigens später auch dazu käme, das Personenrecht dem
Volke als Ganzes vorzulegen, so könnte man ja die SpezialVorlage

über die Civilstandsregister als eine provisorische
Gesetzgebung betrachten bis zu dem Zeitpunkte der Vorlage des
Personenrechtes.

Gegen die Ansicht des Herrn v. Gonzenbach, daß es sich

hier um ein Gelegeuheitsgesetz handle, spricht auch der
Umstand, daß der Große Rath schon vor einigen Iahren bei der
Feststellung der Grundlagen der neuen Civilgesetzgebung zu
Handen der Gesetzgebungskommission die Fragen der
Einführung der obligatorischen Civilehe und der Uebertragung
der Führung der Personenstandsregister an bürgerliche Beamte
einläßlich besprochen und in bejahendem Sinne entschieden
hat. Was aber der Große Rath schon vor Jahren als seine
Ansicht acceptirt hat, kann nun offenbar nicht als ein bloßes
Gelegeuheitsgesetz bezeichnet werden. Auf den Einwand des
Herrn v. Gonzenbach, daß die Geistlichen die fraglichen
Register mit größerer Genauigkeit führen, erwiedere ich, daß da,
wo kein geeigneter bürgerlicher Beamter vorhanden ist, die
Führung der Civilstandsregister auch in Zukunft dem Pfarrer
überlassen werden kann. Wir haben aber im Kanton eine
Anzahl Ortschaften — ich nenne z. B. die Stadt Bern —, wo
die Geistlichen selbst von dieser Last enthoben zu werden
wünschen, und wo sich sicher Jemand finden wird, der die
nöthige Garantie für eine gehörige Führung der Register
gewährt. Was endlich die Feuersgcfahr betrifft, so mache ich

darauf aufmerksam, daß auch das Pfarrhaus verbrennen
kann. In der betreffenden Verordnung wird man übrigens
die Bestimmung aufnehmen, daß der Aufbewahrungsort der
Register vor Brandschaden sicher gestellt werden soll. Auch
der Entwurf des Personenrechts enthält die Bestimmung, daß
ein feuerfestes und sicheres Lokal für die Aufbewahrung der
Register gewählt werden soll.

Herr Berichterstatter der Kommission. Nachdem
die Gesetzgebungskommission, der Große Rath, der Regierungsrath

und die großräthliche Kommission übereinstimmend sich

für die Einführung der Civilehe und die Uebertragung der
Personenstandsregister an bürgerliche Beamte ausgesprochen
haben, halte ich dafür, daß man hier nicht sagen" kann, es
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5Ha»dle M um er m êlegenheàchFMtz. Ich bekenne offen, gesctze reglirt werde. Die Befürchtung, daß die Civilehe im
.vaß für v«u .pràstàHchen Kaàâheil die Fratze allerdings Kirchengesetze angenommer., dann aber im Civilgesetzbuche

nicht ur.zvirt ist,-«enn Znan aber ein interkonfessionelles Ge- verworfen werden könnte, halte ich nicht für begründet. Zu?
^tz machen nvill, so mW jede Religionsgemeinschaft ins Auge nächst bemerke ich, daß die Vorlage des Civilgesetzes nicht

gefaßt Wachen. Damit die Verhältnisse im ganzen Kanton mehr lange auf sich warten lassen wird. Sodann zweifle ich,,

/gleich Aaovdnet averden, darf man doch sicher der protesta»- daß das Volk eine» im Kirchengesetze angenommenen Grund?
tischen àewzlkciAA.g zuiWithen, dieskQrganisation anzunehmen, satz wieder über den Haufen werfen werde. Mit Rücksicht

um so Mâhr, .â in den meisten Fällen der bürgerliche» auf die Schwierigkeiten, die sich im neuen Kantvnstheile ge-
.TrauunH,, die -i« manchen Gemeinden auch durch den Geist- zeigt haben, halte ich dafür, es sei absolut geboten, daß der
lichen als-Civilstaudsregisterführer stattfinden wird, die kirch- alte Kautoustheil hier eine Konzession mache und zur Ein-
liche Eivifegnmig durch den nämlichen Geistlichen nachfolgen sührung der Civllehe im ganzen Kanton Hand biete. Da-
wird. M .heisst.im S-4, daß die Ehe als bürgerlicher Ver- Mr spricht auch die Rücksicht auf Diejenigen, welche keiner
trag vom allen .kirchlichen und -konfessionellen Beziehungen der beiden Landeskonfessionen angehören.

.unabhäilKg .zu .ordnen sei. Dadurch wird es dem Bürger
Möglich Kemachh, sich z. B. ohne große Dispenstaxen und Herr Berichterstatter des Regiernngsrathes. Ge-
ohne sich -vorher iuàriren lasse.» zu müsse», kopuliren zu statten Sie mir noch eine Erklärung über die vierseitige
Auflassen. Wir haben im Kanton Bern über l4l)l) Juden und fassung des ersten Alinea's, da ich nicht mißverstände» sein
einige taust-nd Dissidenten, die, wenn diesem Verhältniß nicht möchte. Dieses Alinea sagt das Nämliche, was im Civil-
Rêchnnng getragen wird, bei der Trauung in Verlegenheit gesetzbuche steht: es führt die obligatorische Civilehe ein.
kommen, ào ast es^.z. B. vorgekommen, daß Juden, um Wenn die Redaktion mit derjenigen dès Civilgesetzbuches nicht
sich trauen zu .lassen, -sich in einen ander» Kauton begeben ganz übereuiftimmt, so liegt der Grund darin, daß mau den
Müßten, mch .doch .sind dies Staatsbürger, die verlangen Artikel ln seiner Oekonomie an die vorhergehenden Artikel
können, daß ihnen die Möglichkeit gegeben werde, sich im anreihen und seine konfessionelle Veite etwas hervorheben mußte.
Kanton kopâen ^zu.lassen. Ueber die Frage betreffend das Verhältniß zwischen diesem

Stücke des Civilgesetzbuches und dem ganzen Personenrechte
HM ü llo»„ '.in Hofwhl. Ich .halte die Verkündung für ist meine Ansicht folgende. Wenn das Volk die Einführung

eine S» wichtige Sache daß ich sie nicht dem Dekret über- der Civilehe und die Übertragung der Personenstandsregister
lassen möchte. Dadurch würde man das Volk mißtrauisch an bürgerliche Beamte genehmigt und die nähere Ausführung
mach«,». Ich Kelle chen Antrag, im zweiten Alinea des Z 4 dieser Grundsätze dem Großen Rathe überlassen hat, so ist
nach .„Civiltrauung" einzuschalten: „und öffentlicher Ver- damit der betreffende Abschnitt des Personenrechtcs angenom-
künduizg". men. Es ist dann nur noch eine Formsache für den Großen

Rath, den betreffenden Abschnitt als Verordnung zn prokla-
Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die mire». Man wird dann später nicht mehr über das ganze

Öffentliche Verkàdung muß selbstverständlich auch bei der Personenrecht, sondern blos über die übrigen Theile desselben
Zivilehe stattfinden,, und sie wird denn auch im Entwürfe des abstimmen lassen.

"

Personemechtes vorgesehen. Es kann die Verkündung durch
2-- gwöchWllichen Öffentlichen Anschlag geschehen, oder man v. G o u m oens. Ich bin nicht Jurist und in dieser
kam» auch die VerLündmig an drei auf einander folgenden Angelegenheit ein bloßer Laie, allein ich kann nicht anders,
Sonntagen beibehalten wobei jedoch dem Orte, an welchem als mich der Ansicht des Herrn v. Gonzenbach anzuschließen,
die Serkündung voMnechiven ist, nicht vorgegriffen werden Wir können nicht beute plötzlich im Kirchengesetze die Civildarf.

Jedenfalls muH ich mich gegen die kirchliche Verkün- ehe einführen, abgesehen davon, ob man für oder gegen die-
dung aussprechen, da chies.ejbe .nicht zu der Civilehe paßt, selbe ist.
Der Kirche bleibt es natürlich unbenommen^ für die kirch-
lliche KinsegnWig die vorausgegangene kirchliche Verkündung M i g y. Herr v. Gonzenbach hat bemerkt, daß es ge-
belzubchalten. fährlich sei, die Civilehe in der Kirchenorganisation einzu-" führen, ohne die Civilgesctzgebung abzuwarten, und daß da¬

lle. v. Gonzenbach. Der Herr Kirchendirektor durch dem Gesetze der Charakter eines Gelegenheitsgesetzes
scheint mich ganz falsch verstanden zu haben. Auch ich will gegeben werde. Ich muß in Erinnerung bringen, daß vor
nicht, .daß alle Details im Gesetz aufgenommen werden, der Redaktion des Civilgesetzbuches auf Beschluß des Großen
Wenn ich das Wort „Gelegenhcitsgesetz" gebraucht habe, so Rathes hin von dem verstorbenen Herrn Professor Leuenberger
geschah es mit Rücksicht auf Dasjenige, was der Herr Kirchen- ein wissenschaftlicher Bericht ausgearbeitet wurde. Dieser
direktor in Bezug auf die Umstände sagte, welche die Auf- Bericht wurde dem Großen Rathe vorgelegt, welcher eine
nähme dieser Bestimmungen in das Gesetz veranlaßt haben. 30gliedrige Kommission zu dessen Prüfung niedersetzte. So-
Meine Auffassung ist eine reine Opportunitätsauffassung. dann wurden die Grundsätze der neuen Civilgesetzgebung vom
Ein neues Gesetz muß als Basis das bisher bestehende haben. Großen Rathe einläßlich durchberathen. Zimbel wurde die
Wenn das Volk im Civilgesetzbuche die Civilehe verwirft, obligatorische Civilehe grundsätzlich angenommen. Nur über
während sie im Kirchengesetze steht, wie gestallet sich dann die den Punkt war man nicht einig, ob es gestattet sein solle,
Sache? Dann kann man sich gar nicht mehr trauen lassen, daß die Geistlichen Civilstandsregisterführer bleiben. Diese
Die Berichterstatter haben bemerkt, daß sie nicht großes Ge- Frage ist in der heutigen Vorlage offen gelassen. Ich halte
wicht darauf legen, daß diese Frage in dem vorliegenden dafür, daß es absolut nothwendig sei, die vorliegende
BeGesetze reglirt werde. Ich beharre auf dem Antrage, den stimmung zu erlassen. Es wäre besser gewesen, statt die
§ 4 fallen zu lassen. Legt dann der Herr Kirchendirektor ein Bundesrevision abzuwarten, das Personenrecht zu erlassen,
besonderes Gesetz über diesen Gegenstand vor, so habe ich wodurch für beide Landestheile ein einheitliches Gesetz aufge-
nichts dagegen. stellt worden wäre, während gegenwärtig im Jura in dieser

Beziehung ein wahres Chaos besteht. Die Durchführung
Herr Berichterstatter der Kommission. Ich habe der Grundsätze der Bundesverfassung wird übrigens Jahre i»

mich dahin ausgesprochen, daß es auf das Gleiche hinaus- Anspruch nehmen. Der Herr Kirchendirektor hat bereits
bekomme, ob diese Frage im Kirchengesetze oder aber in einem merkt, daß, wenn das Volk die vorliegende Bestimmung im
gleichzeitig mit demselben dem Volke vorzulegenden Spezial- Kirchengesetze angenommen habe, dann der betreffende Theil
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des Personenrechtes ihm nicht mehr vorgelegt zu werden
branche.

v. Wattenwyl, von Nnbigen. Ich will nicht
entscheiden, ob die Bestimmungen über die Civilehe in das
vorliegende Gesetz gehören oder besser in ein Spezialgesetz passen.
Allein im Augenblicke, wo wir beschließen, daß die Glaubcns-
und Gewissensfreiheit in unserm Lande gewährleistet sei,

müssen wir dafür sorgen, daß die Angehörigen aller
Glaubensbekenntnisse sich gültig verheiraten können. Im Jura
hat man in Folge der Einstellung der Geistlichen nothge-
druiigcn die Civilchc eingeführt. Im alten Kantonstheile
haben wir die Separatisten, die, wenn sie heiraten wollen,
sich in die französische Schweiz begeben müssen, wo die Civil-
ehc besteht. Die Methodisten und Neutäufer müsse» sich

Zwang anthun. Und die Juden? Ich weiß nicht, wie es

sich mit denselben verhält. Ich glaube, sie können'sich in
unserm Kanton gar nicht gesetzlich kopulircu lassen. Ich stimme

zum §4."
Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Herr

5 v. Wattenwyl fragt, wie es sich mit den Heiraten der Juden
verhalte, deren wir bekanntlich schon Hunderte »aturalisirt
haben. Wenn sie sich nicht bei einem katholischen oder
protestantischen Geistlichen trauen lassen wollen, was man ihnen
nicht zumuthen kann, so müssen sie sich in einen andern
Kanton begeben, in welchem die Civiltrauung anerkannt ist,
z. B. in den Kanton Neuenburg. Die Elsäßer Juden konnten

sich früher bei der französischen Gesandtschaft civil trauen
lassen, welche im Auftrage des Gemeinderathes der betreffenden

elsäßischen Gemeinde handelte. Seitdem aber das Elsaß
an Deutschland annexirt worden ist, konnte dies nicht mehr
stattfinden. Es hat daher die Regierung sich schon vor einem
Jahre an Herrn Professor König gewendet, um, sich ein
Gutachten darüber geben zu lassen, wie diesem Zustande
abgeholfen werde» könne. Dieses Gutachten ist in einer Weise
ausgefallen, die eben auch für die Nothwendigkeit der Civilehe

spricht.

Müller, von Hofwyl. Ich ändere meinen Antrag
dahin ab, daß im zweiten Alinea nach „Civiltrauung"
eingeschaltet werde: „und diese erst »ach öffentlicher Verkündung".

A b sti m m u n g.

t) Eventuell für den Antrag des Herrn Müller Minderheit.
2) Definitiv für den § 4 mit den Anträgen

der Kommission Mehrheit-
Für Streichung desselben nach dem Antrage

des Herrn v. Gvnzenbach Minderheit.

als auf die privaten kirchlichen Korporationen beziehen, über
zu denjenigen Bestimmungen, die blos speziell auf diejenigen
Religionsgcnossenschaften Bezug haben, die man als eigentliche

Kirchgemeinden betrachtet und die im H 6 näher
bezeichnet sind. Im zweiten Alinea wird eine Bestimmung zu
Gunsten der privaten Religionsgcnossenschaften aufgestellt.
Diese fallen in Rechten und Pflichten nicht unter das Gesetz,
d. h. die Geistliche» solcher Gemeinden werden vom Staate
nicht besoldet. Ich habe bereits im Eingangsrapporte
bemerkt, daß diese Unterscheidung nothwendig sei mit Rücksicht
ans die bestehenden Verhältnisse, und daß man die private»
Religionsgcnossenschaften nicht auf die gleiche Linie habe
stellen können, wie die öffentlichen, obwohl dies wünschens-
wcrth gewesen wäre. Immerhin enthält diese Bestimmung
einen Fortschritt zu Gunsten der privaten Religionsgenossenschaften,

indem ihnen die Möglichkeit gegeben wird,
Korporationsrecht zu erwerben, d. h. die Eigenschaft einer juristischen

oder moralischen Person zu erlangen. Dies hat praktisch

eine gewisse Bedeutung. So mußten, wie bereits
erwähnt, die Juden der Stadt Bern sich als Aktiengesellschaft
konstituiren, um eine Synagoge erwerben zu können. Auch
in Betreff der englischen Kapelle in Meiringen sind
Schwierigkeiten entstanden, die sogar zu einem Civilprozesse führten,
da man dieser kirchlichen Genossenschaft das Recht nicht
zugestehen wollte, Grundeigenthum auf ihren eigenen Namen
zu erwerben.

Der § 5 wird ohne Einsprache genehmigt.

Hier wird die Berathung des Kirchengesetzes abgebrochen
und beschlossen, die Sitzung morgen um 8 Uhr zu
beginnen.

Der Herr Präsident theilt mit, daß die Kommission
für den Dekretsentwurf über die Verwaltung, die
Kassaführung und die Kontrolc im Staatshaushalte

vom Büreau zusammengesetzt worden sei, wie folgt:
Herr Großrath Eduard v. Sinner, »-

»? » scherz,

„ „ Andreas Schmid,

„ „ Seßler,

„ „ Adolf Lehmann.

8 5.

Die nachfolgenden Bestimmungen dieses Gesetzes finden
nur Anwendung auf die vom Staate anerkannten öffentlichen

kirchlichen Korporationen, d. h. auf die
Kirchgemeinden.

Dem Staate bleibt jedoch vorbehalten, unter näher
festzustellenden Bedingungen, auch den privaten
Religionsgenossenschaften Kvrporattonsrecht zu ertheilen, ohne daß
dieselben dadurch in Rechten und Pflichten unter dieses Gesetz
fallen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Das
erste Alinea des § 5 leitet von den bisher behandelten
allgemeinen Bestimmungen, die sich sowohl auf die öffentlichen

Der Herr Präsident verliest folgenden

Aiizug:
Der Regierungsrath wird eingeladen, mit

thunlichster Beförderung einen neuen Gesetzesentwurf
betreffend Besoldungserhöhungen vorzulegen.

Bern, den 27. Mai >873.

C. Karrer, Sigri, Wyß, Kühn, Ar»,
Jolissaiut, Migy, I. Müller, S. König,
Bend. Zesigtt, Gerber von Steffisburg,^
Scheurer, Locher, Gurtner. Meyer, Scher-
tenleib, Jmer, Lehmann-Cunier, Ducom-
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mun, Herzog, Hügli, C. Engel, Huber,
Gobat, Charpiö, v. Werdt, Joh. Leh- und genehmigt,
mann, I. I. Lehmann, Zyro, Kaiser von
Büren, Niggeler, Fr. Hofer.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen

Schluß der Sitzung um l'/z Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Dritte 8itzung.

Mittwoch, den 28. Mai 1873.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Marti.

Nach dem Namensaufrufe sind 135 Mitglieder
anwesend. Abwesend sind mit E nt s chul d i g u ng:
die Herren Anker, Bohren, Bourguignon, Burger Rudolf,
Chodat, Guttat, Feune, Frotê, Geiser Friedrich Gottlieb,
v. Gonzenbach, Grosjean, Gygax Gottfried, Kehrli, Klahe,
Kohli Ulrich, Lenz, Manuel, Rieder, Röthlisberger
Wilhelm, Simon; ohne Entschuldigung: die Herren
Arn, Bangerter, Berger, Bernard, Beuret, Born, Burger
Peter, Bütigkofer, Choulat, Eymann, Fleurh Viktor, Fleury
Joseph, Folletête, Friedli, Grünig, v. Grünigen, Hennemann,
Henzelin, Hofstetter, v. Känel in Aarberg, Keller, Leibundgut,
Linder, Macker, Mägli, v. Muralt, Peter, Racle, Reber in
Niederbipp, Rebetez, Rosselet, Ruchti, Scheidegger, Scherten-
leib, Schrämli, Seiler, Seßler, Stämpfli Jakob, Thönen,
Wampfler, v. Werdt, Zingg, Zumkehr, Zwahlen.

Tagesordnung:

Gesetzesentwurf

über

die Organisation des Kirchenwesens im Kanton Bern.

Erste Berathung.

sS. Seite 2t9 hievor.)

U. Drgailisîìtion drr Kirchgemcindcn.

8 6.

Als Kirchgemeinden s§ 5, erstes Lemma) gelten:
1. die bestehenden Kirchspiele der beiden staatlich aner¬

kannten Konfessionen;
2. die übrigen gegenwärtig vom Staate besoldete» Pfar¬

reien oder Pfarrgenossenschaften der beiden genannten
Konfessionen;

3. solche territorial abgegrenzte Religionsgenossenschaften,
welche, sei es daß sie innerhalb oder außerhalb der
anerkannten beiden Landeskonfessionen stehen, durch
einen besondern Erlaß des Großen Rathes als öffentliche

Kirchgemeiude erklärt, beziehungsweise in Rechten
und Pflichten unter dieses Gesetz gestellt werden.

Außerdem steht dem Großen Rathe die Befugniß zu,
durch besondere Dekrete:

a. nach Zeit und Umständen die angemessenen Aenderungen

in der Gebietseiutheilung der Kirchspiele, sei es

durch Trennung oder Verschmelzung, sei es durch
Errichtung von Filialen, zu beschließen;

t>. einzelne Pfarrstellen oder Helsereicn aufzuheben oder
neu zu errichten.

Die Kommission beantragt:

Letztes Alinea, litt, s: Aenderungen in der
Gebietseintheilung der Kirchspiele sollen nur „nach jeweiliger
Anhörung der Betheiligten" sH 66 St.-V.) vorgenommen

werden können.
Ferner soll als litt, o beigefügt werden:
„die Berücksichtigung der Minoritäten in den

Kirchgemeinden zu ordnen."

Teuscher, Direktor des Kirchenwesens, als Berichterstatter

des Regierungsrathes. Nachdem im § 5 die
Bestimmung aufgestellt worden, daß die nachfolgenden
Vorschriften des Gesetzes nur Anwendüng auf die eigentlichen
Kirchgemeinden finden, wird nun im § 6 bezeichnet, was als
Kirchgemeinde zu gelten habe. Zunächst sind hier angeführt
die bestehenden Kirchspiele der beiden staatlich anerkannten
Konfessionen. In Beziehung auf die Gebietseintheilung dieser
Kirchspiele wird in litt, s des letzten Alinea's dem Großen
Rathe die Befugniß eingeräumt, angemessene Aenderungen
vorzunehmen, sei es durch Trennung, sei es durch Verschmelzung

der gegenwärtigen Kirchspiele, sei es durch Errichtung
von Filialen. Hier stellt die Kommission den Antrag, daß
solche Aenderungen nur „nach jeweiliger Anhörung der
Betheiligten" vorgenommen werden sollen. Der Regierungs-
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rath gibt diesen Antrag zn, da diese Bestimmung bereits im
H 66 der Staatsverfassung ausgestellt ist. Ziff. 2 des § 6
bezeichnet im Wettern als Kirchgemeindeu die übrigen gegen,
wàrtig vom Staate besoldeten Pfarreien oder Pfarrgenosscu-
schaften der beiden staatlich anerkannten Konfessionen. Ich
mache darauf aufmerksam, daß wir gegenwärtig eine Anzahl
zerstreuter Protestanten im Jura und ebenso zerstreuter Katholiken

im protestantischen Kantonstheile haben, welche im Laufe
der Zeit durch vereinzelte Dekrete des Großen Rathes als
Pfarrgenossenschafte» anerkannt worden sind und au deren

Pfarrbesolduug der Staat bereits gegenwärtig eine gewisse
Summe leistet. Es betrifft dies katholischerseits namentlich
die Pfarrgenossenschaften von Bern und Viel, ferner
diejenigen von Courtelary und Münster, welche je den ganzen
Amtsbezirk umfassen. Protestantischerseits bezieht es sich auf
die Pfarrgeuossenschaften im Jura, wie sie in Courtelary,
Delsberg und Pruutrnt bestehe». Diese katholischen Pfar-'
reieu befinden sich gegenwärtig in eiiwr Zwitterstellung. Als
frappantes Beispiel will ich die katholische Pfarrgenossenschafl
in Bern erwähnen. Diese ist zur Stunde noch nicht als
Kirchgemeindeversammlnng organisirt. Die Katholiken in
Bern, deren Zahl sich auf einige tausend beläuft, haben gar
keinen Weg, um sich in kirchlichen Sachen auSsprechen zu
können, und noch viel weniger haben sie ein Recht in Bezug
auf die Wahl des Kirchenvvrstandes und des Pfarrers. Es
besteht über den katholischen Gottesdienst in der Hauptstadt
eine veraltete Verordnung vom 22. August lL23, welche die
katholische Pfarrgenossenschaft daselbst noch vollständig nach
dem Lchstem der Stagtskirche behandelt: sie ist nur eine
geduldete, und es ernennt z. B. die Regierung den
Kirchenvorstand, und nur sie hat einen Einfluß auf die Wahl des

Pfarrers. Ich könnte noch andere Beispiele von solchen
Pfarrgenossenschaften anführen, ich will mich aber mit dem

genannten begnügen. Wenn wir den Grundsatz der Parität
gehörig durchführen wollen, so müssen wir diese
Pfarrgenossenschaften durch ein neues Kultusgesetz mit den eigentlichen

Kirchspiele» auf die gleiche Linie stellen. Entweder
muß man alle oder aber gar keine zahlen: das letztere ist nicht
thunlich, daher muß man die Konsequenz in der andern Rieh-
tung ziehen.

Ich komme nun zu Ziff. 3, die noch einen Schritt
weiter geht und die ich als eine wichtige Bestimmung in der
neuen Gesetzesvorlage betrachte. >Loie nimmt in Aussicht, daß
auch über die beiden staatlich anerkannten Konfessionen hinaus
solche Religionsgenosseiffchaften, die bisher privatim existirten,
durch Dekret des Großen Rathes zu Kirchgemeinben erklärt
werden können in dem Sinne, daß sie in Rechten und Pflichten

unter das Gesetz gestellt, daß also namentlich ihre Geistlichen

vom Staate besoldet werden. Ich gewärtige hier den
Einwand, es gehe dies zu weit und führe uns eher noch
mehr in das Staatskircheuthum hinein als aus demselben
hinaus. Ich erwiedere darauf, daß nach meinem Dafürhalten
die Ziff. 3 eine absolute Konsequenz des Standpunktes des
Gesetzes ist. Wollen Sie ein interkonfessionelles Gesetz
erlassen, ein Gesetz, in dem Sie alle wichtigen religiösen
Vereinigungen im Staate auf den gleichen Boden stellen, so
müssen Sie die Ziff. 3 acceptiren. Es ist dieselbe eine
Konzession an die gegenwärtige Bewegung in den kirchlichen
Verhältnissen, namentlich eine Konzession zu Gunsten des
Altkatholizismus. Durch die Ziff. 3 wird es möglich gemacht,
daß in unserm Kanton sich altkatholische Gemeinden bilden
und unter den Schutz des, Staates stellen können, was bei
dem gegenwärtigen Zustande nicht geschehen konnte. Ebenso
wird es durch Ziff. 3 ermöglicht, daß eine kirchliche
Genossenschaft, wie die hiesigen Juden, sobald sie eine solche
Bedeutung erlangt, daß der Staat sie nicht mehr ignoriren
kann, als öffentliche Kirchgemeinde erklärt werden kann. Im
Weiter» ist der Fall denkbar, daß in einem bisherigen Kirchspiele

die Bevölkerung sich von der protestantischen Landes-
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kirche lossagt und erklärt, daß sie das von der Landessynode
als Norm aufgestellte Glaubensbckenntuiß nicht mehr acceptiren

könne, da sie z. B. der Reformpartei angehöre. Auch
eine solche Gemeinde kann als staatliche Kirchgemeinde
anerkannt werden. Aus dem Gesagten geht hervor, daß Ziff. 3
eine Konsequenz des Grundgedankens des Gesetzes ist,
wonach der Staat zunächst blos kirchliche Gemeinden, dann aber
auch alle, gehören sie dieser oder jener Richtung an,
anerkennt.

Was die finanzielle Tragweite der Ziff. 3 betrifft, so
glaube ich nicht, daß dieselbe wesentlich inS Gewicht fallen
wird. Der hier vorgesehene Fall wird nicht häufig vorkommen.

Zudem ist Vorsorge getroffen, daß der Große Rath
jeden einzelnen Fall prüfen und untersuchen muß, ob die
betreffende Genossenschaft wirklich eine solche Bedeutung im
Staate erlaugt habe, daß sie das Recht beanspruchen kann,
ans gleiche Linie mit den ander» Kirchgemeindcn gestellt zu
werden. Bei dieser Prüfung wird der Große Rath namentlich

auch die Bevölkeruugszahl der zu kreirenden Kirchgemeinde
inS Auge fassen. Uebrigens wird die finanzielle Tragweite
dadurch wieder paralysirt, daß am Schlüsse des § 6 dem
Großen Raihe das Recht eingeräumt wird, bestehende
Kirchgemeindeu zu verschmelzen. Diese Bestimmung hat namentlich

Bedeutung für den katholischen Jura. Twrt wird man
sofort nach der Annahme des Gesetzes dazu kommen, eine

Anzahl allzukleiner katholischer Pfarreien, wie wir sie namentlich

in den Amtsbezirken Pruntrut und Laufen haben, in
angemessener Weise zu verschmelzen. Dadurch wird die Ge-
sammtzahl der Pfarreien und also auch die Zahl der
anzustellenden Pfarrer vermindert, und es kann die daherige
Minderausgabe auf dem Kultusbüdget für die neu kreirten
Kirchgemeinden verwendet werden.

Zum Schlüsse erlaube ich mir noch einige Bemerkungen
zn den Anträgen, welche zn § 6 gestellt werden. In lilt, b
wird dem Großen Rathe die Ermächtigung ertheilt, einzelne
Pfarrstellen oder Helfereien aufzuheben oder neu zu errichten.
Hier wird von der Kanlonssynode beantragt, es sei in solchen
Fälleu das Gutachten der kirchlichen Oberbehörde einzuholen.
Ich kann diesem Antrage nicht beistimmen. Ich glaube, bei
der Errichtung von Pfarrstellen und Helfereien, überhaupt
bei der Organisation, soweit sie staatlicher Natur ist, solle
die kirchliche Oberbehörde nicht mitzuspreche» haben. So
lange der Staat zahlt, will er in dieser Beziehung thu», was
er für gut findet. Selbst eine bloße Begutachtung von
Seite der kirchlichen Oberbehörde würde ich für zu weit gehend
betrachten.

Von der Kommission wird beantragt, als litt, o
beizufügen, daß dem Großen Rathe die Ermächtigung ertheilt
werde, die Berücksichtigung der Minoritäten in den
Kirchgemeinde» zu ordnen. Diesem Antrage stimme ich nicht bei,
und auch der Regierungsrath trägt auf Streichung an. Der
Antrag, der in der Kommission nur mit einer schwachen
Mehrheit angenommen wurde, geht nach meinem Dafürhalten
zu weit. Was ist eine Minorität? Schon ein halbes
Dutzend Personen kann eine solche genannt werden. Wollen
Sie diesen vom Staate aus nachhelfen? Gewiß nicht, und
zwar um so weniger, als dem Gedanken, welchen die
Kommission hier im Auge hat, schon in Ziff. 3 genügend Rechnung
getragen wird. Wenn eine Minorität eine solche Bedeutung
erlangt, daß sie ein Recht auf ihre Existenz beanspruchen
kann, so kann sie, gestützt auf Ziff. 3, zur Kirchgemeinde
erhoben werden. Oder hat dieser Antrag den Sinn, daß
z. B. den ersten besten Sektirern die Kirche eingeräumt werden

soll, damit sie in derselben ihren Gottesdienst abhalten
können? Dann erwiedere ich, daß dieser Fall im § l9,
Ziff. 6, vorgesehen ist. Dprt wird nämlich dem
Kirchgemeinderathe die Befugniß ertheilt, über die Kirchengebäude
zu verfügen, vorbehaltlich des endgültigen Entscheides der
Staatsbehörden in streitigen Fällen. Wenn dann eine solche
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Minorität sich durch einen abweisenden Beschluß des Kirch-
geineinderathes verletzt glaubt, so kann sie an die Staatsbehörde

reknrriren, welche den Umständen des einzelnen
Falles angemessen entscheiden wird. Ich trage auf
unveränderte Annahme des ss 6 an, einzig mit dem Zusätze der
Kommission zu !itt. n, daß Aenderungen in der Gebietsein-
theiiung der Kirchspiele unr „nach jeweiliger Anhörung der
Betheiliglcn" vorgenommen werden sollen.

Zyro, als Berichterstatter der Kommission. Was den
Antrag der Kommission zu Ü!i. n des H 6 betrifft, so wurde
derselbe veranlaßt durch einen Antrag der Kantonssynvde,
der dahin geht, es möchten bei Gebietsverändcrungen in den
Kirchspielen die beirefsenden Kirchgemeinden und die kirchliche
Oberbehörde einvernommen werden. Die Kommission hat
gesunden, das erstere sei richtig, ja man sollte sogar noch
weiter gehen und nicht nur die Kirchgememden, sondern auch
die Gemeinden einvernehme». Daß aber auch die kirchliche
Obervehorde augehört werden solle, geht nach der Ansicht der
Kommission zu weit. Die Bestimmung der liii. h wurde, in
Abweichung von dem Entwürfe der Kirchendirektion, vom
Regicrungsrathe eingeschaltet. Nach diesem Entwürfe wären
nämlich nach dein Inkrafttreten des Gesetzes alle Helfereien
abgeschafft worden. Der Negierungsrath und die Kommission
haben gefunden, es wäre nicht zweckmäßig, alle Helfereten
durch ein Gesetz wegzudekretiren, ohne daß man die einzelnen
Fälle ganz genau vor Augen hat. In der Kommission war
man zwar einverstanden, daß eine große Zahl der Helsereien
Sinecureu seien nnd im Verhältniß zur Arbeit viel kosten, so
daß sie abgeschafft werden können. Es ist aber zweckmäßig,
diesen Punkt noch genauer zu untersuchen. Damit im
Zusammenhange steht ein Antrag der Kommission zu H 85,
wonach die zu Staats- oder Schulstellen gewählten Geistlichen
gegen Entschädigung zur Aushülfe im aktiven Kirchenoieiiste
verwendet werden können.

Ueber den Zusatz betreffend die Berücksichtigung der
Minoritäten, welcher als >iu. o aufzunehmen beantragt wird,
wird wahrscheinlich ein Mitglied der Kommission nähern
Aufschluß ertheilen. Die Mitglieder der Kommission, welche zu
diesem Antrage gestimmt, haben denselben so ausgefaßt, daß
in Fällen, wo in einer Kirchgemeinde eine Minorität sich

bildet, die eine andere Richtung verfolgt, sich aber nicht
gerade lostrennen und zu einer, selbstständigen kirchlichen
Genossenschaft erheben lassen möchte, die Verhältnisse dieser Minorität

durch Dekret des Großen Rathes rcglirt werben sollen.
Ich gestehe, daß, wenn ich in der Kommission mitzustimmen
gehabt hätte, ich jedenfalls nicht dazu gestimmt haben wurde,
daß derartige Verhältnisse durch großräthliches Dekret reglirt
werden sollen. Eher hätte ich dazu stimmen können, daß
z. B. der Negierungsrath bei allfälligen Anstünden zwischen
der Majorität und der Minorität, wobei die Ansprüche der
letzter» nicht unbegründet erscheinen, zu entscheiden habe.

v.Watte n w y l, von Rubigen. Ich fürchte, die Ziff. 3
des H ti werde später bedeutende Verlegenheiten verursachen.
Soll der Artikel eine Wahrheit sein, so werden wir in den
Fall kommen, innerhalb der nämlichen Kirchgemeinde mehrere
solche zu organisiren und zu bezahlen. Da nach meiner
Ansicht dies die finanziellen Kräfte des Staates übersteigen
würde, so kann ich nicht zu dieser Ziffer stimmen. Ich mache
darauf aufmerksam, daß bei-dem freien Wahlrecht der Geistlichen

durch die Gemeinden in Zukunft häufig der Fall
eintreten wird, daß eine Majorität nnd eine Minorität vorhanden

ist. An manchen Orten werden beide Parteien der Zahl
nach ziemlich gleich sein. Dann wird die Minorität sich
sofort in eine Genossenschaft abtrennen und verlangen, daß der
Staat ihren Geistlichen bezable. Ich trage auf Streichung der
Ziff. 3 an.

v. B ü r e n. Ich ergreife das Wort, um den Znsatzantrag
der Kommission, welcher als iüt. c. ausgenommen werden

soll, zu vertheidigen. Zunächst kann ich mich anschließen an
Dasjenige, was Herr v. Watteuwyl soeben gegen Ziff. 3
anführte. Es läßt sich nicht läugne», daß der Fall vermuth-
ltch häufig eintreten wird, daß in einer Gemeinde, z. B. bei
Anlaß der Pfarrwahl, eine Minorität sich verletzt fühlt und
nicht genügend berücksichtigt glaubt, und daher etwas Anderes
für sich verlangt. Der Große Rath wird dann in den Fall
komme», sie nach Ziff. 3 durch einen besonder» Erlaß als
eigentliche Kirchgemeiude zu erklären, beziehungsweise in Rechten
und Pflichten unter das Gesetz zu stellen. Ich kann mir nicht
recht vorstellen, wie weit uns dieß führen wird. Stelle man
daS Gesetz von vornherein aus den Boden, daß man sagt:
wir anerkennen, daß wir in unserm kirchlichen Leben ansein-
andergehende Richtungen haben, nnd daß mau den Einen
wie den Ändern gerecht werden muß. Dieser Boden ist der
einzige, der, wen» wir ihn gehörig durchführen, wirklich zu
einer gedeihlichen Lösung der kirchlichen Verhältnisse führen
kann. Wenn Sie ihn aber nicht betreten, sondern nur hier
und da Etwas aufnehmen wollen, was darauf Bezug hat,
so ist man von dem guten Willen der Behörden abhängig.
Sind diese gerecht gegen Alle, so kann noch Manches gut
gemacht werden, was im Gesetze selbst nicht berücksichtigt ist.
Allein gar häufig kommt es darauf au, ob die betreffende
Richtung eine gut angeschriebene ist uno ob man sie
unterstützen will oder nicht. Den Einen gibt man nach, den Andern
dagegen nicht.

Ich halte dafür, der Zusatz, den ich in der Kommission
beantragt habe und der von der Mehrheit derselben
angenommen wurde, sei zweckmäßiger und stehe besser im
Einklänge mit der Oekonomie des Gesetzes. Dieser Zusatz
verlangt, daß auch die Minoritäten berücksichtigt werden sollen.
Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes hat
eingewendet, oaß, wenn dieser Antrag angenommen werde, dann
vielleicht ein halbes Dutzend Bürger in einer Gemeinde
berücksichtigt zu werden verlangen. Ich nehme an, das darüber
zu erlassende Dekret werde auch über die Größe der Minderheit.

Etwas bestimmen, damit nicht einige Wenige, vielleicht
aus Marotte, von dieser Bestimmung Gebrauch zu machen
verlangen. Ich erlaube mir, ein Beispiel aus der letzten Zeit
anzuführen, welches- zu Gunsten Desjenigen spricht, was ich
im Auge habe. Es hat sich bekanntlich vor Kurzem eine
onusv eölobro in Bern abgesponnen. Der Reformverein
verlangte, daß Herrn Pfarrer Lang gestattet werde, im Münster
einen Vortrag zu halten. Der Kirchenvorstand antwortete,
er könne nach seinem Gewissen dieß nicht zugeben. Ich
begreife das vollkommen, und diese Ueberzeugung muß
Anerkennung finden. Werden solche Verhältnisse durch die
Gesetzgebung geordnet, so macht sich die Sache von selbst, und
derartige widerwärtige Angelegenheiten, welche in das
Gewissen der Betreffenden eingreifen, werden nicht mehr
vorkommen, indem man feststellen kann, daß ein Kirchengebäude
den Einen wie den Andern dienen soll. Ich empfehle den

Antrag betreffend die Berücksichtigung der Minoritäten
angelegentlich zur Annahme.

Kaiser, von Grellingen. Ich erlaube mir, die Ziff. 3
des § 6 zur Annahme zu empfehlen. Bekanntlich ist sowohl
in der Kantons- als in der Bundesverfassung die Glaubensfreiheit

gesichert. Diese Verfassungsbestimmung wird zu einer
Illusion, wenn Sie den Minoritäten, wie sie hier vorgesehen

sind, nicht gestatten, sich zu eigenen Gemeinden zu kon-
stituiren. Heute ist man doch, wie ich glaube, so weit
gekommen, daß man anerkennen muß, daß es nicht genügt, im
Staate nur zwei gesetzlich anerkannte Konfessionen zu haben,
sondern daß auch andere Konfessionen ein Recht auf Schutz
und Unterstützung von Lveite des Staates haben. Es ist
Ihnen nicht unbekannt, daß zwischen Alt- und Neukatholiken
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ein wichtiger Kampf entstanden ist. Die Frage ist nicht ent- weise wird sich hie und da eine alt-katholische Gemeinde

schieden, welche von beiden zu der bisherigen Konfession ge- bilden. Der Antrag der Vorlage geht nach einer ganz andern

höre». Nach meiner Ansicht sind es die Ältkatholiken. Ich- Richtung: er will die Minderheiten nicht innerhalb der Kirch-
möchte vollständige Freiheit lassen und den altkatholischen spiele, sondern die Minderheiten gegenüber den Gesammt-
Gemeinden die gleiche Begünstigung gewähren, wie den neu- kirchen, also gegenüber der römisch-katholischen und gegenüber
katholischen. Dieses Verhältniß hat die Ziff. 3 vorzüglich im der herrschenden protestantische» Landeskirche, berücksichtigen.

Auge, und ich möchte sie daher beibehalten. Wenn sich also eine alt-katholische Gemeinde bildet, so aner¬
kennt sie der Staat als eine Minderheit gegenüber der herr-

Ritschard, Fürsprecher. Ich stelle den Antrag, in schende» katholischen Landeskirche. Oder wenn z. B. die zer-
Ziff. 3 des § 6 die Worte „territorial abgegrenzte" zu streuten Reformer im Amtsbezirke Bern als Kirchgemeinde
streichen. Wenn eine Anzahl Personen, die dem nämlichen anerkannt zu werden verlangen, so wird man ihnen als einer

Bekenntnisse angehören, sich zusammenthun, so soll die Wohl- Minderheit gegenüber der herrschenden protestantischen Landesthat

der Z'ff, 3 auf sie angewendet und dieß nicht davon ab- kirche den Schuß des Staates angedeiben lassen,

hängig gemacht werden, daß sie sich in einem gewissen terri- Sodann haben wir auch Minderheiten, die über die beiden

torial abgegrenzten Kreise befinden. Setzen wir den Fall, Konfessionen hinausgehen, und die ebenfalls die staatliche
daß die Mehrheit einer Kirchgemeinde einen Reformpfarrer Anerkennung beanspruchen können. So wird mau gegenüber
wählt. Die Minderheit gehört nicht der Refvrmpartei au, den hiesigen Juden nicht weniger fortschrittlich gesinnt sein

sie ist aber so klein, daß sie nicht selbstständig einen Geistlichen wollen, als es andere Kantone und Staaten schon seit Jahren
anstellen kann. In einer benachbarten Gemeinde besteht das waren. Im Kanton Aargau bestehen z. B. förmliche Juden-
nämliche Verhältniß. Sollten sich nun die Minoritäten dieser gemeinden, und auch in Frankreich sind die Juden besser ge-
bciden Gemeinden nicht zu einer Religionsgenossenschaft ver- schützt, als bei uns.
einigen und auf die Rechtswohlthat der Ziff. 3 Anspruch Herr v. Büren hat bemerkt, daß es dann auf den guten
macheu können? Dieß wäre ,licht möglich, wenn die Worte Willen der Behörde ankommen werde, ob man dem Begehren
„territorial abgegrenzte" beibehalten werden. Es kann auch einer solche» Religionsgenossenschaft entsprechen werde oder
der umgekehrte Fall eintreten, daß in mehreren Gemeinden nicht; es werde davon abhängen, ob eine Religiousgenossen-
die Mehrheit sich zu der orthodoxen Partei bekennt, während schaft gut angeschrieben sei oder nicht. Ich traue Ihnen eine
die Minderheit der Reformpartei angehört. Auch dieser derartige Willkür nicht zu; Sie werden in Zukunft zu
entMinderheit möchte ich im Interesse der Religionsfreiheit scheide» haben, ob der Fall des Gesetzes vorhanden sei. Wenn
gerecht werden. Durch meine» Antrag wird auch der Zweck einmal dieses interkonfessionelle Gesetz angenommen sein wird,
Derjenigen erreicht, welche die Berücksichtigung der Minori- so wird Ihnen der Gedanke immer vorschweben, daß wir uns
täten verlangen. Es läßt sich sogar der Fall denken, daß in das Innere des Glaubens und der Konfession nicht mehr
Minderheiten aus verschiedenen Laudestheilen sich zu einer einmischen wollen; Sie werden jeden einzelneu Fall ruhig
Religionsgenossenschaft zu konstituiren verlangen, und auch und objektiv entscheiden und sich nicht durch Rücksichten nach

diesem Begehren möchte ich entsprechen. links oder rechts leiten lassen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich Dr. Müller, Albert. Der Ausdruck „territorial
absetze ziemlich großen Werth auf die Beibehaltung der Ziff. 3 gegreuzte" scheint mir Unklarheit in der Auslegung zuzulassen,
und muß deßhalb auf die dagegen gemachten Einwendungen Der Herr Kirchendirektvr hat bemerkt, daß derselbe noth-
Einiges erwiedern. Was. zunächst den Antrag des Herrn wendig sei, damit mau nicht zu weit gehe. Man könnte aber
Ritschard betrifft, so muß ich anerkennen, daß derselbe im auch nur z. B. eine Gemeinde darunter verstehen, was
Geiste und in der Tendenz des Gesetzes liegt, allein ich halte die Schranken zu enge ziehen hieße. Es würde die Aus-
dafür, er gehe zu weit. Darin, daß die territoriale Ab- legung der jeweiligen Stimmung der Behörde anheimgestellt
grenzung solcher Religionsgenossenschaften verlangt wird, soll sein, und das eine Mal würde sie vielleicht eine Gemeinde,
eine Einschränkung der Ziff. 3 liegen, damit man nicht über .das andere Mal einen Amtsbezirk oder einen Landestheil
das Ziel hinausschieße. Wenn der Antrag des Herrn Ritschard darunter verstehen. Es scheint mir am zweckmäßigsten, die
angenommen wird, so müssen alle möglichen Sekten, die wir Redaktion in folgender Weise abzuändern : „Solche Re'ligions-
in unserm Kanton haben, die sog. Stündeler, staatlich an- genossenschaften, welche sich territorial abgrenzen lassen rc."
erkannt werden, auch wenn jeder Laudestheil vielleicht nur Bei dieser Fassung wird es nicht geschehen können, daß z. B.
ein halbes Dutzend Angehörige einer Sekte zählt. Es scheint in allen Landesrheilen zerstreute Sektirer verlangen können,
mir die Ziff. 3 weit genug zu gehen, indem sie es ermöglicht, daß der Staat sie als Kirchgemeinde anerkenne nnd ihren
daß man z. B. einen ganzen Amtsbezirk zusammenfaßt, welches Pfarrer besolde.
Verhältniß in Wirklichkeit bereits besteht. So umfaßt z.B.
die deutsche Gemeinde von Pruntrut den ganzen Amtsbezirk. v. W atten w yI, von Rubigen. Ich verdanke bestens
Es scheint mir aber zu weit gegangen zu sein, wenn man die den Antrag des Herrn Ritschard, indem derselbe den Großen
Sache auf deu ganzen Kanton ausdehnt. Rath aufmerksam macht auf die Konsequenzen der Ziff. 3.

Was den Antrag des Herrn v. Büren betrifft, so will Wenn ich mit dieser Ziffer nicht einverstanden bin, so geschiebt
er die Minderheiten auch berücksichtigen, aber innerhalb der dieß ans dem Grunde, weil ich möchte, daß das Gesetz eine
jetzt bestehenden Kirchspieie. Ich glaube indessen, wir müssen Wahrheit wäre. Ich theile die Ansicht des Herrn Kirchen-
da noch ans einem landeskirchlichen Boden bleiben. Wenn direktors nicht, der glaubt, unser Volk sei so friedfertig, wie
Herr v. Wattenwyl glaubt, es werde Regel sei», daß in er geschildert. Die Minoritäten werden sich nicht unterziehen,
jeder Gemeinde sich eine Mehrheit und eine Minderheit bilden sondern ihre eigenen Geistlichen haben wollen. Ich bleibe
und daß letztere die staatliche Unterstützung verlangen werde, daher bei der Änsicht, daß der'Artikel zu weit gehe. Die
weßhalb die Ziff. 3 zu weit gehe, so erwiedere ich darauf, Bestimmung des K 5, wonach den einzelnen Religionsgenossen-
daß dieß nicht der Fall sein, sondern daß weitaus die große schaften das Korporationsrecht ertheilt werden kann, sollte
Mehrzahl der protestantischen Kirchspiele ein einheitliches nach meinem Dafürhalten genügen. Innerhalb der gleichen
Glaubcnsbekenntniß festhalten wird. Die oberländischen und Gemeinde kann aber der Staat nicht zwei Geistliche bezahlen,
emmenthalischen Gemeinden werden noch zu ihrem ^taats-
pfarrer stehen, und die katholischen Gemeinden werden sich Ritschard, Fürsprecher. Ich kann unter Umständen
zur römisch-katholischen Kirche bekennen, und nur ausnahms- auch zu dem Antrage des Herrn Müller stimmen, in erster



(28. Mai 1878.) 239

Linie balte ich jedoch meinen Antrag aufrecht. Es scheint
mir, der Herr Kirchendirektor stehe eigentlich auch auf dem

gleichen Boden wie ich. Er sagte, wenn z. B. die Reformer
des Ämtsbezirks Bern sich zusammenthu» und unter den

Schutz des Gesetzes gestellt zu werden verlangen, wie die übrigen
Kirchgemeinden, so werde man ihnen entsprechen und erst
nachher die territoriale Abgrenzung machen. Der Herr Kirchendirektor

nimmt den gleichen Ausgangspunkt an, wie ich: er

gewährt den Betreffenden die staatliche Unterstützung als Re-
ligionsgenossenschaft, weil sie eben eine solche sind und weil
sie eine erhebliche Anzahl Mitglieder zählen. Die geographische
Abgrenzung ist hier nur etwas Unwesentliches, und ich möchte
sie "deßhalb ans dem Gesetze weglassen, wodurch dieses nur
gewinnen wird. Der Grundsatz, der i» dem Gesetze
ausgesprochen ist, ist die religiöse Freiheit und die Toleranz. Man
redet stets von den Sektirern. Ich möchte dieses Wort nicht
mehr hören, sondern auch gegenüber den Sektirern die religiöse
Freiheit walten lassen. Man muß das Gesetz nicht nur für
seine eigene Ansicht gebrauchen, sondern es soll anch für
andere religiöse Bekenntnisse dienen. Wir sind alle gleich
vor dem Gesetz, und ich anerkenne jede religiöse Ueberzeugung,
sobald sie ehrlich und brav ist.

Herr B e r i ch t e r st a t t e.r der Kommission. Wir
befinden uns gegenwärtig auf kirchlichem Gebiete in einer Zeit
des Kampfes, und sowohl in der protestantischen als in der
katholischen Kirche scheint Alles in Auflösung begriffen zu
sein. Dieser Kampf wird noch längere Zeit andauern nnd
jedenfalls zu Spaltungen führen und die bereits vorhandenen
Klüfte noch vergrößern. Angesichts dieser Verhältnisse halte
ich dafür, es sei, wenn man ein neues Kirchengesetz macht,
nicht am Platze, von vornherein es unmöglich zu machen,
daß andere religiöse Genossenschaften, als die gegenwärtig
dominirenden Kirchen ihren Kultus pflegen. Wir sollen
deßhalb Ziff. 3 beibehalten. Dagegen scheint es mir wirklich
der Fall zu sein, die Worte „territorial abgegrenzte" zu streichen.
Dieser Punkt ist der Kommission nicht aufgefallen. Territorial
abgegrenzt ist eigentlich jede religiöse Genossenschaft, sei es

innerhalb einer Kirchgemeindc, sei es innerhalb eines
Amtsbezirks, eines Landestbeiles oder des Kantons. Werden diese
Worte beibehalte», so könnte dieß später zu Streitigkeiten
führen. Behalte man sich freie Hand vor, uikd man wird sich

dann in jedem einzelnen Falle frage», ob die erforderlichen
Requisite vorhanden, ob namentlich die betreffende Genossenschaft

zahlreich genug sei. Natürlich wird mau eine Genossenschaft,

die bloß aus etwa einem Dutzend Mitglieder besteht,
wohl schwerlich zu einer Kirchgemeinde erhebe». Man wird
aber nicht nur die Zahl der betreffenden Mitglieder in
Betracht ziehen, sonder» auch erwägen, ob die Tendenzen einer
Genossenschaft nicht staatsgefährlich sind, und ob sie sich innerhalb

der Schranken der Sittlichkeit und öffentlichen Ordnung
bewegen.

v. S in »er, Rudolf. Die gefallenen Boten haben
mich noch nicht hinreichend aufgeklärt. Wir haben einerseits
die beiden staatlich anerkannten Konfessionen, die wir mit
Rücksicht auf die Bestimmungen der Verfassung auch ferner-
hin in gewisse» Ehren halten und denen wir namentlich
gestatten müssen, ihren Kultus ungehindert auszuüben.
Sodann wird in § à dem Staate das Recht vorbehalten, unter
näher festzustellenden Bedingungen auch den privaten
Religionsgenossenschaften Korporatiousrecht zu ertheilen, ohne daß
dieselben dadurch in Reckten und Pflichten unter das Gesetz

fallen. Endlich können nach Ziff. 3 des H 6 Religions-
genvssenschaften durch Erlaß des Großen Rathes als öffentliche

Kirchgemeinden erklärt werden, so daß sie unter das
Gesetz fallen und z. B. ihr Pfarrer vom Staate besoldet
wird. Die ursprünglichen Anträge der Kirchendirektion gin¬

gen nicht so weit, und es scheint nur, es enthalte der
Entwurf gegenüber denselben keine Verbesserung. Ich möchte den
Herrn Kirchendirektor ersuchen, über diese Modifikationen noch
nähere Erläuterungen zu geben.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
will diesem Wunsche gerne entsprechen. Es sind allerdings
hier drei verschiedene Kategorien aufgestellt, und ich glaube,
es liege darin eine wesentliche Verbesserung. Die staatlich
anerkannten Konsessionen sind, wie Herr v. Sinner zugibt,
im Gesetze beibehalte». Ich verweise in dieser Beziehung aus
Ziff. 1 des § k und ans den Eingang, wo es heißt, das
Gesetz werde in Ausführung der §§ 8Ü und 98, Ziff. 6,
der Staatsverfassung erlassen. Die zweite Kategorie, von
welcher im zweiten Alinea des § 5 die Rede ist, betrifft die
privaten Religionsgenossenschaften, denen Korporationsrecht
ertheilt wird. Dieser Fall entspricht ebenfalls einem Bedürfnisse.

Es wird nämlich der Fall nicht selten vorkommen,
daß eine Religionsgenossenschaft gar nicht wünscht, unter dem
StaatSgesetze zu stehen und z. B. ihren Geistlichen durch den
Staat besolden zu lassen, daß sie aber gleichwohl auf ihren
eigenen Namen ein gottesdienstliches Lokal und überhaupt
Grundeigenthum zu erwerben wünscht. In die dritte Kategorie

fallen diejenige» innerhalb oder außerhalb einer der
beiden Landeskirchen stehenden Religionsgenossenschafte»,
welche unter das Gesetz gestellt und mit den übrigen
Kirchgemeinden auf die gleiche Linie gesetzt zu werden verlangen.
Ich habe da bereits die hiesige Iudengemeinde zitirt und
könnte ferner auf altkatholische und Reformgemeinden
hinweisen. Warum sollten diese nicht auf gleiche Linie gestellt
werden, wie die übrigen Kirchgemeinden? Ich erkläre offen,
daß ich, wenn Sie die Ziff. 3 streichen, nicht mehr sehr viel
für den Fortschritt des Gesetzes gebe.

Ducommun. Der § 6 scheint mir in einem Punkte
einer Ergänzung zu bedürfem Ich beantrage eine Abänderung,
welche im Geiste des Gesetzes liegt und mir mit Rücksicht auf
den H à erforderlich scheint, welcher sagt: „Die nachfolgenden

Bestimmungen dieses Gesetzes finden nur Anwendung
aus die vom Staate anerkannten öffentlichen kirchlichen
Korporationen, d. h. auf die Kirchgemeinden." Diese
Bestimmungen sind also nothwendigerweise auf alle religiösen
anerkannten Korporationen anwendbar. Welches sind diese
Korporationen? Es sind zunächst die bestehenden Kirchspiele der
beiden staatlich anerkannten Konfessionen, sowie die übrigen
gegenwärtig vom Staate besoldeten Pfarreien oder Pfarr-
genvssenschaften dieser beiden Konsessionen. Dazu kommen
die Religionsgenossenschaften, welche, sei es daß sie innerhalb
oder außerhalb der anerkannten beiden Landeskonfessionen
stehen, durch einen Erlaß des Großen Rathes als öffentliche
Kirchgemeinden erklärt, beziehungsweise in Rechten nnd Pflichten

unter das Gesetz gestellt werden. Es scheint mir, wenn
man sagt, die zweite Kategorie solle unter das Gesetz fallen
und dessen Vortheile genießen, so sei, wenn man dies von
der ersten Kategorie nicht sagt, diese nicht nothwendigerweise
als unrer den Bestimmungen des Gesetzes stehend zu
betrachten, m. a. W. es höre» die gegenwärtigen Kirchgemeinde»

nicht auf, vom Staate anerkannt und an ihn gebunden
zu sein, selbst wenn sie sich dem Gesetze nicht unterwerfen
wollten. Ich möchte daher- das erste Alinea folgendermaßen
fassen: „Als Kirchgemeinden sH 5, erstes Lemma) gelten,
insofern sie sich den Bestimmungen dieses Gesetzes
unterwerfen."

Was hat diese Abänderung praktisch für einen Sinn?
Nehmen Sie eine Kirchgemeinde an, welche von vornherein
erklärt, daß sie sich weder jetzt noch später dem Gesetze
unterwerfen, daß sie also die im § tl vorgesehenen Handlungen
betreffend die Wahl der geistlichen Behörden rc. nicht voll-
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ziehen werde. Gemäß § k können Sie ihr nicht sage», daß
sie an den Vortheilen des Gesetzes nicht Antheil nehmen

könne; Sie sind genöthigt, einen Zwang aus sie auszuüben,
ohne sie ihrem Schicksale und ihrem Eigensinne überlassen zu
können. Wenn auf der andern Seite eine Kirchgemeinde dem

Zwange des Gesetzes sich zu entziehen wünschte, weil dessen

Bestimmungen dem kanonischen Rechte zuwiderlaufen, so

hätten Sie kein Mittel in der Hand, um ihr zu gestatten,
eine freie Genossenschaft zu bilden, und Sie können, wie
gesagt, sie nicht zwingen, sich dem Gesetze zu unterwerfen. Die
vorgeschlagene Abänderung' bezweckt, die Sackgasse zu öffnen,
in die man sich hineingedrängt finden könnte; sie entspricht
übrigens dem Geiste des Gesetzes, enthält aber eine
zweckmäßige Vervollständigung desselben. Sobald eine Kirchge-
meinde sich weigert, die Rechte auszuüben, welche ihr durch
das Gesetz übertragen werde», oder die Pflichten zu erfüllen,
die es ihr auflegt, so hört sie ip->o laotv auf, zu den
anerkannten und vom Staate besoldeten Kirchgemeinde» zn
gehören, und sie bildet eine freie Gesellschaft, die keinen'offiziellen

Charakter hat. Es ist dies ein Sicherheitsventil,
welches das Zerplatzen der Kompressionsmaschine verhüten
wird.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
kann erklären, daß ich mich Namens des Regierungsrathes
dem Antrage des Herrn Ducommun anschließe. Derselbe
liegt im Sinne und Geiste des Gesetzes und der beiden staatlich

anerkannten Konfessionen. Der Antrag ist mit Rücksicht

auf diese beiden Konfessionen, namentlich mit Rücksicht auf die
katholische, durchaus gerechtfertigt. Wenn wir einmal ein
Staatsgesctz erlassen wollen, welches die kirchlichen Verhältnisse

ordnet, so müssen wir verlangen, daß nicht nur die
Geistlichen und die kirchliche Oberbehörde, sondern auch die

Kirchgemeinden selbst sich dem Gesetze unterwerfen, wenn sie

auf die Vortheile Anspruch machen wollen, welche dasselbe
bietet.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich unterstütze

den Antrag des Herrn Dneommun ebenfalls. Derselbe
hat hauptsächlich die katholischen Gemeinden im Auge, paßt
aber auch auf anders Religionsgenossenschaften. Bevor der
Staat den Geistlichen einer Gemeinde bezahlt, soll dieser sich

über seine Kenntnisse ausweisen. Dem Staate kann es nicht
gleichgültig sein, daß Jeder sich zum Fiihrer einer Kirchen-
'gemeinschaft aufwirft, die vielleicht die sittlichen Grundlagen
untergräbt. Ich halte daher dafür, es solle» auch bei den
außerhalb der beiden anerkannten Landeskirchen stehenden
Religionsgenossenschaften, welche das Korporationsrecht
verlangen dem Großen Rathe Vorlagen darüber gemacht werden,

daß die Lehre in diesen Genossenschaften von Personen
ertheilt wird, welche die erforderlichen Fähigkeiten und
Eigenschaften besitzen. Aus diesem Gesichtspunkte empfehle ich den
Antrag des Herrn Dneommun zur Annahme.

v. Büren. Ich glaubte, es sei das, was Herr
Ducommun mit seinem Antrage beabsichtigt, selbstverständlich.
Wird dieser Antrag aber angenommen, so müssen am Schlüsse
der Ziff. 3 die Worte „beziehungsweise in Rechten und
Pflichten unter dieses Gesetz gestellt werden" gestrichen
werden, da eine solche Bestimmung dann bereits an der Spitze
des § 6 steht.

Ducommun. Ich schließe mich dem Antrage des
Herrn v. Büren an.

Dr. Lin dt, Fürsprecher. Ich muß den Antrag des
Herrn Ducommun bekämpfen. Bis jetzt hat man angenommen,

wenn ein Gesetz erlassen werde, so gelte dasselbe für
alle Landesangehörigen, und man nahm keine Bestimmung

auf, wonach es nur für Diejenigen gelten soll, welche sich

ihm gutwillig unkerziehen. Durch die Annahme des Zusatzes
des Herr» Ducommun würde man die staatliehe Anerkennung
der beiden Landeskonfessionen gleichsam wieder aufnehme».
Die vom Staate anerkannten Konfessionell werden bereits als
solche angesehen, über die der Staat Gesetze erlassen kann,
welche für sie verbindlich sind. Nur neu konstituirte
Korporationen sollen sich erklären, ob sie unter das Gesetz fallen
wollen.

Gfeller, von Wichtrach. Es ist im Gesetze nirgends
bestimmt, wie zahlreich eine Religionsgenossenschaft sein muß,
um anerkannt zu werden. Wenn eine solche nur aus einem
halben Dutzend Personen besteht, soll man dann gehalten
sein, sie anzuerkennen? Ich glaube, wir sollten da sehr
vorsichtig zu Werke gehen, damit nicht die Ausgaben des Staates

sich vermehren. Es scheint mir, wenn die Gemeinden das
Wahlrecht haben, so werde einfach bei der Wahl des Geistlichen

die Mehrheit den Ausschlag geben und die Minderheit
sich fügen. Ich stimme dem Antrage bei, die Ziff. 3 zu
streichen, da dieselbe überflüssig ist.

Abstimmn» g.

1) Für die Anträge der Herren Ducommun
und v. Büren Mehrheit.

2) Eventuell für die Redaktion der Ziffer 3
des Entwurfes 75 Stimmen.

Eventuell für den Antrag des Herrn
Dr. Müller 44 „

3) Eventuell für den Antrag des Herrn
Ritschard 101 „

Dagegen .29 „
4) Definitiv für die Ziffer 3, wie sie aus

der Abstimmung hervorgegangen ist Mehrheit.
5) Der erste Antrag der Kommisston wird,

« weil unbeanstandet, als angenommen
betrachtet.

6) Für den zweiten Antrag der Kommission
betreffend die Berücksichtigung der
Minoritäten Minderheit.

8 7-

Die Kirchgemeinde besteht aus allen innert ihren Grenzen
befindlichen Bewohnern, welche der nämlichen Konfession oder
kirchlichen Namensbezeichnung angehören.

Sie bildet in Betreff der mit den Kultnsangelegenheiten
zusammenhängenden Gegenstände

eine Kirchgemeindeversammlung,
einen Kirchgemeindrath.

Durch diese Bestimmung soll jedoch an den Vorschriften
der jeweilen in Geltung befindlichen Staatsgesetze, betreffend
die kirchgemeindeweise Organisation und Verwaltung der
übrigen gemeinsamen Angelegenheiten der Kirchspiele, nichts
geändert werden.

Herr Berichterstatter des Regterungsrathes. Während

der § 6 bestimmt, wer eine Kirchgemeinde sei, sagt der
§ 7, wer zu derselben gehöre und aus welchen Organen sie

bestehe. Zur Kirchgemeinde gehört nach dem Entwürfe Jeder,
welcher der gleichen Konfession oder kirchlichen Namensbezeich-
nung angehört. Der letztere Ausdruck muß hier beigefügt
werden, weil man bei den Juden-, Reform- und altkatholischen
Gemeinden nicht von einer Konfession reden kann. Man
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in nichts geändert werden solle. Ich will noch eine Bemer-
knng über den neuen Namen „Kirchgemeindrath" machen.
Bis dahin hatten wir in der protestantischen Kirche den Ausdruck

„Kirchcnvorstand". In Znknnft wird nun die
vorberathende Behörde der Kirchgemeindeversammlung
„Kirchgemeindrath" genannt werden. Damit soll bezeichnet werden,
daß der Kirchgemeindrath ein eigentliches Organ der.
Gemeinde sein und daß ihm der Charakter einer Gemeindsbehörde
zukommen soll.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die Kan-
tonssynode beantragt eine Ergänzung des ersten Alinea's in
dem Sinne, daß die Kirchgemeinde aus denjenigen Bewohnern

bestehe, welche der nämlichen Konfession oder kirchlichen
Namensbezeichnung angehören und faktisch in die betreffende
Kirchengemeinschaft aufgenommen worden sind. Die
Kommission hat gefunden, daß die Redaktion des Entwurfes
genüge. Ein Mitglied der Kommission nahm den Antrag der
Kantonssynodc auf, ließ ihn aber im Laufe der Diskussion
wieder fallen.

v. W atte n w yl, von Rubigen. Ich will nur darauf
aufmerksam machen, daß in Folge der Streichung der Worte
„territorial abgegrenzte" in § 0 nun auch die Redaktion in
§ 7 geändert werden sollte.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
halte dies nicht für nothwendig, da ich den Antrag des Herrn
Ritschard in dem Äinne verstanden habe, daß, wenn in einem
einzelnen Falle der Große Rath durch Dekret eine Ncligions-
genossenschaft als Kirchgemeinde anerkennt, bei diesem Anlasse
auch die Grenze der betreffenden Reliqionsqenossenschaft
festgestellt werden soll.

M üller, von Hofwyl. Man muß jedenfalls in dieser
Beziehung eine ganz klare Bestimmung aufstellen, da dies von
Wichtigkeit ist.

Ritschard, Fürsprecher. Ich verstehe die Sache nicht
ganz so, wie der Herr Kirchendirektor glaubt. Die territoriale
Abgrenzung ist nun nach meinem Dafürhalten ein für alle
Mal beseitigt, und wenn eine Religionsgenossenschaft als
Kirchgemeinde anerkannt zu werden verlangt, so wird man
nicht nach den Grenzen fragen, sondern einfach untersuchen,
ob sie so geartet, so zahlreich sei, daß sie auf diejenigeTlnter-
stützung Anspruch machen kann, welche der Staat den
Kirchgemeinden gewährt. Die geographische Abgrenzung ist etwas
durchaus Unwesentliches. Ich glaube deßhalb auch, es sollte
der § 7, im Einklänge mit § 6, abgeändert werden. Herr
Bühlmann hat mir vorhin eine Redaktion gezeigt, welche ich

für paffend halte, und ich ersuche ihn, sie dem Großen Rathe
vorzutragen.

BühIm an n. Mit Rücksicht auf die im § 6 getroffene

Abänderung halte ich allerdings auch dafür, es müsse
der § 7 eine entsprechende Redaktionsveränderung erleiden.
Ich schlage daher vor, zu sagen: „Die Kirchgemeinde besteht
aus allen Angehörigen der nämlichen Konfession oder
kirchlichen Genossenschaft."

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich glaube,
diese Redaktion sei deßhalb nicht zutreffend, weil sonst die
Kirchgemeinden territorial nicht abgegrenzt wären und den

ganzen Kanton umfassen würden. Die kirchgemeindeweise
Abgrenzung muß bei den bisherigen katholischen und pro¬

testantischen Kirchgemeinden beibehalten werden. Auf die nach
Ziff. 3 des 8 6 neu zu krcirenden Korporationen, die sich
unter Umständen ans ein größeres Gebiet erstrecken können,
paßt sie nicht. Wir müssen also hier einen Unterschied machen;
denn man wird für die staatlich anerkannten Kirchgemeinden
in dieser Beziehung keine Aendernng treffen wollen, was
hinsichtlich der Stimmrcgister fatale Folgen herbeiführen
könnte. Ick beantrage nun, im ersten Alinea nach dem Worte
„Grenzen" einzuschalten: „beziehungsweise in ihrem Verbände".

Hartmann, Negierungsrath. Ich halte dafür, es
könne das erste Alinea gestrichen werden. Im § 6 wird
bereits gesagt, wer als Kirchgemeinde gelte, und im 8 3 wird
bestimmt, wer in derselben stimmberechtigt sei. Es ist daher
das erste Alinea des § 7 überflüssig.

Dr. Müller, Albert. Ich schließe mich dem Antrage
des Herrn Regierungsrath Hartmann an. Für den Fall aber,
daß der Antrag des Herrn Berichterstatters der Kommission in
Abstimmung gebracht werden sollte, beantrage ich, statt
„Verband" zusetzen: „Lokalverband", da der Ausdruck „Verband"
sich auf sämmtliche Angehörige einer Religionsgenossenschaft
im ganzen Kanton beziehen könnte.

Herr Berichterstatter der Kommission. Der Ausdruck

„Lokalverband" könnte die Zweideutigkeit veranlassen,
die wir vorhin vermeiden wollten. Es scheint mir, es genüge
vollkommen, zu sagen: „Verband".

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
muß mich gegen den Antrag des Herrn Hartmann aussprcchen.
Ich halte das erste Alinea des § 7 nicht für überflüssig Im
§ 8 ist nur von der kirchlichen Stimmberechtigung die Rede,
er bezieht sich also nur auf die Männer und nicht auf die
Frauen, Kinder und andere nicht stimmberechtigte Personen,
die auch zum kirchlichen Verbände gehören. Es muß aber
doch im Gesetze gesagt werden, wer zu einer kirchlichen
Genossenschaft gehört. Ich halte in erster Linie an der Redaktion

des Entwurfes fest, in zweiter Linie schließe ich mich
dem Antrage des Herrn Zyro an. Der Antrag des Herrn
Bühlmann hätte die Tragweite, daß auch außerhalb des
Kantons oder gar der Schweiz Wohnende einer kirchlichen
Genossenschaft in unserm Kanton angehören würden. So
weit wird man doch nicht gehen wollen. Wird die Redaktion
des Entwurfes angenommen, so wird da durchaus nicht
vorgegriffen. Die Grenze kann ja so weit gezogen werden, daß
sie den ganzen Kanton umfaßt.

Müller, von Hofwyl. Der Ausdruck „Kirchgemeindrath"
könnte zu Verwechslungen Anlaß geben, und ich stelle

deßhalb den Antrag, zu sagen: „religiöser Kirchgemeindrath".

Bühlmann schließt sich dem Antrage des Herrn
Berichterstatters der Kommission an.

Dr. Müller, Albert, zieht seinen Antrag zurück.

Abstimmung.
1) Eventuell für das erste Alinea in der

Fassung des Entwurfes 54 Stimmen.
Eventuell für den Antrag des Herrn

Berichterstatters der Kommission 42 „
2) Definitiv für das erste Alinea .88 „

Für Streichung desselben Minderheit.
3) Für den Antrag des Herrn Müller von

Hofwyl „
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4. Die Kirchgemeindeversammlung.

§ 8.

An der Kirchgemeindeversammlung sind diejenigen
Angehörigen der Kirchgemeinde stimmberechtigt, welche

1. nach den Bestimmungen der Staatsverfassung das poli¬
tische Stimmrecht besitzen, beziehungsweise nicht von
demselben ausgeschlossen sind 3 u. 4 St.-V.);

2. sich nicht durch eine ausdrückliche und förmliche Er¬
klärung beim Kirchgemeindrath von der Zugehörigkeit
zur betreffenden Konfession oder kirchlichen Namens-
bezeichnung losgesagt haben.

Das Protokoll der Verhandlungen der Kommission
über den § 8 lautet, wie folgt:

Ziffer i. Der Antrag der Kantonssynode, daß
als ferneres Requisit der Stimmberechtiguug kmonat-
licher Aufenthalt iu der betreffenden Kirchgemeinde,
ausgenommen für die Pfarrer, Staatsbeamten und
Lehrer, gefordert werde» solle, wird verworfen.

Ziffer.2. Der fernere Antrag der Kantonssynode,
daß beigefügt werde als Requisit der Stimmberechtiguug

„und faktisch in die betreffende Kirchengemeinschaft

nach den kirchlichen Bestimmungen aufgenommen
worden sind" — wird ebenfalls verworfen.

Ein dritter Antrag der Kantonssynode, beizufügen :

„und nicht ,notorisch einer die Landeskirche ausschließenden

religiösen Gemeinschaft angehören" — wird ebenfalls

verworfen.
Die Ziffern 1 und 2 sind daher unverändert

angenommen; dagegen wird folgender Zusatz beschlossen:
„Ueberdieß sind auch Ausländer, sofern sie ein

Jahr lang niedergelassen sind und die übrigen Requisite
der politischen Stimmberechtiguug besitzen, an der
Kirchgemeindsversammlung stimmberechtigt."

Ein schließlich gestellter Antrag, die Stimmberechtiguug

an der Kirchgemeindc von der Eintragung
in das Einwohnergemeintsstimniregistcr abhängig zu
machen, wird mit 4 gegen 2 Stimmen verworfen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
schicke eine allgemeine Bemerkung voraus, die sick sowohl auf
M. die von der Kirchgemeindeversammlung, als auf litt. 3,
die von dem Kirchgemcindrathe handelt, bezieht. Der
Entwurf geht von dem Grundgedanken ans, man solle in die
Organisation der neuen Kultusgcmeinde möglichst wenig
hineinregieren. Indessen war es doch nöthig, einzelne
allgemeine Grnndzüge für diese Organisarion vorzuschreiben, da
dieselbe sonst in den verschiedenen Kirchgemeinde» verschieden
ausgefallen wäre. Was nn» zunächst die Kirchgemeindeversammlung

betrifft, so wird vorgeschlagen, für die
Stimmberechtigung das politische Stimmrccht z» Grunde zu legen.
Es muß indessen ein Bürger, um an der Kirchgemeindeversammlung

stimmberechtigt zu sein, noch ein weiteres Requisit
erfüllen: er muß der betreffenden kirchlichen Genossenschaft
angehören. Wie soll nun die Natur dieses Requisits aufgefaßt

werden? Darüber gehen die Ansichten etwas auseinander,

und es bildet dieser Punkt den Schwerpunkt des

ganzen Paragraphen. Soll diesem Requisite eine positive
oder eine negative Fassung gegeben werden?' Der Regierungs-
rath und die Kommission schlagen das letztere vor, die
kirchlichen Behörden dagegen möchten ihm eine positive Fassung
geben. Der Entwurf nimmt an, es gehöre Einer, der
einmal in einem Verbände ist, so lange zu demselben, bis er
sich durch eine ausdrückliche Erklärung davon losgejagt hat.
Die Kantonssynode hält dies nicht für zulässig, sondern
verlangt, daß der Betreffende faktisch in die Kirchengemeinschaft
aufgenommen sein müsse, und daß er nicht notorisch einer

die Landeskirche ausschließenden religiösen Gemeinschaft an-
gehöre. Das erste Requisit, welches die Kantonssynode
verlangt, scheint mir überflüssig; denn es ist natürlich, daß
Einer, wenn er einer Kirchengenossenschaft angehört, in dieselbe
nach ihre» Gebräuchen aufgenommen worden sein muß : er muß
getauft und admittirt worden sein. Ueber das zweite Requisit
habe ich folgende Ansicht. Es gibt allerdings gewisse Sekten,
die sich zwar nicht offen von der Landeskirche losgesagt haben,
die aber doch faktisch nicht mehr mit derselben verkehren.
Stellt man sich auf diesen Boden, so ist es nicht nöthig,
darüber im Gesetze Etwas zu sage». Wenn aber die
Betreffende» z. B. noch den Gottesdienst der Landeskirche
besuchen, so bekennen sie' damit, daß sie doch noch zu ihrem
Verbände gehören. Es sind also zwei Alternativen möglich:
hat Einer sich faktisch losgetrennt, so gehört er nicht mehr
zu der Landeskirche, macht er aber den Kultus mit, so gehört
er noch dazu.

Zum ersten Antrage der Kantonssynode bemerke ich noch

Folgendes: Es kann allerdings Fälle geben, wo z. B sich

der Vater von der Landeskirche losgesagt hat. Die Kinder
wachsen in diesem Zustande auf, und es entsteht, wenn sie

erwachse» sind, die Frage, ob sie zur Landeskirche gehören
oder nicht. Da halte ich nun allerdings dafür, sie müssen,
wenn sie dazu gehören wollen, in dieselbe aufgenommen
worden sein. Es ist aber nicht nöthig, darüber im Gesetze
Etwas zusagen; denn dasselbe setzt diese Aufnahme» voraus.
Ich verweise z. B. auf das erste Alinea des H 7.

Was nun das staatliche Requisit betrifft, so ist in der
Kommission von einer Minderheit die Ansicht verfochten worden,

man möchte an dem Einwohnergemeindestimmrecht
festhalten und dasselbe nicht mit dem politischen Stimmrecht
vertauschen. Es scheint mir aber die Natur des kirchlichen
Stimmrechts gegen die Beibehaltung des Einwohnergemeinde-
stimmrechts zu sprechen. In Kultussachen soll kein Census,
keine Telle mehr verlangt werden dürfen, und man soll nicht
darauf Gewicht legen, ob der Betreffende unserm Kanton
angehöre oder Ausländer sei, sondern der Schwerpunkt soll
darauf gelegt werden, daß Einer sich thatsächlich um seine
Konfession bekümmert und bekennt, daß er derselben angehöre.

Von dieser Auffassung ausgehend, kommt man ganz
natürlich zu dieser Erweiterung des kirchlichen Stimmrechts
im Sinne der Ausdehnung auf das politische Stimmrccht und
auch im Sinne des von der Kommission beantragten Zusatzes,
daß auch Ausländer unter gewissen Bedingungen kirchlich
stimmberechtigt sind. Ich schließe mich meinerseits dem
Zusätze der Kommission, den ich bereits in den ersten Entwurf
aufgenommen hatte und der dann später gestrichen wurde, mit
Freuden an.

Herr Berichterstatter der Kommission. Das
Protokoll der Kommission enthält eine» Irrthum. Es ist nämlich

der Antrag „und faktisch iu die betreffende Kirchengemeinschaft

nach deu kirchlichen Bestimmungen aufgenommen
worden sind" nicht zu K 8, sondern zu einem früheren
Paragraphen gestellt worden. Die Kommission hat die Frage
debattirt, ob die politische Stimmberechtigung-oder die Stimm-
bcrcchtignng nach Maßgabe des Gemeindegesetzes Regel machen
solle. Die Gründe, welche für die Annahme des politischen
Stimmrechts sprechen, so daß nicht nur die Steuerzahlenden
stimmberechtigt sind, sind bereits vom Herrn Kirchendirektor
angeführt worden, und ich habe dem von ihm Gesagten nur
Weniges beizufügen. Bei der Annahme des Einwohner-
gemcindestiminrechts müßten die chiefnr geltenden Grundsätze
ohnehin modifizirt werden, z. B. in Betreff der außerhalb
einer Gemeinde Wolmende», welche nach dem Gemeindegesetze
in derselben stimmberechtigt sind, wenn sie daselbst eine Telle
zahlen. Zudem ist zu bemerken, daß, wenn die Bestimmungen
des Entwurfes betreffend die Uebertragnng des Unterhaltes
der Pfrunddomänei! an die Gemeinden und die Beitrags-
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Pflicht derselben an die Pfarrbesoldung modifizirt werden, Solche, die sonst den kirchlichen Angelegenheiten nicht viel
wenn ferner das Begräbnißwesen als Örtspolizeisache erklärt nachfragen, dann doch in gewissen Fällen, z. B. bei Pfarr-
und die Führung der Civilstandsregistcr bürgerlichen Beamte« wählen, von dem Stimmrechte Gebrauch machen, obwohl sie

übertragen wird, dann die Kirchentelle nicht mehr von Be- später den Gottesdienst selten oder gar nicht besuchen. Dies
deutung sein wird, welcher Umstand ebenfalls dafür spricht, kommt namentlich vor in Zeiten der Zerfahrenheit und des
daß die Stimmberechtigung in kirchlichen Sachen nicht an die Ausàandergehens, wie wir sie gegenwärtig haben.
Entrichtung einer Telle geknüpft werde. In einem Punkte Wir machen nicht ein gelungenes Werk, wenn wir auf
glaubte die Kommission weiter gehen zu sollen, als der Ent- die Verhältnisse nicht Rücksicht nehmen. Wenn wir etwas
Wurf. Sie will nämlich auch die Ausländer, wenn sie ein Gedeihliches machen wollen, so müsse» wir die Verhältnisse
Jahr niedergelassen sind, zum Stimmen zulassen, da auch sie nehmen, wie sie sind, und wir sichern den verschiedenen
sich für kirchliche Angelegenheiten interessiren. Kirchengenossenschaften nur dann eine gedeihliche Wirksamkeit

zu, wenn wir die Einzelnen so zusammengruppiren, wie sie

v. W a t t e n w y l, von Rubigen. Ich stelle den An- zusammengehören. Der Staat ist eine Vereinigung, in
trag, für das Stimmrecht an der Kirchgemeindeversammlung welcher die verschiedenen Meinungen Platz finde» sollen, und
die Bedingungen des Stimmrechts an der Einwohnergemeinde er wird sich wohl dabei befinden, wenn er dieselben gewähren
zu Grunde zu legen. Ich halte dafür, es sei eine Anomalie, läßt. Ich weiß nun wohl, daß die Verfassung die Kirche
für das kirchliche Stimmrecht andere Bedingungen aufzustellen, garantirt und die Aufrechterhaltung einer Synode verlangt,
als für das Stimmrecht an der Einwohnergemeinde. Ich und ich bin, beiläufig bemerkt, der Ansicht, es lasse sich auch
möchte die vermögliche Bevölkerung nicht in den Fall setzen, da der Verfassung gemäß leben, wenn man die verschiedenen
von der Bestimmung der Ziff. 2 Gebrauch zu machen und Richtungen sich organisiren läßt und dann nur die Delega-
der Telle wegen sich von einer Kirchengenossenschaft loszu- tionen der betreffenden Kirchen zusammennimmt als die
allsagen. gemeine Vertretung der kirchlichen Interessen, wobei aber noch

andere als die evangelisch-reformirte Landeskirche berücksichtigt
v. Büre n. > Es handelt sich hier um eine der wich- den müssen,

tigsten Bestimmungen des Gesetzes. Der Entwurf macht da Statt nun alle Diejenige» zusammengehören zu lassen,
einen großen Schritt in einer Richtung, welche derjenigen welche ihren Austritt nicht ausdrücklich erklärt haben, bleibe
entgegengesetzt ist, die in den bisherigen Paragraphen einge- man lieber bei dem, was positiv ist, und sage man nicht, es

schlage» wird. Bisher hat man sich auf den Boden der sei zu viel verlangt, daß Jeder ausdrücklich erkläre, welcher
Freiheit der Ueberzeugung gesetzt und gesagt, es solle jede Religionsgenossenschaft er angehöre. Hält man diese
ZuUeberzeugung geachtet werden. Die Ziff. 2 des § 8 stellt muthung für zu weit gehend, dann sind wir ein elender
sich auf einen ganz andern Boden. Wir haben zunächst die Staat, und die schönen Zeiten, wo man von schweizerischer
beiden verfasiungsgemäß anerkannten Landeskirchen, die evan- Thatkraft redete, find dann allerdings längst vorüber. Man
gelisch -reformirte und die römisch-katholische. Diese Kon- wird einwenden, es werden Viele sagen, sie werden zwar noch
fessionen gewähren aber den verschiedensten anderweitigen der Kirche beiwohnen, ihre Kinder taufen lassen u. f. w., sie

Anschauungen und Ueberzeugungen Spielraum. Ich verweise wollen aber nichts zahlen. Aus der Besorgniß, daß Viele
auf die sog. Reformer und die Altkatholiken. Wer gehört zu ihre Stimmberechtigung verliere» müßten, ist die Ziff. 2 her-
einer Religionsgenossenschaft? Offenbar Diejenigen, welche vorgegangen. Ist nun das aber ein Grund, den man mit
derselben nach ihrer Ueberzeugung angehören. Ueberlasse einiger Freudigkeit aufstellen kann? Es scheint mir dies ein
man es jedem Einzelnen, dieser oder jener Religionsgenossen- betrübender Grund, der zeigt, wie elend wir daran find. Ich
schaff anzugehören, und übe man in dieser Beziehung keinen will viel lieber die Frage der Steuern auf der Seite lassen,
Zwang ans. Man kann nicht annehmen, es gehöre Einer die Bestimmungen betreffend die Beitragspflicht der Gemein-
einer Neligionsgenossenschaft an, der nicht ihre Glaubens- den streichen und an die Freiwilligkeit appefliren. Es ist ja
Überzeugung annimmt. Man will die Ueberzeugung eines bekannt, daß manche Gemeinden die Besoldungen ihrer Geist-
Jeden wahren. Die Ziff. 2 nimmt aber einen ganz andern lichen von sich aus erhöht haben. Ich habe hier bei einer
Standpunkt ein, da sie von der Voraussetzung ausgeht, es andern Gelegenheit das Wort angeführt: Wenn die Lehre
gehöre Jemand einer Religionsgenossenschaft an, von der er aus Gott ist, so wird sie nicht beseitigt werden können, ist
sich nicht durch eine ausdrückliche und förmliche Erklärung sie aber nicht aus Gott, so wird sie von selbst zu Grunde
losgesagt hat. Dies wäre ganz richtig, wenn Jeder seine gehen. Ich glaube aber, wir sollen in allen Verhältnissen
Ueberzeugung frei aussprechen würde. Man nimmt an, zur die Freiheit wahren und keinen Zwang ausüben. Ich stelle
Landeskirche — ich habe hier zunächst die evangelisch-refor- deßhalb den Antrag, Ziff. 2 also zu fassen: „ihre Zugehörig-
mirte Kirche im Auge — gehören gegenwärtig alle Dicjeni- krit zu der betreffenden Konfession erklärt haben". Zur Verge»,

welche den betreffenden Tauf- und Admisfionsschein be- vollständigung nehme ich auch den Antrag der Kantonssynode,
sitzen. Von dem Augenblicke an, wo Jemand getauft und der mir übrigens weit weniger wichtig erscheint, auf, daß
admittirt wird, bis zu dem Zeitpunkte, wo er die Stimm- nämlich als ferneres Requisit der Stimmberechtigung sechs-

berechtigung erlangt, gehen aber, wie die Thätsachen lehren, monatlicher Aufenthalt in der betreffenden Kirchgemeinde,
allerlei Wandlungen vor sich, und es ist zu bezweifeln, ob ausgenommen für die Pfarrer, Staatsbeamten und Lehrer,
alle Diejenigen, welche im Glauben der Landeskirche getauft gefordert werden solle. Ich lege hierauf nicht einen sehr
und admittirt worden sind, im Zeitpunkte der Erlangung des großen Werth, allein es scheint mir doch angemessen, daß
Stimmrechts noch derselben angehören. Viele werde» sich Jemand sich mit den Verhältnissen eines Orts vertraut
jedenfalls ziemlich gleichgültig gegenüber der Kirche verhalten, machen solle, bevor er daselbst das Stimmrecht auszuüben
Müssen Sie nun aber nicht zugeben^ daß es den Verhält- verlängt,
nissen, den Thatsachen und dem Zwecke, den Sie im Auge
haben, angemessener und daß es richtiger und wahrer sei, im Trachsel. In Bezug auf den Antrag des Herrn
Gesetze zu verlangen, daß Jeder, der das Stimmrecht aus- v. Buren halte ich dafür, daß derselbe sich nicht wohl
ausüben will, erklärt, er gehöre der betreffenden Kirche an, als führen lasse. Wie sollte es z. B. mit den minderjährigen
daß man das System der Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit Kindern gehalten sein? will man auch von diesen eine Er-
adoptirt, wonach alle Diejenigen dazu gehören, welche sich klärung fordern Ich habe das Wort aus folgendem Grunde
nicht ausdrücklich losgesagt haben? Es kommt oft vor, daß ergriffen. Der § 8 stellt ein eigenes Stimmrecht für die
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kirchlichen Angelegenheiten auf. Ich finde dies für bedenklich
nnd mache Diejenigen, welche mit der Gemeinbsverwaltung
näher bekannt sind, auf die Konsequenzen dieser Neuerung
aufmerksam. Politisch stimmberechtigt sind Diejenige», welche
das 2(1. Altersjahr zurückgelegt haben, während für die

Stimmberechtigung an der Einwohnergemeinde die Zurück-
legung des 23. Altersjahres erforderlich ist. Faktisch hätte
dies allerdings keine große Bedeutung; denn Diejenigen,
welche noch nicht 23 Jahre alt sind, besuchen die Kirchge-
meindeversammlungen höchst selten. Man stößt sich daran,
daß das Stimmrecht an der Einwohnergemeinde an die
Bezahlung einer Telle geknüpft ist, und diese Bestimmung will
man nicht auf die Stimmberechtigung an der Kirchgemeindeversammlung

ausgedehnt wissen. Wenn man sich aber daran
stößt, so möchte ich lieber das Gemeindegesetz abändern und
dort dieses Requisit beseitigen. Man scheint anzunehmen,
daß von der Bestimmung, welche in Ziff. 2 des § 8
enthalten ist, nur sehr selten werde Gebrauch gemacht und daß
nur Wenige sich entschließen werden, ausdrücklich zu erklären,
daß sie nicht mehr der evangelisch-reformirten Landeskirche
angehören wollen. Wenn man aber einmal weiß, daß die
Ausgetretenen nicht mehr in den Kirchgemeindrath gewählt
werden können, daß sie das Amt eines Säckelmeisters nicht
anzunehmen und keine Kirchentelle zu bezahlen brauchen, so

werden die Austritte sicher sehr häufig vorkommen, und zwar
nicht blos von Sektirern, sondern auch von Solchen, welche
dem Geld mehr nachfragen, als Glaubensangelegenheiten.

Wo wird das hinführen? Dahin, daß die Kultussacheu
von den andern die Kirchgemeinde betreffenden Gegenständen
strenge ausgeschieden werden müssen. Wie soll das geschehen?
In den ^meisten Landgemeinden ist z. B. der Todtengräber
zugleich Sigrist. Die Kirche dient zum Gottesdienste, aber
auch zur Abhaltung politischer Versammlungen, Feste zc. Die
Kirchenuhr und die Glocken haben nicht blos kirchliche Zwecke.
Letztere werden z. B. auch geläutet, wenn es brennt. Alles
das muß dann genau ausgeschieden werden. An manchen
Orten hat die Kirchgemeinde auch das Schul- und das
Straßenwesen zu besorgen. Wenn nun in der Kirchgemeindeversammlung

solche Angelegenheiten behandelt werden, so
können die 2(1 Jahre alten Bürger nicht mitstimmen, wohl
aber, wenn — vielleicht in der gleichen Versammlung — die
Wahl des Pfarrers vorgenommen wird. Man wird aber
sagen, es müsse das Prinzip gewahrt werden, daß Diejenigen,
welche zur Kirche gehören, in kirchlichen Dingen initstimmen
können. Gehört aber Einer nicht schon vom Tage der
Admission an zur Kirche? und gehören nicht auch die Frauen
dazu? Wenn man an dem Prinzip festhalten will, so muß
man auch den Fraueil das Slimmrecht geben, und sie wählbar
erklären. Ich glaube, man sollte bei der Erlassung des
Gesetzes auch darauf Rücksicht nehmen, daß es durchführbar sei.
Ich schlage deßhalb vor, das Stimmrecht möglichst au
dasjenige der Einwohnergemeinde anzuschließen. Ich möchte
höchstens eine Ausnahme machen in dem Sinne, daß die
Katholiken und die vom Staate anerkannten Religionsgenossenschaften

nicht an den reformirten Kultus mitzusteuern brauchen.
Ich stelle den Antrag, in § 8 zu sagen: „An der
Kirchgemeindeversammlung sind Diejenigen stimmberechtigt, welche

1) in der Kirchgemeinde wohnen und an der Einwohnergemeinde

Stimmrecht haben;
2) nicht einer andern Konfession oder vom Staate

anerkannten Religionsgenossenschaft angehören (§ 6, Ziff. 3)."

B r u nner, von Meiringen. Ich beantrage, in Ziff. l
die Worte „beziehungsweise nicht von demselben ausgeschlossen
sind" zu streichen, da es genügt, zu sagen: „An der
Kirchgemeindeversammlung sind diejenigen Angehörigen der
Kirchgemeinde stimmberechtigt, welche nach den Bestimmungen der
Staatsversassung das politische Stimmrecht besitzen." Die
Staatsverfassung sagt deutlich, welche Eigenschaften der

Bürger haben soll, um stimmen zu können, und selbstverständlich

sind Diejenigen, welche diese Eigenschaften nicht
besitzen, vom Stimmrccht ausgeschlossen.

Geiß bühler. Ich möchte anfragen, wie es gehalten
sein soll, wenn der Fall eintritt, den ich im Auge habe. Es
heißt im § 34: „Zu örtlichen Steuern, die den Kultus
betreffen, darf nur Derjenige angehalten werden, welcher der
betreffenden Konfession oder kirchlichen Namensbezeichnung,
beziehungsweise Kirchgemeinde angehört." Mit dieser
Bestimmung steht die Ziff. 2 des § 8 gewissermaßen im
Zusammenhange. Es gibt Leute, welche das Materielle dem
Geistigen vorziehen, und ich fürchte, es werde Mancher sich

von der Kirche lossagen, um nicht Steuern zahlen zu müssen,
namentlich wen» die Pfarrhäuser den Gemeinden abgetreten
werden und dadurch beträchtliche Ausgaben entstehen. Viele
von diesen Leuten werden dann vielleicht gleichwohl den
Gottesdienst besuchen. Kann man nun uicht auf irgend eine
Weise gegen Diejenigen vorgehen, welche sich boshafterweise
der Steuer entziehen Soll etwa das Dekret eine bezügliche
Bestimmung enthalten? Ich möchte darüber Aufschluß haben.
Falls nicht genügende Auskunft ertheilt werden kann, trage
ich ans Streichung der Ziff. 2 an.

Herr Berichterstatter des Rcgierungsrathes. Die
Ziff. 2 des § 8, der § 9 und der § 54 stehen allerdings in
einem innern Zusammenhange, da sie auch die Frage der
kirchlichen Steuerpflicht betreffe». Die Herren Geißbühler
und Trachsel befürchten nun, es könnte eine Verwirrung in
Bezug auf die kirchliche Steuerpflicht entstehen. Diese
Befürchtung theile ich nicht. So wie ich unser Volk kenne,
glaube ich, es werden von Hunderten kaum fünf, die bis dahin

einer Konfession angehörten, den Muth haben, vor dem
Kirchenvorstande die ausdrückliche Erklärung abzugeben, sie
treten aus der betreffenden Neligionsgenossenschaft aus, um
nicht mehr steuern zu müssen. Die von Herrn Trachsel
berührte Frage der Ausscheidung der Kultusgegenstände hat
allerdings Vieles für sich, und es wird eine solche Ausscheidung

denn auch stattfinden müssen. Sie ist übrigens im
Gesetze vorgesehen; denn der § 54 sagt im zweiten Alinea
in Bezug auf die kirchliche Steuerpflicht: „Die nähere
Ausführung dieser Bestimmung ist einem Dekrete vorbehalten."
Gewisse Gegenstände, wie die Kirchenglocken, die Kirchenuhren

u. s. w., haben nicht nur Kultuszwecke, sondern auch
bürgerliche Zwecke. Die Kirchenuhr z. B. dient nicht nur den
Angehörigen Einer Konfession, sondern allen Bürgern. In
Bezug auf die reinen Kultusgegenstände sollen wir aber,
getreu dem leitenden Gedanken des Gesetzes, den Muth haben,
daran festzuhalten, daß nur Diejenigen zu zahle» brauchen,
welche dem betreffenden Verbände angehören. Herr Trachsel
hat selbst zugegeben, daß es nicht gerechtfertigt >ei, z. B. die
Katholiken Berns zu zwingen, an die Kultuszwecke der
protestantischen Kirchgemeinden der Hauptstadt mitzusteuern. Ich
gehe noch weiter und sage: es ist noch viel unbilliger, daß
Juden und Scktirer, die sich von der Landeskirche losgesagt
haben, mitsteueru helfen müssen. Die Steuern zu Kultuszwecken

werden übrigens von keinem Belange sein, da die
Hauptausgabe, die Pfarrbesoldung, nach wie vor vom Staate
bestritte» werden wird. Die Frage betreffend die Uebernahme
der Pfarrhäuser und die Leistung eines Beiträges an die
Pfarrbesoldungen durch die Gemeinden will ich vorläufig auf
der Seite lassen, ich erkläre aber sofort, daß ich persönlich
mich der Ansicht zuneige, es sollen diese Opfer den Gemeinden

nicht zugemuthet werden. Was sodann die Besoldung
einiger Bediensteten und die Unterhaltung der zum Kultus
dienenden Gegenstände betrifft, so werden diese Ausgaben
nicht von solcher Bedeutung sein, daß es gerechtfertigt wäre,
von dem erwähnten Grundsatze abzugehen und auch Die-



jenigen zur Steuer beizuziehcu, welche nicht zu dem betreffenden
Kultus gehören.

Was den Antrag des Herrn v. Buren betrifft, welcher
dahin geht, daß das Stimmrecht an die ausdrückliche Erklärung

der Zugehörigkeit zu der betreffenden Konfession
geknüpft werden solle, so hat derselbe eine bedeutende Tragweite
und führt in seinen Konsequenzen einfach zur Auflösung jeder
Landeskirche, was sicher auch Herr v. Büren nicht will. Der
Schwerpunkt wird dabei in die Ueberzeugung, in die
Uebereinstimmung. der Genossen gelegt. Dagegen habe ich eine
Menge Bedenken, zunächst das bereits von Herr» Trachsel
ausgesprochene Bedenken, in welchem Zeitpunkte, wo
und in welcher Art und Weise eine solche positive Erklärung
abgegeben werden soll. Es ist dies praktisch gar nicht
durchführbar. Wir können mit Rücksicht auf die Staatsverfassnng
eine solche Erklärung nicht fordern. Wir kennen nur Eine
Landessynode, nach der Ansicht des Herrn v. Büren würden
wir aber drei bis vier Synoden haben. Unsere protestantische

Landeskirche würde sich nach den schon gegenwärtig
darin vertretenen Hauptrichtungen in eine Reformkirche, eine
Vermittlungskirche und in eine orthodoxe Kirche auflösen.
Ich habe aber auch theoretische Bedenken und Bedenken in
Bezug auf die Katholiken. Diesen — ich rede hier nicht von
den Pfarrern, sondern von den Bürgern — müßte zugemuthet
werden, zu erklären, ob sie de» Grundsätzen der römisch-
katholischen Kirche beistimmen. Wollen Sie das unter den
heutigen Zeitverhältnisse» dem einzelnen Katholiken zumuthen,
der innerlich nicht einverstanden ist mit der horribeln Lehre
von der päpstlichen Unfehlbarkeit, der vielleicht innerlich auch
mit diesem oder jenem katholischen Dogma gebrochen hat,
aber doch im Allgemeinen noch dem Verbände der katholischen
Kirche angehören will? Dies geht absolut nicht an. Dem
Antrage des Herrn Brunner kann ich beipflichten.

Herr Berichterstatter der Kommission. Was
zunächst die Anträge der Kankonssynode und des Herrn v. Büren
betrifft, so bemerke ich, daß ersterer im Grunde noch milder
ist, als letzterer. Die Kantonssynode verlangt nicht ein
Bekenntniß, sondern sie nimmt an, es solle» alle Diejenigen
der Kirche angehören, welche bis dahin darin waren. Dagegen
beansprucht sie das Recht, sie auszuschließen, wenn sie notorisch

einer andern kirchlichen Gesellschaft angehören. Was
will das sagen? Es ist dieß schwer zu erklären. Hat man
hier z. B. Reformgemeinden und andere Gemeinschaften im
Auge, welche innerhalb der Landeskirche stehen und sich von
derselben nicht losgesagt haben, von denen aber die Synode
annimmt, sie gehören notorisch nicht mehr dazu? Wer soll diese
Frage entscheiden? Auf dieses Gebiet kann der Staat, wenn
nicht Streitigkeiten entstehen sollen, sich bei der Erlassung
eines neuen Kirchengesetzes unmöglich einlassen. Herr v. Büren
geht aber noch weiter und möchte Alle ausschließen, welche
nicht ausdrücklich erklären, sie bekennen sich zu den Grundsätzen

der betreffenden Konfession. Es ist dieß nicht statthaft.
Es handelt sich nicht darum, durch das Organisationsgesetz
etwas Neues zu schaffen, sondern vielmehr darum, die
gegebenen Verhältnisse nach den Bedürfnissen der Zeit zu regliren.
Nun haben wir bereits eine katholische und eine protestantische
Landeskirche, organisirt in Kirchgemeindcn, und Mitglieder
derselben sind alle Diejenigen, welche nach den betreffenden
kirchlichen Vorschriften in diese Kirchen aufgenommen, also
getauft und admittirt worden sind. Ich begreife nicht, warum
man bei der Reorganisation von allem Bisherigen absehen
und ein Bekenntniß von Denjenigen verlangen will, von
denen man annehmen sollte, daß sie eo ipso in die neue
Gemeinschaft übergehen. Welches Bekenntniß sollte übrigens
dabei Geltung haben? Bekanntlich herrscht nämlich
gegenwärtig Streit über die Frage des Bekenntnisses. Lassen wir
uns auf dieses Gebiet nicht ein und mischen wir uns nicht
in rein kirchliche Fragen.

Dazu kommt, daß schon gegenwärtig in der protestantischen
Kirche diejenige Richtung stark vertreten ist, welche gar kein
Bekenntniß verlangt, sondern Alle aufnimmt, die gewisse
Regeln und Grundsätze beobachten und sich durch ihre
Handlungen als Glieder der Kirche qualifizire». Ich sehe nicht
ein, daß der Staat da weiter gehen und, um Jemanden als
Christ anzuerkennen, ein Bekenntniß verlangen soll. Ich
glaube, es wäre gerade den Antragstellern nicht sehr gedient,
wenn Sie so Etwas beschließen würden. Die Meisten würden
nämlich so räsonniren: wenn der Staat eine solche
Bestimmung ausstellen und das Christenthum so einrahmen will,
so will ich dieser Gemeinschaft nicht angehören - denn es

gehört dieß nach meiner Ueberzeugung gar nicht zum Wesen
eines Christe». Dann kämen wir dazu, daß wir ein Gesetz
schaffen würden, welches eine große Klasse von Staatsbürgern
außerhalb die Kirche stellen würde. Es hat also dieser
Antrag gefährliche Konsequenzen mit Rücksicht auf die Gestaltung
des kirchlichen Lebens im Kanton.

Ich halte dafür, es sei am besten, in dieser Beziehyng
einfach beim Entwürfe zu bleiben. Dafür spricht auch der
Umstand, daß das Volk im Allgemeinen nicht gerne positive
Handlungen vornimmt. Gleichgültigkeit und andere Ursachen
veranlassen es, nicht aktiv aufzutreten, und wenn wir die
Abgabe einer solchen Erklärung verlangen, so würden Viele sie

unterlassen, weil sie nicht wüßten, daß sie vorgeschrieben ist,
so daß sie vielleicht erst lange nachher zufällig vernehmen
würden, daß sie nicht mehr zur Landeskirche gehören, sondern
ausgestoßen seien. Man muß nicht gegen die Gewohnheiten
und Sitten anstoßen, wenn es nicht absolut nothwendig ist.
Was die Frage der kirchlichen Teilen betrifft, so glaube ich

— obwohl man in der letzten Zeit hätte annehmen sollen,
daß unser Volk nur sehr ungerne gewisse Ausgaben mache —
nicht, daß diese Telle Jemanden veranlassen würde, aus der
kirchlichen Gemeinschaft auszutreren. Der Berner würde sich

schämen, aus diesem Grunde einen solchen Schritt zu thun.
Das religiöse Gefühl, welches im Allgemeinen deni Berner
inne wohnt, läßt eine solche Besorgniß nicht aufkommen, und
es ist daher das Motiv unrichtig, welches man in dieser
Beziehung der Negierung untergeschoben hat. Es ist die Frage
aufgeworfen worden, ob Jemand, der in einer Kirchgemeinde
wohnt und ihr angehört, daselbst aber keine Liegenschaften
hat, wohl aber an einem andern Orte solche besitzt, von
diesen letztern Steuer bezahlen soll. Diese Frage wird durch
ein Dekret oder durch ein Steuerregleryent normirt werden.
Wenn sie durch das Gesetz selbst nicht gelöst wird, so ist dieß
kein Grund, die betreffende Bestimmung zu verwerfen. Die
von Herrn Brunner vorgeschlagene Redaktionsveränderung
kann ich zugeben.

v. Sin ner, Rudolf. Der Herr Berichterstatter der

Kommission hat statt des von Herrn v. Büren gebrauchten
Ausdruckes „Erklärung" von einem „Bekenntniß" gesprochen,
und seine ganze Argumentation beruht auf diesem letzter»
Ausdrucke. Sicher hat Niemand Bedenken, einfach zu
„erklären", daß er. dieser oder jener Kirche angehöre. Etwas
Anderes wäre es allerdings, wenn man gleichzeitig diese oder
jene Grundsätze „bekennen" müßte. Darum aber handelt es

sich hier nicht. In den Landgemeinden weiß man von Jedem,
welcher Kirche er angehört, in der Stadt aber weiß man
nicht, ob Einer katholisch oder reformirt rc. ist. Ich halte es

für das einfachste, eine solche Erklärung zu verlangen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Dafür hat
man den Ausweis im Tauf- oder im Admissionsscheine.

Dr. Müller, Albert. Der vorliegende Gegenstand
scheint mir so wichtig, daß ich mich nicht enthalten kann,
meine Ueberzeugung

'
auszusprechen. Die Ziff. 2 des § 8

enthält eine der wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes. Dieß
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zeigt sich sowohl in der heutigen Diskussion, als in der

Berathung der vorberathenden Behörden, woselbst über diese

Frage ebenfalls eine längere Diskussion stattfand. Die Ziff. 2

hat zwei Seiten, eine prinzipielle und eine materielle. Ich
will mich über die erstere nicht weit verbreiten, da sie eine

Frage der persönlichen Ueberzeugung ist. Diese Seite ist von

Herrn v. Büren betont worden, dein ich einige Worte zu

erwiedern mir erlaube. Es verwundert mich einigermaßen,
daß gerade von Herrn v. Buren ein solches Gewicht auf
das Äequisit des Glaubensbekenntnisses gelegt wird. Ich
glaubte bisher, von dieser Seite würde man möglichst lange
einen Funken des religiösen Lebens im Volke wach zu erhalten
suchen. Herr v. Büren hat gesagt, wenn man nicht ein

Bekenntniß verlange, so werde dadurch Jndifferentismus
geschaffen. Ich gebe dieß zu, wenn man das religiöse Gefühl
in dem Sinne auffaßt, daß die räudigen Schafe von den

nicht räudigen geschieden werden sollen. Ich frage aber: hat
nicht ein großer Theil unseres Volkes ein reges religiöses
Gefühl bewahrt der sich ganz gut in der gleichen
Religionsgenossenschaft verträgt mit Solchen, die etwas strenger
oder etwas freier denken? Wann sollte übrigens das
Bekenntniß abgelegt werden? im Keilpunkte der Admission oder

in demjenigen der Erlangung des politischen Stimmrechts?
Herr v. Büren wird zugeben, daß in beiden Fällen die

Erklärung in eine Zeit fällt, wo bei Jedem das Denken sich

mächtig regt. Die Erklärung würde also zu einer Zeit
abgegeben werden müssen, wo der innere Kampf am größten
ist. Wenn Einer ehrlich ist und nicht heuchelt, so wird er

sagen, daß er mit sich noch lange nicht im reinen sei. Dann
würde er aus der Kirche ausgestoßen, er wäre ein Heide und

hätte keine religiöse Heimat mehr. Würde die Trennung
von Kirche und Staat durchgeführt, dann wäre die Ansicht
des Herrn v. Büren begründet; denn Jeder müßte da Farbe
bekenne». Nun aber will man die Landeskirche beibehalten,
und da soll man es mit der Ausstoßung nicht zu leicht nehmen.

Mancher, der vielleicht indifferent ist, ändert sich mit der

Zeit und besucht den Gottesdienst, wenn er auch nicht mit
jedem Ritus einverstanden ist. Wäre er aber ausgestoßen
worden und müßte er, um wieder einzutreten, ein förmliches
Bekenntniß ablegen, so würde er vielleicht zöger» und der
Kirche fremd bleiben.

Was die materielle Frage betrifft, so sagt man, es sei

zu befürchten, daß Viele ans der Landeskirche austreten, um
den kirchlichen Steuern zu entgehen. Ich glaube aber, es

würde sich Einer dreimal bedenken, bevor er sich in solcher
Weise bloßstellen und dem allgemeinen öffentlichen Urtheile
aussetzen würde. Zudem mache ich auf Folgendes aufmerksam.

Im Volke würde diese Bestimmung ganz anders als
im Großen Rathe aufgefaßt werden und die Stimmung gegen
das Gesetz vermehren. Das Volk würde glauben, in Folge
dieser Bestimmung würden Viele sich den Steuern entziehen.
Ich setze den weitern Fall, daß ein Vater sich von der Kirche
lossagt, während die Mutter kirchlich gesinnt ist und es durchsetzt,

daß ihre Kinder eine religiöse Erziehung erhalten. Soll
dann der Vater nichts an die kirchlichen Ausgaben beitragen?
Welches ist die innere Berechtigung der Ziff. 2? Man wollte
vermeiden, daß Jemand sich zu einer religiösen Genossenschaft

bekennen müsse, welcher er seiner Ueberzeugung' nach
nicht angehört. Ich glaube aber, daß wir Garantien genug
haben in der Staatsverfassung und in den übrigen
Bestimmungen des Kirchengesetzes, damit Jemand nicht an einen
Kultus beizusteuern braucht, dem er nicht angehört. Wir
wissen auch, daß Keiner wegen seiner Glaubensansichtcn
belästigt werden darf. Ich glaube, der Werth der Ziff. 2 sei
nicht so groß, als die Gefahr, welche darin liegt. Das Volk
wird glauben, man wolle von oben herab die Häresie autori-
siren und es öffentlich aussprechcn, daß es gestattet sei, sich

von der Kirche loszusagen. Diese Gründe, könnten als Waffe

gegen das Gesetz gebraucht werde». Ich beantrage, die Ziff. 2
zu streichen.

v. Büren. Der Herr Kirchendirektor hat gefragt, in
welchem Zeitpunkte die Erklärung abgegeben sollte. Die
Antwort auf diese Frage ist leicht zu geben : Die Erklärung wird
abgegeben werde» müsse», sobald Einer stimmberechtigt wird.
Er braucht sie aber nicht abzugeben, wenn er mit sich noch
nicht im reinen ist. Ich will hier zur Vervollständigung einen

Einwurf erwähnen, welcher in der vorberathenden Behörde
gemacht worden ist. Man sagte nämlich, es nütze gar nichts,
daß man die Abgabe einer solchen Erklärung verlange: Viele
werden sie erst abgeben, wenn es sich z. B. um eine Pfarrwahl

handle, und dann trete gerade ein, was wir vermeiden
wollen. Ich gebe das Gewicht dieses Einwurfes zu. Ich habe
indessen doch etwas mehr Glauben in die Gewissenhaftigkeit
unseres Volkes und bin der Ansicht, es werden die Meisten
sagen, daß sie eine solche Erklärung nicht abgeben können,
weil sie nicht zu der betreffenden Religionsgenossenschaft
gehören. Herr v. Sinner hat bereits bemerkt, daß es sich da
nicht um ein Bekenntniß handle. Ich mache hier auf zwei
Punkte aufmerksam. Es wird zwischen der Angehörigkeit und
dem Stimmrechte unterschieden: es können Viele das Stimmrecht

nicht ausüben, aber gleichwohl der Kirche angehören,
also den Gottesdienst besuchen, ihre Kinder taufen lassen :c.

Der Herr Kirchendirektor hat im Weitern eingewendet,
man wolle doch den katholischen Jurassiern nicht zumuthen,
zu erklären, ob sie die Lehre von der Unfehlbarkeit annehmen.
Dieß will ich auch nicht. Diejenigen, welche diese Lehre
glauben, sollen es erklären, nicht aber Diejenigen, welche sie

nicht acceptiren. Wenn im Fernern Jemand, der eine
Erklärung abgegeben hat, später findet, er habe si.h geirrt, so

steht es ihm immer frei, zurückzutreten. Herr Zyro hat be-

merkt, die Stenerfrage werde Niemanden abhalten, einer Kirche
anzugehören. Er weiß aber wohl, daß dieser Punkt einer
der wichtigsten war, welcher die Aufnahme der Ziff. 2
veranlaßt hat. Nun die Hauptsache: Entweder halten Sie die
die evangelisch-reförmirte Kirche aufrecht, oder Sie stellen Be-
stimmnngen auf, wonach sich anch die ander» Genossenschaften
konstituiren können. Wenn Sie sie aber anerkennen wollen,
so stellen Sie nicht Bestimmungen auf, wodurch man in die
Kirche hineinreziert. Wenn man eine Besserung unserer
Zustände herbeiführen will, so muß man die kirchlichen Verhältnisse

berücksichtigen und da ausscheiden, wo tiefgehende Widersprüche

vorhanden sind. Etwas Vollkommenes werden wir
nicht machen können, trage aber Jeder das bei, von dem er
glaubt, es sei geeignet, das Mögliche zu erreichen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Herr
Brunner hat beantragt, die Wort« zu streichen: „beziehungsweise

nicht von demselben ausgeschlossen sind". Diese Worte
sind aber nicht überflüssig, wie er annimmt. Es wird hier auf
die §8 3 und 4 der Staatsvcrfassnng verwiese». Der 8 4
bestimmt, welche Staatsbürger und Schweizerbürger stimmberechtigt

sind. Im 8 4 werden sodann Diejenigen bezeichnet,
welche vom Stimmrecht ausgeschloffen sind, z. B. die
Geisteskranken, die Besteuerten rc. Es sollte daher der fragliche
Passus der Ziff. i beibehalten werden. Zu Gunsten der Auf-
rechthaltnng der Ziff. 2 will ich den bereits angeführten
Argumenten noch beifügen, daß man in das im 8 9 vorgesehene
Dekret über die Ordnung der kirchlichen Stimmregister den

Grundsatz aufnehmen wird, daß die Auftragung auf diese

Register von Amtes wegen zu erfolgen habe. Wenn also alle

Diejenigen, welche sich von der Landeskirche nicht ausdrücklich
losgesagt haben, von Amtes wegen aufgetragen werden, so
hat man nicht zu befürchten, daß in den protestantischen
Gemeinden auf dem Lande Jemand seinen Kultus nicht ausüben

könne.
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Bru u ner, von Meiringen, zieht seinen Antrag zurück.

A b sti in in u n g.

1) Eventuell für den Antrag des Herrn v. Büren betreffend
sechsmonatlichen Aufenthalt in der betreffenden Kirch-
gemeinde 56 Stimmen.

Dagegen .74 „
2) Eventuell für Aufnahme des Einwohner-

gemeindestimmrechts nach dem Antrage
des Herrn v. Wattenwyl 78 „Eventuell für den Antrag des Herrn
Trachsel Minderheit.

3) Definitiv für das politische Stimmrecht
des Entwurfes .62 Stimmen.

Definitiv für den Antrag des Herrn
v. Wattenwyl 69 „Damit fällt der Zusatzantrag der
Kommission betreffend die Ausländer
dahin.

4) Eventuell für Ziff. 2 des Entwurfes I9l „
Eventuell für Ziff. 2 nach dem Antrage

des Herrn Trachsel Minderheit.
5) Eventuell für Ziff. 2 des Entwurfes Mehrheit.

Eventuell für den Antrag des Herrn
v. Büren

'
Minderheit.

6) Definitiv für Ziff. 2 des Entwurfes Mehrheit.
Definitiv für Streichung derselben nach

dem Antrage des Herrn Müller Minderheit.

8 9.

Die Einführung besonderer kirchlicher Stimmregister ist
obligatorisch erklärt.

Die Vorschriften bezüglich ihrer Führung, Beaufsichtigung,
Revision, öffentlichen Auflage u. s. w. sind durch eine Voll-
zielmngsverordnung festzustellen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Nachdem

«sie nun im §8 das Stimmrecht der Einwohnergemeiude
angenommen haben, hat der H 9 keine Bedeutung mehr. Es
hätte eine Bedeutung gehabt, kirchliche Stimmregister
aufzustellen, wenn man auch die Ausländer zugelassen und das
politische Stimmrecht zu Grunde gelegt hätte. Nun aber ist
die Anlegung besonderer kirchlicher Stimmregister überflüssig,
und ich trage deßhalb auf Streichung des § 9 an.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich mache
darauf aufmerksam, daß im Einwohnergemeindestimmregister
Personen verschiedener Konfession aufgetragen sein können,
was bei den kirchlichen Stimmregistern nicht stattfinden darf.
Es sollte daher jedenfalls die Möglichkeit gegeben sein, besondere

kirchliche Stimmregister aufzustellen.

Schwab, Friedrich. Ich bin einverstanden, daß der
§ 9 gestrichen werde. Auch die Streichung des § 19 halte
ich für nothwendig. Die Kommission geht von dem Grundsatze

aus, man solle nicht zu viel reglementiren und in die
Selbstständigkcit der Gemeinden nicht allzusehr eingreifen. Es
scheint mir, wir können die in den §§ 9 und 19 enthaltenen
Punkte dem Reglement der Kirchgemeinde überlassen. In der
Praxis wird sich die Sache so machen: man wird im Ge-
meindestimmrcgister in einer eigenen Rubrik anmerken, welcher
Konfession der Betreffende angehört. Dann haben wir auch

die Verordnung, welche im § 9 vorgesehen ist, nicht
nothwendig. Ueberhaupt sieht der Entwurf so viele Dekrete und
Verordnungen vor, daß man davor erschrickt. Der § 19 ist
zwar noch nicht in Umfrage, da ich nun aber das Wort habe,
so erlaube ich mir über denselben ebenfalls eine Bemerkung.
Nach den §§ 19 und 16 sollen die Kirchgemeindeverfammlung
und der Kirchgemeindrath sich am Pfarrotte versammeln.
Diese Bestimmungen haben bedeutende Konsequenzen. Ich
verweise hier auf das nicht selten vorkommende Verhältniß,
daß die Kirche ziemlich weit von dem bevölkertsten Theile der
Kirchgemeinde sich befindet. So befindet sich in der aus den
Einwohncrgemeindcn Arch und Leuzingen bestehenden
Kirchgemeinde Arch die Kirche in der Gemeinde Arch, welche
beträchtlich kleiner als Leuzingen ist. Es müßten also die
Bewohner der größeren Gemeinde sich behufs Abhaltung der
Kirchgemeindeversammlung in die kleinere Gemeinde begeben.
Ich verweise ferner auf die deutschen Kirchgemeinden im Jura,
z. B. im Amtsbezirk Courtelary, wo der Pfarrer abwechselnd
bald in dieser, bald in jener Gemeinde Gottesdienst hält.
Welche Gemeinde soll da als Pfarrort angesehen werden?
Ueberlasse man die Bestimmung dieser Verhältnisse lieber der
Kirchgemeindeversammlung.,

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Bemerkung des Herrn Berichterstatters der Kommission veranlaßt

mich, meinen Antrag ans Streichung zu modifiziren. Es
wird allerdings mit Rücksicht auf die besondern
Religionsgenossenschaften unter Umständen nothwendig sein, kirchliche
Stimmregister zu führen. Ich nehme daher den im ursprünglichen

Entwürfe der Kirchendirektiou enthaltenen Antrag wieder

auf, welcher die Einführung der kirchlichen Stimmregister
fakultativ lassen wollte. Es würde demnach das erste Alinea
des § 9 also redigirt: „Es können besondere kirchliche
Stimmregister eingeführt werden."

Schwab, Friedrich. Ich kann mich diesem Airtrag?.,
anschließen, jedoch möchte ich das zweite Alinea also fassen.-

„Das Nähere bestimmt das Reglement der Kirchgemeinde".

Herr Berichterstatter des Negierungsrathes. Dies
würde wieder einer großen Willkür rufen. Es muß doch
bestimmt werden, wie die Auftragung auf die kirchlichen Stimmregister

<wo solche bestehen) stattzufinden habe, ob von
Amtes wegen oder auf Anmeldung bin. Auch verschiedene
andere Punkte müssen noch reglirt werden, und es ist daher
nothwendig, ein Dekret zu erlassen, damit diese Verhältnisse
einheitlich geordnet werden.

A b st i m m u n g.

1) Die vom Herrn Berichterstatter des Regierungsrathes
vorgeschlagene Fassung des ersten Alinea's wird
genehmigt.

2) Für das zweite Alinea des Entwurfes Mehrheit.

„ den Antrag des Herrn Schwab Minderheit.

8 >9.

Die Kirchgemeindeversammlung tritt an demjenigen Orte
zusammen, an welchem sich die Kirche oder das gottesdienstliche

Lokal befindet.
Bezüglich der Zeit und des Verfahrens ihrer Zusammen-

berufuna gelten die für die Gemeindeversammlungen
aufgestellten Vorschriften.

Taqblatt des Großen Rathes I87Z 63
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Herr Berichterstatter des Regierungsrathcs. Zu
§10 habe ich vorläufig nichts zu bemerken. Ich halte ander
Bestimmung fest, daß der Versammlungsort der Kirchgemeinde
da sein soll, wo sich die Kirche oder das gottesdienstliche
Lokal befindet.

Herr Präsident. Ich nehme an, Herr Schwab habe
den Antrag auf Streichung des § ll) gestellt.

Abstimmn« g.

Für den HU) Mehrheit.

8 tl.
Der Kirchgemcindevcrsammlnng kommen folgende unübcr-

tragbare Verrichtungen zu:
1. die Wahl ihres Präsidenten und Schreibers;
2. die Bestimmung der Mitgliederzahl des Kirchgemeind-

raths und die Wahl des Präsidenten und der Mitglieder
dieser Behörde;

3. für die evangclisch-reformirten Kirchgemeinden : die Wahl
der Abgeordneten an die Kantonssynode nach Mitgabe
des § 45 dieses Gesetzes;

4. die Wahl des oder der von ihr angestellte» Geistlichen,
unter Vorbehalt der Anerkennung durch die Regierung
W 37-42);

5. die Annahme oder Abänderung des Kirchgemeinde-
reglcments;

6. die Beschlußfassung über Verwendung des Kirchen¬
gutes, über Bauten, Erwerb oder Veräußerung von
Liegenschaften, Festsetzung kirchlicher Besoldungen und
dergleichen ökonomische Gegenstände, sowie allfällige
Prozesse, sofern dabei die durch das Reglement dem
Kirchgemeindrath eingeräumte Kompetenz überschritten
wird;

7. die Ausschreibung verbindlicher Kirchensteuern, die
Bestimmung des jährlichen Voranschlags der Einnahmen

und Ausgaben und die Genehmigung der jährlich
abzulegenden Kirchenrechnungen, letzteres unter
Vorbehalt der Passation durch die Staatsbehörden;

6. das Recht der Beschlußfassung über diejenigen Fragen,
welche das Verhältniß zu einer obern kirchlichen
Behörde betreffen s§ 47, Ziff. 1).

Die unter Ziff. 1—4 hievor vorgesehenen Wahlen sollen
in geheimer Abstimmung vor sich gehen.

Ueber diesen Paragraphen lautet das Protokoll der
Kommi ssion:

Ziff. 1. Ein Antrag: die Wahl auch auf den
Kassier und Steuereinzieher auszudehnen, wird mit 3
gegen 2 Stimmen verworfen.

Ziff. 8. Der Antrag der kath. Kirchenkommission,
das Renvoi s§ 47, Ziff. 1) zu streichen, wird
genehmigt.

Im Uebrigen wird der Paragraph unverändert
angenommen.

Gleichzeitig mit dem § 11 wird der H 47 in Behandlung
gezogen, welcher lautet:

8 47.

Der Kantonssynode und, innert den Grenzen der
erhaltenen Kompetenz, ihrem Vorstande, stehen folgende
Befugnisse zu:

: 1373.)

1. Das Recht, alle inner» Augelegenbeiten der evangelisch-
resormirten Kirche zu ordnen, jet och unter Vorbehalt
des Rechtes der Genehmigung des Staars (§ 80
Staatsverfassung) und des Veto's der Kirchgemeinden nach
Mitgabe der hienach folgenden Bestimmung.

Wenn ein Drittheil der Stimmberechtigten einer
Kirchgcmeindc oder der Kirchgemeindrath die Abstimmung

über einen Erlaß oder Beschluß der Kanlons-
synode verlangen, so ist sofort eine Kirchgemeindeversammlung

zusammen zu berufen und wenn diese
mit 2,5 Stimmen Mehrheit sich gegen den in Frage
stehenden Gegenstand ausspricht, so gilt derselbe für
die betreffende Kirchgemeinde als verworfen und ist
dieselbe berechtigt, in der Sache von sich aus das
Gulfindende zu beschließen oder anzuordnen. — Dieses
Einspruchsrecht sVeto) ist an keine weitere Frist
gebunden.

2. Das Antrags- und Vorberathungsrecht in äußern Kirchen¬
angelegenheiten. l

Alle Angelegenheiten, welche sich auf die christliche
Lehre, den Kultus, die Seelsorge und die religiöse
Seite des Pfarramts beziehen, sind innere kirchliche
Angelegenheiten.

Das Protokoll der Kommission zu K 47 lautet, wie
folgt :

Ein Antrag, in Ziff. l, 2. Alinea, die Zweidrittelsmehrheit

in das absolute Mehr umzuändern, wird ein-
stimmig angenommen.

Dagegen werden die Anträge der Kantonssynode:
n) daS Recht, alle rein kirchlichen Angelegenheiten

zu ordnen, jedoch unter dem Vorbehalt, daß
Aenderungen im Gottesdienst, im Religionsunterricht

der Jugend, sowie die Einführung
neuer Katechismen, Gesaugbücher oder Liturgien
keiner Kirchgemeinde gegen ihren Willen
aufgedrungen werden können;

h) daß in Ziff. 2 beigefügt werde der Kul¬
tus, die Seelsorge, „der pfarramtliche Religionsunterricht

und die dafür erforderlichen Bücher,
die Erfordernisse des Predigtamts'" :c. ;

c) daß die Wahl der theol. Professoren an der
Berner Hochschule nicht ohne eingeholte
Begutachtung der kirchlichen Oberbehörde geschehen

solle;
litt, u und o mit 4 gegen 2 Stimmen und litt, h mit
allen gegen 1 Stimme verworfen.

Der Paragraph ist demnach mit obiger Abänderung
angenommen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathcs.
Gestatten Sie mir zunächst eine formelle Bemerkung. Der § 11,
Ziff. 8, enthält ein sog. Einspruchsrecht oder Veto der
Kirchgemeinden und zwar für alle unter das Kirchengesetz fallenden
Kirchengenossenschaften. Im H 47, wo von den Kompetenzen
der Kantonssynode die Rede ist, ist dieses Einspruchsrecht noch
speziell für die protestantische Landeskirche geordnet, und es

müssen deßhalb die §§ ll und 47 gemeinschaftlich berathen
werden. Was nun zunächst den H 11 betrifft, so wurde zu
Ziff. I desselben von den Bezirks>ynoden und der Kantonssynode

der Wunsch geäußert, es möchte der Kirchgemeinde-
versammluug auch die Wahl des Kirchmeiers und des
Kirchschaffners übertragen werden. Ich muß mich gegen diesen Antrag
aussprechen, und zwar aus dem Grunde, weil ich glaube, man
solle der Kirchgemeindeversammlung nicht mehr übertragen,
als nothwendig ist. Will sie dann »och andere als die im
Gesetz vorgesehenen Stellen von kirchlichen Bediensteten sich

vorbehalten, so kann sie es immer thun. In Ziff. 2 heißt es,
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daß die Bestimmung der Mitgliederzahl des Kirchgemeind-
ralhs und die Wahl des Präsidenten und der Mitglieder
dieser Behörde der Kirchgemeindeversammluug überlassen sei.
Dies ist in der Natur der Sache begründet. Der Kirchge-
mciudrath kann nicht überall gleich stark, sonoern muß in
größern Gemeinden stärker sein als in kleinern. Es ist daher
im § 14 festgesetzt, daß der Kirchgemeindrath aus wenigstens
5 und aus höchstens 13 Mitgliedern bestehen solle. Ich
bemerke im Vorbeigehen, daß diese Bestimmung bereits im
Entwürfe der Kantonssynode von 1866 enthalten war.

Die Ziff. 3 und 4, welche der Kirchgemeindeversammlung
weitere Wahlen übertragen, sollten nach meiner Ansicht

hier nicht diskutirt werden, sondern erst bei der Behandlung
der §§ 45 und 37 bis 42, welche die nähern Bestimmungen
über diese Wahlen enthalten. Ueber die Ziff. 5, 6 und 7
des § l l habe ich vorläufig nichts zu bemerken.

Der wichtigste Punkt des H tl ist offenbar in Ziff. 8
enthalten, welche von dem Einspruchsrecht oder Veto der

Kirchgemeindc handelt. Hierüber erlaube ich nur zunächst

einige allgemeine Bemerkungen, und sodann will ich noch

speziell die Gründe berühren, warum in H 47 das Verhältniß

für die protestantische Kirche in der dort vorgesehenen
Weise normirt ist. Das Einspruchsrecht oder Veto ist nicht
ein ganz neuer Gedanke, sondern dieser Gedanke ist, wenigstens

für die protestantische Kirche, bereits von Zwingli
ausgesprochen worden. Er sagt nämlich in einem Werke in Bezug

auf die Abendmahlsliturgie, „man werde das Abendmahl
viermal jährlich gebrauche», sofern es unsern Kirchgemeiudeu
gefallen wird." Ein bekannter Kirchenmann, AntisteS FinSler
von Zürich, sagt in einem Werke betreffend Herstellung einer
gemischten Synode Folgendes^ „Es ist die Frage, ob nicht
eine Zeit kommen werde, wo auch die einzelne Ktrchgemeinde
ein gewisses Recht in kirchlichen Dingen der Gesammtheit
gegenüber für sich in Anspruch nehmen werde." Gehen wir
der Sache tiefer auf den Grund, so finden wir, daß dieser
Gedanke ein ganz berechtigter ist. Er ist der ursprünglichen
christlichen Gemeinde ganz konform. Diese war auch autonom
und kannte zur Neglirung ihrer innern Angelegenheiten kein

Visthum und keinen Papst. Natürlich kann ein innerer
allgemeiner Verband in Bezug auf den Glauben immerhin
stattfinden, wenn gleich die einzelne Gemeinde in erster Linie
souverän erklärt wird. Dies hat namentlich auch großen
Werth, wenn es einmal bei uns auf dem Gebiete der katholischen

Kirche zu einem Forlschritte kommen sollte. Das
Einspruchsrecht der Gemeinden ist nicht so neu als es scheinen

mag. Bereits in meinem Berichte an die vorberathenden
Behörden habe ich angeführt, daß z. B. die Glarnersynode
von 1844 das Einspruchsrecht kennt, obwohl es dort etwas
anders redigirt ist, als in der heutigen Vorlage. Es zählt
nämlich der § 9 der Glarner evangelischen Kirchenordnung
von 1344 die Gegenstände auf, über welche die Synode das
Berathungs- und Vorschlagsrecht besitzt, d. h. die rein
kirchlichen Gegenstände mit dem Beisatz „jedoch in dem Sinne
und Verstand, daß Aenderungen dieser Art einer Gemeinde
gegen ihren Willen nicht aufgedrungen werden sollen."

Wenn man befürchtet, das Einspruchsrecht der Gemeinden

sei in der Praxis gefährlich, d. h. es könne leicht zu
einer Anarchie und zu einer Auflösung der Landeskirche führen,
so muß ich dagegen die nämlichen Gründe anführen, die ich
schon früher geltend zu macheu Gelegenheit hatte. Wenn
wir eine Synode erhalten, welche nicht, wie die gegenwärtige
Kantonssynode, nur Eine Richtung der Kirche repräsentirt,
sondern die allen kirchlichen Richtungen möglichst gerecht zu
werden sucht und mit der Zeit fortschreitet, so wird das
Einspruchsrecht, wenigstens für die protestantische Kirche, durchaus

nicht gefährlich sein. Uebrigens frage ich: ist das
Einspruchsrecht in gewissem Sinne nicht bereits faktisch vorbanden?

haben sich die Geistlichen in den letzten Jahren über
gewisse z. B. in der Liturgie vorgeschriebene Punkte, wie das

Taufbekeuntniß, nicht bereits hinweggesetzt? Für die Katholiken

hat das Einspruchsrecht allerdings eine große Bedeutung,

allein ich kann nicht zugeben, daß es ein Eingriff in
die katholische Kirche sei und eine Auflösung derselben
herbeiführe. Es wird allerdings die Folge haben, daß die
Kirchgemeiude erklären kann, sie erkenne das Dogma von
der Unfehlbarkeit und andere veraltete Dogmen nicht an.
Das Einspruchsrecht ist schon aus dem Grunde kein Eingriff
in die katholische Kirche, weil man die Kirchgemeinden nicht
zwingt, davon Gebrauch zu machen. Das Gesetz sagt nicht,
die Kirchgemeinden müssen darüber abstimmen, obste in
gewisse» Fragen noch im gleichen Verhältnisse z» der obern
kirchlichen Behörde bleiben wollen, wie bis dahin, sondern
das Gesetz gibt ihnen blos das Recht, es erlaubt ihnen,
darüber abzustimmen. Man kann also hier nicht von einem
Eingriffe in die Rechte der Kirche, sondern höchstens von
einem Eingriffe in die Rechte Rom's reden. Ich denke aber,
es könne nach den Grundsätzen, denen Sie durch das
Eintreten in den Gesetzcsentwurf zu huldigen erklärt haben, nicht
zweifelhaft sein, daß man diesen Standpunkt einnehmen und
sich gegenüber der römischen Kirche nicht allzu furchtsam zeigen
wolle.

Ich erlaube mir noch einige Bemerkungen in Bezug auf
den H 47, d. h. in Bezug auf den Modus, wie dieses
Einspruchsrecht in der protestantischen Kirche speziell geordnet
werden soll. Die Kantonssynode hat den Antrag gestellt, es

solle ihr und, innert den Grenzen der erhaltenen Kompetenz,
ihrem Vorstande das Recht zustehen, alle rein kirchlichen
Angelegenheiten zu ordnen, jedoch unter dem Vorbehalte, daß
Aenderungen im Gottesdienste, im Religionsunterrichte der
Jugend, sowie die Einführung neuer Katechismen, Gesangbücher

oder Liturgien keiner Kirchgemeinde gegen ihren Willen
aufgedrungen werden können. Diese Redaktion, welche das
Veto anders fassen möchte, ist ungefähr übereinstimmend mit
der bezüglichen Bestimmung der Glarner Synodalverfassung.
Sie scheint mir aber das Veto allzu enge aufzufassen; denn
es ist da von verschiedenen Gegenständen nicht die Rede, und
namentlich nicht vom allerwichtigsten Punkte, von der For-
mulirung des Glaubensbekenntnisses, worüber ich in erster
Linie die Kirchgemeinde entscheiden lassen möchte. Ich möchte
der Kantonssynode in dieser Hinsicht nur die Stellung einer
begutachtenden Behörde geben: sie zeigt den Weg, sie leitet
die Kirchgemeinden, wenn aber eine solche das von der
Kantonssynode formulirte Bekenntniß nicht annehmen will,
sondern z. B. ein solches im Sinne der Reformtheologie
vorzieht, so soll ihr dies freistehen. Aus diesen Gründen gebe
ich der Redaktion des Entwurfes, welche den Kirchgemeinden
das Recht des Veto's ganz allgemein vorbehält, den Vorzug
gegenüber derjenigen, welche von der Kantonssynode
vorgeschlagen wird.

Was den Modus der Gelteudmachung des Einspruchsrechts

betrifft, so war ich von jeher der Ansicht, man solle
da nicht etwa das obligatorische Referendum einführen und
auch das Veto, das ich hier dem Referendum vorziehe, solle
möglichst unsern gegebenen Verhältnissen entsprechend
eingeschränkt werden. Das Referendum halte ich für unpassend,
weil ich glaube, es würde dasselbe weit eher zur Anarchie
führen, als dies beim Veto möglich ist, und weil ich ferner
dafür halte, es würde das Referendum vom Volke sehr
mißbeliebig aufgenommen werden. Der Umstand, daß das Referendum

im zürcherischen Entwürfe — wenigstens von der
Kommission — vorgezogen wurde, kann mich nicht bestimmen, es

auch für unsere Verhältnisse zu acceptiren; denn dort hat
man eine ganz andere Organisation im Auge, als wir sie

wollen. Die dortige Laudessynode hat neben den rein innern
auch gewisse äußere Sachen der Kirche zu ordnen, und nur
für diese letztern soll das Referendum eingeführt werden.
Das Veto wird nun im vorliegenden Entwürfe dahin
eingeschränkt, daß es nur soll geltend gemacht werden können,
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wenn ^ d?r Stimniberechtigteu einer Kirchgemeinde oder
der Kirchgemeindrath es verlangen. Eine weitere Einschränkung

besteht darin, daß ei» Erlaß der obern kirchlichen
Behörde n»r mit einer Mehrheit von ^ der stimmenden von
der Kirchgeineindevcrsammlung verworfen werden kann. Die
Großrathskommission beantragt, hier das absolute Mehr
anzunehmen. Namens des Regierungsrathes stimme ich dieser
Abänderung bei, da die erstgenannte Einschränkung bereits
bedeutend genug ist. Mit dieser Modifikation empfehle ich die

Annahme der §§ I I und -17.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Kantonssynode hat noch zwei weitere Anträge gestellt: es möchte
nämlich in Ziff. 2 des Z 47 beigefügt werden, daß auch der
pfarramtliche Religionsunterricht, die dafür erforderlichen
Bücher und die Erfordernisse des Predigtamts als innere
kirchliche Angelegenheiten zu betrachten seien, und daß ferner
die Wahl der theologischen Professoren an der Berner Hochschule

nicht ohne eingeholte Begutachtung der kirchlichen Ober-
behörde geschehen solle. Die Kommission hat gefunden, es

könne auf diese Anträge nicht eingetreten werden. Der erste

Antrag sagt nicht viel anderes, als was bereits im zweiten
Alinea der Ziff. 2 des § 47 enthalten ist. Er dehnt die
Sache auf die zum Religionsunterrichte erforderlichen Bücher
aus, man hielt aber dafür, es sei nicht am Platze, diese hier
speziell zu nennen. Was die Erfordernisse des Predigtamts
betrifft, so glaubt man, es sei dieser Punkt bereits in Ziff. 2
inbegriffen. Betreffend die Wahl der Professoren hat die
Kommission gefunden, es sei dieselbe Sache der Regierung
und es stehe der kirchlichen Oberbehörde hierüber kein Begut-
achtungsrecht zu.

v. B ü r e n. Ich beantrage, die von der Kantonssynodc
vorgeschlagene Redaktion anzunehmen und somit dieser das
Recht einzuräumen, „alle rein kirchlichen Angelegenheiten zu
ordnen, jedoch unter dem Vorbehalte, daß Aenderungen im
Gottesdienste, im Religionsunterrichte der Jugend, sowie die
Einführung neuer Katechismen, Gesangbücher oder Liturgien
keiner Kirchgemeinde gegen ihren Willen aufgedrungen werden

können." Ich acceptire das Veto als Kennzeichen unserer
schwierigen Verhältnisse. Zwar freut mich das Veto nicht
besonders, und ich glaube, ein anderer Weg wäre richtiger
gewesen. Jedenfalls scheint mir aber die von der Kantonssynode

vorgeschlagene Fassung richtiger und präziser.

A b stini m u n g.

1) Die Anträge der Kommission werden, weil unbeanstandet,
als angenommen betrachtet.

2) Für den § 47 in der vom Regierungsrathe'
und der Kommission vorgeschlagenen
Fassung 36 Stimmen.

Für den Antrag des Herrn v. Büren 34 „
Mehrere Mitglieder haben sich des Sttmmens enthalten.

§ 12.

Der Kirchgemeindeversammlung liegt überdieß die
Förderung des örtlichen Kirchenwesens und des sittlich-religiösen
Lebens der Gemeinde ob.

Ohne Bemerkung angenommen.

5) 18.

Beschlüsse über Verminderung des Kapitalvermögens,
sowie über Annahme oder Abänderung des Kirchgemeindereglements

unterliegen der Genehmigung des Regierungsrath«

s.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Regierung wird in Zukunft nur noch in den in H l3
vorgesehene» zwei Fälle» etwas zur Sache sagen. Was die
Abänderung des Kirchgemeindcreglements betrifft, so muß doch
eine Kontrole darüber ausgeübt werden, daß nicht
Bestimmungen in das Reglement aufgenommen werden, welche der
staatlichen Ordnung und den Staatsgesetzen zuwider laufen.
Der erste Punkt betreffend die Beschlüsse über Verminderung
des Kapitalvermögens stimmt mit dem Gemeindegesetze
überei».

Der § 13 wird unverändert genehmigt.

k. Der Kirch gern ei n d rat h.

k 14-

Der Kirchgemeindrath besteht, mit Inbegriff des
Präsidenten, je nach Beschluß der Kirchgemeindeversammlung, aus
wenigstens 5 und höchstens 13 Mitgliedern.

Wählbar in den Kirchgemeindrath ist jeder an der
Kirchgemeindeversammlung Stimmberechtigte, der das 23. Altersjahr

zurückgelegt hat.

Das Protokoll der Kommission sagt zu §11:
Der Antrag der Kantonssynode, „die Pfarrer

sollen von Amtes wegen Mitglieder des Kirchgemeind-
raths sein", wird verworfen und demnach der § 14
unverändert angenommen.

Herr B e r i ch t e r st a tte r des Regierungsrathes. Der
Antrag der Kantonssynode, daß „die Pfarrer von Amtes
wegen Mitglieder des Kirchgemeindraths sein sollen", wurde
sowohl von der Kommission als vom Regierungsrathe und
auch schon von der vorberathenden Kommission verworfen.
In den protestantischen Kirchgemcinden wird der Pfarrer in
den allermeisten Fällen in den Kirchgemeindrath gewählt
werden. Was dagegen die katholischen Gemeinden betrifft,
so spreche ich es offen aus, daß ich die Aufnahme dieses
Grundsatzes für gefährlich halten würde. Der Einfluß der
katholischen Geistlichen ist ohnehin schon zu groß. Will eine
Gemeinde ihren Geistlichen in den Kirchgemeindrath wählen,
so steht ihr dies ja nach dem Entwürfe frei.

v. Büre n nimmt den Antrag der Kantonssynode, daß
die Pfarrer von Amtes wegen Mitglieder des Kirchgemeindraths

sein sollen, auf.

T r a ch sel. Nachdem im § 8 das Einwohnergemeinde-
stimmrecht eingeführt worden ist, nach welchem das Stimmrecht

erst nach zurückgelegtem 23. Altersjahre eintritt, können
hier die Worte „der das 23. Altersjahr zurückgelegt hat"
gestrichen werden.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
stimmt diesem Antrage bei.
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Abstimmung.

1) Der Antrag des Herr» Trachsel wird ge¬

nehmigt.
2) Für den Antrag des Herr» v. Büren Minderheit.

8 15.

Die Amtsdauer der Kirchgemeindräthc beträgt 4 Jahre,
nach deren Ablauf sie wieder wählbar sind.

Bei Erledigungen in der Zwischenzeit tritt der Neugewählte

nur für den Rest der Amtsdauer ein.

Zu § 15 lautet das Protokoll der Kommission, wie
folgt :

Ein Antrag, die Amtsdauer der Kirchgemeindräthc

auf 2 statt auf 4 Jahre festzusetzen, wird
genehmigt.

Ferner wird nach dem Antrage der kath. Kirchen-
kommisston beigefügt:

„Die Pflicht der Annahme der Wahl in den Kirch-
gemeindrath für eine Amtsdauer, sowie die Enthebung
davon, wird durch die einschlagenden Bestimmungen
des Gemeindsgesetzes normirt."

Im Uebrigcn wird der § 15 angenommen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Regierungsrath stimmt dem Antrage der Kommission bei, im
ersten Alinea die Amtsdauer der Kirchgemeindräthc auf zwei
Jahre festzusetzen. Der Regierungsrath hat vier Jahre
vorgeschlagen, weil auch der Entwurf des neuen Gemeindsgesetzes
diese Amtsdauer vorsieht. Nun ist aber in der Kommission
mit Recht bemerkt worden, es werde diese Bestimmung des

Gemeindsgesetzes auf Widerstand stoßen, da im Allgemeinen
wenig Geneigtheit vorhanden sei, eine Stelle im Kirchgemeindräthc

anzunehmen. Der Regierungsrath stimmt auch dem

Antrage der katholischen Kirchenkömmission bei, den die Groß-
rathskommission ebenfalls acceptirt hat. Es wird sich fragen,
ob man die Verpflichtung aufstellen soll, daß Jemand wenigstens

während einer Amtsdauer das Amt annehmen muß und
nur in den im Gemeindsgesetze vorgesehenen Fällen (Alter
von sechszig Jahre», Bekleidung gewisser Staatsbeamtungen:c.)
davon enthoben werden kann.

Der Z 15 wird nebst den Anträgen der Kommission
genehmigt.

Die Kommission beantragt, hier das dritte Alinea
zu streichen und als erstes Alinea in den Z 24 zu verlegen
mit der Ausdehnung auf die „Mitglieder der Kirchgemetnde-
versammlung".

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Negierungsrath stimmt dem Antrage der Kommisston bei.

Der § 16 wird mit der von der Kommission beantragten
Modifikation genehmigt.

8 l7.
Der Kirchgemeindrath erwählt seinen Schreiber und aus

seiner Mitte den Vizepräsidenten auf 4 Jahre, mit sofortiger
Wiederwählbarkeit.

Die Kommission stellt den Antrag, den § 17 also
zu fassen:

Der Kirchgemeindrath erwählt seinen Vizepräsidenten

und seinen Schreiber auf 2 Jahre, mit sofortiger

Wiederwählbarkeit.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes,
hier stimmt der Regierungsrath dem Antrage der
Kommission bei.

Der § 17 wird in der von der Kommission vorgeschlagenen

Fassung genehmigt.

8 18.

Der. Kirchgemeindrath ist die ordentliche Verwaltungsund
Aufsichtsbehörde der Kirchgemeinde.
Als solcher liegt ihm die Besorgung sämmtlicher

Angelegenheiten und die Wahl sämmtlicher Beamten und Bediensteten

der Kirchgemcinde ob, deren Besorgung oder Wahl
nicht durch das Gesetz oder durch das Kirchgemeindereglement
der Kirchgemeindeversammlung selbst vorbehalten sind.

Ohne Bemerkung angenommen.

8 16.

Der Kirchgemeindrath versammelt sich am Pfarrorte, so
oft die Geschäfte es erfordern.

Zu gültigen Beschlüssen ist die Anwesenheit des
Präsidenten oder seines Stellvertreters und der Hälfte der
Mitglieder, sowie die Beistimmung der Mehrheit der Anwesenden
erforderlich.

Mitglieder des Kirchgemeindraths sind verpflichtet, bei
Behandlung von Geschäften den Austritt zu nehmen, bei
denen sie selbst oder ihre Verwandten oder Verschwägerten in
auf- oder absteigender Linie, oder in den Seitenlinien bis
und mit Inbegriff des Grades von Geschwisterkindern
persönlich betheiligt sind.

8 19.

In Ermanglung abweichender Bestimmungen des
Kirchgemeindereglements kommen dem Kirchgemeindrath namentlich
folgende Obliegenheiten und Befugnisse zu :

1. die Wahl aller kirchlichen Beamten und Bediensteten,
die nicht durch dieses Gesetz ausdrücklich der
Kirchgemeindeversammlung vorbehalten ist (§ 11, Ziff. 1—4);

2. die Vorberathung der Verhandlungsgegenstände der
Kirchgemeindeversammlnng und die Zusammenberufung
derselben;

3. die Vollziehung der Beschlüsse der Kirchgemeindever¬
sammlnng und der von den zuständigen Behörden
erlassenen Gesetze, Verordnungen und Weisungen;

4. die Beaufsichtigung, Pflege und Förderung des religiösen
und sittlichen Lebens der Gemeinde;
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5. die Aufsicht über den kirchlichen Jugendunterricht;
6. die Aufsicht über den Gottesdienst, über die Feier der

Sonn- und Festtage, über die Kirchengebäude, die

Verfügung über die Benutzung derselben, vorbehaltlich
des endgültigen Entscheids der Staatsbehörden in
streitigen Fälle», die Anordnung von Zeit und Stunde
des Gottesdienstes und der Unterweisungen innerhalb
der hierüber bestehenden Vorschriften, die Anordnung
freiwilliger Kirchensteuer» und die Handhabung der
Sittenanfsicht;

7. die Verwendung des Ertrags des Kirchengnts, die

Bestreitung der kirchlichen Bedürfnisse und die

Verwaltung der ökonomischen Angelegenheiten der
Kirchgemeinde innert den Grenzen der erhaltenen Kompetenz
(§U,Ziff.6).

Zu § 19 lautet das Protokoll der Kommission,
wie folgt:

Ein Antrag, in Ziff. 6 die Worte „vorbehaltlich
des endgültigen Entscheides der Staatsbehörden in
streitigen Fällen" zu streichen, wird verworfen und der
8 19 unverändert angenommen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
beschränke mich vorläufig auf zwei Bemerkungen zu Ziff. 6:
die eine betrifft das Verfügungsrecht über die Kirchengebäude,
die andere die Sittenaufsicht. Der Entwurf bestimmt, es

habe der Kirchgemeindrath das Recht, über die Benutzung der
Kirchengebäude zu verfüge», vorbehältlich des endgültigen
Entscheides der Staatsbehörden in streitigen Fällen. Wenn
auch die Kirchengebäude zunächst dem Kultus der Kirchgemeinde
selbst dienen, haben sie doch zugleich den Charakter öffentlicher

Gebäude. Es können daher Fälle eintreten, wo die
Frage entsteht, ob die Kirche nicht auch andern
Religionsgenossenschaften, als derjenigen, welcher sie angehört, zu
momentaner Benutzung eingeräumt werden solle. Es kann
ferner die Frage entstehen, ob die Kirche nicht auch zu andern
sittlichen Zwecken, z. B. zu Abhaltung von Gesangfesten und
zu Musikaufführungen, momentan verwendet werden könne.
Es wird nun, wie gesagt, hier bestimmt, daß in erster Linie
der Kirchgemeindrath darüber zu entscheiden habe, daß aber
im Falle der Verweigerung ei» Rekurs an die Staatsbehörde
zulässig sein solle, wobei zunächst der Regierungsstatthalter
und in oberer Instanz der Regierungsrath entscheiden würde.
Man kann die Frage aufwerfen, ob der Rekurs nicht an die
Kirchgemeindeversammlung gerichtet werden solle. Dies
erscheint nicht thunlich, weil der Entscheid oft rasch gefaßt
werden sollte, die Kirchgemeindeversammlung aber nicht von
heute auf morgen zusammenberufen werden kann, und weil
ferner anzunehmen ist, daß diese in der Regel der Ansicht des
Kirchgemeindraths beistimmen wird, während doch die
Möglichkeit vorbehalten werden sollte, an eine Behörde zu
rekurrire», welche ein objektives Urtheil abzugeben im Falle
ist. Man wird vielleicht einwenden, ob es denn sicher sei,
daß der Regierungsrath gerecht entscheide. Ich glaube, ja;
übrigens könnte, und zwar vom Großen Rathe selbst, darüber
ein Reglement aufgestellt werden. Die Sache wird sich in
Wirklichkeit so machen, daß, wenn z. B. von einer Sekte,
welche in etwas anrüchigem Rufe steht, wie die Mormonen,
ein Gesuch um Ueberlassung der Kirche gestellt würde, auch
der Regierungsrath diesem Gesuche nicht entsprechen würde.
Kommt aber wirklich eine berechtigte Minderheit, gegen welche
in sittlicher und anderer Beziehung nichts eingewendet werden

kann, mit einem Gesuche um Ueberlassung der Kirche zu
momentaner Benutzung ein, so wird sicher auch der Große
Rath einverstanden sein, daß der Regierungsrath entgegen
dem engherzigen Standpunkte eines Kirchgemeindrathes soll
entscheiden können. Wir haben Beispiele aus d'er jüngsten

Zeit, welche allgemein bekannt sind und die Zweckmäßigkeit
einer solchen Bestimmung hinlänglich rechtfertigen.

Der zweite Punkt betrifft die Sittenaufsicht. Hierüber
enthielt der Entwurf der Kirchendirektio» folgende Bestimmung

s§ 19): „In Hinsicht der Sittenanfsicht hat der
Kirchenvorstand daS Recht und die Pflicht, durch seine Mitglieder zu
ermähnen und zu warnen:

u) Alle, welche durch ausgelassenen oder liederlichen Le¬

benswandel öffentliches Aergerniß geben, den häuslichen

Wohlstand und Friede» gefährden, sowie
überhaupt gegen gute Sitte sick vergehen;

l>) Eheleute, sowie auch Verwandte und Nachbarn, die in
Unfrieden und Streit mit einander leben und dadurch
Aergerniß geben;

e) Eltern und Pflcgeeltern, welche die ihrer Obsorge an¬
vertraute» Kinder schlecht erziehen, roh behandeln oder
ganz vernachlässigen;

et) Kinder, welche sich pflichtwidrig gegen ihre Eltern be¬

tragen."
Der Regierungsrath hat diesen Artikel gestrichen, und

auch die Kommission ist mit der Streichung einverstanden.
Wie Sie aus der zitirten Bestimmung entnehmen, wollte
schon die Kirchendirektio» die Sittenaufsicht nur in dem Sinne
normiren, daß von einem Zitationsrecht des Kirchgemeindrathes

und noch viel mehr von einem polizeilichen 'Zwange
gegenüber den der Vorladung nicht Folge Leistenden abstrahirt
worden wäre. Ob es nun zweckmäßig sei, im Kirchengesetze
über die Sittenaufsicht gar nichts zu sagen, lasse ich
dahingestellt, und ich will heute den Antrag der Kirchendirektion
nicht wieder aufnehmen. Indessen schien es mir, man sollte
im Kirchengesetze hierüber Etwas sagen und die Sittenaufsicht

gewissermaßen als moralische Pflicht des Kirchenvorstandes
bezeichnen, ohne dem Bürger irgendwie Zwang anzuthun.

Ich will bemerken, daß auch das aargauische Gesetz von 1871
eine ähnliche Bestimmung enthält. Ich begnüge mich nun
aber mit der im § 19 enthaltenen Bestimmung, daß dem
Kirchgemeindrathe die Handhabung der Sittenaufsicht obliege.
Ich gebe zn, daß es etwas Stoßendes haben mag, wenn ein
protestantischer Kirchenvorstand auch Katholiken, ja sogar Juden
vor sich zitiren und ermähnen kann.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission war einstimmig der Ansicht, es solle der bezügliche
Artikel des Entwurfes der Kirchendirektion fallen gelassen
werden. In der Kantonssynode wurde der Antrag gestellt,
es möchte dem Kirchenvorstande das Recht gegeben werden,
nicht nur zu ermähnen und zu warnen, sondern auch zu
zitiren und vorführen zu lassen. Die Kommission hat gefunden,

es genüge, wenn man hier einen allgemeinen Grundsatz
aufstelle und die Handhabung der Sittenanfsicht als in den
Bereich der Thätigkeit des Kirchenvorstandes fallend erkläre.
Sobald strafbare Handlungen begangen werden, wird natürlich

die Ueberweisung an den Richter erfolgen müssen. Ich
mache hier noch auf den H 2l aufmerksam, welcher sagt:
„Bezüglich der Verrichtungen der ehemaligen Sittengerichte
in Ehe- und Vaterschaftssachen gelten für die Kirchgemeind-
räthe die Bestimmungen der jeweiligen bürgerlichen
Gesetzgebung." Es würden also bis zu einer Abänderung der
bürgerlichen Gesetzgebung die Kirchgemeindräthe sich auch in
Zukunft mit Paternitätssachen und mit Ehestreitigkeiten zu
befassen haben. Ich bemerke noch, daß im Mai 1868 von
den Kirchenvorständen von Alblige», Guggisberg, Rüschegg
und Wahlern eine auf den damaligen Entwurf der Kantons-
synode bezügliche Petition an den Großen Rath'eingereicht
wurde, welche dahin schloß: „Die unterzeichneten Kirchen-
Vorstände erlauben sich aus den angeführten Gründen an
Sie, Tit., die Bitte zu richten, Sie möchten bei Berathung
des Kirchengesetzes die Kirchenvorstände von den Funktionen
der frühere» Sittengerichte, d. h. von der Voruntersuchung
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in Unzuchts- und Paternitätsfällen entlasten." Zur Begründung

dieses Gesuches wurde angeführt, es seien diese Gegenstände

Sache des Staates. Diese Petition würde nun durch
den Erlaß des Kirchengesetzes erledigt.

v. Büren. Ich stelle den Antrag, es sei der vom
Herrn Berichterstatter des Regierungsrathes mitgetheilte H l9
des Entwurfes der Kirchendirektion in den vorliegenden
Entwurf aufzunehmen. Ich besorge nicht, daß der Kirchgemeind-
rath zn eifrig sei, sondern eher, daß er nichts weit genug
gehe. Wäre es nicht im Interesse unseres Landes, wenn
Jemand da wäre, der es sich zur Aufgabe machen würde, in
den im § >9 angeführten Fällen in Liebe zu ermähnen und
zu warnen und nicht zu warten, bis die Ucberweisung an den
Strafrichter erfolgt? In vielen Fällen wird allerdings die
Ermahnung fruchtlos bleiben, in manchen aber wird sie den
gewünschten Erfolg haben, und dann wird diese Bestimmung
nicht vergeblich da sein. Was den Entscheid der
Staatsbehörden über die Verfügung über die Kirchengebäude betrifft,
so stelle ich mich da auf einen ganz andern Standpunkt.
Wenn der § 49 der Vorlage gestrichen wird, wozu die Tendenz

vorhanden ist, wer ist dann Eigenthümer der Kirchengebände

Die Kirchgemeinde oder etwa der Staat? Nein;
an einigen Orten wird es die Kirchgemeinde sein, an andern
aber nicht, jedenfalls aber wird der Staat nicht Eigenthümer
sein. Die Einwohnergemeinde» haben für den Unterhalt der
Gebäude zu sorgen, wenn es sich aber darum handelt, ihre
Benutzung zu bewilligen, so übergeht man sie und gibt dem
Staate das Recht, diese Bewilligung zu ertheilen. Ich habe
keine Besorgnisse in Bezug auf den Entscheid des. Staates;
denn ich denke, es werde da kein Mißbrauch getrieben werden.

Aber ich halte dieses Verfahren nicht ganz für korrekt.
Ich behalte mir vor, am Schlüsse der Berathung des
Gesetzes unter Umständen auf diesen Punkt zurückzukommen.

A b stim m u n g.

1) Der H 19 wird unverändert genehmigt.
2) Für den neuen von Herrn v. Büren vorge¬

schlagenen Paragraphen Minderheit.

Die ZK 29-24 werden zusammen behandelt; sie lauten!

§ 20.

Nimmt der Kirchgemeindrath bei Ausübung seiner
amtlichen Verrichtungen strafbare Gesetzesübertretungen wahr, so
soll er über den Fall betreffenden Orts Anzeige machen.

s 21.

Bezüglich der Verrichtungen der ehemaligen Sittengerichte

in Ehe- und Vaterschaftssachen gelten für den
Kirchgemeindrath die Bestimmungen der jeweiligen bürgerlichen

8 22.

In größern Kirchgemeinden kann sich, auf Beschluß der
Kirchgemeindeversammlung, der Kirchgemeindrath, zu besserer
Erfüllung seiner Obliegenheiten, in Sektionen theilen.

Wo in einer Einwohnergemeinde mehrere Kirchgemeinden
der nämlichen Konfesston vorhanden sind, kann für

einzelne Obliegenheiten eine gemeinschaftliche Behörde aufgestellt
werden.

8 23.

Das Anstellungsverhältniß der vom Kirchgemeindrathe
ernannten Kirchen bediensteben ist durch besondere von ihm zu
erlassende Reglemente z» bestimmen.

8 24.

Gegen Wahlverhandlungen und Beschlüsse der Kirchge-
mcindcversammlungen und Kirchgemeindrathe kann, soweit sie
mit den Vorschriften der Staatsgesetzgcbung und der Kirch-
gemeindereglemente im Widerspruch stehen, bei den
Staatsbehörden nach Mitgabe der Bestimmungen des Gemeindsgesetzes
Beschwerde geführt werden.

Die Kommission stimmt den 88 20—23 bei; zu
§ 24 schlägt sie als erstes Alinea das dritte Alinea des 8 l6
in folgender Fassung vor:

Mitglieder der Kirchgemeindsversammlung und des
Kirchgemeindraths sind verpflichtet, bei Behandlung
von Geschäften den Austritt zu nehmen, bei denen sie

selbst oder ihre Verwandten oder Verschwägerten in
auf- oder absteigender Linie oder in den Seitenlinien
bis und mit Inbegriff des Grades von Geschwisterkindern

persönlich betheiligt sind.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Zu
8 20 mache ich blos folgende Bemerkung. Es kann der Fall
vorkommen, daß der Kirchgemeindrath bei Ausübung der
Sittenaufsicht die Wahrnehmung macht, daß strafbare
Handlungen, z. B. Vergehen gegen die Sittlichkeit, Incest,
begangen worden sind. Soll nun in solchen Fällen dem
Kirchgemeindrath die Denunziationspflicht auferlegt werden, oder
soll es jedem einzelnen Mitgliede, wie jedem andern Bürger,
überlassen werden, eine Anzeige zu machen? Ich halte dafür,
es sei der Stellung der Behörde angemessen, daß man ihr
eine eigentliche Pflicht zur Strafanzeige auferlegt. Zu 8 21
ist das Nöthige bereits vom Berichterstatter der Kommission
gesagt worden. Jedenfalls kann der 8 2l nicht weggelassen
werden, so lange wir nicht eine andere Civilprozeßordnung
haben, welche den Kirchenvorständen das Amt des Friedensrichters

in Ehesachen und die Aufgabe, in Paternitätssachen
gewisse Vorkehrungen zu treffen, abnimmt und den richterlichen

Behörden überträgt. Zu 8 22 bemerke ich, daß
einzelne Kirchgemeinden, wie Bern, wo drei Kirchgemeinden in
eine einzige Einwohnergemeinde zusammengefaßt sind, schon
jetzt eine abweichende Organisation in Bezug auf den
Kirchenvorstand habe», indem für alle drei Kirchgemeinden nur Ein
Kirchenvorstand besteht. Den 88 22 und 23 habe ich nichts
beizufügen und zu 8 24 blos zu bemerken, daß der
Regierungsrath dem Antrage der Kommission beistimmt.

Die 88 20—24 werden mit dem Antrage der Kommission
genehmigt.

Hier bricht der Herr Präsident die Berathung des
Kirchengesetzes ab.
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Der Herr Präsident verliest noch folgende

Interpellation:

Die unterzeichneten Mitglieder des Großen Rathes beehren

sich, den Präsidenten des Regierungsrathes darüber zu inter-
pelliren, welche Maßregeln von dieser h. Behörde getroffen
worden sind, um für die pfarramtlichen Funktionen der im

Jura in Ausführung des Dekrets vom 48. Mär; abhin
eingestellten Geistlichen zu sorgen.

Bern, den 23. Mai 1873.

Xav. Kohler.
I. Gouvernon.
Terrier.
Prêtre.

Schluß der Sitzung um 1^ Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Vierte 8itzung.

Donnerstag, den 29. Mai 1873.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Marti.

Fleurh Viktor, Fleury Joseph, Folletête, Henzelin, Hofstetter,
Käsermann, Macker, Rebetez, Ritschard Johann, Rosselet,
Roth in Kirchberg, Scheidegger, Schrämli, Schwab Gottfried,

Stettler Christian, Thönen, Zürcher, Zwahlen.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen
und genehmigt.

Nach dem Namensaufrufe sind 299 Mitglieder
anwesend. Abwesend sind mit E nts chul di g u ng:
die Herren Anker, Bohren, Burger Rudolf, Chodat, Cuttat,
Feune, Frotê, Geiser Friedrich Gottlieb, v. Gonzenbach,
Kehrli, Klaye, Kohli Johann, Manuel, Rieder, Scheurer,
Simon, Vogel; ohne Entschuldigung: die Herren
Bernard, Bohnenblust, Burger Peter, Därendinger, Eymann,

Tagesordnung:

Anzug

der Herren Karrer und Mithafte, lautend:

Der Regierungsrath wird eingeladen, mit thunlichster
Beförderung einen neuen Gesetzesentwurf betreffend
Besoldungserhöhungen vorzulegen.

(S. Seite 234 hievor.)

K a r rer. Mehrere Mitglieder des Großen Rathes haben
sich veranlaßt gefunden, den Anzug zu stellen und dem Großen
Rathe zur Erheblicherklärung zu empfehlen, es sei der
Regierungsrath einzuladen, mit thunlichster Beförderung einen neuen
Gesetzesentwurf betreffend Besoldungserhöhungen vorzulegen.
Es wird Ihnen allen in Erinnerung sein, daß der Große
Rath in seinen zwei letzten Sessionen ein neues Besoldungsgesetz

einläßlich berathen hat. Ich habe nicht nöthig, die
Gründe zu wiederholen, ans denen der Große Rath die
Erhöhung der Besoldungen nothwendig gefunden hat, und
ich will nur daran erinnern, daß er diese Gründe in
vollem Maße gewürdigt und das Gesetz einstimmig, d. h.
ohne Widerspruch angenommen hat. Dasselbe ist nun aber
nebst aüdern Vorlagen am 4. Mai abhin vom Volke
verworfen worden. Es war dies seit der Einführung des
Referendums das erste Mal, daß das Volk von dem Rechte der
Verwerfung Gebrauch gemacht hat. Es fragt sich nun, ob
der Große Rath diesen Entscheid ohne Weiteres hinnehmen,
als definitiven Volkswillen ansehen und die Hände in den
Schooß legen, oder aber^ein neues Gesetz berathen soll, um
dem Bedürfnisse nach Erhöhung der Besoldungen Rechnung
zu tragen. Wie Ihnen bekannt, war ich s. Z. einer der
entschiedensten Gegner des Referendums, vielleicht neben

Herrn v. Gonzenbach der Einzige, der im Großen Rathe mit
aller Entschiedenheit dagegen auftrat. Ich sah die Fälle
voraus, wie sie nun eingetreten sind, und glaubte, der
Große Rath werfe mit dem Referendum seine Verantwortlichkeit

auf das Volk. Heute nun handelt es sich nicht mehr
um die Frage, ob das Referendum zweckmäßig sei oder nicht.
Thatsache ist, daß es nun einmal existirt. Der Große Rath
muß sich daher mit dieser Stellung vertraut machen. Es
besteht hier ein ähnliches Verhältniß, wie bei dem sog.
Zweikammersystem: die Bundesverfassung sieht einen National-
und einen Ständerath vor, und wenn ein Beschluß gefaßt
werden soll, so müsse» beide Räthe einig sein; in ähnlicher
Weise müssen bei uns Volk und Großer Rath einig gehen,
um ein Gesetz zu erlassen.

Ich glaube nun, es liege in der'Stellung des Großen
Rathes, die Initiative in der Besoldungsfrage zu ergreifen,
und es handelt sich nach meiner Ansicht nur um die Frage,
ob der gegenwärtige Moment dazu passend sei. Ich muß
diese Frage aus zwei Gründen bejahe». Zunächst hat sich
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seit der Abstimmung in Betreff des Besoldungswesens Manches
bedeutend aufgeklärt, und es ist die Stimmung gegenwärtig
eine günstigere, weil die Folgen der letzten Volksabstimmung
sich bereits zu zeigen beginnen. Einzelne unserer tüchtigsten
obersten Beamten haben in Folge dieser Abstimmung ihre
Stellen niedergelegt, obwohl Mitglieder des Regierungörathes
und des Großen Rathes sich bemühten, sie zu bewegen, diese
Stellen beizubehalten. Man hat nun Mühe, für die erledigten

Stellen geeignete Persönlichkeiten zu finden. Im Weitern

haben auch auf verschiedene» Direktionen die bessern
Beamten ihren Chefs gekündet. Sollen wir nun warten,
bis die Austritte der bessern Beamten in dem Maße
zugenommen haben, daß darunter der ganze Staatsorganismus
leidet? Nein, sondern es liegt in der Stellung des Großen
Rathes, das Nöthige vorzukehren, um diesen Austritten Einhalt

zu thun. Der gegenwärtige Augenblick ist auch aus dem
Grunde zur Vorlage des neuen Gesetzes paffend, weil in
einem Jahre die Jntegralerneuerung des Großen Rathes
stattfindet. Es ist zweckmäßig, daß die Besoldungsfrage vorder

reglirt werde, damit der neue Große Rath weiß, welche
Besoldungen die von ihm zu ernennenden Beamten beziehen.
Der künftige Große Rath wird eine viel unparteiischere und
ruhigere Stellung einnehmen, wenn diese Angelegenheit
erledigt ist.

Wie soll nun die Sache an die Hand genommen werden

Entweder kaun der Große Rath dies von sich aus thun
oder den Regierungsrath beauftragen, eine Vorlage zu bringen.
In Folge von Vorbesprechungen, welche stattgefunden habe»,
glauben die Anzüger, es sei zweckmäßiger, den letzlern Weg
zu wählen. Wann soll nun die Vorlage gebracht werden?
Der Anzug sagt, „mit thunlichster Beförderung*. Dadurch
wird dem Regierungsrathe in Bezug auf den Zeitpunkt nichts
vorgeschrieben, sondern er kann mit der neuen Vorlage vor
den Großen Rath treten, wenn er dies für angemessen findet.
Ich möchte nicht vorschreiben, es solle die Vorlage mit
möglichster Beförderung geschehen, damit es nicht den

Anschein einer Uebereilung oder sogar einer Rechthaberei von
Seite des Großen Rathes habe. Dieß würde dem neuen
Gesetze im Volke nicht einen günstigen Boden verschaffen.
Nehmen wir die Sache mit ruhiger Ueberlegung in die Hand.
Wir wolle» unsere Pflicht thun, das Volk mag s. Z. die

seinige auch erfüllen. Aus diesen Gründen empfehle ich die

Erheblicherklärung des Anzuges.

Kurz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des Regierungsrathes.

Der Regierungsrath hat die Frage berathen, welche
Stellung er im Großen Rathe gegenüber dem soeben von
Herrn Karrer befürworteten Anzüge einnehmen wolle. Ich
habe den Austrag erhalten, dem Großen Rathe den Beschluß
mitzutheilen, welchen der Regierungsrath in dieser Sache
gefaßt hat. Er ist den Anzügern sehr dankbar für ihren Schritt
und erkennt vollständig an, daß der in Bezug auf die Beamten
eingetretene Nothstand seit der Abstimmung eher noch
zugenommen hat. Hätte der Regierungsrath nur das Loos der
Beamten ins Auge zu fassen, so würde er sich dem Anzüge
unbedingt anschließen, allein er verhehlt sich nicht, daß der
Wiederanhandnahme des Besoldungsgesetzes bedeutende
Schwierigkeiten entgegenstehen. Ich bin deßhalb beauftragt, beim
Großen Rathe den Wunsch auszusprechen, es möchte der
Anzug in dem Sinne erheblich erklärt werden, daß das
Besoldungsgesetz erst in der künftigen Verwaltungsperiode zur
Behandlung gelangen solle. Welches auch die Gründe
gewesen sein mögen, welche eine so bedeutende Mehrheit gegen
das Gesetz zu Stande gebracht haben, so kann man sich nicht
verhehlen, -daß eines der wesentlichste« Motive in der bet

vielen Stimmenden obwaltende« Befürchtung lag, es sei die
Durchführung des Besoldungsgesetzes ohne Steuererhöhung
nicht möglich. Man suchte allerdings in der Botschaft zu dem

Gesetze den Nachweis zu leiste», daß eine Steuererhöhung
nicht eintreten werde, indem man auf die günstigen Resultate
der letzten Staatsrechnungen hinwies und die Hoffnung
aussprach, es werden auch die künftige» Rechnungen ähnliche
Resultate ergeben. Es scheint aber, daß diese Mittheilungen
das Volk nicht ganz beruhigt haben. Der Regierungsrath
glaubt daher, es werde eher möglich sein, mit einem neuen
Besoldungsgesetze durchzudringen, wenn man zugleich den
Beweis leiste« könne, daß die Erhöhung der Besoldungen
keine Steuererhöhung zur Folge haben werde. Es wird aber
erst im neuen vierjährigen Budget nachgewiesen werden können,
daß die Besoldungserhöhung ohne Störung des Gleichgewichts
der Einnahmen und Ausgaben möglich ist. Der Regierungsrath

beantragt also die Erheblicherklärung in dem Sinne,
daß die Vorlage des imien Gesetzes erst in der nächsten Ver-
waltungsperiode stattfinden solle. Herr Karrer hat vorhin
erklärt, daß mit den Worten „mit thunlichster Beförderung"
dem Regierungsrath in keiner Weise vorgegriffen werden
solle. Es scheint mir aber, er wünsche, daß die
Volksabstimmung doch noch in der gegenwärtigen Verwaltungsperiode
stattfinde» solle. In diesem Punkte ist der Regierungsrath
mit den Herren Anzugstcllern nicht vollständig einverstanden.

Weber. Ich fürchte, wenn der Anzug erheblich erklärt
wird, so möchte dies vom Volke als Rechthaberei ausgelegt
werden. Ich stelle deßhalb den Antrag, es sei der Anzug nicht
erheblich zu erklären.

Stämpfli, Bankpräsident. Ich bin für Erheblicherklärung

des Anzuges und will der Regierung in Bezug auf
den Zeitpunkt der Vorlage des neuen Entwurfes nicht
vorgreifen. Dagegen möchte ich auf einen andern Punkt
aufmerksam machen, welcher nach meiner Ansicht gleichzeitig
erörtert werden sollte, nämlich die Frage einer Partialver-
fassnngsrevifion. Bei dem Beamtenstabe, welchen wir
gegenwärtig haben, ist es schwierig, die Besoldungen angemessen
zu erhöhen, ohne zu einer beträchtlichen Mehrausgabe zu
gelangen. Ich möchte deßhalb die Besoldungserhöhung mit
einer Reduktion des Beamtenstabes kombiniren und zwar mit
der Regierung beginnen, deren Mitgliederzahl ich von 9 auf
5 herabsetzen möchte. Diese 5 Männer könnte man dann
angemessen besolden. Ferner hätten wir, statt 9, 5Direktions-
kanzleicn und 5 Sekretäre, wozu tüchtige Männer gewählt
werden könnten. Ebenso könnten die Kopisten gehörig
bezahlt werden, wenn ihre Zahl vermindert würde. Auch die
Zahl der Oberrichter würde ich von 15 auf 1l oder 9 redu-
ziren. Es ist nicht nöthig, daß die Kriminalkammer aus
einem ständigen Kollegium von 3 Mitgliedern bestehe,
sondern es würde ein einziges Mitglied genügen, dem jeweilen
zwei Bezirksgerichtspräsidenten beigegeben würden, wie dies
im Kanton Zürich der Fall ist. Der Appellations- und
Kaffationshof könnte, statt aus 9, aus 7 oder 5 Mitgliedern
bestehen, wenn eine gehörige Besoldung es möglich machen
würde, tüchtige Männer an diese Stellen zu wählen.

Im Weitern sollte die Frage untersucht werden, ob in
Bezug auf die Bezirksbeamteuwahlen nicht ein anderer Modus
eingeführt werden könnte. Es ist gegenwärtig eine reine
Formsache, daß der Große Rath diese Wahlen aus einem
Vierervorschlag treffen muß. Seit 12 Jahren ist es etwa
4—5mal vorgekommen, daß der Große Rath eine von dem
Volksvorschlage abweichende Wahl getroffen hat. Warum
soltte man da dem Volke nicht die volle Souveränetät geben?
Von der RcduzirUng der Amtsbezirke will ich nicht rede»,
dagegen darauf aufmerksam machen, daß Ein Regierungs-
statthakter vielleicht 2—3 Bezirke versehen könnte, indem er
auf jedem Amtssitze je zwei Tage der Woche zubringen
würde. Auf diese Weise erhielten wir Männer, die sich

ausschließlich ihrem Amte und nicht, wie es gegenwärtig der Fall
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ist, vorherrschend der Landwirthschaft widmen würden. Endlich

kommt der Große Rath selbst hier in Betracht. Ist es

zweckmäßig, daß der Große Rath, welcher rein nur eine vor-
berathcnde Behörde mehr ist, aus 259 Mitgliedern bestehe?
Auch hier könnte eine wesentliche Reduktion eintreten und
sodann die einzelnen Mitglieder besser bezahlt werden; denn
ein Taggeld von Fr. 5 genügt nicht. Ich möchte also diese

Fragen gleichzeitig untersucht wissen. Was die Frage der
Volksabstimmung betrifft, so möchte ich diese l.etztere nicht erst

nach den nächsten Maiwahlen votnehmen lassen, sondern die

Vorlage dem Volke an dem Tage dieser Wahlen selbst
unterbreiten.

Furer. Gegenüber dem Anzüger, der dargethan hat,
daß das Volk den Großen Rath in^cine sehr unangenehme
Lage versetzt habe, bemerke ich, daß das Referendum —
vergessen Sie das ja nicht — nicht nur dafür da ist, Gesetze
anzunehmen, sondern auch zu verwerfen, und da das bernische
Volk einmal hier von der Regel eine Ausnahme gemacht hat,
so kann ihm dies eher zur Ehre gereichen, als zum Tadel.
Man mag darthun, wie man will, es sei nothwendig,
zweckmäßig, die Besoldungen zu erhöhen — ich will das nicht in
Abrede stellen — aber wir müssen nicht verkennen, daß
gegenwärtig, zu der Zeit, wo es dem Volke, vorgelegt worden ist,
eine allgemeine Bekümmerniß gewaltet hat: mehrere Jahre
haben wir hinter uns, wo der Landwirth und überhaupt das
Landvolk keine guten Jahre hatte. Und dann die
Grundsteuererhöhung die Grundsteuererhöhung, meine Herren!
Auf der andern Seite will ich mir nicht verhehlen, daß man
nicht die gehörigen Vorlagen gemacht hat. Das Volk hat
aus den Vorlagen entnommen, man werde von oben aus die
Beamten gut besolden und von unten aus werde wenig oder
nichts geschehen. Das hat das Volk in Erwägung gezogen,
und da haben sie sich gefunden in Masse, um Nein zusage».
Ich stelle den Antrag, für diesen Moment in den Anzug
nicht einzutreten.

Abstimmung.

Für Erheblicherklärung des Anznges
Dagegen

4. Mai abhin von dem Wahlkreise St. Immer übertragen
worden ist.

Mit Hochachtung!

P. Jolissaiut.

Der R e g i e r u n g s r a t h beantragt, es sei obigem
Gesuche in allen Ehren und unter bester Verdankung der
geleisteten ausgezeichneten Dienste zu entsprechen.

Teuscher, Vizepräsident des Regierungsrathes, als
Berichterstatter. Nachdem erst vor Kurzem der Regierungsrath

eines seiner besten Mitglieder durch den Rücktritt des

Herrn Kummer verloren hat, tritt schon wieder ein Verlust
ein. Der Regierungsrath spricht sein Bedauern über den
Rücktritt des Herrn Regierungspräsidenten Jolissaint aus und
beantragt, es sei seinem Entlassungsgesuche in allen Ehren
und unter bester Verdauknng der geleisteten ausgezeichneten
Dienste zu entsprechen.

Dieser Antrag wird genehmigt.

t39 Stimmen.
38

Entlaffungsgesnch des Herrn Oberrichter Leuenberger.

Der N e g i e r u » g s r a t h beantragt, es sei dem
Gesuche in allen Ehren und unter Verdankung der geleisteten
Dienste zu entsprechen.

Brunn er, Fürsprecher. Die Demission des Herrn
Oberrichter Leuenberger ist sehr zu bedauern. Herr Leuenberger

ist ein vortreffliches Mitglied des Obergerichtes, und
man hat deßhalb bereits Rücksprache mit ihm genommen, um
ihn zu bewegen, sein Entlassungsgesuch zurückzuziehen. Es
ist denn auch einige Aussicht vorhanden, daß dies geschehen
werde Da nun der Große Rath heute ohnehin nicht zu
einer Neuwahl schreiten könnte, so beantrage ich, es möchte
das Entlafsungsgesuch auf die nächste Session verschoben
werden.

Der Antrag des Herrn Brunner wird genehmigt.

Entlassnngsgesnch des Herrn Regiernngsrath
Jolissaint.

Dieses Gesuch lautet, wie folgt:

An den Großen Rath des Kantons Bern.

Bern, den 24. Mai 1873.

Herr Präsident,

Herren Großräthe!

Da das Programm, welches ich mir bei meinem Eintritt

in den Regierungsrath im Jahre 186.6 gestellt hatte, nun
i» seinen Hauptpunkten erfüllt ist, so reiche ich hiemit meine
Entlassung als Mitglied des Regierungsrathes auf den 1. Juni
nächsthin ein.

Von diesem Tage an werde ich das Mandat eines
Mitgliedes des Großen Rathes annehmen, welches mir am

Entlassimgsgesuch des Herrn Gerichtspräsidenten
Bangerter in Nidan.

Der R e g i e r u n g s r a t h beantragt, Herrn Bangerter
die nachgesuchte Entlassung in allen Ehren und unter
Verdankung der geleisteten Dienste auf 1. Juli nächsthin zu
ertheilen.

Dieser Antrag wird angenommen.

Interpellation

der Herren Kohler und Mithafte betreffend die Ausübung
der kirchlichen Funktionen in den katholischen Gemeinden des-

Jura, deren Pfarrer eingestellt sind.

(S. Seite 254 hievor.)
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Iolis s a int, Regierungspräsident, ais Berichterstatter
des Regierungsrathes. Obwohl die Interpellation in
formeller Beziehung zu wünschen übrig laßt, da sie au den
Regierungspräsidenten gerichtet tst, wahrend sie an den

Regierungsrath hätte gerichtet werden sollen, indent die Herren
Interpellanten diese Behörde anfrage», weiche Maßregeln sie

in Bezug auf die eventuelle Wieberbefetzung der Stellen der
in ihren Funktionen eingestellten Geistlichen getroffen habe,
— ist die Interpellation gieichwohi freudig begrüßt worden,
weil sie der Regierung Gelegenheit gibt, neuervlngs den von
ihr in dieser Angelegenheit eingenommenen Stanbpunkl
auseinanderzusetzen. Ich will auf oas Geschichtliche dieser Frage
nicht zurückkommen. Die denkwürdigen Berhanolungen, welche
in der letzten Großrathssessivn in diesem Saale startgefunoen
haben, und wobei tiefe Frage in allen ihren Beziehungen
geprüft wurde, sind noch in Ihrer Erinnerung. Ich
beschränke mich darauf, einige Hauptpunkte in Kurze zu
berühren. Wie Ihnen bekannt, haben am 29. Januar abhin
fünf Stände, welche die Mehrheit der zur Diözese Basel
gehörenden Kantone bilden, die dem Bischof Lachat bei seiner
Wahl ertheilte Bewilligung zur Besitzergreifung des bischöflichen

Stuhles zurückgezogen. Nachdem der Regierungsralh
die Beschlüsse der Diözefankonferenz genehmigt Halle, theilte
er den Regiernngsstatthaltern derjenigen Bezirke, in denen
sich katholische Kirchgemeinden befinden, den Wortlaut der

Beschlüsse dieser Konferenz durch ein Zirkulär mit. Gleich-
zeitig lud er die RegieruugSstatthalter ei», ein Exemplar
dieses Zirkulars den katholischen Geistliche»-amtlich zuzustellen
und sie aufzufordern, jeden amtlichen Verkehr mit dem Bischof
Lachat abzubrechen, da derselbe von der Mehrheit der Diozesan-
stände nicht mehr als Bischof anerkannt werde.

Die jurassischen Geistlichen haben sich einige Wochen
lang dieser Weisung des Regierungsrathes gefügt. Anfangs
Mai aber, nach der Rückkehr des Dekans von Delsberg von
Paris, welcher die von Abbö Cuttat im Jahre 1669 gespielte

.Rolle übernehmen zu wollen scheint, antwortete der katholische
Klerus des Jura, dem Drängen dieser unruhigen Person
nachgebend, durch eine Kollektivprotestation, welche in for-

sicht schleuderte. Es heißt darin wörtlich: „Die Geistlichen
des Jura nehmen das Verbot, welches ihnen die Regierung
von Bern auferlegt hat, nicht an und können dasselbe mehr
anerkennen. Ihr Gewissen verpflichtet sie, in fortwährendem
direktem Verkehr mit ihrem rechtmäßigen Bischof, Herrn
Lachat, zu bleiben, und mit Ehrerbietung und Unterwerfung
alle Mittheilungen und Schriftstücke entgegenzunehmen, welche

derselbe ihnen zukommen zu lassen für. gut finden wird, sie
erklären, daß sie weder eine» Verweser, noch einen Bischof
anerkennen werden, der durch die Dlözesanregierungen oder
durch ein abtrünniges Kapitel ernannt würde, und daß sie

ebenso jedes Projekt der Organisation des katholischen KultuS
zurückweisen, welches nicht vom Papste ausgeht." Angesichts
dieser Erklärung, durch welche die Absicht, den Beschlüssen
der Diözesankonferenz und des Regierungsrathes Widerstand
und Ungehorsam entgegenzusetze», offen an den Tag gelegt
wurde, konnte die Haltung, welche der Regierungsrath
einzunehmen harte, keinen Augenblick zweifelhaft sein. Am 18. März
beschloß er, die in offenem Kriege mit der Regierung befindlichen

Geistlichen in ihren kirchlichen Funktionen einzustellen
und beim Appellations- und Kassationshofe auf ihre Abberufung

anzutragen. Von der Ansicht ausgehend, daß
wahrscheinlich die meisten Unterzeichner der an die bürgerliche
Gewalt gerichteten Herausforderung unter dem Drucke der
Dekane oder anderer geistlichen Würdenträger, deren Werkzeuge

sie nur zu häufig sind, gehandelt haben, gewährte ihnen
der Regierungsrath eine Frist von 14 Tagen, um über die
Tragweite ihrer Widerstandserklärung nachzudenken, und bot

Denjenigen, z die ihre Unterschrift zurückziehen würden, an,
den Abberufungsanlrag zurückzuziehen und sie, wie bisher in
ihren Funktionen zu belassen. Wir sind überzeugt, baß
Mehrere zu einer andern Ansicht gekommen wären und von
diesem Anerbieten Gebrauch gemacht habe» würden, wenn
iilcht ein gewisser Dekan den Einfluß seiner Stellung dazu
mißbraucht hätte, die Geistliche» zu bewegen, auf dem von
ihnen eingeschlagenen falschen Wege zu verbleiben.

Nachdem der Große Rath das Vorgehen des Regierungsrathes
nahezu einstimmig genehmigt halte, duldete dieser, mit

Rücksicht auf die religiösen Bedürfnisse der Bevölkerung
wahrend der Osterzett, die Fortsetzung der kirchlichen
Funktionen durch die eingestellten Geistlichen. Da diese aber diese
Vergünstigung dazu mißbrauchten, die Bevölkerung aufzureizen

und die öffentliche Ruhe zu stören, so erließ der Re-
gierungSrath unterm 26. April eine Verordnung, um diesen
Mißbräuchen ein Ziel zu setzen. Die strenge Befolgung dieser
Verordnung, welche das leidenschaftliche Benehmen der Geistlichen

und die Äufrechthaltung der öffentlichen Ruhe gebot,
hat einige Kirchgemeinben in Verlegenheit gesetzt. Es beschloß
nun der RegierungSrath auf das Begehren seiner Vertreter
in den Bezirken und einiger Gemeindsbehörden, offiziöse
Schritte zu thun, um würdige katholische Geistliche zu
bewege», diejenigen Kirchgemeinden, welche ihre Dienste
anzunehmen bereit wären, zu versehen und zwar während der
Dauer der Einstellung provisorisch und definitiv, wenn die
Abberufung ausgesprochen werden würde. Der Regierungsrath
hat aus seinen daherigen Absichten kein Geheimniß gemacht.
Sie sind mit deutlichen Worten im Protokolle seiner Sitzungen
enthalten, welches allen Mitgliedern des Großen Rathes zur
Einsicht offen steht. Zudem hatte er um so weniger ein Motiv
zur Verheimlichung, als diese Schritte durch das Interesse
geboren waren, mit welchem jede republikanische Behörde die
moralischen und religiösen Bedürfnisse der Bevölkerung zu
befriedigen suchen soll. Die Absicht, welche die Regierung
bei diesem schritte hatte, war einzig die, de» katholischen
Kirchgemeinden, welche dazu das Bedürfniß fühlen, in jeder
Beziehung achtungswerthe Geistliche zur Verfügung zu stellen.
Sie wollte sie ihnen keineswegs aufdringen, sondern sie nur
den Kirchgemeinden anbieten, die ihnen ihr Zutrauen schenken
würden, damit in diesen Kirchgemeinden die kirchlichen
Funktionen wieber ausgeübt werben können. Indem der
Regierungsrath sein Möglichstes that, um den katholischen
Kirchgemeinden Geistliche zu verschaffen, damit sie ihren religiösen
Bedürfnisse» Genüge leisten können, wollte er auch den
Führern der klerikalen Opposition den Vorwand nehmen,
den sie heuchlerisch ausbeuten, und welcher bezweckt, die
Bevölkerung glauben zu machen, daß die Absetzung der
widerspenstigen Geistlichen gegen ihren Glauben, ihre Religion
gerichtet sei. Diese Führer leiten die Bevölkerung irre, wenn
sie die Persönlichkeit der eingestellten Geistlichen mit der
Religion verwechseln, zwei Dinge, die doch ganz verschieden
sind und welche unglücklicherweise nur zu häufig verwechselt
werden. Der Regierungsrath hofft, wenn seine Schritte
Erfolg haben, den katholischen Kirchgemeinden beweisen zu
können, daß die Herren Unruhstifter Vautrey und Genossen
für die katholische Religion und den katholischen Kultus nicht
unentbehrlich sind; diese Religion und dieser Kultus existiren
an andern Orten auch ohne sie und werden sie überleben.

Um den Kirchgemeinden würdigere Geistliche zu verschaffen,
als diejenigen, welche sie täuschen und sie in persönlichem
Interesse in beständiger Agitation halten, welche, statt
Eintracht und Unterordnung unter die Landesgesetze und die
Behörden zu predigen, statt die Tröster der leidenden Herzen zu
sein, den Frieden der Familien stören und zur Auflehnung
gegen die gesetzliche Ordnung reizen, — hat der Regierungsrath

in den katholischen Kantonen der Schweiz und in den

benachbarten Stgaten Nachforschungen angestellt. Es ist ihm
nicht möglich, schon jetzt mit Sicherheit zu sagen, welches das
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Resultat dieser Schritte sein wird. Er kann heute nur das

erkläre», das; die ersten Nachrichten befriedigend sind. Dieß
sind die Schritte, welche n: dieser Angelegenheit gethan
worden sind.

Herr Präsident, meine Herren! Enthalten nun diese

Thatsachen einen Angriff auf die Glaubens- und Gewissens-,
auf die Kultusfreiheit, mit einem Worte auf die religiöse
Freiheit, wie die eingestellten Geistlichen, die ultramontane
Partei und speziell ihre Organe in der Presse täglich behaupte»
und laut i» die Welt hinausschreien, um die Bevölkerung zu
täuschen? Offenbar nicht, und der Große Rath weiß dieß

vollkommen. Wenn ich mir erlaube, auf diese Frage
zurückzukommen, welche für Sie nicht zweifelhaft ist, so geschieht
dieß nicht in der Absicht, den Großen Rath zu überzeugen,
da er hierüber vollständig edifizirt ist. Was ich sage, ist
hauptfächlich an die katholische Bevölkerung des Jura gerichtet,
zu welcher ich frei und offen sprechen will, um sie über den

wahren Charakter des gegenwärtigen Konfliktes zwischen der

bürgerlichen Gewalt und dem ultramvntanen Klerus ins Klare
zu setzen. Möge diese Bevölkerung, welche momentan irre
geleitet ist durch störrische Persönlichkeiten, die seine
Aufrichtigkeit und Leichtgläubigkeit ausbeuten, wissen, daß es sich

in diesem Konflikte um keinerlei Verletzung der großen Prinzipien

der Gewissens- und Kultusfreiheit bandelt, welche in
den Revolutionen von 1789 und 1831) errungen worden und
durch unsere Verfassung von 184ti gewährleistet sind. Die
liberale Regierung des Kantons Bern hält diese Prinzipien
in Ehren, welche einen Theil ihres politischen Programmes
ausmachen und von ihr beilig gehalten werden sollen. Diese
Prinzipien sind in dem Kampfe, welchen der ultramontane
Klerus gegen die Staatsbehörde begonnen hat, nicht direkt
betheiligt. Es handelt sich vielmehr um eine administrative
Frage von der höchste» Tragweite, um den Grundsatz der
Aufrechthaltung der gesetzlichen Ordnung durch die Unterordnung

der Beamten — seien es weltliche oder geistliche —
unter das Gesetz und die obern Behörden des Staates. Mit
Rücksicht auf dieses Prinzip, welches die Grundlage unserer
republikanischen Institutionen bildet, haben die Diözesan-
stände die dem Bischof Lachat bei seiner Ernennung ertheilte
Bewilligung zur Besitzergreifung des bischöflichen Stuhles
zurückgezogen, als er dem konfessionellen Krieg Vorschub
leistete und die Entscheidungen der bürgerlichen Behörden
mißachtete. Aus dem gleichen Grunde hat der Regierungsrath
die jurassischen Geistlichen als öffentliche Beamte eingestellt,
als sie der Regierung offen den Krieg erklärten, indem sie

mit stolzem Höhne verkündeten, daß sie ihre Verordnungen
und Beschlüsse nicht achten werden. Was sollte der Regierm/gs-
rath gegenüber diesen widersetzlichen, ja aufrührerischen
Handlungen thun? Konnte er sie dulden? Offenbar nicht; denn
dieß hätte in der Staatsverwaltung zur Anarchie geführt und
alle Achtung vor den bürgerlichen Behörden zerstört. Bevor
sie den obern Staatsbehörden den Gehorsam stolz aufkündeten,
hätten die renitenten Geistlichen doch wenigstens ihre
Demission als öffentliche Beamte einreichen sollen. So lange sie

aber ihre öffentlichen Fnuktionen auszuüben beabsichtigten,
war es ihre, wie überhaupt aller Beamten der Republik, erste

Pflicht, zu gehorchen und sich den Gesetzen und den gesetzlich
konstituirren Behörden zu unterwerfen.

Der gegenwärtige Konflikt, welchem gewisse betheiligte
Persönlichkeiten den Charakter der religiösen Unterdrückung
und Verfolgung zu geben suchen, reduzirt sich also auf eine
persönliche Frage der Widersetzlichkeit öffentlicher Beamten
und auf die Maßregeln, welche die mit der Aufrechthaltung
des Friedens und der Wahrung der gesetzlichen Beschlüsse
betrauten Behörden zu treffen genöthigt waren. Daß die
Religion in Gefahr sei, die Kültusfreiheit verletzt werde, davon
ist nicht im Mindesten die Rede.

Um zu beweise», daß es sich nur um eine persönliche
und administrative und nicht um eine religiöse Frage handelt,

erlaube ich mir, folgende Vergleichung aufzustellen: Ich setze

den Fall, daß sämmtliche Kehrer in den katholischen Schulen
des Jura sich weigern, den Beschlüssen der Erziehungsdirektion
oder des Regierungsrathes zu gehorchen. Niemand würde
sich darüber verwundern, wenn man sie in diesem Falle sofort
einstellen und beim Appellationshofe auf ihre Abberufung
antragen würde. Könnte man dann sagen, daß diese
administrativen Maßregeln ei» Eingriff in den Grundsatz der
.Lehrfreiheit seien? Durchaus nicht. Die Lehrer würden durch
andere ersetzt, und damit wäre die Sache abgethan. Ich
verweise hier auf Vorfälle ans der 185l)cr Periode. Einer der
Unterzeichner der Interpellation und ein früherer Erziehungs-
direktor, welcher in diesem Saale an seiner Seite sitzt, werden
sich erinnern, daß damals der Sprechende als Lehrer eingestellt

und sodann vom Appellationshofe abberufen worden
ist, weil er in einem etwas lebhaften Tone, der als Mangel
an Respekt angesehen wurde, vom Herrn Erziehungsdirektor
Aufschluß über seine Weigerung, ihn als Lehrer von Noir-
mont zu bestätigen, verlangt hatte. Und wurden nicht Herr
Kohler selbst als Professor, sowie Herr Cuenin in der nämlichen

'Periode eingestellt, weil sie Lieder gesungen hatten, die man
als revolutionäre betrachtete? Trotz dieser Einstellung«.'!; und
Abberufungen haben der öffentlich/ Unterricht, die Schule in
Noirmonk und das Collège in Pruntrut nicht gelitten. Weder
ich noch Herr Kohler waren im Lehramte unersetzlich. Das
Nämliche wird der Fall sein auf dem Gebiete der katholischen
Religion, wenn die eingestellten Geistlichen abberufen sein
werden. Sie werden ersetzt werden, und die katholische
Religion wird nach meinem Dafürhalten dabei nur gewinnen,
wenn die Kirchgemeiuden gute und würdige Geistliche wählen,
wie mau zu hoffen berechtigt ist.

Höre man also auf, die Bevölkerung mit dem Gespenst
der Religionsgefahr und der religiösen Verfolgung zu schrecken.
Wer gefährdet die Religion und verfolgt das Volk? Es sind
die durch Eitelkeit irre geleiteten, mit Neid und Mißgunst
erfüllten Geister, welche, um ihren Ehrgeiz oder ihren Stolz-
zu befriedigen, die Religion in das Gebiet der Politik hineinziehen

und sie wie eine Waare, wie ein Mittel, um zu ihrem
Zwecke zu gelangen, ausbeuten, Diejenigen, welche die
konfessionelle Intoleranz predigen, die Gewissen ängstigen, statt
sie zu tröste.«, mit einem Worte Diejenigen, welche ihre
persönlichen Interessen mit denen des Himmels vermengen, und
welche auf die Leichtgläubigkeit der Bevölkerung spekuliren,
damit fie diese Vermengung der weltlichen Interessen des
Priesters mit denjenigen der Religion zugebe. Es sind auch

Diejenigen, welche sich als Märtyrer hinstellen, während sie

einfach Beamte sind, die sich gegen die Staatsbehörden und
Staatsgesetze aufgelehnt haben. Möge daher die katholische
Bevölkerung einmal zwischen der Religion und der Person
des Geistlichen unterscheiden lernen möge sie wahrhaft christliche

Geistliche zu erhalten suchen, welche Frieden, Liebe nnd
Brüderlichkeit predigen, statt Haß und Zwietracht im Schooße
der Kirchgemeinden zu säen; dann werden die Religion, wie
ihre Priester geachtet sein! Es wird ein Augenblick kommen
— ntid wir glauben, derselbe sei nicht mehr in weiter Ferne -,
wo das katholische Volk des Jura diesen Unterschied zu machen
wissen »nd seine wahren Freunde, Diejenigen, welche sein
moralisches Wobl, seine geistige und religiöse Emanzipation
aufrichtig gewollt, erkennen wird. An diesem Tage werden
Diejenigen, welche die Unwissenheit des Volkes ausbeuten
und aus dem fanatischen Schrei der Religionsgefahr Kapital
schlagen, zum Glücke des Volkes entlarvt werden. (Lebhafter
Beifall.)

Mit dieser Auskunft ist die Interpellation erledigt.



(29. Mai 1373.) 259

Dekretsentwurf

betreffend

die Uebertragung der Broyethalbahn ans bernischem

Gebiete an die Jurabahngesetlschaft.

Der Große Rath des Kantons Bern,
nach Einsicht des Beschlusses der Aktionärversammlung

der Broyethalbahngesellschaft vom >2. April 1873 und des
Beschlusses der Aktionärversammlung der Jurabahngesellschaft
vom 11. Mai 1873.

in Vollziehung des Dekrets vom 29. März 1873,
auf den Antrag des Regierungsrathes

beschließt:
Art. 1.

Die Uebertragung der auf bernischem Gebiet befindlichen
Strecke der projektirten Eisenbahn von Lyß nach dem Broye-
thal an die bernische Jurabahngesellschaft wird genehmigt.

Art. 2.

Die der Broyethalbahn durch Dekret vom 29. Januar
1872 zugesicherte Staatsbetheiligung an der Erstellung dieser
Linie von Fr. 590,000 wird an die beruische Jurabahngesellschaft

übertragen, wobei die in dem angeführten Dekrete
enthaltenen an diese Aktienbetheiligung geknüpften Bedingungen
vorbehalten bleiben.

Art. 3.

Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieses Dekrets
beauftragt.

Hartmann, Regicrungsrath, als Berichterstatter. Das
Dekret, welches Ihnen zur Berathung vorgelegt wird, ist
lediglich die Ausführung des Beschlusses des Großen Rathes
vom 29. März abhin betreffend die Broyethalbahn. Sie
erinnern sich nämlich, daß Ihnen in der letzten Session von
Seite der Broyethalbahngesellschaft ein Finanzausweis
vorgelegt wurde. Sie haben demselben die Genehmigung nicht
ertheilt, weil er einerseits an verschiedenen Mängeln litt, und
weil anderseits eine Fusion mit den Westschweizerischen Bahnen
angebahnt wurde, welche die Abtretung der Broyethalbahn
an diese letztere bezweckte. Um nun diese Abtretung, in Bezug
wenigstens auf die Linie auf bernischem Gebiete, und damit
den direkten Anschluß der Westschweizerischen Bahnen an die
Centralbahn, wodurch unsern eigenen Bahnen der Verkehr
abgeschnitten worden wäre, zu verhindern, beschloß der Große
Rath unterm 29. März, den Finanzausweis der Broyethalbahn

bei der gegenwärtigen Sachlage nicht zu genehmigen,
zugleich sprach er aber die Absicht aus, für den Bau und
Betrieb dieser Bahn auf bernischem Gebiete selbst zu sorgen.
Diesen Beschluß hat der Regicrungsrath dem Bundesratbe
mitgetheilt, und dieser letztere hat die Broyethalbahngesellschaft
zur Vernehmlassung eingeladen.

Mittlerweile, am 12. April abhin, trat d'ie Aktionärversammlung

der Broyethalbahn zusammen, welcher der Fusionsvertrag

mit den Westschweizerischen Bahnen vorgelegt wurde.
Dieser Vertrag sieht drei Alternativen vor: nach'der einen
würde die ganze Broyethalbahn in die Fusion mit den West-
schweizerischen Bahnen eintreten; die zweite Alternative sieht
bloß den Eintritt der Linie auf Freiburger und Waadtländer
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untk die dritte nur denjenigen ans Waadtländer Gebiet vor.
Nach Anhörung des Berichtes ihres Verwaltungsratbes und
Einsichtnahme des großräthlichen Dekrets hat die Aktionär-
Versammlung der Broyethalbahn am 12. April beschlossen, es
sei- der Fnsionsvertrag nur in Bezug auf die Abtretung der
Linie auf waadtländischem Gebiete genehmigt. In Bezug auf
die Strecke auf bernischem Gebiete wurde folgender Beschluß
gefaßt: „?our co qui cvnoeino l«z trvnyon à Is krontiöro
trjboui'Aeoiso dos brsssus à 1-^88 (psriio bsrnowv), Is oon-
0088ÍUN on 80IS Lt-dà svoc t()U8 Iv8 dic>it8 et clisr^e8 qui
8Z rsUsekvnt s I'Ltst de kerne ou à Is OompsANi's do son
elioix qui en surs tsit Is dernsnde". Bereits Vie
Aktionärversammlung der Broyethalbahn hat also den Fall vorgesehen,
daß der Kanton Bern den Bau dieser Strecke selbst übernehme
oder ihn einer andern Gesellschaft übertrage. Es wurden nun
mit der Jurabahngesellschaft Unterhandlungen angeknüpft und
zwar auch in Bezug auf die Uebernahme der Strecke Fräschelz-
Murten. Am 11. Mai abhin faßte die in Delsberg zusammengetretene

Aktionärversammlung der Jurabahngesellschaft den
Beschluß, den Bau und Betrieb der Broyethalbahn von Lyß
bis Murten zu übernehmen, und zwar in dem Sinne, daß
die vom Staate und den Gemeinden zugesicherten Subventionen
der Jurabahn zufallen und diese dagegen Aktien ausstellen
würde. Nun werden allerdings diese Subventionen zum Baue
der Linie nicht genügen, und es wird nöthig werden, das
Aktienkapital zu vervollständigen. Dieß wird sich aber ohne
Schwierigkeit durchführen lassen, weil die Mittel der
Jurabahngesellschaft es gestatten, Etwas auf diese Aktienbetheiligung
zu verwenden. Ich erinnere nur daran, daß bei dem

Vergebe» der beiden Doubstunnels eine Ersparniß von mehr
als einer halben Million gegenüber dem Kostenvoranschlage
gemacht worden ist. Was die Beschaffung des Obligationeu-
kapitals betrifft, so hat die Jurabahngesellschaft zu diesem-
Zwecke bereits Unterhandlungen angeknüpft, die ohne Zweifel
zum Ziele führen werden.

Ich füge noch bei, daß die Erwerbung dieser Linie durch
die Jurabahngesellschaft im Interesse der bernischen
Eisenbahnpolitik liegt, wie dieß bereits in einem frühern Rapporte
mitgetheilt worden ist. Wir müssen zu verhindern suchen,

daß die beiden mächtigen Gesellschaften der Westschweizerischen

Bahnen und der Centralbahn einander in Lyß die Hand
reichen und so den Verkehr und die Einkünfte unserer Linien
schmälern. Ich mache ferner darauf aufmerksam, daß, wenn
die Jurabahn diese Linie ausführt, dann auch eine Ersparniß
erzielt werden kann, indem es nicht mehr nöthig sein wird,
auf der Linie Neuenstadt-Biel ein zweites Geleise zu legen,

was sonst nicht umgangen werden könnte, da der Verkehr
zwischen der Ost- und der Westschweiz eine bedeutende

Vermehrung erlitten hat. Die Legung eines zweiten Geleises auf
der genannten Linie würde eine beträchtliche Ausgabe veranlassen,

da bedeutende Felssprengungen gemacht werden müssen.

Wie bereits bemerkt, hat sowohl die Aktionärversammlung

der Broyethalbahn, als diejenige der Jurabahn die

Uebertragung der Linie an die letztere beschlossen. Es handelt

sich nun noch darum, daß der Große Rath diese

Uebertragung genehmige. Dies wird im § 1 des vorliegenden
Dekretsentwnrfes beantragt. Der § 2 bezieht sich auf die

Subvention. Das Dekret vom 4. November 1871, welches

am 20. Januar 1872 vom Volke angenommen worden ist,

sagt im § 1: „Der Kanton Bern betheiligt sich unter den

nachfolgenden Bedingungen an der Erstellung einer Eisenbahn

von Lyß nach dem Broyethal über Murten durch

Uebernahme von Aktien im Betrage von Fr. 500,000." Es
wird nun beantragt, es möchte diese Subvention, da sie für
diese Linie gegeben wurde, an die Jurabahngesellschaft
übertragen werden, und »war unter den im Dekret vom 20. Januar
1872 enthaltenen Bedingungen, welche dahin gehen: „Die
Gemeinden und Privaten der betheiligten bernischen Landes-
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gegenk haben Aktien im Betrage von wenigstens Fr. 200,Ü00

zu übernehmen. Die Unternehmungsgesellschaft hat sich über
ein Subventions- oder Aktienkapital von wenigstens vier
Millionen Franken, d. h. der Hälfte der Summe
auszuweisen, welche nach den Vorstudien das Unternehmen im
Ganzen erfordert. Das Obligationenkapital darf die Hälfte
d«v angenommenen Erstellungskoste» nicht übersteigen." Es
versteht sich von selbst, daß diese Bedingung sich blos auf die
Strecke auf bernischem Gebiet« bezieht. Im Weitern bestimmt
das Dekret vom 29. Januar 1872: „Die Einzahlung der
Aktien des Staates findet nur auf spezielle» Beschluß des

Großen Rathes und erst statt, nachdem die Linie gehörig
vollendet und auf der ganzen Länge von Lyß bis zum
Anschluß an die Oronliuie dem Betrieb übergeben sein wird."
Die weiftrn Bedingungen sind untergeordneter Natur, und
ich will fie daher nicht verlesen. — Ich empfehle die Annahme
des vorgelegten Dekretsentwurfes.

v. Bstreu. Ich bin einverstanden mit ds« Eisenbahn-
Politik, welche das fragliche Stück der Broyethalbahn zu
acquiriren sucht. Ich möchte aber bei diesem Anlasse eine
Frage zur Erläuterung der Situation stellen. Die Jurabahn
hat bekanntlich eine» Vertrag mit der französischen Ostbahn
abgeschlossen, über dessen Tragweite nicht Jedermann im
Klaren ist. Ich habe bei der Behandlung der Jurabahn-
augeiegenheit gerne dazu gestimmt, indem ich Vertrauen auf
diq Männer setzte, welche in dieser Sache verhandelt hatten.
Ich wünsche aber, daß über diesen Vertrag noch nähere
Auskunst ertheilt werde» möchte, um so mehr, als es sich nun
darum handelt, ein neues Bahnstück für die Jurabahn zu
erwerben und mit Staatssubvention zu bauen, auf welches
der Vertrag der französischen Ostbahn sich auch erstrecken
wird.

Herr Präsident^ Es wäre vielleicht angemessen, für
diesen Gegenstand eine Kommission niederzusetzen.

v. Büren erklärt sich damit einverstanden.

Der Große Rath genehmigt diesen Antrag und es
werden nun zu Mitgliedern dieser Kommission sofort
bezeichnet:

Herr Stämpfli, Bankpräsident,

„ Steiner,

„ Bucher.

Gewählt ist somit Herr Paul Migy, bisheriger
Vizepräsident.

Hur Beschleunigung der vorzunehmenden Wahlverhandlungen

wird das Büreau verstärkt durch die Herren v. Erlach
und Wyß.

2) Zweier Vizepräsidenten des Großen Rathes.

Von 193 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Zyro
„ Karrer.
''

Fr. Michel 49 ^

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

v. Sinner

129 Stimmen
120
59
49

Gewählt sind somit die Herren Karl Zyro und Karl
a r r è r.

3) Zweier Stimmenzähler des Großen Rathes.

Von 134 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Huber 177 Stimmen
t70

„ Hügli 4

„ Lehmann-Cunier 3

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Gewählt sind also die Herren Fritz Huber und Aims
Gobat, bisherige Stimmenzählcr.

4) Eines Mitgliedes des Regiernngsrathes.

Von 195 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Pfarrer Ammann 92 Stimmen
Fürsprecher Ritschard 9 t
Pfarrer Wähler 2
Pfarrer Hirsbrunner 1

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Da dieser Wahlgang kein definitives Resultat geliefert
hat, so wird zu einem zweiten geschritten.

Wahlen:
1) Eines Präsidenten des Großen Rathes.

Von 174 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Migy
Zyro

„ v. Sinner
„ Karrer.

98 Stimmen

»
7

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Zweiter Wahlgang.
Von 207 Stimmenden erhalten im zweiten Wahlgang« :

Herr Ritschard 104 Stimmen
Ammann
Hirsbrunner.

Leer

wt
1

1 Stimmzeddrl.

Gewählt ist also Herr Johann Ri tschard, Fürsprecher,
in Aarmühle.
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5) Eines weitem Mitgliedes des Negierungsrathes.

26t

Von 193 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Paulet, Grundsteucrdirektor 121 Stimmen

„ Pfarrer Amman» .42 „
v. Wattenwyl, Regierungs-

statthalter .19 „
„ Antoine, Oberrichter 7 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Es ist somit gewählt Herr Hippolyt Paulet, Grundsteuer.

und Katasterdirektor, in Pruntrut.

6) Eines Regierungspräsidenten.

Von 169 Stimmende» erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Teuscher 114 Stimmen

„ Kurz 54 «
Kilian 1

7) Eines Steuerverwatters.

Von 11 l Stimmeàn erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Gaßmann 102 Stimmen

„ Lüthi 3 „
„ Chatelanat 1 »

„ Stähli 1 „
Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Gewählt ist somit Herr Albert Gaßmann, Adjunkt des
KantonSkassters.

Herr Fürsprecher Scheurer 61 Stimmen

„ „ vr.Lindt 28 „
„ „ Hofer 2 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Es ist gewählt Herr Alfred Scheurer, Fürsprecher, in
Sumiswald.

10) Eines WaffenkommÄndsnte« der Kavallerie.

Von 104 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Feller 91 Stimmen

„ Hügli 5 „
Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Gewählt ist somit Herr Johann Gottfried Fell er, von
Noflen, in Thun.

Gleichzeitig wird Herrn Feller der Majorsgrad ertheilt.

Gewählt ist also Herr Wilhelm Teuscher, bisheriger
Vizepräsident des Regierungsrathes.

11) Zweirr Kommandanten der Infanterie.
»

Von 112 Stimmendem erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Neuhaus 99 Stimmen
kl Marti 97

„ Jolissaint 2

„ Moser... 1

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Gewählt sind somit die Herren Major Friedrich Marti,
von Sumiswald, in Bern, und Major Franz Reuhaus,
von Viel.

8) Eine« Bhmgrtdverwatters.

Von 102 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Stähle... 90 Stimmen
„ Lüthi 5 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Gewählt ist also Herr Johann Friedrich Stähli,
Sekretär der Steuer- und Ohmgeldverwaltung.

9) Eines Ersatzmannes des Kdergerèchts.

Von 102 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgang«:

Vortrage der Bsudirektio«.

1) Erstellung von Archivräumen zum Amthause

zu Bern.

Der Regierungsrath beantragt die Genehmigung
des Planes über diesen auf Fr. 25,500 veranschlagten Bau.

Kilian, Baudirektor, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Bereits seit Jahren entsprechen die Räumlichkeiten

im Amthause in Bern dem Bedürfuifse nicht mehr. Es
betrifft dies sowohl die Lokalitäten der Justiz- und
Polizeidirektion und der Centralpolizei, als diejenigen des

Regierungsstatthalters und theilweift des Gerichtspräsidenten und
des Amtschaffners. Eine Untersuchung der Frage, wie diesem

Uebelstande abgeholfen werden könne, hat ergeben, daß eine

zweckmäßigere Vertheikmg der Räumlichkeiten vorgenommen
werden könnte. Dabei ist aber die Erstellung von
Archivräumen absolut nothwendig, da die Archive viel zu kein
sind, so daß die Akten theilweise auf d«m Estrich unter-



262 (29. Mai 1873.)

gebracht werden mußten. Es soll nun nach dem vorliegenden

Projekte hinten im Garten des Amthauses, wo bereits
zwei Räumlichkeiten vorhanden sind, ein Gebäude errichtet
werden, das fünf große Archivräume für die Justizdirektion,
das Regierungsstatthalteramt, die Centralpolizei, die Amts-
gerichtschreiberei und die Amtschaffnerei enthalten und den

Bedürfnissen vollständig entsprechen wird. Die betreffenden
Beamten haben sich mit dem Projekte, einige untergeordnete
Dispositionen abgerechnet, einverstanden erklärt. Die Kosten
des Baues sind auf Fr. 25,509 devisirt, wovon in. diesem
Jahre Fr. 3,000 zur Verwendung kommen sollen. Es wurde
den» auch ein bezüglicher Ansatz in das Büdget aufgenommen.
Ich empfehle Namens des Regierungsrathes den vorliegenden
Plan zur Genehmigung.

Genehmigt.

2) Nidau-Hagneck-Straße.

Der Regierungsrath legt folgenden Dekretsentwurf

vor:

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrathcs,

ertheilt hiemit dem von den Gemeinden Nidau, Jpsach,
SutzfLattrigen, Mörigen, Gerlafingen, Täuffelen und Hagneck
bestellten Ausschusse für den Neubau der Nidau-Hagneckstraße
auf Grundlage der genehmigten Pläne das Expropriationsrecht

und der Bäudirektion die Ermächtigung, sich nothwendig
erzeigende Abänderungen von sich aus und ohne
Entschädigungsfolge für den Staat anzuordnen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Unterm
24. Februar abhin haben Sie den Bau der Nidau Hagneckstraße

beschlossen und den ausführenden Gemeinden einen
Staatsbeitrag bewilligt. Diese verlangen nun die Ertheilung
des Expropriationsrechtes, da bei Ausmittlung der
Landentschädigung von verschiedenen Eigenthümern Schwierigkeiten
erhoben worden sind. Die die Gemeinden vertretende
Baukommission hat den gesetzlichen Requisiten Genüge geleistet,
indem sie den Plan öffentlich aufgelegt hat. Es ist eine
Einsprache eingelangt, welche aber nicht die Expropriation,
sondern mehr den Straßenbau selbst betrifft. Sie bezieht
sich nämlich auf ein Seitensträßchen, welches mit der Hauptstraße

bis in die Ortschaft Sutz-Lattrigen gebaut werden soll,
sowie auf die Anfahrten zu der Straße. Diese Einsprache
hat also mit der eigentlichen Expropriationsfrage nichts gemein.
Ich empfehle die Annahme des vorliegenden Dekretsentwurfes,
der in der üblichen Form abgefaßt ist.

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Vizepräsident Zyro übernimmt den Vorsitz.

3) Simmenthalstraffe, Korrektion bei Latterbach.

Der Regier u n g s r ath empfiehlt folgende Schlußnahmen
zur Genehmigung: '

1. Dem vorgelegten Plane für die Korrektion
einer Strecke der Simmentbalstraße bei Latterbach,
nach der Linie Altisackerbruch-Bundsegg-Bruni, xvird
die Genehmigung ertheilt und das Kostenbetreffniß des
Staates bei diesem Unternehmen auf Fr. 25,000
festgesetzt, zahlbar nach Mitgabe der Büdgetansätze.

2. Dieser Straßenbau soll solid und kunstgerecht,
nach den Vorschriften der Baudirektion ausgeführt
werden, welche hiemit ermächtigt wird, allfällig im
Interesse des Baues sich erzeigende Abänderungen von
sich aus und ohne Entschädigungsfolge für den Staat
anzuordnen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Simmenthalstraße bedarf »och auf mehreren Strecken der
Korrektion. Es ist dies namentlich der Fall auf der Strecke
zwischen der Port hinter Wimmis und Erlenbach. Vor drei
Jahren wurde eine Korrektion oberhalb Erlenbach, zwischen
der sog. Wösch und der Lochmatte, vorgenommen, die sich
als sehr wohlthätig erzeigt hat. Die Baudirektion hätte
gewünscht, die Korrektion der Simmentbalstraße sofort fortsetzen
zu lassen, allein es war dies nicht möglich, weil auf der
Zweisimmen-Saanenstraße eine große Brücke erstellt werden
mußte, die große Summen in Anspruch nahm, deren
Aufnahme auf das Kredittableau nothwendig war. Obwohl aus
diesem Grunde die weitern Korrektionen auf der
Simmenthalstraße einstweilen sistirt werden mußten, wurde gleichwohl
bereits vor mehreren Jahren ein Plan für die Korrektion
zwischen Erlenbach und der Port, sowie für diejenige zwischen
ersterem Orte und der Wösch aufgenommen. In Bezug auf
die Korrektion zwischen Erlenbach und der Port sind allmälig
drei Projekte entstanden: das erste, die sog. obere Linie,
nimmt die Richtung der gegenwärtigen Straße an und
entspricht der Ortschaft Latterbach am meisten. Das zweite
Projekt, die sog. mittlere Linie, verfolgt die neugebaute
Dicmtigstraße bis zur sog. Bundsegg, erstreckt sich von da
in sanfter Steigung bis ins Herz von Litterbach, schmiegt
sich sodann noch mehr als die obere Linie der bestehenden
Straße bis gegen die Kreuzstraße bei Latterbach an und zieht
sich unterhalb dieser zum sog. Kastellhubel hin. Allmälig hat
sich die Ansicht geltend gemacht, es sollte eine noch rationellere
Linie ins Auge gefaßt werden, nämlich die sog. untere Linie,
die wir Thallinie nennen können. Diese Linie verfolgt die
Dicmtigstraße bis zur bestehenden Oeybrücke und zieht sich

von da in einer Steigung von kaum 2 bis ins Dorf
Erlenbach.

Die Gefällsverhältnisse der beiden obern Linien sind
ungefähr gleich günstig, doch mit dem Unterschiede, daß, wie
es sich aus dem Uebersichtsplane ergibt, bei der obern Linie
die größere Steigung schon weiter unten beginnt und sich bis
jenseits des Kastellhubels gleichförmiger hinaufzieht, während
bei der mittleren Linie die Steigung anfänglich eine sehr
sanfteist und sich erst bei Latterbach mehr konzentrirt, ohne
jedoch das zulässige Maximum zu übersteigen.
Dessenungeachtet hat die Gemeinde Latterbach stets daran festgehalten,
daß die obere Linie ausgeführt werden solle. Was die
Kosten betrifft, so sind dieselben wesentlich verschieden. Sie
sind veranschlagt:

für die obere Linie auf Fr. 165,000;
„ „ mittlere „ „ „ 151,000;
„ „ untere „ „ „ 187,0VY.

Die Kosten der untern Linie kommen aus dem Grunde
so hoch zu stehen, weil die bestehende Dicmtigstraße, um als
Thalstraße dienen zu können, bis zur Oeybrücke um 5^
erweitert, und weil von da bis Erlenbach eine ganz neue
Straße in ziemlich schwierigem Terrain erstellt werden müßte.
Es haben sich nun im Simmenthale verschiedene Ansichten in
Bezug auf die genannten Projekte geltend gemacht: Von
Latterbach aus sind in den verschiedenen Gemeinden des
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Simmenthales Unterschriften zur Unterstützung der obern
Linie gesammelt worden. Anderseits hat sich ein Initiativ»
konnte gebildet, welches für die Thallinie Unterschriften
sammelte, indem es hervorhob, daß es für den allgemeinen Verkehr

des Simmenthales wünschcnswerth sei, die Gefällsver-
hältnisse möglichst zu reduziren, welchem Erforderniß die unterste
Linie am besten entspreche, indem zwischen der Oeybrücke und
Erlenbach die Straße blos ein Gefall von 1,93°/« erhalte.
Es muß allerdings zugestanden werden, daß diese Linie die
rationellste ist, allein man darf nicht übersehen, daß sie die
ziemlich bedeutende Ortschaft Latterbach auf die Seite setzt.

Man mußte sich nun fragen, »ach welcher Richtung die
Korrektion vorgenommen werden solle. Dabei trat nun ein
Umstand ein, der ebenfalls in Betracht gezogen werden
mußte. Es ist nämlich die Rede von der Erstellung einer
Eisenbahn von Bulle über Saanen durch das Simmenthal
nach Thun, und in jüngster Zeit ist bei den Bundesbehörden
ein bezügliches Konzessionsgesuch eingereicht worden. Angesichts

dessen glaubte die Baudirektion, es nicht verantworten
zu können, dem Regierungsrath eine vollständige Korrektton
der Simmenthalstraße zwischen der Port und Erlenbach
vorzuschlagen, indem die daherigen großen Kosten theilweise unnütz
wären, wenn die Eisenbahn erstellt würde. Zudem mußte
man ins Auge fassen, daß von allen Landestheilen so viele
Begehren für Straßenbauten vorliegen und stets noch
einlangen, daß man möglichst ökonomisch zu Werke gehen Und
die vorhandenen Geldmittel nicht für Korrektionen verwenden
muß, welche später unnöthig werden. Man hat deßhalb ein
Auskunftsmittel gesucht und -sich auf eine Linie vereinigt,
Welche allen Interessen entsprechen soll. Es betrifft dies
nämlich die Korrektion der Straße nach der mittlern Linie,
die jedoch nicht weiter gehen soll, als bis Latterbach. Es ist
dies die Linie Altisackerbruch-Bundsegg-Bruni, durch welche
die bedeutende Steigung gegen Latterbach und ein Gegen-
gefälle korrigirt wird. Diese Linie ist auf Fr. 31,099
veranschlagt. Dabei muß die bestehende Oeystraße bis Bundsegg,

die nur circa 1°/« Steigung hat, um 5^ erweitert, und
von Bundsegg bis Bruni, also bis ins Herz von Latterbach,
muß auf eine Länge von circa 3,909^ eine neue Straße
angelegt werden.

Die Baudirektion glaubte, es solle diese Angelegenheit
in der betheiligten Gegend selbst noch besprochen werden. L?ie

hatte bereits für die letzte Großrathssession einen Vortrag
ausgearbeitet, da diese aber früher geschlossen wurde, als
man erwartet hatte, konnte derselbe nicht mehr behandelt
werden. Der Regierungsrath richtete nun ein Schreiben an
das Regierungsstatthalteramt Niedersimmenthal, zu Handen
der betheiligten Gegend, dahin gehend, daß er geneigt sei,
dem Großen Rathe die Bewilligung eines Staatsbeitrages
von Fr. 25,009 an die auf Fr. 31,999 berechneten Kosten
der Linie Altisackerbruch-Bundsegg-Bruni zu empfehlen,
sofern die betheiligte Gegend durch eine rechtsverbindliche
Erklärung sich für die Uebernahme des Baues auf diesem Fuße
aussprechen werde. Eine solche Erklärung ist denn auch vor
ungefähr 19 Tagen von einer Baugesellschaft ausgestellt und
eingesandt worden. Nun aber hat die Gemeinde Latterbach
schon früher die Erklärung abgegeben, daß sie eine auf
Fr. 21,999 veranschlagte Korrektion außerhalb Latterbach auf
der obern Linie mit einem Staatsbeitrage von Fr. 16,909
ausführen wolle. Der Regierungsrath und die Baudirektion
glaubten aber, es solle der mittleren Linie der Vorzug
gegeben werden, weil dabei mit dem Staatsbeitrage von
Fr. 25,999 ein weit größeres Resultat erzielt wird, indem
nicht nur der äußere Stutz bei Latterbach korrigirt, sondern
auch das Gegengefälle bei Bruni ausgemerzt wird.

Ungefähr zu gleicher Zeit wie die Erklärung der
Baugesellschaft ist auch eine gedruckte Erwiederung der
Ortsgemeinde Latterbach an die Baudirektion eingelangt, welche

ohne Zweifel vielen Mitgliedern dieser Versammlung mit- '

getheilt worden ist. Die Baudirektion muß leider erklären,
daß diese gedruckte Erwiederung von Irrthümern wimmelt.
Es ist nicht schwierig, die darin aufgestellten Behauptungen
zu widerlegen. Es wird zunächst angeführt, daß die
Ortsinteressen von Latterbach gefährdet seien. Die Staatsbehörde
kann dies nicht einsehen. Nach der mittlern Linie kommt
nämlich der untere Theil, welcher die Diemtigstraße verfolgt,
nicht sehr weit von dem äußern Theile von Latterbach zu
liegen, und bei einer Fortsetzung der Korrektion nach
aufwärts würde derjenige Theil, welcher durch die Ortschaft
Latterbach führt, sich den Häusern mehr nähern, als die
obere Linie. Die Interessen von Latterbach sind höchstens
in der Weise gefährdet, daß dann diese Gemeinde die alte
Straße unterhalten muß. Dieselbe wird aber nach Erstellung

der neuen Linie keinen großen Unterhalt mehr bedürfen.
Die fernere Behauptung Latterbachs, die Gefällsverhältnisse
seien auf der mittleren Linie ungünstiger, ist ebenfalls
unrichtig. Allerdings ist auf dem obern Theile die Steigung
etwas ungünstiger, allein der Unterschied beträgt blos '/^°/„.
Sie beläuft sich nämlich auf der obern Linie auf 4,22°/» und
auf der mittlern Linie auf 4,37°/». Dagegen gewährt die
letztere den Vortheil, daß sie auf der untern Partie eine
sanftere Steigung hat, so daß man mit leichtern Fuhrwerken
bis Bruni traben kann. Ich will hier an die ziemlich neue
Straße zwischen Gwatt und Spiezmoos erinnern, welche, was
sicher zweckmäßig ist, so angelegt ist, daß die Steigung auf
eine kürzere Strecke konzentrirt ist und 6°ch beträgt, so daß
man ziemlich weit hinauf schnell fahren kann. Bei Latterbach

sind die Steigungsverhältnisse noch günstiger, indem die
Maximalsteigung 4 >/z ?/» beträgt. Auch die Behauptung, daß
das- Terrain für das Straßenstück zwischen Bundsegg und
Bruni ungünstig sei, so daß sich für die Ausführung "dieses
Baues kaum Unternehmer finden werden, ist ebenfalls
unrichtig und wird durch die vorliegende rechtsgültige Erklärung
der Baugesellschaft widerlegt. Unrichtig ist im Weitern die
Behauptung, daß durch die mittlere Linie das Gegengefälle
nur scheinbar beseitigt werde. Der Plan zeigt deutlich, daß
gar kein Gegengefälle mehr vorhanden sein wird. Ferner
wird geltend gemacht, daß die Eisenbahn voraussichtlich durch
das Thal werde geführt werden. Was Latterbach damit
sagen will, begreife ich nicht; denn an vielen Orten führt
die Eisenbahn in der Nähe einer Straße vorbei. Wenig
Werth ist den drei Erklärungen von Einwohnern von Diem-
tigen beizumessen, welche sich für die obere Linie aussprechen,
während sie dafür gar kein Interesse haben. Eine größere
Bedeutung hat eine in den letzten Tagen zu den Akten
gelangte Erklärung von 21 Bewohnern von Latterbach, welche
dringend die Korrektion wünschen, wie sie nun vorgeschlagen
wird. Ich bemerke übrigens, daß auch der Bericht des
Oberingenieurs entschieden zu Gunsten der vorgeschlagenen Linie
lautet.

Man mußte sich nun schließlich fragen, ob angesichts
dieser Vorstellungen und Gegenvorstellungen und der Renitenz
von Latterbach nicht die ganze Sache fallen gelassen und
zugewartet werden solle, bis sich die Eisenbahnfrage abgeklärt
habe. Die Baudirektion müßte dies sehr bedauern; denn
auch, wenn die Eisenbahn erstellt wird, ist es immerhin
nothwendig, die schlimmsten Stellen der Simmenthalstraße zu
korrigiren. Der Verkehr durch das Simmenthal ist sehr
groß. Er hat sich in den letzten Jahren, namentlich in Folge
der Erstellung der les-Mossesstraße, wesentlich vermehrt und
wird noch zunehmen, wenn die im Bau begriffene Straße
von Voltigen nach Bulle vollendet sein wird. Auch das den
Verkehr hemmende Gegengefälle im Dorfe Erlenbach sollte
korrigirt werden, komme nun die Eisenbahn zu Stande oder
nicht. Vorläufig soll man aber nicht zu weit gehen. Wird
die Eisenbahn nicht gebaut, so kann dann immerhin noch ge-

Taqblatt des Großen Rathes 1873. 67



264 JZ9. Mai 1873.)

prüft werden, welcher Korrektionslinie der Vorzug gegeben
Werden soll. So wie die Sache nun vorgelegt wird, wird
in keiner Weise vorgegriffen, und die allseitigen Interessen
sind gewahrt. Ich empfehle die Anträge des Regierungsrathes
zur Annahme.

Die Anträge des Negierungsrathes werden genehmigt.

Herr Präsident Marti übernimmt wieder den Vorsitz.

4) Schwarzeàrg-Guggisbergstrasie.

Der Regierungsrath stellt folgende Anträge.-

«. Dem von der Baudirektion vorgelegten Plane für die
Korrektion der Schwarzenburg-Guggisbergstraße mittelst

Neuanlage von Riedstetten bis Kalchstetten, mit
einem Voranschlage von Fr. 66,609, wird die Ge-
nehmigung ertheilt und die Baudirektion ermächtigt,
zweckmäßig scheinende Abänderungen von sich ans
anzuordnen.

!>. Für den Fall, daß die Gemeinde Guggisberg oder
eine sie vertretende Gesellschaft den Bau übernehmen
will, wird der Regierungsrath das Kostenbetreffniß des
Staates bestimmen, und es soll alsdann der Bau
solid und kunstgerecht nach den Vorschriften der
Baudirektion ausgeführt werden, wobei sich die Zahlungen
des Staates nach den jeweiligen Büdgetkredite» zu
richten haben. Wird hingegen der Bau vom Staate
ausgeführt, so hat die Gemeinde Guggisberg die
Landentschädigungen mit einem Staatsbeitrage von höchstens
einem Drittel der daherigen definitiven Kosten zu
übernehmen.

zenburg-Guggisbergstraße und der Schwarzenburg-Guggers-
bachstraße bildet, so wird man durch die Korrektion dieser
Strecke beiden Zwecken dienen. Das vor 12 Jahren
aufgenommene Projekt bedarf möglicherweise einiger Modifikationen,

namentlich in Bezug auf die zwischen Hollerbühl und
Kalchstetten bestehende Serpentine, woselbst wahrscheinlich
eine kürzere Linie ausgeführt werde» kann. Diese Frage
wird einstweilen offen behalten, jedoch kann schon jetzt kon-
statirt werden, daß die Kosten auf beide» Linien ungefähr
gleich sind, indem auf der kürzern Linie bedeutende
Nagelfluhsprengungen vorgenommen werden müssen.

Die Kosten sind vom Oberingenieur, auf Fr. 66,666
verauschlagt. Früher betrug der Voranschlag blos Fr. 55,666,
die Erhöhung war aber nothwendig, weil einerseits die Preise
seit 12 Jahren ziemlich gestiegen sind und anderseits eine
etwas größere Straßenbreite angenommen worden ist. Da
für diese Straßenkorrektion ein Ansatz von Fr. 9,666 in das
dießjährige Kredittableau aufgenommen worden ist, so kann
der Bau schon in diesem Jahre begonnen werden. Doch ist
noch nicht sicher, ob Guggisberg denselben übernehmen will.
Diese Gemeinde wünschte, es um eine bestimmte Summe zu
thun. Da letztere aber gegenwärtig noch nicht festgestellt
werden kann, so wird beantragt, es habe der Regierungsrath
das Kostenbetreffniß des Staates zu bestimmen. Für den

Fall, daß Guggisberg den Bau nicht übernehmen will, ist in
den vorliegenden Projektbeschluß die Bestimmung aufgenommen,

daß diese Gemeinde die auf Fr. 11,666 berechneten

Landcntschädigungen mit einem Staatsbeitrag von höchstens
einem Drittel der definitiven.Kosten zu übernehmen habe.
Ein großes Opfer darf der Gemeinde Guggisberg nicht zuge-
muthet werden, weil sie einerseits nicht zu den bemittelten
Gemeinden gehört und anderseits »och für andere Korrektionen

wird in Anspruch genommen werden müssen. Ich
empfehle Namens des Regierungsrathes den vorliegenden
Projektbeschluß zur Annahme.

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Wer
je die Höhe von Guggisberg erstiegen hat, der weiß, mit
welchen Schwierigkeiten der Verkehr, namentlich mit Fubr-
werken, auf der Schwarzenburg-Guggisbergstraße verbunden
ist. Es wäre daher schon längst gerechtfertigt gewesen, diese
Straße zu korrigiren. Dies war aber weder früher, noch in
den letzten Jahren möglich, weil vorerst die Verbindung
zwischen den Amtsbezirken Bern und Schwarzenburg ins Auge
gefaßt werden mußte, woselbst noch eine Menge
Verkehrsschwierigkeiten bestanden. Nachdem nun einige derselben durch
die Korrektion des Scherlistutzes und bei Gasel beseitigt worden

sind, glaubten die Vaudirektion und der Regierungsrath,
es solle auch die Korrektion der Guggisbergstraße an die Hand
genommen werden. Auf dieser Straße sind verschiedene
Korrektionen nothwendig, ja man kann wohl sagen, es bedürfe
dieselbe einer durchgehenden Korrektion. Indessen ist auf den
verschiedenen Sirecken die Korrektion nicht überall gleich
dringlich. Es wurde zunächst die oberste Strecke von Sand
bis Guggisberg ins Auge gefaßt. Später hat sich die
Ansicht geltend gemacht, es sei zweckmäßiger, zuerst die Korrektion
zwischen Riedstetten und Kalchstetten vorzunehmen. Wird
diese ausgeführt, so kann die Straße von Riedstetten weg bis
26 Minuten unterbalb Guggisberg ziemlich gut befahren
werden, da von Kalchstetten ein leidlicher Weg besteht, der bei
etwelcher Verbesserung einstweilen dienen kann. Bereits vor
12 Jahren ist ein Plan für die Strecke von Guggcrsbach bis
Guggisberg aufgenommen worden. Da die Strecke Ried-
stetten-Kalchstetten gleichzeitig einen Bestandtheil der Schwar-

5) Signau-Langnaustrasie.

Der Regierungsrath beantragt, es sei dem von
der Baudirektion vorgelegten Projekte für den auf Fr. 34,666
veranschlagten Neubau der Jlfisbrücke auf der Signau-
Langnaustraße bei Langnau die Genehmigung zu ertheilen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
auf der Signau-Langnaustraße in der Nähe von Langnau
über die Jlfis führende gedeckte hölzerne Brücke ist
gegenwärtig ganz baufällig, so daß ein Neubau nothwendig
geworden ist. Es ist wieder eine gedeckte hölzerne Brücke pro-
jektirt worden, deren Kosten auf Fr. 34,666 veranschlagt
sind. Das Projekt ist so ausgearbeitet, daß das Flußbett
möglichst reduzirt würde. Auch soll die Brücke ein gefälliges
Aussehen erhalten und nicht dunkel sein, wie denn solche
Brücken nicht mehr so schwerfällig konstruirt werden, wie
früher. Die Kosten einer eisernen Brücke, für die zur Ver-
gleichung ebenfalls ein Projekt aufgenommen worden ist,
kommen auf Fr. 17,666 höher zu stehen, als diejenigen einer
hölzernen Brücke. Der Gruno dieser bedeutenden Kosten-
differenz liegt namentlich in der beträchtlichen Preissteigerung
des Eisens. Der Gemeinderath von Langnau hat den Wunsch
geäußert, es möchte eine eiserne Brücke erstellt werden, indem
eine hölzerne Brücke öfter zum Versteck von Vaganten diene
und im Winter die Schneebahn unterbreche. Diese Bedenken
können hierseits nicht getheilt werden. Zunächst wird die
Brücke nicht ganz eingeschalt, sondern nur bis auf Brusthöhe,
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und da sich Gebäude in der Nähe befinden, so ist nicht
anzunehmen, daß sich da Vaganten aufhalten werden. Im
Weitern ist auch nicht zu befürchten, daß der Verkehr im
Winter erschwert werde, indem sich immerhin etwas Schnee
auf der Brücke sammeln wird. Der Regierungsrath empfiehlt
die Genehmigung des vorgelegten Planes. Die Kosten des
Baues werden aus dem Kredite für kleine Korrektionen und
Brückenbauten bestritten werden.

Genehmigt.

Der Dekretsentwurf wird ohne Einsprache genehmigt.

6) Leißigen-Krattigen-Aeschistraße.

Der N e g i e r u n g s r a t h legt folgenden Dekretsentwurf

vor:

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag der Baudirektion und des Regierungsrathes,

ertheilt hiemit dem vorliegenden Plane für den Neubau
der Leißigen Aeschistraße die Genebmigung, den Einwohner-
gemeinden Leißigen, Krattigen und Aeschi für die Ausführung
des Baues das Expropriationsrecht und der Baudirektion die
Ermächtigung, allfällig sich, als zweckmäßig erzeigende
Abänderungen des Projektes von sich aus und ohne Entschä-
dignngsfolge für den Staat anzuordnen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Gemeinden Leißigen, Krattigen und Aeschi haben schon seit
mehreren Jahren die Anlage einer Straße zwischen diesen
Ortschaften angestrebt. Sie wünschten überhaupt, daß eine
durchgehende Straße von Leißigen über Krattigen und Aeschi
nach Mühlenen oder bis ins Emdthal erstellt werde. Diesem
Begehren konnte mit Rücksicht auf die Kreditverhältnisse bis
jetzt nicht entsprochen werden, da für Straßenbauten im Ober-
lande der Staat noch verschiedene Verpflichtungen zu erfüllen
hat. Nun aber haben die Gemeinden gewünscht, es möchte
in der Sache vorgegangen werden, und zwar namentlich auch
deßhalb, weil die s. Z. gezeichneten Privatbeiträge verloren
gehen würden, wenn die Angelegenheit nicht eine bestimmtere
Gestalt erhält. Es haben daher die Gemeinden verlangt, daß
vorläufig wenigstens das Expropriationsrecht für diese Straße
ertheilt werden möchte. Der Regierungsrath und die
Baudirektion beschränkten sich einstweilen auf die Strecke Leißigen-
Krattigen-Aeschi, da die Fortsetzung nach der Frutigenstraße
noch näherer Prüfung bedarf. Dabei ist zu berücksichtigen,
daß diese Straßenstrecke über die Verpflichtungen des Staates
hinaus geht, weil Aeschi bereits eine Staatsstraße besitzt. Da
indessen durch die Leißigen-Krattigen-Aeschi-Mühlenenstraße
eine nützliche Perbindung erzielt und die Ortschaft Aeschi sich

dadurch zu einem größern Kurorte zu erheben hofft, so wird
sicher der Regierungsrath s. Z. gerne dazu Hand bieten
und dafür dem Großen Rathe die Bewilligung eines
Staatsbeitrages 'beantragen. Wenn heute das Expropriationsrecht
ertheilt und der Plan genehmigt wird, so werden die
Gemeinden vorgehen können; denn einerseits ist diese Straße
in dem vom Großen Rathe genehmigten Straßennetztableau
vorgesehen, und anderseits gibt der Große Rath durch seinen
heutigen Beschluß noch bestimmter zu erkennen, daß er s. Z.
die Straße subventioniren werde. Die Leißigen-Krattigen-
Aeschistraße ist auf Fr. 150,999 devisirt. Ich empfehle Namens
des Regierungsrathes den vorliegenden Dekretsentwurf zur
Annahme.

7) Erweiterung der Brücke à krueiLx in Pruntrut.
Der Regierungsrath empfiehlt nachstehenden

Dekretsentwurf zur Annahme:

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrathcs,

ertheilt hiemit der Einwohnergemeinde Prnntrut für die
Erwerbung des nöthigen Landes zu der Anfahrt der zu
erweiternden Brücke les Oruoilìx zu Pruntrut das Expropriationsrecht.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Seit
der Eröffnung der Eisenbahn Pruntrut-Delle hat sich die
Nothwendigkeit der Erweiterung der Brücke les Orueikx auf
der Pruntrut-Allestraße erzeigt, da sie namentlich für den
Verkehr mit Langholz nicht genügt. Der Regierungsrath hat
den nöthigen Kredit von Fr. 5,009 für diese Erweiterung
bewilligt, "dabei aber vön der Gemeinde verlangt, daß sie die
Landentschädigung übernehme. Zur Ausführung der
Erweiterung muß ein Stück des einer Wittwe Vloch gehörenden
Gartens abgeschnitten werden. Diese hat aber Forderungen
gestellt, welche die Gemeinde Pruntrut nicht acceptiten kann.
Es handelt sich zwar hier nur um eine kleine Parzelle, allein
grundsätzlich ist die Sache für die Gemeinde von Wichtigkeit,
weil durch die Bezahlung eines zu hohen Preises ein Vorgang

geschaffen würde, welcher bei der beabsichtigten
Stadterweiterung fatale Folgen haben könnte. Ich empfehle die
Annahme des Dckretsentwurfes.

Ohne Einsprache genehmigt.

G Bämfttn-Iseltwalbstraße.

Der Regierungsrath legt folgenden Dekretsentwurf

vor:

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrathes,

ertheilt hiemit Ver Einwohnergemeinde Jseltwald für die
Ausführung des Endstückes der Bönigen-Jseltwaldstraße durch
das Dorf Jseltwald, nach Mitgabe des vorliegenden Planes,
das Expropriationsrecht und der Balldirektion die Ermächtigung,

allfällig im Interesse des Baues liegende Abänderungen
ohne Entschädigungsfolge für den Staat anordnen zu können.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Regierungsrath hat der Gemeinde Jseltwald einen Staatsbeitrag

für die Ausführung des letzten Stückes der Bönigen-
Jseltwaldstraße im Dorfe Jseltwald bewilligt. Es ist dieß
eine Straße IV. Klasse und der Staatsbeitrag also ein
freiwilliger, der im Kredittableau pro 1373 aufgenommen worden
ist. Die Gemeinde Jseltwald bedarf nun des Expropriations-,
rechtes, indem sie in Bezug auf die Unterhandlungen mit
einigen Landeigenthümern auf Schwierigkeiten gestoßen ist.
Die gesetzlichen Requisite sind erfüllt, und die öffentliche
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Auflage des Planes hat keine Einsprachen hervorgerufen. Der
Regierungsrath empfiehlt den Dekretsentwurf zur Annahme.

Der Entwurf wird ohne Widerspruch angenommen.

Gesuch der schweizerischen Mobiiiarverficherungsgesellschaft

um Ertheilung der Bewilligung zur Erwerbung eines

Der Regierungsrath trägt auf Entsprechung an.

Teuf cher, Direktor der Justiz und Polizei, als Be-
richterstatter des Regierungsrathes. Die schweizerische
Mobiliarversicherungsgesellschaft ist in Folge Aufkündung des bisher
von ihr inne gehabten Lokals und mit Rücksicht auf die

Schwierigkeit, ein anderes zu finden, in die Nothwendigkeit
versetzt worden, ein Haus zu acquiriren. Der Kaufpreis

desselben beträgt zirka Fr. 100,000. Da diese Gesellschaft
unter die Bestimmungen des Gesetzes über die gemeinnützigen
Gesellschaften vom 31. März 1347 fällt, so bedarf sie zum
bleibenden Erwerbe von Grundeigenthum der Bewilligung
des Großen Rathes. Würde es sich da um eine allzu große
Ansammlung von liegenden Gütern in todter Hand handeln,
so könnte man gegen die Ertheilung dieser Bewilligung
Bedenken haben. Dieß ist aber gegenüber dieser soliden und
ehrenwerthen Gesellschaft nicht der Fall, und es nimmt daher
der Regierungsrath keinen Anstand, das Gesuch zur Willfahr
zu empfehlen.

Ohne Einsprache genehmigt.

Dekrets-Entwurf
betreffend

die Anerkennung der Kleinkinderschule in Reuenstadt

als juristische Person.

Dieser Dekretsentwurf lautet, wie folgt:

Der Große Rath des Kantons Bern,

auf das vom Komite der Kleinkinderschule in Neuenstadt
eingereichte Gesuch, daß dieser Anstalt die Eigenschaft einer
juristischen Person ertheilt werden möchte,

in Betrachtung:

daß der Entsprechung dieses Gesuches kein Hinderniß im
Wege steht, daß es vielmehr im öffentlichen Interesse liegt,
den Fortbestand dieser wohlthätigen und gemeinnützigen
Anstalt sicher zu stellen,

auf den Antrag der Direktion der Justiz und Polizei
und nach geschehener Vorberathung durch den Regierungsrath,

beschließt:
' Art. 1.

Die Kleinkinderschule in Neuenstadt ist von nun an in
dem Sinne als juristische Person anerkannt, daß sie unter

der Aufsicht der Regierungsbehörden auf ihren eigenen Namen
Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen kann.

Art. 2.

Für die Erwerbung" von Grundeigenthum hat dieselbe
jedoch die Genehmigung des Regierungsrathes einzuholen.

Art. 3.

Sie hat dem Regierungsrathe ihre Statuten zur Sanktion

vorzulegen und darf ohne dessen Zustimmung dieselben
nicht abändern.

Art. 4.

Die Rechnungen der Anstalt sollen alljährlich der Direktion

des Innern mitgetheilt werden.

Art. 5.

Eine Ausfertigung dieses Dekrets wird dem Komite der
Anstalt übergeben. Es soll in die Sammlung der Gesetze
und Dekrete aufgenommen werden.

Teuscher, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Die Kleinkinderschule in
Neuenstadt ist im Jahre 134t von einigen Privaten gegründet
worden. Sie hat sich als ein sehr nützliches Institut
erwiesen und erfreute sich infolge dessen eines immer wachsenden

Wohlwollens von Seite der Einwohner. Infolge von
Geschenken gelangte die Schule zu einigem Vermögen, welches
gegenwärtig Fr. 17,000 beträgt. Das Lokal, in welchem
dieselbe bis jetzt abgehalten wurde, genügte mit der Zeit nicht
mehr, so daß das Komite darauf Bedacht nehmen mußte,
ein eigenes Schulhaus zn bauen. Zu diesem Behufe schenkte
ihm die Burgergemeinde Neuenstadt einen angemessenen Bauplatz

und das nöthige Bauholz. Diese Schenkung hat nun
das Komite veranlaßt, beim Großen Rathe das'Gesuch zu
stellen, es möchte der Anstalt die Eigenschaft einer juristischen
Person eingeräumt werden, damit sie auf ihren eigenen
Namen Grund und Boden erwerben könne. Es mag etwas
auffallend erscheinen, einer Kleinkinderschule das Korporationsrecht

zu ertheilen, indessen rechtfertigen dies die besonderen
Verhältnisse, wie sie hier vorliegen. Der Regierungsrath
glaubte zuerst, es sei nicht der Fall, dem Gesuche zu
entsprechen, indem der Zweck der Anstalt dadurch erreicht werden

könne, daß die Gemeinde Neuenstadt sie übernehme. Auf
ein daheriges Gesuch des Komite erklärte aber die Gemeinde
unterm 15. März abhin, daß sie die Schule so lange nicht
übernehmen könne, als derartige Anstalten vom Staate nicht
anerkannt und unterstützt werden. In der That kann der
Einwohnergemeinde Neuenstadt nicht zugemuthet werden, die
Schule zu übernehmen. Unter diesen Umständen bleibt, um
den fernern Bestand dieser wohlthätigen Anstalt zu sichern,
nichts Anderes übrig, als ihr das Korporationsrecht zu
ertheilen, zu welchem Zwecke der Regierungsrath einen
entsprechenden Dekretsentwurf vorlegt.

Der Dekretsentwurf wird ohne Einsprache genehmigt.

Naturalisationsgesuche.

Auf den Antrag des Regierungsrathes werden, in
Kollektivabstimmung, mit der gesetzlichen Zweidrittelsmehrheit
ins bernische Landrecht aufgenommen, und zwar die Aus-



(29.^

länder unter Vorbehalt der nachträglichen Beibringung einer
Entlassung aus ihrem bisherigen Staatsverbande.

t. Herr Joseph Gustav Abry, von ?Ià los Krancls
LKssrts im französischen Doubsdepartement, Uhrenschalen-
macher in Muriaux, dem das Ortsburgerrecht von Epiquerez,
erste Sektion, zugesichert ist — mit 100 Stimmen.

2. Herr Johann Christian Nüesch, von Balzach, Kantons

«St. Gallen, Kaminfegermeister in Bern, reformirt,
verheiratet mit einer Bernerin und Vater dreier Kinder, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht der Stadt Bern, Gesellschaft zu
Schuhmachern, — mit lit) Stimmen.

3. Herr Casimir Pongowski, aus Russisch-Polen,
Droguist in Dachsfelden-, Katholik, unverheiratet, dem das
Ortsburgerrecht von Sonvillier zugesichert ist, — mit l02
Stimmen.

4. Herr Stephan Hohl och, von Reutlingen, Königreich

Württemberg, Messerschmied und Schuhhändler in Bern,
verheiratet, aber kinderlos, mit zugesichertem Ortsburgerrecht

von Zollikofen, — mit 103 Stimmen.

5. Herr Christoph Cassa ni, von Brenno Useria in
der italienischen Provinz Como, Kellner in Bern, unverheiratet,

dem das Ortsburgerrecht von Schloßwyl zugesichert ist,
— mit ll)5 Stimmen.

6. Herr Johann Friedrich Bieg er, Sohn des
Schuhmachermeisters in Bern, von Nieder-Jngelheim, Großherzog-
thum Hessen, unverheiratet, dem das Ortsburgerrecht von
Stettlen zugesichert ist, mit ll)8 Stimmen.

7. Herr Karl Matt, von Schweighofen in der
bayrischen Rheinpfalz, Geometer in Pruntrut, unverheiratet, dem
das Ortsburgerrecht von Montvoie zugesichert ist, — mit
1l() Stimmen.

8. Herr Samuel Weil, von Blotzheim im Elsaß,
Jsraelit, Fruchthändler in Basel und Pruntrut, verheiratet
und Vater von 9 minderjährigen Töchtern, mit zugesichertem
Ortsburgerrecht von Epiquerez, — mit 86 Stimmen, und

9. Herr Baruch Weil, mehrjähriger Sohn des Vorigen,
Fruchthändler in Basel und Pruntrut, unverheiratet, dem das
Ortsburgerrecht von Epiquerez zugesichert ist, — mit 86
Stimmen.

Strafnachlaßgesuche.

Auf den Antrag des Regierungsrathes wird je ein
Viertel der betreffenden Strafe erlassen:

1. dem Jakob Schnyder von Buttisholz, verurtheilt zu
2 Jahren Ketten;

2. dem Joh. Gerber von Heimiswyl, verurtheilt zu 14
Monaten Zuchthaus;

3. dem Joh. Kleb von Alt-Büron, verurtheilt zu 14
Monaten Zuchthaus;

4. dem Augustin Schmidlin von Grellingen, verurtheilt
zu 5 Jahren Zuchthaus;

5. dem Christian Zahnd von Wahlern, verurtheilt zu
14 Monaten Zuchthaus;

6. dem Ferd. Rößler aus Bayern, verurtheilt zu 2 Jahren
Zuchthaus;

7. dem Sl. Geiser von Langenthal, verurtheilt zu 6
Jahren Zuchthaus;

8. dem Joh. Leop. Schenker von Walterswyl, verurtheilt

zu 20 Monaten Zuchthaus;
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9. der Kath. Weiß geb. Fischer «aus Bayern, verurtheilt
zu 2 Jahre» Zuchthaus;

10. der Anna Barb. Güttinger aus Zürich, verurtheilt
zu 3 Jahren Zuchthaus;

11. der Anna Kämpf von Sigriswyl, verurtheilt zu 20
Monaten Zuchthaus;

12. der Verena Scheideggcr geb. Haueter von Lützelstüh,
verurtheilt zu 4 Jahren Zuchthaus;

13. der Rosine Feller geb. Kernen von Strättligen, ver-
urtheilt zu 15 Jahren Zuchthaus;

14. dem Emil Humard von Frögiöcourt, verurtheilt zu
3 Jahren Enthaltung;

15. dem Henri Bourquin von Sonceboz, verurtheilt zu
5Vz Jahren Zuchthaus.

Ferner wird erlassen:
16. dem Georg Geng, Bierbrauer in Burgdorf, der Rest

seiner einjährigen Verweisungsstrafe;
17. dem Jakob Hofer, von Lotzwyl, der Rest seiner zwei-

jährigen Zuchthausstrafe.
18. dem Jakob Müller, von Voltigen, die Hälfte seiner

sechsmonatlichen Gefangenschaftsstrafe.
19. Die clfmonatliche Korrektionshausstrafe dex Marie

Maillard von Genevez wird auf sechs Monate Korrektionshaus

herabgesetzt.

Dagegen werden mit ihren Strafnachlaßgesuchen
abgewiesen:

1. Alexandre Adatte, von Asnel;
2. Joseph Rossö, von Söprais;
3. Ferdinand Gräppi, zu Merzligen;
4. der dienstverweigernde Jakob Oppliger, von Sn-

miswald.

Zur Behandlung kommt schließlich das Bußnachlaßgesuch
des Joh. Ulr. Käser, Weber in Hellsau, der wegen
Salzschmuggels zu einer Buße von Fr. 300 und zu Bezahlung der
Kosten verurtheilt wurde.

Der Regierungsrath trägt auf Abweisung an.

Te »scher, Direktor der Justiz und Polizei, begründet,
Namens des Regiexungsrathes, diesen Antrag mit dem Hinweise

darauf, daß es mit Rücksicht auf die Konsequenzen
geboten sei, strenge gegen den Salzschmuggel einzuschreiten und
zwar namentlich im gegenwärtigen'Augenblicke, wo die benachbarten

Kantone den Salzpreis herabgesetzt haben.

vr. Hügli setzt den Thatbestand des vorliegenden
Falles auseinander und bemerkt, daß der Petent, ein armer
Weber, der blos ein Vermögen von Fr. 1,400 besitze, von
seinem Gläubiger, einem Bäcker, darauf aufmerksam gemacht
worden sei, daß er durch Ankauf eines Quantums Salzes im
Nachbarkantone einen Theil seiner Schuld abzahlen könne.
Der Petent habe der Versuchung nicht widerstehen können,
da er das bezügliche, selbst vielen Mitgliedern des Großen
Rathes unbekannte Gesetz vom 6. Januar 1804 nicht gekannt
habe. Der Redner weist sodann darauf hin, daß der Große
Rath vor einigen Jahren einer Wittwe in St. Johannsen,
welche im Kanton Neuenburg Salz gekauft habe, die Hälfte
der Buße nachgelassen habe. Mit Rücksicht hierauf beantragt
der Redner, dem Petenten einen Drittel der ihm auferlegten
Buße zu erlassen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
verzichte auf eine Replik und stelle den Entscheid dem Großen
Rathe anheim.

68
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Abstimmung.

Für Willfahr 76 Stimmen

„ Abschlag 23 „

Gesuch des Herrn Karl Rollier, Hehrer, in Bern, betreffend

Interpretation des Einkommensteuergefttzes.

Herr Rollier stellt das Gesuch, es möchte der § 3, Ziff. t,
des Einkommensteuergesetzes dahin interpretirt werden, daß
ein hier wohnhafter Inhaber von Aktien eines Unternehmens,
dessen Sitz in einem andern Kanton sich befindet und welches
diese Aktien dem dortigen Fiskus versteuert, dem bernischen
Fiskus gegenüber für das aus diesen Werthschriften
herrührende Einkommen von der Steuer befreit sei.

Regierungsrath und Bittschriftenkommission
tragen auf Nichteintreten an.

Kurz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des Regierungsrathes.

Herr Rollier, Lehrer an der Gewerbeschule in Bern,
ist Eigenthümer einer Anzahl Aktien auf die Kantonalbank
und auf die Hypothekarkasse ves Kantons Waadt. Als er
für diese Aktien die Einkommensteuer in der III. Klasse
bezahlen sollte, erhob er Einsprache, indem er geltend machte,
diese Aktien werden von den betreffenden Bankinstituten im
Kanton Waadt versteuert, so daß, wenn sie auch im Kanton Bern
zur Steuer herangezogen würden, eine Doppelbesteuerung
entstehen würde. Herr Rollier stützte sich im Fernern namentlich

auf die Bestimmung des § 3, Ziff. 1, unseres Einkommensteuergesetzes

vom 18. März 1865, welche sagt: „Von der
Einkommensteuer ist befreit das Einkommen von
Unternehmungen, welche bereits als solche die Grund-, Kapital-
odcr Einkommensteuer, sei es im Kanton oder innerhalb der
Schweiz, bezahlt haben." Ich will nicht auf die Frage
eintreten, welchen Sinn diese Bestimmung hat, so viel aber ist
sicher, daß Herr Rollier sie nicht zu seinen Gunsten anwenden
kann, da es sich im vorliegenden Falle nicht um die
Besteuerung einer Unternehmung, sondern mn die Besteuerung
von Aktien handelt, welche Herr Rollier besitzt. Es wird
also hier der Titelinhaber 'und nicht die Unternehmung
besteuert. Allerdings ist gewissermaßen eine Doppelbesteuerung
vorhanden, welche sollte vermieden werden können, allein es

fragt sich, welchem Kanton die bessere Berechtigung zur
Besteuerung der fraglichen Titel zukommt. Der Bundesrath
und die Bundesversammlung haben derartige Konflikte bisher
stets in dem Sinne entschieden, daß das Mobiliarvermögen
am Wohnsitze des Etgenthümers der Steuer unterliege. Wenn
also Herr Rollier sich gegen Doppelbesteuerung verwahren
will, so muß er im Kanton Waadt um Befreiung von der
Steuer, resp, um Restitution derselben nachsuchen Ich habe
keinen Zweifel, daß ein daheriges Gesuch an die Bundesversammlung,

wie es Herr Rollier zu stellen zu beabsichtigen
scheint, zu Gunsten des Kantons Bern entschieden werden
wird. Es wird der Zukunft vorbehalten bleiben müssen,
derartigen Konflikten durch die eidgenössische Gesetzgebung
vorzubeugen. Für den Augenblick wird dem Großen Rath
nichts Anderes übrig bleiben, als das Gesuch abzuweisen.
Ich mache schließlich darauf aufmerksam, daß viele ähnliche
Fälle im Kanton vorhanden sind, und daß die Betreffenden
bisher ohne Schwierigkeiten ihre Steuer bezahlt haben. Würde
dem Gesuche des Herrn Rollier entsprochen, so wäre ein
bedeutender Steueraussall für den Fiskus unausbleiblich. Aus
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diesen Gründen trägt der Regierungsrath auf Nichteintreten

an.

Michel, Fürsprecher, als Berichterstatter der Bitt-
schriftenkommisston, bemerkt, daß diese dem Antrage des
Regierungsrathes beipflichte.

Der Antrag des Regierungsrathes und der Bittschriftenkommission

wird genehmigt.

Auf den Antrag des Herrn Präsidenten wird
beschlossen, die Beschwerde von Lamlingen betreffend die
Burgernutzungsfrage auf eine spätere Session zu
verschieben und die Sitzung morgen zu schließen.

Schluß der Sitzung um 1'/, Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

ânste Sitzung.

Freitag, den 30. Mai 1873.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Marti.

Nach dem Namensaufrufe sind 161 Mitglieder
anwesend. Abwesend sind mit Entschuldigung:
die Herren Anker, Bohren, Burger Rudolf, Chodat, Cuttat,
Feune, Frotö, Geiser Friedrich Gottlieb, v. Gonzenbach,
Grosjean, Huber, Kehrli, Klaye, Manuel, Rieder, Scheurer,
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Simon, Vogel, Wirth; ohne Entschuldigung: die
Herren Ambühl, Anken, Wähler, Bangerter, Bernard, Beuret,
Bohnenblust, Bouvier, Brügger, Brunner Rudolf, Burger
Peter, Engel Karl, Engel Gabriel, Engemann, Eymann,
Fahrni-Dubois., Fleury Viktor, Fleury Joseph, Folletöte,
Gerber in Stesfisburg, Grünig, v. Grünigen, Gyger, Hauert,
Henzelin, Herren Johann, Herren Christ., Heß, Hofstetter,
Hurni, Joliat, Kaiser Friedrich, v. Känel in Wimmis, Käsern

mann, König, Lehmann - Cunier, Lehmann Adolf Lindt
Paul, Macker, Manerhofer, Meister, Michel Christian,
Niggeler, Peter, Plüß, Reber in Niedcrbipp, Reber in
Diemtigen, Rebetez, Regez, Renfer, Rosselet, Röthlisberger
Mathias, Ruchti, Scheidegger, Schertenleib, Schmid Andreas,
Schrämli, Schwab Johann, Seßler, Sigri, Sommer Samuel,
Spycher, Stettler Christian, Thönen, v. Werdt, Willi, Wyß,
Zürcher, Zwahlen.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen
und genehmigt.

An Platz des mit Entschuldigung abwesenden Herrn
Huber bezeichnet der Herr Präsident zum Stimmen-
zähler für die heutige Sitzung Herrn v. Steiger.

Der Herr Präsident stellt an Herrn Fürsprecher
Ritschard die Anfrage, ob er die auf ihn gefallene Wahl zum
Mitgliede des Regierungsrathes annehme.

Ritschard, Regiernngsrath. Ich gebe die Erklärung
ab, daß ich die auf mich gefallene Wahl in den Regierungsrath

annehme, zwar nicht leichtfertig und nicht ohne
Bedenken, sondern im vollen Bewußtsein der schwere» Pflicht,
die mir auferlegt wird. Dieses Bewußtsein wird mich aber
wach erhalten, meiner Pflicht bestmöglich nachzukommen. Ich
will Ihnen kein Programm vorlegen, ich erlaube mir nur
zwei Worte, das eine gerichtet an die Partei, der ich angehöre,

und das andere an Alle, ohne Rücksicht auf die
Parteien. Der liberalen Partei angehörend und von ihr
gewählt, erkläre ich, daß ich in fortschrittlichem Sinne an den
Regierungsgeschäften Theil nehmen werde, treu meiner
Ueberzeugung und treu den Ueberzeugungen meiner Partei. Und
nun ein Wort an Alle: wenn schon nicht gewählt von
Allen, so bin ich doch nun gewählt für Alle, und daraus
erwächst mir die Pflicht, arbeitsam zu sein für Alle und
gerecht gegen Alle.

Hierauf leistet Herr Regierungsrath Ritschard den
verfassungsmäßigen Eid.

Auf den Fall der Annahme seiner Wahl in den
Regierungsrath wird diese Behörde ermächtigt, Herrn Pauket zu
beeidigen.
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Tagesordnung:

Dekretsentwurf

betreffend

die Uàrtragung der Droyethalbahn auf bernischem

Gebiete an die Jurabahngefrllschsft.

(S. Seite 259 hievor.)

Herr Präsident. Herr Regierungsrath Hartmann
hat bereits gestern im Namen des Regierungsrathes über
diese Angelegenheit Bericht erstattet, und ich ertheile daher
dem Berichterstatter der Kommisston, Herrn Stämpfli, das
Wort.

Stämpfli, Bankpräsident, als Berichterstatter der
Kommission. Die Angelegenheit-ist an eine Kommission
gewiesen worden, welche wesentlich in zwei Richtungen nähern
Aufschluß geben soll: Zunächst über die Frage, ob der Vertrag

der Jurabahngesellschaft mit der französischen Ostbahn
nachtheilige Folgen haben könnte, und sodann, welche Folgen
er auf das neue dem Jurabahnnetz einzuverleibende Tronyon
Lyß-Murten haben werde. Ihre Kommission, deren
Mitglieder die Angelegenheit schon von früher her ziemlich genau
kannten, bat sich versammelt und kann nun, nachdem sie die
Frage nochmals geprüft, in Kürze folgende Auskunft geben.
Der fragliche Vertrag ist ein Vertrag zwischen zwei
Privatgesellschaften, der bernischen Jnrabahngesellschaft und der
französischen Ostbahngesellschaft. Es ist also nicht ein Vertrag

von Regiernng zu Regierung, von Staat zu Staat. Er
wurde hervorgerufen durch die beiderseitigen Interessen,
zunächst wesentlich durch das Interesse der französischen
Ostbahngesellschaft. Nachdem dieser nämlich der direkte Zutritt
nach der Schweiz durch die Cession von Elsaß-Lothringen an
Deutschland abgeschnitten war, so daß sie, um von Belfort
nach Basel zu gelangen, die deutsche Zollinie passieren mußte,
mußte sie sofort dahin streben, diese Zollinie zu umgeben und
direkt in die Schweiz einzutreten. Sofort machten sich nun
in Basel Bestrebungen geltend, um der Ostbahn durch das
sog. Lützelthal direkt die Hand zu reichen. Diese Bestrebungen
Basels mußten in Bern hart empfunden werden, indem durch
die Erstellung der Lützellinie das Jurabahnnetz gleichsam
zerschnitten worden wäre, so daß es unmöglich gewesen, Prun-
trut direkt mit Delsberg zu verbinden, und schwierig, Dels-
berg an Dachsfelden anzuschließen. Es wurde deßhalb von
hier aus Alles gethan, um, womöglich, dieses Projekt zu
hintertreiben. Auch die eidgenössischen Behörden haben sich

damit beschäftigt und gefunden, daß die Lützelthallinie die
militärischen Interessen der Schweiz in hohem Maße gefährden
würde. Glücklicherweise konnten sich die Centralbahn und die
Ostbahn nicht einigen, und letztere entschloß sich hierauf, direkt
mit den Jurabahnen zu unterhandeln. Darauf hin kamen die
bekannten Verträge zu Stande. Die Ostbahn trat ihr kleines
Stück St. Louis-Basel und ihr Anthcilrecht an dem Bahnhofe
Basel der Jurabahn ab. Als der hierauf bezügliche Vertrag
vollzogen werden sollte, opponirte die Centralbahn, und der
Streit konnte schließlich nur geschlichtet werden durch offiziöse
Intervention, die zu einer Uebereinkunft führte, welche von
Ihnen vor einiger Zeit genehmigt worden ist.

Auf der andern Seite hatte auch die Jurabahn ein großes
Interesse, daß die Ostbahn auf ihr Netz direkt einmünde und
ihr dadurch einen wesentlichen Verkehr zuführe, und daß die
Ostbahngesellschaft bis zu einem gewissen Betrage sich an dem

Unternehmen finanziell betbeilige. So ist denn der Vertrag
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zwischen den beiden Gesellschaften zu Stande gekommen, den

Sie am 26. Februar abbin genehmigt haben und der seither
auch vom Bundesrathe genehmigt worden und bereits in voller
Exekution begriffen ist.

Welches sind nun die Bestimmungen des Vertrages, welche

Bedenken erregen könnten Es sind hauptsächlich zwei Punkte
besprochen worden: Der erste geht dahin, die französische

Ostbahn erhalte ein Einflußrecht auf die Tarifbestimmung
und Tarifanwendung für denjenigen Verkehr, den sie auf das

Jurabahnnetz mit den Bestimmungsorten Bern, Basel :c.

bringt, sowie für den Verkehr, der von diesen Orten nach

Frankreich geht. Dieses Recht wird der französischen Ostbahn,
allerdings zugestanden : sie bestimmt den Tarif, zu welchem die

Waaren auf dem Jurabahnnetze expedirt werden sollen, immerhin

jedoch innerhalb der Bestimmungen unserer Konzessionen,

welche hiefür maßgebend sind und über welche die Ostbahn
nicht hinausgehen darf. Man kann sich nun allerdings fragen,
ob, wenn die Ostbahn tiefer geht, die finanziellen Interessen
der Jurabahn nicht verletzt werden. Man gluß da die ganze

Tragweite des Vertrages ins Auge fassen. Der Zweck desselben

ist auf Seite der Ostbahn der, für allen Verkehr, der von
Nordfrankreich, von Belgien und von den Kanalhäfen
Ostende, Calais und Boulogne kommt, eine konkurrenzfähige
Linie übrr Epinal und Belfort zu erhalten gegenüber der el-

säßischen Linie, die, von der Luxemburger Linie ausgehend,
über Metz und dem linken Rheinufer nach auf Basel führt.
Der Zweck, dieser letztern Linie Konkurrenz zu machen, kann
der Jurabahn nur zu Statten kommen, indem sie den
Verkehrter Ostbahn aufnimmt. Wenn man daher durch Herabsetzung

des Tarifs aus der einen Seite etwas weniger
einnimmt, so wird dieß durch die Masse des Verkehrs weit
aufgewogen. Die Jurabahn wird also nicht nur nichts verlieren,
sondern vielmehr gewinnen, und zwar um so mehr, als ihre
Linie in Bezug auf die Länge gegenüber derjenigen der
Ostbahn gar nicht ins Gewicht fällt. Die Ostbahn hat von Belfort

auf Paris 500 Kilometer, von Belfort bis an die belgische

Grenze ebenfalls zirka 500 Kilometer, und wenn sie mit der
französischen Nordbahn in Verbindung tritt, so hat sie einzelne
Strecken bis auf 800 Kilometer. Belfort-Basel hat dagegen

nur eine Länge von zirka 65 Kilometer und Pruntrut-Bern
eine solche von 120 Kilometer. Daraus ergibt sich, daß die
französische Ostbahn ein eminentes Interesse haben wird, einen
möglichst großen Verkehr auf ihre Linien zu ziehen, die weit
mehr ins Gewicht fallen, als die verhältnißmäßig kurzen
Strecken der bernischen Jurabahn.

Zudem erstreckt sich der Tarifapplikationsvertrag nicht
etwa auf allen Verkehr zwischen der französischen Ostbahn
und der Jurabahn, sondern nur auf den Güterverkehr
in vollen Wagenladungen. Nicht inbegriffen sind also der
Eilgutverkehr, der Gepäck- und der Personenverkehr. In
Beziehung auf diesen Verkehr ist jedes Netz in der Applikation
seines Tarifs vollständig frei, und es bezieht sich der Vertrag
nur auf die schwere Güterbewegung. Dieser Punkt ist nicht
außer Acht zu lassen. Im Jahre 1871 sind von der französischen

Ostbahn, mit Inbegriff der Strecke im Elsaß, über 5
Millionen Centner an schweren Gütern nach Basel gebracht
worden. Nehmen wir an, es wäre davon nur die Hälfte auf
das Jurabahnnetz, wenn dasselbe damals in Betrieb gewesen
wäre, gebracht worden, so ergibt dieß immerhin 2'/z Millionen
Centner. Es ist deßhalb von Wichtigkeit, daß gerade dieser
schwere Güterverkehr unter diesen Tarifapplikationsvertrag
gebracht worden ist. Es sind also die finanziellen Interessen
der Jurabahn nicht nur nicht gefährdet, sondern eher gefördert.

Der Vertrag bestimmt im Weitern, wie die Vertheilung
dieser Einnahmen auf dem Jurabahnnetze stattfinden solle.
In dieser Beziehung wird festgesetzt, daß von den Einnahmen
dieses Güterverkehrs sowohl die Jurabahngesellschaft als
die französische Ostbahngesellschaft einen Betrag von -10

Rp. per Tonne (— 2 Rp. per Centner) als Vergütung für

das Auf- und Abladen der Waaren zu erheben haben. Was
übrig bleibt, wird als Bruttoertrag angesehen. Davon werden
abgezogen gewisse Kosten für den Traktionsdienst,
Amortisationskosten für die Lokomotiven zc. Der Rest bildet den

Nettoertrag, wovon ^ der französischen Ostbahngesellschaft
und ^ der Jurabahngesellschaft zufallen sollen. In dieser
Weise werden die Einnahmen vertheilt, jedoch ist diese

Vertheilung eine bloß provisorische und soll von 2 zu 2
Jahren revidirt werden. Man kann nun fragen, warum die
französische Ostbahn den dritten Theil des Nettoertrages
beziehe. Der Grund liegt darin, daß sie sehr erhebliche Leistungen
dagegen macht. Sie übergibt nämlich sämmtliches
Wagenmaterial für den internationalen Verkehr, den sie herbeiführt,
und bezieht dafür keinen Zins per Wagen, der gewöhnlich
auf Fr. 3-5 Per Tag bestimmt wird. Es glaubt daher Ihre
Kommission, und die Mitglieder derselben haben dieß schon

früher so beurtheilt,' es sei der Vertrag finanziell durchaus
vortheilhaft für die Jurabahn. Er wird ihr einen Verkehr
zuführen und Einnahmen verschaffen, die sie ohne den Vertrag

nicht erhalten hätte.
Nun einige Worte über die politische Seite. Was

zunächst die Betriebsorganisation betrifft, so hat die französische
Ostbahn da nicht den geringsten Einfluß. Sie kann zu den

Fahrtenplänen auf schweizerischem Gebiete nichts sagen; sie

kann nicht vorschreiben, wie schnell die Jurabahn fahren soll
u. s. w. Natürlich wird man sich, wie es gegenüber allen
auswärtigen Bahnen geschieht, auch mit der französischen
Ostbahn über den Fahrtenplan verständigen müssen. Es wird
nach dem neuen Eisenbahngesetze Sache der Bundesbehörden
sein, diese Verhandlungen zu leiten. In dieser Richtung hat
man sich also politisch durchaus nichts vergeben. Betriebseinflüsse

hat die französische Ostbahn auf unserm Netze nicht
die mindesten. An der Anschlußstatidn, als welche
wahrscheinlich Belfort bestimmt werden wird, werden die Züge
mit unsern Lokomotiven der französischen Ostbahn abgenommen.

Es kommt also kein im Dienste dieser Gesellschaft
stehender Lokomotivführer, Heizer, Kondukteur, Wagenwärter
auf unser Netz. Das Personal der Ostbahn bleibt vollständig
zurück, und wir versehen den Zugsdienst mit unsern eigenen
Lokomotiven und mit unserm eigenen Personal. Es kann
also auch von keiner personellen Influenz die Rede sein. In
dieser Beziehung sind wir freier, als bei allen andern
Anschlüssen der Schweiz gegenüber dem Auslande.

Wesentlich in Betracht fällt die volkswirthschaftliche Seite
der Frage. Es ist sehr wichtig, daß nicht nur die
Mittelmeerbahngesellschaft Eingänge in die Schweiz besitzt, sondern
auch eine konkurrirende Gesellschaft. Wäre der Vertrag nicht
zn Stande gekommen, hätte die Ostbahn sich z. B. mit den
deutschen Bahnen verständigt, so wären wir rein der Mittel-
meerbähn Preis gegeben, und diese würde uns behandeln,
wie schon bisher, nämlich über alle Gebühr. Der Konkurrenztarif,

welchen die Ostbahn nun anzuwenden gezwungen ist,
wird unserm Handel zu großem Vortheile gereichen. Die
Mittelmeerbahn wird genöthigt sein, den Tarif ebenfalls
herabzusetzen, wodurch der westschweizerische Handel wesentlich
gewinnen wird. Aus diesem Grunde wurde der Vertrag so

sehr angefochten. Die Herren Administratoren der Westbahnen
haben im Bundesrathhause ungeheuer gegen das Zustandekommen

des Vertrages gewühlt, weil sie nun ihre Tarife auch

herabsetzen müssen. Dieß ist des Pudels Kern und der Grund,
warum Herr Philippin so sehr schreit I (Heiterkeit.)

Der zweite Punkt, der kritisirt worden ist, betrifft die
kommerziellen Agenturen. Die französische Ostbahn bat sich

nämlich vorbehalten, in den Anschlußbabnhöfen des jurassischen
Netzes sog. kommerzielle Agenturen zu errichten. Ich weiß
nicht, was man sich darunter vorgestellt hat. Wenn diese

Agenten in Bezug auf den Betrieb, den Abgang der Züge,
das Auf- und Ablade» der Waaren etwas zu befehlen und
sich in den Bahnbofdienst und die Bahnhofpolizei zu mischen
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hätten, so würde man sich das nicht gefallen lassen. »Sie
haben aber durchaus nichts mit dem Eisenbahndienst zu thun,
sondern sie sind nur Zwischenpersonen zwischen den Persendern
oder Empfängern der Waaren und dem Bahndienste. Sie
sind Kommissionäre oder Courtiers zwischen dem verkehrtreibenden
Publikum und den Eisenbahnen. Angenommen, es befinde
sich ein solcher Agent in Bern. Das Büreaulokal nicht
etwa eine Wohnung — muß ihm im Bahnhöfe angewiesen
werden. Er macht nun bekannt, er nehme Waaren aus nach
den und den französische» Plätzen in ganzen Wagenladungen
zu dem und dem Tarif. Er besorgt die Frachtbriefe, und
wenn er eine Wagenladung oder mehrere hat, so übergibt er
sie dem Güterexpedientcn, der sie von ihm abnimmt, wie
z. B. von Schegg und Bohlen. Diese letztern besorgen zwar
noch das Frachtwesen, welches die französischen Agenten nicht
erhalten werden; aber selbst wenn dieses der Fall wäre, so
würde dreß gar nichts schaden, sondern es würde eine gar
nicht überflüssige Konkurrenz gegenüber Schegg und Böblen
geschaffen. (Heiterkeit.) Auch in Basel Halle die französische
Ostbahn kommerzielle Agenturen, und die Basler haben sich
dabei nicht übel befunden. Auch die belgisch-niederländischen
Eisenbahngesellschaften haben kommerzielle Agenturen im Bahnhofe

Basel. In dem Pertrag mit der französischen Ostbahn
hat man übrigens zur Vorsorge die Bestimmung aufgenommen,
daß, wenn ein Agent nicht befriedige, er von der Ostbahn
entfernt werden müsse.

Man hat nun gefragt, ob auch das Stück Lyß-Murlen
unter den Vertrag falle. Es heißt nämlich in diesem letzter»:

oet ollot, I« Lnmpgßnio clo I'Lst aura In «lruil «I'öladlir
cles a»«moos commoroiales clans los ^aros llo i«i»eti«in «lu

roseau äurassien ei-clessus «tölini, aveo «l autres réseaux tels
que Laie, Lerne, kienne, Is iVeuveville, et Imites autres
»ares «lu réseau íurassien «m arrivera. une
autre llempsAnie." Wenn also die Jurabahn auf Murten
kommt, so hat allerdings die französische Ostbahtt das Recht,
dort einen Agenten anzustellen. Dieß ist aber durchaus nicht
gefährlich, sondern im Gegentheil dem Adsatz der Produkte
förderlich. Der Murtenbezirk hat einige Ausfuhrartikel, wie
Tabak, Zwiebeln, Erbsen, Bohnen, Rübe» ic. Wenn der
betreffende Agent jährlich einige hundert Wagenladungen solcher
Produkte zusammenbringen und spediren kann, so ist dieß für
den Murtenbezirk vortheilhaft und vermehrt auch den Perkehr

auf der Jurabahn. Ich glaube, Sie können daS
vorliegende Dekret unbedenklich annehmen. Es liegt dasselbe im
bernischen Interesse und im Interesse der Jurabahn.

v. Buren. Ich bedaure durchaus nicht, daß ich durch
meine gestrige Anfrage Anlaß zu der hentigen Perhandlung
gegeben habe. Durch dieselbe hat der Große Rath einen weit
bessern Einblick in das ganze wichtige Verhältniß zwischen der
bernischen Jurabahn und der französischen Ostbahn erhalten.
Ich weiß wohl, daß dieses Verhältniß jetzt nicht mehr in
Frage steht, sondern bereits als abgeschlossene Thatsache vor
uns liegt, und daß es nur noch in Bezug auf das neu zu
erwerbende Stück in Betracht kommt. Ich habe nun seither mit
Befriedigung vernommen, daß in Bezug auf die Redaktion
des Vertrages, wie sie uys im letzten Februar vorgelegen ist,
Verbesserungen vorgenommen worden sind. Ich habe ferner
mit Befriedigung vernommen, daß ein wesentlicher Punkt, die
politische Seite, gewahrt worden ist, in den« Sinne nämlich,
daß die fremde Bahn nicht in unser Land hineinregieren
kann. Die Handelsagenturen betrachte ich keineswegs als eine
Gefahr, sondern bloß als eine Aufhülfe für den Handel und
Verkehr. Ich bin froh. daß die Angelegenheit nun gehörig
auseinandergesetzt worden ist; bei der Verhandlung im
Februar abhin hat man diesen Punkt nicht so scharf ins Auge
gefaßt, sondern die Aufmerksamkeit war mehr auf die
gesummte Frage des Baues gerichtet. Ich verdanke die Art und

Weise, wie Auskunft ertheilt worden ist, und daß man sich
die Mühe genommen, die Sache durch eine Kommission prüfen

zu lassen. Der Große Rath thut nach meinem Dafürhalten

überhaupt gut, die wichtigen Eisenbahnfragen hier
gehörig zu erörtern und sich zu verständigen, daß die Eisen-
babnpolitik einheitlich durchgeführt wird. Ich stimme zum
Dekretsentwurfe, wie er vorliegt.

Der Dekretsentwurf wird unverändert genehmigt.

Entiassungsgesuch des Herrn Paliain, Regierungsstatthslkr
in Delsderg.

Auf den Antrag des R e g i e r u n g s r a t h e s wird
Herrn Pallain die verlangte Entlassung von der Stelle eines
Regierungsstatthalters von Delsberg in allen Ehren und unter
Verdankung der geleisteten Dienste ertheilt.

Hartmann, Direktor des Gemeindewesens. Die
Beschwerde von Lamlingen ist schon in mehreren Sessionen
auf .den Traktanden gestanden. Der Regierungsrath wünscht,
daß dieselbe einmal erledigt werde ^ um so mehr, als eine

Anzahl ähnlicher Beschwerden eingereicht worden sind, und
dem Regierungsrathe fortwährend solche Geschäfte vorgelegt
werden, die er aber, um dem Entscheide des Großen Rathes
nicht vorzugreifen, bisher nicht behandelt hat. Wenn der
Große Rath die Beschwerde von Lamlingen stets verschiebt,
so muß der Regierungsrath schließlich annehmen, der Große
Rath halte die Sache nicht für so wichtig und stimme der
Ansicht des Regierungsrathes bei. In Folge dessen würde
der Regierungsrath wahrscheinlich in gleicher Weise zu
entscheiden fortfahren, wie bis dahin. Ich wünsche, daß der
Große Rath sich darüber ausspreche, wann diese Angelegenheit

behandelt werden soll.

Herr Präsident. Der Große Rath hat sich gestern
auf geschehene Anfrage hin stillschweigend damit einverstanden
erklärt, daß diese Angelegenheit auf die nächste Session
verschoben werden solle. Ich habe aber nichts dagegen, wenn
er sie schon in dieser Session behandeln will, in welchem
Falle ich sie auf nächsten Montag an die Tagesordnung
setzen werde.

Brunn er, von Meiringen. Ich bin mit der
Verschiebung auf die nächste Session einverstanden, obwohl es

wünschenswerth ist, daß die Sache einmal erledigt werde, da
viele Gemeinden neue Nutzungsreglemente ausgearbeitet haben,
mit der Einsendung a» den Regierungsrath aber zuwarten zu
sollen glauben, bis der Große Rath die Sache entschieden
bat. Zch möchte aber nicht, daß der Regierungsrath die
Verschiebung von Seite des Großen Rathes in dem Sinne
auslege, wie es Herr Regierungsrath Hartmann
angedeutet hat.

Gygax, Jakob. Ich stelle den Antrag, die Burger-
nutzungsfrage morgen auf die Tagesordnung zu setzen. Man
sieht dem Entscheide des Großen Rathes mit gespannter
Aufmerksamkeit entgegen. Es ist von großer Wichtigkeit für die

Burgergemeinden, wenn man ihnen sagt: wir nehmen euch

euer Vermögen, weil ihr es nicht zu einem guten und frei-

Taqblait des Großen Rathe« IK7Z. 69
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sinnigen Zwecke verwendet, und wir geben es Jemanden, der
es besser verwaltet. Bei der Vorlage des Besoldungsgesetzes
hat man da, wo die Bürgerschaften ein bedeutendes
Vermögen haben, gesagt: man soll uns zuerst lassen, was uns
gehört, bevor wir für die Besoldungserhöhung stimmen. Wir
sagen

Herr Präsident. Es handelt sich nur um die

Ordnungsfrage, und ich kann daher unmöglich eine sachliche
Diskussion zulassen.

Gygax, Jakob. Es sind dies eben Gründe, warum
ich die Behandlung in dieser Session vorschlage. Ich kann

nicht begreifen, warum man Unsereinem so schnell den Faden
abschneidet, während die Herren oft zwei Stunden lang
sprechen, ohne daß man ein Wort davon versteht.

Herr Präsident. Es handelt sich durchaus nicht
darum, irgend einem Redner den Faden abzuschneiden, wir
können aber heute unmöglich auf eine sachliche Diskussion
eintreten.

H a rtm a nn, Direktor des Gemeindewesens. Ich hätte
>die Frage nicht angeregt, wenn ich gewußt hätte, daß sie schon

gestern entschieden wurde. Ich war gestern nicht anwesend,
da die Mitglieder des Regicrungsrathes bei Wahlverhandlungen

der Sitzung des Großen Rathes nicht beiwohnen
sollen. Ich will nicht darauf beharren, daß die Angelegenheit

schon in dieser Zession behandelt werden solle.

Dr. Hügl i. Die Kommission ist bereit, zu rapportiren,
morgen aber wird der Berichterstatter, Herr Brunner, der
Sitzung des Großen Rathes nicht beiwohnen können. Auch
kann ihm nicht zugcmuthet werden, von einem Tag auf den
andern Bericht zu erstatten, da das Material sehr umfangreich

ist. Es müßte daher die Angelegenheit auf nächsten
Montag verschoben werden. Dann aber ist zu befürchten,
daß viele Mitglieder sich entfernen, um zu heuen. Die Sache
wird jedenfalls mehrere Tage in Anspruch nehmen. Ich
stimme für die Verschiebung auf eine spätere Session.

Abstimmung.

Für Verschiebung auf eine spätere Session ' Mehrheit.

Gesetzesentwurf

über

die Organisation des Kirchenwesens im Kanton Bern.

Fortsetzung der ersten Berathung.

(S. Seite 2t9 und 235 hievor.)

III. Wahlfähigkeit, Wahl und Pflichten der Geistlichen.

8 25.

Wahlfähig zu Geistlichenstellen an öffentlichen
Kirchgemeinden und an den öffentlichen Anstalten sind nur solche
Geistliche, welche in den bernischen Kirchendienst aufgenommen
worden sind.

' Für Pfarrstellen ist zudem der Besitz dieser Eigenschaft
seit zwei Jahren erforderlich. Diese Beschränkung fällt jedoch
im Fall zweimaliger Ausschreibung einer Pfarrstelle weg.

Zu K 25 lautet das Protokoll der Kommission:
Der Antrag der Kantonssynode, daß für Pfarrstellen

vierjähriger bernischer Kirchendienst geforvert
werden solle, und ein anderer Antrag, das zweite
Lemma ganz zu streichen, werden verworfen und der
Paragraph unverändert angenommen.

Teuf cher, Direktor des Kirchenwesens, als Berichterstatter

des Regicrungsrathes. Der dritte Abschnitt handelt
von der Wahlfähigkeit, der Wahl und den Pflichten der
Geistlichen. Der 8 25 normirt die Wahlfähigkeit der
Geistlichen, natürlich für alle unter das Gesetz fallenden
Konfessionen und Genossenschaften, und zwar wird die Wahl-
fKhigkeit blos an solche Bedingungen geknüpft, welche der
Staat für nothwendig hält. Die einzige daorts aufgestellte
Bedingung ist die, daß der betreffende Geistliche in den
bernischen Kirchendienst aufgenommen worden sei. Man hat
diesen Ausdruck an Platz des bisher üblichen (Aufnahme in
das bernische Ministerium) gewählt, um ihn beiden
Konfessionen anzupassen. Ueberhaupt beruhen verschiedene
Bestimmungen des vorliegenden Abschnittes auf einem Kompromisse

zwischen beiden Konfessionen. Wie bei der
Bundesrevision, so hat man auch hier sich gegenseitig Konzessionen
machen müssen. Der § 25 enthält in der Beziehung einen
bedeutenden Fortschritt, daß in Zukunft auch die katholischen
Geistlichen in den bernischen Kirchendienst aufgenommen werden

müssen,-was bekanntlich bisher nicht der Fall war.
Eine Hauptfrage, welche in Betreff der Wahlfähigkeit

der Geistlichen in den vorberathenden Behörden aufgeworfen
wurde, ist die Frage der Ordination, der kirchlichen Priesterweihe.

Bekanntlich konnte bisher sowohl in protestantischen,
als in katholischen Kirchgemeinden ein Geistlicher nur dann
sein Amt ausüben, wenn er, abgesehen von der staatlichen
Anerkennung, nach den Gebräuchen der betreffenden
Religionsgenossenschaft kirchlich ordinirt worden war. Der erste
Entwurf enthielt eine Bestimmung über die kirchliche Ordination,
man. glaubte aber, es sei besser, hierüber im Staatsgesetze
nichts zu sagen, sondern die Festsetzung der daherigen
Bedingungen den kirchlichen Behörden zu überlassen. Wenn
also im Kirchengesetze über die Ordination nichts gesagt ist,
so hat dies nicht den Sinn, daß eine solche überhaupt nicht
stattfinden solle. Bei den Protestanten wird dies keine
Schwierigkeiten haben; denn alle Jahre wird die sog.
Konsekration stattfinden. Bei den Katholiken wird die Sache
davon abhänge», wie später die Bisthumsverhältnisse geordnet
werden, ob man wieder in einen Bisthumsverband eintritt
oder ohne solchen weiter zu leben sucht. Im erster» Falle
wird die Sache sich von selbst regliren, und es wird eine
bezügliche Uebereinkunft mit der katholischen Oberbehörde,
dem Bischof, abgeschlossen werden. Im letztern Falle wird
es den einzelnen Kirchgemeinde» überlassen bleiben, ob sie
eine kirchliche Ordination und ob. sie dieselbe vom altkatholischen

Bischof von Deutschland, oder auch von einem
schweizerischen Bischof vornehmen lassen wollen.

Im zweiten Alinea des 8 25 wird für die Bekleidung
von Pfarrstellen ein zweijähriger Kirchendienst vorausgesetzt.
Wie Ihnen bekannt, wurde in der protestantischen Kirche bisher

ein fünfjähriger Kirchendienst gefordert. Eine Reduktion
auf zwei Jahre entspricht den heutigen Verhältnissen. Die
Kantonssynode beantragt einen vierjährigen Kircheudienst.
Ferner wurde in der Kommission der Antrag gestellt, das
zweite Alinea zu streichen. Beide Anträge wurde» von der
Kommission verworfen, und auch ich empfehle die
unveränderte Annahme des K 25. Einen vierjährigen Kirchendienst
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fordern, würde ungefähr heißen, beim Alten bleiben. Auf
der andern Seite würde man zu weit gehen, wenn man das
zweite Alinea fallen lassen würde, da ein Geistlicher sich doch
einige Zeit im Kirchendienste umgesehen haben sollte, bevor
er an eine Psarrstelle gewählt wird. Ich begreife, daß diese
Bestimmung vielleicht dem Oberlande nicht konvenirt, weil
die dortigen Gemeinden dann hie und da mit jüngern Geiste
lichen vorlieb nehmen müssen. Wir machen aber ein Gesetz
für den ganzen Kanton und können daher nicht nur einen
einzelnen Landestheil berücksichtigen. Uebrigens wird den
Wünschen des Oberlandes durch die Bestimmung Rechnung
getragen, daß die fragliche Beschränkung im Falle zweimaliger
Ausschreibung einer Pfarrstelle wegfallen soll.

Zyro, als Berichterstatter der Kommisston. Ich will
gegenüber einer Bemerkung des Herrn Vorredners nur daran
erinnern, daß das Oberland schon bisher mit jüngern Geistlichen

vorlieb nehmen mußte. Dabei hat es sich aber sehr
wohl befunden, indem die Geistlichen im Oberlande mit
ihren Gemeinden sehr gut auskomme». Es sind dort nicht
solche Mißverhältnisse zwischen den Geistlichen und dem
Volke an den Tag getreten, wie leider anderwärts. Es herrscht
aber die Besorgniß, daß, wenn bloß ein zweijähriger Kirchendienst

verlangt wird, das Oberland dann gar keine Geistlichen

erhält. Wenn indessen die Besoldungsverhältnisse
angemessen reglirt werden, so werden sich auch für die
oberländischen Gemeinden Geistliche finden.

Der § 25 wird unverändert genehmigt.

Die M 26—28 werden zusammen behandelt; sie lauten:

8 26.

Die Aufnahme in den bernischen Kirchendienst erfolgt
durch den Regierungsrath.

Sie darf der Regel nach nur unter folgenden Bedingungen
stattfinden:

1. auf den Ausweis über zurückgelegtes 21. Altersjahr
und untadelhafte Sitten;

2. nach vorausgegangener Staatsprüfung und auf ein
empfehlendes Gutachten der betreffenden Prüfungsbehörde

(§ 28), durch welches erklärt wird, daß der
Kandidat die nöthige theologisch-wissenschaftliche und
kirchlich-praktische Befähigung zum geistlichen Amte
seiner Konfession besitzt.

8 27.

Ausnahmsweise können Geistliche, die schon in einem
auswärtigen Kirchendienste gestanden haben, auch ohne
Staatsprüfung in den bernischen Kirchendienst aufgenommen werden,
wenn sie sich befriedigend ausweisen.-

1. über Heimat, bürgerliche Ehrenfähigkeit und gute
mitten;

'

2. über anderwärts mit gutem Erfolg bestandene theolo¬
gische Staatsprüfung und entsprechende Vorstudien;

3. über mehrjährige vorzügliche Wirksamkeit in der Seel¬
sorge oder im Lehramte.

Doch darf die Aufnahme nur auf das empfehlende
Gutachten der betreffenden Prüfungsbehörde stattfinden.

8 28.

Für die in § 26, Ziff. 2, und § 27 vorgeschriebenen
Staatsprüfungen und Begutachtungen sind Prüfungskommissionen

der verschiedenen Konfessionen aufzustellen.
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Die Wahlart dieser Kommissionen, ihre Mitgliederzahl,
die Prüfungsgegenstände, das Verfahren bei den Prüfungen
und die Beurtheilung der Prüfungsergebnisse werden durch
Reglemente näher bestimmt, welche der Regierungsrath, im
EinVerständniß mit der kirchlichen Oberbehörde, aufzustellen

hat.
Als kirchliche Oberbehörde gilt hier bei der evangelisch-

reformirten Konfession der Tynodalrath (§ 46) und bei den
Katholiken die katholische Kirchenkommission (§80 St.-V.).

Das Protokoll der K o m m i s s i o n spricht sich
folgendermaßen aus.-

§§ 26 und 27. Der Antrag der Kantonssynode,
auch das Gutachten der kirchlichen Oberbehörde für
die Aufnahme in den bernischen Kirchendienst
vorzubehalten, wird verworfen und die beiden Paragraphen
unverändert angenommen.

§ 28. Der Antrag der Kantonssynode, betreffend
die Wahl der Prüfungsbehörde, wird verworfen und
der Paragraph angenommen, nur soll im zweiten
Lemma nach „kirchlichen Oberbehörde" „Synodalrath
und kath. Kirchenkommission" beigefügt, dagegen dann
das dritte Alinea gestrichen werden.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. So
wie eine staatliche Aufnahme der Geistlichen in den Kirchendienst

im Gesetze vorgesehen ist, wird auch eine
Staatsprüfung der Geistlichen durch Kommissionen vorgeschrieben,
welche für die verschiedenen Konfessionen aufgestellt werden.
Die Aufnahme in den bernischen Kirchendienst erfolgt, wie
bisher, durch den Regierungsrath. Die Hauptbedingung
dieser Aufnahme ist eine vorausgegangene Staatsprüfung.
Ueberdieß werden auch ein gewisses Alter (21 Jahre) und
untadelhafte Sitten vorausgefetzt. Die Prüfungsbehörde hat
ein Gutachten auszustellen, durch welches, wenn die Aufnahme
in den Kirchendienst erfolgen soll, erklärt werden muß, daß
der Kandidat die nöthige theoretische und praktische Befähigung
zum Amte besitzt. Ausnahmsweise kann ein Geistlicher, der
in einem andern Kantone oder selbst im Auslande im Kirchendienste

der betreffenden Konfession gestanden ist, auch ohne
Staatsprüfung in den bernischen Kirchendienst aufgenommen
werden, doch darf auch da die Aufnahme nur auf das
empfehlende Gutachten der betreffenden Prüfungsbehörde und
auf die nöthigen Ausweise über Herkunft, über anderwärts
bestandene Prüfung und über mehrjährige vorzügliche
Wirksamkeit in der Seelsorge oder im Lehramte erfolgen.

In Bezug auf den Modus der Wahl der
Prüfungskommissionen hat man sich in den vorberathenden
Kommissionen gefragt, ob derselbe für beide Konfessionen gleich
reglirt werden könne. Schließlich hat man sich dahin geeinigt,
die Wahlart dieser Kommissionen einem vom Regierungsrath
im EinVerständniß mit der kirchlichen Oberbehörde
aufzustellende» Reglemente zu überlassen. Es wurde nämlich von
der kirchlichen Oberbehörde bemerkt, man dürfe die Wahl
dieser Kommisstonen nicht ausschließlich der Staatsbehörde
anheimstellen. Im ursprünglichen Entwürfe war vorgesehen,
daß die eine Hälfte der Mitglieder und überdieß auch der
Präsident der Prüfungskommission von der Regierung und
die andere Hälfte von der kirchlichen Oberbehörde gewählt
werden solle. Diese Bestimmung hätte man für die
protestantischen Verhältnisse beibehalten können, und ich kann die

Zusicherung geben, daß das zu erlassende Reglement für die
protestantische Kommission die Sache in dem Sinne ordnen
wird, daß jedenfalls auch die kirchliche Oberbehörde einen

Einfluß haben wird. Für die Katholiken wird aber unter
Umständen der Fall eintreten können, daß die
Prüfungskommission ausschließlich vom Staate bestellt werden muß.
Aus diesen Gründen scheint es am zweckmäßigsten, für die
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Wahlart diejenige Bestimmung aufzustellen, welche im I 28
enthalten ist.

Zu den §§ 26 und 27 hat die Kantoussynobe den

Antrag gestellt, daß auch für die Aufnahme in den Kirchendienst
das (Jutachten ver kirchlichen Oberbehörde eingeholt werden
solle. Die Großrathskommission hat diesen Antrag verworfen,
und auch der Regierungsrath konnte diesen Standpunkt nicht
acceptiren. E^ genügt vollständig, wenn bei der Aufstellung

- der Reglemente über die Wahlart der Prüfungskommissionen
der kirchlichen Oberbehörde eine Mitwirkung eingeräumt wird.
Zu § 28 hat die Kantonssynode den Antrag gestellt, die
Bestimmung des ursprünglichen Entwurfes der Kirch, ndirektion
aufzunehmen, wonach die Mitglieder der Prüfungskommission
zur Hälfte nebst dem Präsidenten vom Regierungsrathe und
zur Hälfte von der kirchlichen Oberbchörde gewählt werden
sollen. Ich habe mich über diesen Punkt bereits ausgesprochen:
dieser Antrag kann nicht acceptirt werden, weil er nicht zu
den Bedürfnissen beider Konfessionen paßt. Mit dem Antrage
der Kommission, das dritte Alinea des § 23 zu streichen und
dagegen im zweiten Alinea nach „kirchlichen Oberbehörde"
einzuschalten „Synodalrath und katholische Kirchenkommission",
bin ich einverstanden.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission hat aus dem Grunde es nicht für rathsam gehalten,
bei der Aufnahme von Geistlichen in den bernischen Kirchendienst

ein Gutachten der kirchlichen Oberbehörde einzuholen,
weil sie Streitigkeiten vermeiden wollte, wie sie früher
vorgekommen sind. Nach der Ansicht der Kommisston genügen
die hier aufgestellten Requisite vollkommen, um gediegene
Geistliche zu bekommen, und ein Mehreres ist nicht
nothwendig, da sonst Konflikte entstehen könnten, indem man
Jemanden, der die erforderlichen Eigenschaften besitzt, den
innern Beruf eines Geistlichen absprechen könnte. Es läßt
sich der Fall denken, daß ein Geistlicher für die eine
Gemeinde den innern Beruf nicht hat, wohl aber für eine andere
Gemeinde. Ueber den Antrag der Kantonssynode zu § 28
hat sich bereits der Herr Kirchendirektor ausgesprochen. Dieser
Antrag ist schon aus dem Grunde nicht annehmbar, weil die
Kommissionen in der Regel aus einer ungeraden Zahl von
Mitgliedern bestellt werden, was bei dem Antrage der Kantonssynode

nicht der Fall wäre.

Buch er. Das zweite Alinea des § 28. sieht vor, daß
über die Wahlart der Prüfungskommissionen vom Regierungsrathe

im Einverständnisse mit der kirchlichen Oberbehörde
ein Reglement erlassen werden soll. Wer soll aber endgültig
entscheide«, wenn die beiden Behörden sich nicht einigen
können? Um in dieser Beziehung Konflikte zu vermeiden,
beantrage ich folgende Redaktion: „welche der Regierungsrath

nach eingeholtem Gutachten der kirchlichen Oberbehörde
aufzustellen hat."

v. Sinn er, Rudolf. Im § 26 werden die Bedingungen
bezeichnet, welche an die Aufnahme in den bernischen Kirchendienst

geknüpft werden. Zu diesen Bedingungen gehört auch
der Ausweis über das zurückgelegte 2t. Altersjahr und un-
tadelhafte Sitten. Im § 27 wird sodann in ausnahmsweisen
Fällen die Aufnahme ohne vorausgegangene Staatsprüfung
vorgesehen. Wird nun die Redaktion des Entwurfes
beibehalten, so steht es der Regierung frei, in den im § 27
vorgesehenen Fällen auch von den in Ziff. t des § 26 aufgestellten
Bedingungen betreffend den Ausweis über das Alter und un-
tadelhafte Sitten Umgang zu nehmen. So weit möchte ich
nicht gehen und schlage deßhalb vor, im zweiten Alinea des
§ 26 zu sagen : „Sie darf mit Ausnahme der im § 27
vorgesehenen Fälle nur unter folgenden Bedingungen stattfinden."

v. Büren. Ich gehe von einer andern Anschauung
aus, als die Berichterstatter des Regierungsrathes und der
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Kommission und komme deßhalb auch zu einem andern Schlüsse.
Wenn irgendwo, so ist es hier der Fall, kund zu thun, ob
man der Kirche Dasjenige zuerkennen will, was ihr ihrem
ganzen Wesen nach zukommt. Ich schließe mich zunächst dem
Sinne nach dem Antrage der Kantonssynode an, der auch
in der Kommisston reproduzirt, aber in Minderheit geblieben
ist, und der für die Ausnahme in den bernischen Kirchendienst
auch das Gutachten der kirchlichen Oberbehörde vorbehalten
will. Ja, ich gehe prinzipiell noch weiter und halte dafür,
daß die Aufnahme in das Ministerium in viel höherm Maße
eine Aufgabe der Kirche als des Staates ist. Ich schlage
nun vor, das erste Alinea des § 26 also zu fassen: „Die
Aufnahme in den bernischen Kirchendienst erfolgt durch die
kirchliche Oberbehörde unter nachheriger Anerkennung durch
den Regierungsrath." Die Wahl der Geistlichen an Pfarrstellen

steht nach dem Entwürfe den Kirchgemeinden anheim,
allein die Regierung hat diese Wahl nachträglich anzuerkennen.
Jedoch darf sie diese Anerkennung nicht aus materiellen
Gründen verweigern, sondern nur, wenn bei der Wahl
Unregelmäßigkeiten stattgefunden haben oder Vorschriften der
Staatsgesetzgebung oder^des Kirchgemeindereglements verletzt
worden sind (§ 42). So möchte ich auch für die Aufnahme
der Geistlichen ins Ministerium verfahren, sind die Geistlichen

staatliche oder kirchliche Beamte? Ich glaube, letzteres.
Ihre ganze Wirksamkeit kommt der Kirche und nicht dem
Staate zu, und dieß wird in Zukunft noch mehr der Fall
sein, «enn die Führung der Personenstandsregister bürgerlichen

Beamten übertragen wird. Ich weiß nun zwar zum
Voraus, baß mein^Antrag nicht angenommen werden wird,
indessen kann ich inich auch irren, und jedenfalls ist es Pflicht,
Dasjenige zu beantragen, was man selbst als richtig anerkennt.

Die Frage des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat
steht schon seit längerer Zeit auf den Traktande» und hat
schon zu verschiedenen Reibungen Anlaß gegeben. Ein Reglement

über die Aufnahme in das Ministerium, welches der
Kirche einen größern Einfluß einräumte, als der vorliegende
Entwurf, ist von der Regierung beseitigt worden. Es kon-
venirte ihr nicht, daß ihr eine andere Behörde die Möglichkeit

vorenthalten konnte, Jemanden in das bernischeMinisterium
aufzunehmen. Gegenwärtig ist nun ein Zustand der Octroyirung
vorhanden. Es wurde eine Verständigung angebahnt, sie führte
aber zu keinem Resultate, weil die Regierung an ihrem Standpunkte

festhielt und die Kirche ihr Recht wahren zu sollen
glaubte. Es ist mir nicht unbekannt, welche Einwendungen
von würdigen Männern gemacht worden sind. Ein sehr
würdiger Dekan hat sich dahin ausgesprochen, ersönne nicht
länger in einem Wahlkollegium sitzen, das sich darüber
aussprechen solle, ob Jemand sich zu einem Geistlichen eigne.
Mau hat auf einen Fall hingewiesen, der vor einigen Jahren
stattgefunden hat. Aber gerade dieß hat mich um so mehr
zu der Ansicht geführt, daß die Kirche auch ihr Wort
mitsprechen müsse. Wenn man übrigens findet, die kirchliche
Behörde könne sich irren, so erwiedere ich darauf, daß auch der
Regierungsrath und die Prüfungskommission sich irren können.
Das Nichtige ist, eine Aufgabe Denjenigen zuzuweisen, denen
sie der Natur der Dinge nach zukommt. Es kommt viel
darauf an, was man unter dem Begriff der Kirche versteht.
Wenn man sagt, die Landeskirche umfasse die ganze Bevölkerung,

sei sie kirchlich, religiös oder anders gesinnt, dann
haben wir gar keine Kirche nöthig, sondern das ist der Staat:
e r umfaßt alle Bürger. Aber die Kirche ist doch etwas wesentlich

Anderes, und zwar auch nach der Verfassung. Diese
anerkennt die römisch-katholische und die evangelisch-reformirte
Kirche. Wollen wir nun diese Kirche von Staatswegen dena-
turiren, so handeln wir gegen die Verfassung. Das sollen
wir nicht thun, sondern es ist nach unsern Verhältnissen
gegeben, daß wir vom Staate aus auch andere Ueberzeugungen
berücksichtigen. Nur dann werden wir ein gutes Kirchengesetz
erhalten, wenn wir die verschiedenen Ueberzeugungen aner-
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kennen. Dazu helfe ich gerne, aber auf der andern Seite
soll man nicht Preis geben, was verfassungsgemäß feststeht
und überhaupt seinen Werth hat.

Vor einigen Tagen hat mir ein Mitglied dieser Behörde
nach der Diskussion die Bemerkung gemacht, ich hatte besser

gethan, den Antrag auf Trennung von Kirche und Staat zu
stellen, welchem Antrage das betreffende Mitglied beigestimmt
hätte. Ich habe diesen Antrag nicht aus dem Grunde nicht
gestellt, weil der Gedanke der Trennung von Kirche und Staat
in unserm Volke noch nicht Anklang findet. Ich^ würdige
diesen Grund allerdings, allein unter Umständen kaun mau
zwar wohl wissen, daß Etwas noch nicht Anklang findet,
man hält es aber gleichwohl für gut und führt es ein. Der
entscheidende Grund war der, daß wir die Folgen der Trennung

von Kirche und Staat gar nicht bewegen können. Ich
wollte daher nicht so Etwas durchzuführen suchen, sondern
lieber abwarten, ob eine höhere Führung uns dahin bringen
werde. Wenn diese Trennung früher oder später kommt, so
ist es jedenfalls nur die Folge betrübender Zustände. Wenn
mau seit einiger Zeit mehr als früher von der Trennung
von Kirche und Staat sprach, so lag der Grund in den
Uebergriffen der Kirche. Ich glaube nicht, daß dieses Verhältniß
der betreffenden Kirche etwas genützt und zum Guten geführt
hat, sondern es liegt darin umgekehrt ein Verkennen der
Aufgabe. Ich glaube aber auch, wenn von Seite der Kirche
das Gefühl entstehen sollte, daß eine Trennung nothwendig
ist, so würde dieß dem Staate nicht zum Heile gereichen.

Gestatten Sie mir noch einige Worte über den H 28.
Der Herr Berichterstatter der Kommission hat gesagt, daß der
Antrag der Kantonssvnvde schon aus dem Grunde nicht angenommen

werden könne, weil die Mitgliederzahl einer^Behörde nicht
ungerade sein könne. Eine solche Bestimmung ist aber
nirgends aufgestellt. Der Große Rath z. B. besitzt gegenwärtig
eine gerade Zahl von Mitgliedern, und wenn in einer
Kommission ein Mitglied fehlt, so ist die Zahl der Anwesenden
auch gerade, welcher Umstand sie nicht hindert, zu berathen
und Beschlüsse zu fassen. Die Frage ist einfach die: Uebertrage

man der Kirche frei und offen, was ihr gehört. Ich
glaube, dieß sei gedeihlicher sowohl für den Staat als für
die Kirche.

Kaiser, von Grellingen. Ich muß mich gegen den
Antrag des Herrn v. Büre» aussprechen. Die Ziff. 2 des H 26
ist eine der wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes. Im
katholischen Jnra hatte der Staat bis dahin keinen Einfluß
auf die geistige Richtung und wissenschaftliche Bildung der
Geistlichen. Es war Denjenigen, die sich damit befassen
wollten, überlassen, den angehenden Geistlichen die ihnen
zweckmäßig scheinende geistige Richtung zu geben, und es war
dieß immer eine streng orthodoxe, ultramontane und in der
Regel nichts weniger als eine wissenschaftliche. Unsere angehenden

Geistlichen sind meist ins'Ausland, nach Frankreich, in
die kleinen Iesuitenseminarien geschickt worden und sind in
einigen Jahren von da als Abbes mit Tonsur, Soutane und
Dreispitz zurückgekommen und, ohne ein Examen abzulegen,
an eine Pfarrstelle gewählt worden. In Folge dessen haben
wir im Jura den Zustand, den wir beklagen. Man hat nun
schon längst eingesehen, daß diese ungesunden Zustände
beseitigt werden und daß man wenigstens so weit gehen sollte,
wie benachbarte Kantone schon vor 30—40 Jahren gegangen
find. In der Diözese Basel ist einzig der Kanton'Bern so
tolerant gegen seine Geistlichkeit, daß er sich gar nicht um
ihre Bildung bekümmert. In den Kantonen Solothurn,
Aargan, Thurgau, Baselland und Luzern müssen die
Geistlichen, wenn sie sich um eine Pfarrei bewerben wollen, ein
Staatsexamen ablegen. Nur bei uns geschieht das nicht. Nach
dem Antrage des Herrn v. Büren soll dieser Zustand auch
fernerhin fortdauern. Er will nämlich die Aufnahme der

Geistlichen in den bernischen Kirchendieust der kirchliche»
Oberbehörde überlassen. Darunter kann Niemand verstanden sei»,
als der Bischof oder der Papst. Unsere Geistlichkeit im Jura
ist gerade deßwegen, weil der Bischof die Aufnahme in den
Kirchendiest ohne Kontrole Seitens des Staates besorgt,
größtenteils so unuational und hat ihre Stellung mißbraucht.
Ich empfehle die Annahme des § 26.

v. Büren. Ich hatte bei meinem Antrage nur die
evangelisch-rcformirte Kirche im Auge, welche nie
staatsgefährlich werden wird und sich keine Eingriffe in die
Staatsverhältnisse erlaubt. Ich ändere daher meinen Antrag dahin
ab: „Die Aufnahme in den bernischen Kirchendienst erfolgt
für die evangelische Konfession durch die kirchliche Oberbehörde
unter nachheriger Anerkennung durch den Regierungsrath, für
die katholische Konfession durch den Regierungsrath."

v. W atten w yl, von Ruhigen. Der Vortrag des

Herrn Kaiser beweist, wie schwierig es ist, Gesetze aufzustellen,
welche für beide Konfessionen Geltung haben sollen. Bei dem
gegenwärtigen kirchlichen Konflikte im Jura begreife ich gut,
daß die' Regierung

' bei der Aufnahme der Geistlichen in den
Kirchendieust selbst das letzte Wort sagen will. Was aber
dort eine Nothwendigkeit ist, gestaltet sich gegenüber den Re-
sormirten zur Willkür. Die Kantonssynode soll fortbestehen.
Wenn man ihr aber auch gar keine Befugnisse geben will,
so ist sie ein unbequemes, überflüssiges Möbel. Ich tröste mich
indessen mit der vom Herrn Kirchendirektor gegebenen Zu-
sicherung, daß man bei Aufstellung des im § 2s vorgesehenen
Reglements der kirchlichen Oberbchörde, soweit es die evangelisch-
reformirte Kirche betrifft, Rechnung tragen werde. Ich wünsche,
es möchte dieß s. Z. nicht vergessen werden. Im Vertrauen,
daß diese Zusicherung werde zur Wahrheit werden, kaun ich

zu dem vorliegenden Paragraphen stimmen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
von Herrn v. Sinner zu § 26 vorgeschlagene Redaktionsver-
besseruug kann ich zugeben. Der Sinn der M 26 und 27
war kein anderer, als der, wie ihn Herr v. Sinner nun
deutlicher wiedergeben will. Die Worte „der Regel nach"
haben sich nicht auf Ausnahmen innerhalb des § 26, sondern
auf die im H 27 vorgesehene Ausnahme bezogen. Was den
Antrag des Herrn Bucher betrifft, so ist derselbe sehr
wohlgemeint und läge im Interesse des Staates gegenüber den

Uebergriffen d^ Kirche. Judessen hat mich die augehörte
Diskussion überzeugt, daß man klug thut, von diesem Autrage
zu abstrahiren und vorzuschreiben, daß das Reglement „im
Einverständnisse" mit der kirchlichen Oberbehörde erlassen
werden soll. Gerade die Voten der Herren v. Büren und
v. Wattenwyl beweisen mir, daß in diesem Auswege die

richtige Vermittlung liegt. Wenn bei den Katholiken unter
der kirchlichen Oberbehörde der Bischof und nicht, wie es im
K 28 ausdrücklich heißt, die katholische Kirchenkommission
verstanden wäre, dann würde ich den Antrag des Herrn Bucher
begreifen; denn man könnte mit Sicherheit darauf zählen,
daß man nie zu einem Einverständnisse gelangen würde, da
der Bischof offenbar nie zur Aufstellung eines katholischen
Prüfungsreglemeutes Hand bieten würde in dem Sinne, wie
es die Staatsbehörden wünschen müssen. Der Bischof würde
sich einfach weigern, ein derartiges Reglement ausstellen zu
helfen.'Die gleiche Befürchtung habe ich aber nicht gegenüber
der katholischen Kirchenkommission, welche bekanntlich auf eine

Weise zusammengesetzt ist, daß ein EinVerständniß mit der

Staatsbehörde wird erzielt werden können. Was die
protestantischen Verhältnisse betrifft, so gebe ich mich der vollen
Hoffnung hin, daß auch mit der Synode ein Einverständniß
werde erzielt werden können. Das sollte Herrn v. Büren
beruhigen, und er sollte sich mit dieser Konzession begnügen
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können. Wenn er aber noch weiter gehen und bei der
Aufnahme der Geistlichen in den Kirchendienst den Schwerpunkt
in die Kirche verlegen will, dann setzt er sich in offenen
Widerspruch mit den leitenden Grundgedanken des ganzen
Gesetzes. Wenn man gegenüber Herrn Kaiser (wie ich soeben
eine Aeußerung gehört habe) einwendet: ich bin nicht Katholik,
so muß ich daran erinnern, daß wir ein interkonfessionelles
Gesetz erlassen.

Die von Herrn v. Buren angeführten Gründe sind in
meinen Augen nicht stichhaltig: Er sagt zunächst, der Geistliche

sei ei» kirchlicher Beamter. Allein nach dem EntWurfe
werden die Geistlichen nach wie vor vom Staate besoldet, es

wird, womil Sie alle einverstanden sind, eine Staats-
prüfung der Geistlichen vorgesehen, und sie werden als öffentliche

Beamte, wenigstens der Kirchgemeinden, angesehen. Wie
kann man da von ausschließlich kirchlichen Beamten sprechen?
Das führt allerdings in seinen Konsequenzen zur Trennung
von Kirche und Staat, und es scheint mir, Herr v. Büren
befinde sich da in einem Widersprüche. Wenn er weiter sagt,
der Staat könne sich auch irren, so erwiedere ich darauf:
dem widerspricht die bisherige Erfahrung und die Haltung
der Regierung bei den Aufnahmen von Geistlichen in das
Ministerium. Ist je der Fall vorgekommen, daß einem Kandidaten,

der an unserer protestantischen Universität ein Examen
befriedigend bestanden hatte und der im Gutachten der
Prüfungskommission empfohlen wurde, von Seite der Regierung die
Aufnahme ins Ministerium verweigert wurde, weil er der
orthodoxen Richtung oder der Richtung der Reformer
angehörte? Niemals. Es ist auch ganz natürlich, daß die Regierung
da eine viel objektivere Stellung einnimmt, als die kirchliche
Oberbehörde, die mehr der Ausdruck einer einseitigen
kirchlichen Richtung ist. Es kann vielleicht auch einmal der Tag
kommen, wo die Mehrheit der Synode der Richtung der
Reformer angehört, aber auch dann möchte ich nicht so weit
gehe», wie Herr v. Büren beantragt.

Was die von Herrn v. Büren berührte Aufhebung des
Wahlkollegiums in der protestantischen Kirche betrifft, so hat
dazu bekanntlich vor einigen Jahren die Verweigerung der
Aufnahme des der Ncformpartei angehörenden Herrn Cha-
vannes in den bernischen Kirchendieust Veranlassung gegeben.
Da haben wir ein praktisches Beispiel aus der jüngsten Zeit,
welches zeigt, wie engherzig die kirchliche Oberbehörde bei diesen
Aufnahmen verfährt. Es wardurch ein Gutachten der theologischen
Prüfungskommission konstatirt, daß Herrn Chavanncs in Bezug
auf wissenschaftliche und praktische Befähigung zum geistlichen
Amte durchaus nichts fehlt, allein das Waylkollegium
verweigerte die Aufnahme einzig aus dem Grunde, weil er der
Richtung des lilwe (lllristinnisme augehört. Auf eingelangte
Beschwerde hin hat sich der Rezierungsrath angesichts dieses
Falles sagen müssen, daß dieses Wahlkollegium eine veraltete
Behörde sei, welche nicht mehr zu unserer Zeit passe und
deren Aufhebung daher am Platze sei. Seither verfügt der
Regierungsrath über die Aufnahme der protestantischen Geistlichen

in das Ministerium, allerdings gestützt auf ein empfehlendes

Gutachten der Prüfungskommission. Haben Sie denn
nicht die Wahrnehmung machen müssen, daß in unserm Kanton

bei den Geistlichen alle kirchlichen Richtungen vertrete»
sind? In den einen Gemeinden haben wir Reform-, in den
andern Vermittlungsthcologen und wieder in andern
strenggläubige Geistliche. Darin liegt der schlagendste Beweis, daß
die Regierung eine viel ruhigere und objektivere Haltung
einnimmt, als dieß bei einer kirchlichen Oberbehörde der Fall
sein kann.

Dähler. Aus der Diskussion entnehmen wir, daß
bis jetzt die katholische Kirche in der Aufnahme der Geistlichen
ganz frei, während die protestantische Kirche bedeutenden
Beschränkungen unterworfen war. Das soll nun ausgeglichen
werden, womit ich vollkommen einverstanden bin. Ich betrachte
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die Aufnahme der Geistlichen in den Kirchendienst als eine
äußere, dagegen die Prüfung sowohl in wissenschaftlicher als
in sittlicher Beziehung als eine innere kirchliche Sache. Bis vor
zwei Jahren bestand die Einrichtung, daß die Regierung nicht
berechtigt war, einen Kandidaten in den Kirchendieust
aufzunehmen, wenn die kirchliche Behörde nicht ihre Zustimmung
gegeben hatte. Aus diesem Grunde konnte Herr Chavanncs
nicht aufgenommen werden, weil er von der kirchlichen
Behörde nicht empfohlen war. Auf der andern Seite hatte die
Regierung das Recht, Personen, welche empfohlen waren, die
Aufnahme zu verweigern. Ich glaube, eine solche Einrichtung
wäre auch jetzt am passendsten und würde sowohl gegenüber
dem Projekte als gegenüber den übrigen gemachten
Vorschlägen den Vorzug verdienen. Gestatten sie mir, anzuführen,

warum Herr Chavanncs nicht empfohlen worden ist.
Wie bei der katholischen Kirche durch das neue Dogma von
der Unfehlbarkeit das Wesen der Religion verändert wurde,
so ist dieß — nur in umgekehrter Richtung - in der refor-
mirten Kirche durch die Reformlehre der Fall. Die Grundsätze,

zu denen sich Herr Chavanncs bekannte, sind nicht bloß
Abweichungen von der bisherigen evangelisch-protestantischen
Religion, sondern wirkliche Gegensätze. Die Grundlagen, auf
denen die evangelisch-reformirte Religion beruht, sind von
Herrn Chavanncs verläugnet worden. Aus diesem Grunde
konnte er nicht empfohlen werden. Der Herr Kirchendirektor
bezeichnet das als eine veraltete Anschauung. Ich glaubte,
diese Erklärung hier abgeben zu sollen, weil auch ich als
Mitglied der Kommission gegen Herrn Chavannes gestimmt
habe und auch jetzt noch gegen ihn stimmen würde. Ich
bekenne mich zu der positiven Richtung. Ich schließe mich dem

Antrage des Herrn v. Büren an.

Abstimmung.

j) Für die Redaktion des H 26 des Ent¬
wurfes .59 stimmen.

Für den Antrag des Herrn v. Büren 26 „
2) Der Antrag des Herrn v. Sinner wird, weil zugegeben,

als angenommen betrachtet.
3) Die Anträge der Kommission zu § 23 werden ange¬

nommen.
-1) Für den Antrag des Herrn Bucher 36 Stimmen.

Dagegen 49 „

8 29.

Die Vikariats- und Pfarrverweserstellen werden
durch den betreffenden Kirchgemeindrath im EinVerständniß
mit der Kirchendirektion besetzt;

Die Pfarrstellen (Pfarrpfründen) durch die Kirchge-
meindeversammlungen, jedoch unter Vorbehalt der Anerkennung
durch den Regierungsrath.

Die Pfarrstellen an den öffentlichen Anstalten werden
nach eingeholtem Gutachten der kirchlichen Behörde in bisher
üblicher Weise besetzt.

Das Protokoll der Kommission sagt zu § 29:
Ein Antrag, im ersten Lemma die Worte „im

Einverständniß mit der Kirchendirektion" zu streichen,
wird verworfen.

Im dritten Alinea wird nach „öffentlichen Anstalten"

beigefügt: „und Helferstellen".

Auf den Antrag des Herrn Berichterstatters des
Regierungsrathes wird beschlossen, die Berathung des zweiten
Alinea's vorläufig zu verschieben.
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Herr B e r i ch t e r st a t t e r des Regierungsrathes. Da das
zweite Alinea vorläufig verschoben wird, so haben wir es
zunächst blos mit den Vikariats- und Pfarrverweserstellen,
sowie mit den Pfarrstellc» an den öffentlichen Anstalten zu
thun. In Bezug auf die erster» enthält der Entwurf einen
Kompromiß zwischen beiden Konfessionen. Bis dahin wurden

die protestantischen Vikariats- und Pfarrverweserstellen
ausschließlich von der Kirchendirektion besetzt, während bei
den Katholiken die Staatsbehörde nichts dazu zu sagen hatte,
indem der Bischof da ganz willkürlich schaltete und waltete.
Es mußte nun ein Ausweg gefunden werden. Nachdem in
der Begutachtungskommission lange darüber hin und her
gestritten worden, fand man diesen Ausweg darin, daß diese
Stellen durch das Zusammenwirken des Kirchgemeindraths
und der Kirchendircktion besetzt werden sollen. Ich bemerke

hier, daß es der Kirchendirektion nur lieb wäre, wenn man
sie von dieser Aufgabe entheben würde, indessen, mußte man
ihre Mitwirkung vorbehalten, einerseits damit sie, namentlich
gegenüber der katholischen Kirche, eine Kpntrole über die
Besetzung der Vikariate ausübe» kann, und anderseits, damit
die Kirchgemeinden selbst Jemanden haben, der ihnen dabei an
die Hand geht. Es steht Niemanden eine so genaue Uebersicht

zu Gebote, wie der Staatsbehörde, welcher alle
Mittheilungen über die neu in den Kirchendienst aufgenommenen
Geistlichen zukommen. Zudem scheint mir der im ersten
Alinea vorgeschlagene Modus, wonach zunächst der Kirchge-
nieindrath begrüßt werden soll, auch mit dem sinn und
Geiste des Gesetzes im Einklang zu stehen. Auch andere neue
Kirchengesetzgebnngen sehen einen ähnlichen Modus für die
Besetzung der Vikariats- und Pfarrverweserstellen vor.

Das letzte Alinea bezieht sich auf die Pfarrstellen an
öffentlichen Anstalten (Zuchthausprediger ,c.). Die daherigen
Wahlen wurden bisher vom Regierungsrathe getroffen, da die
betreffenden Geistliche» als Staatsbeamte angesehen wurden.
Ich denke, man werde diesen Modus auch für die Zukunft
beibehalten. Die Kommission schlägt vor, hier beizufügen:
„und Helferstellen". Der Regierungsrath stimmt diesem
Antrage bei, nur möchte er sagen: „Bezirkshelferstellen". Wir
haben nämlich einige protestantische Gemeinden, wie Wasen,
welche als Helfereicn bezeichnet sind. Da sollen natürlich die

Helfer, wie die die Pfarrer selbst, von der Gemeinde gewählt
Werden. Dagegen wird der Regierungsrath auch in Zukunft
die Bezirkshelfer (Klaßhelfer) wählen müssen, indem sonst
Niemand da wäre, um diese Wahlen vorzunehmen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich stimme
der vom Herr» Berichterstatter des Negierungsrathes
beantragten Modifikation bei.

Das erste und dritte Alinea des § 29 werden mit der
beantragten Einschaltung „und Bezirkshelferstellcn" im dritten
Alinea genehmigt.

Es werden nun die §§ 30 und 37 — 42 zusammen in
Behandlung gezogen. Dieselben lauten, wie folgt:

8 30.

Alle Wahlen zu geistlichen Stellen — mit Ausnahme
der Vikariate und Pfarrverweserstellen — geschehen auf die
Dauer von 6 Jahren, mit Wiederwählbarkeit des bisherigen
Geistlichen nach Mitgäbe der §§ 37 u. ff.

8 37.

Ist eine Pfarrstelle an einer Kirchgemeinde infolge
Auslaufs der Amtsdauer 30) erledigt, so hat der Kirchgemeind-
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rath sofort die Kirchgemeindeversammlung zusammen zu
berufen und diese zunächst zu entscheiden, ob sie die Stelle
ausschreiben lassen wolle oder nicht.

Beschließt die Kirchgemeindeversammlung Nichtausschrei-
bung der Stelle, so ist der Inhaber auf eine neue Amtsdauer
wiedergewählt.

Beschließt sie Ausschreibung, oder wird die Stelle aus
irgend einem andern Grunde erledigt, so hat der Kirchgemeind-
rath ungesäumt die Ausschreibung zu veranstalten.

8 38.

Die Ausschreibung geschieht durch die Staatsbehörde nach
den allgemein für öffentliche Stellen geltenden Formen. Die
Anmeldungsfrist ist auf wenigstens 3 Wochen festzustellen.
Die Anmeldungen erfolgen ebenfalls bei der «Staatsbehörde,
welche nach Ablauf der Anmeldungsfrist das Verzeichniß der
wahlfähigen Bewerber dem Kirchgemeindrath zu Handen der
Kirchgemeinde mittheilt.

8 39.

Die Kirchgemeindeversammlung, welche spätestens vier
Wochen nach Empfang der Bewerberliste durch den
Kirchgemeindrath zusammen zu berufen ist, wählt nach angehörtem
Bericht dieses letztern den Geistlichen durch absolutes
geheimes Stimmenmehr frei aus der Zahl der wahlfähigen
Bewerber.

Den Bewerbern ist es verboten, Probepredigten zu halten
oder bei den Wählern um Stimmen zu werben, bei Strafe
der Nichtanerkennung der Wahl.

Wahlbestechung wird nach den Bestimmungen des
Strafgesetzbuches bestraft.

8 40.

Sollten nach dem Urtheil der betreffenden Kirchgemeinde
sämmtliche Bewerber zur Bekleidung der Stelle ungeeignet sein
oder ist kein Bewerber vorhanden, so hat sich die Versammlung

durch offenes Handmehr darüber auszusprechen, ob sie
die Stelle neuerdings ausschreiben lassen oder einen
wahlfähigen Geistlichen berufen wolle.

Im ersten, Falle wird gemäß §§ 37, 38 und 39
Verfahren.

Beschließt die Kirchgemeinde Berufung, so kann sogleich
durch absolutes geheimes Stimmenmehr zur Wahl geschritten
und diese auf eine spätere Kirchgemeindeversammlung
verschoben werden.

Lehnt der berufene Geistliche die auf ihn gefallene Wahl
ab, so findet eine neue Ausschreibung statt.

8 41.

Findet sich nach zweimaliger Ausschreibung einer Pfarrstelle

kein oder kein der Gemeinde genehmer Bewerber, so
kann die Kirchgemeinde im EinVerständniß mit dem Regierungsrath

die Stelle auf ein Jahr mit einM Verweser besetzen.
Nach Ablauf der Jahresfrist ist die Stelle sofort wieder
auszuschreiben.

8 42.

Sowohl im Fall der W.ahl auf freie Bewerbung hin als
im Fall der Berufung ist das Wahlprotokoll der Staatsbehörde

zum Behuf der Anerkennung der Wahl durch den

Regierungsrath einzusenden. Wird die Anerkennung
verweigert, so ist sofort eine neue Wahl nach Mitgabe von
§ 37 u. ff. anzuordnen.

Eiüe solche Verweigerung der Anerkennung einer Pfarrwahl

darf jedoch nur aus dem Grunde erfolgen, daß bei
derselben entweder Unregelmäßigkeiten stattgefunden haben oder
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Vorschriften der Staatsgesetzgebnng oder des Kirchgemeindereglements

verletzt worden sind.

8 43.

Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes sind sämmtliche
Geistlichenstellen innert Jahresfrist im Sinne des § 37 u. ff.
auszuschreiben und neu zu bestellen.

Die Kommission empfiehlt die unveränderte
Annahme der §§ 30 und 37 — 42. Zu Z 43 lautet ihr
Protokoll :

Der Antrag der Kantonssynode, am Schlüsse des

§ 43 beizufügen : „ausgenommen sind diejenigen
Geistlichen, welche ihre Stellen 20 Jahre bekleidet haben,"
wird verworfen.

Der Schluß des § 43 wird folgendermaßen redi-
girt: „im Sinne des 8 37 u. ff. neu zu besetzen".

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Wir
kommen nun zu der wichtigen Frage der periodischen Pfarrwahl.

Ich kann mich hierüber um so kürzer fassen, als diese

Frage thatsächlich als abgethan betrachtet werben kann angesichts

der in dieser Beziehung herrschenden Stimmung und
Strömung und der in andern Kirchengesetzgebungen geschaffenen

Vorgänge. Die Hauptfrage wird die sein, ob die

Geistlichen, wie bis dahin, auf Lebenszeit gewählt werden
sollen oder nicht. Will man die lebenslängliche Wahl fallen
lassen, kann man wieder zwei verschiedene Standpunkte
einnehmen, nämlich 1) die Wahl auf unbestimmte Zeit mit dem

Recht der Gemeinde, unter bestimmten Bedingungen den

Geistlichen zu entfernen oder abzuberufen, und 2) die Wahl
auf eine bestimmte Zeitdauer, z. B. auf 6 Jahre. Ich
verkenne nicht — und ich habe dieß schon an anderer Stelle
ausgesprochen —, daß die Wahl auf Lebenszeit auch ihr
Gewicht hat. Es fällt da namentlich in Betracht, daß der
Geistliche nicht auf gleiche Linie zu stellen ist, wie die andern
Staatsbeamten und die Schullehrer. Während der L:chul-
lehrer, nachdem er seine Stunden gegeben hat, etwas Anderes
treiben kann, soll der Pfarrer seine ganze Zeit und Kraft
dem Amte widmen. Mit den übrigen Staatsbeamten kann
der Geistliche nicht verglichen werden, weil er im Falleseiner
NichtWiederwahl nicht mit der gleichen Leichtigkeit in eine
andere Stellung treten kann. Ein Arzt oder Advokat, welcher

zum Regierungsstatthalter, Gerichtspräsidenten oder
Regierungsrath gewählt wird, kann, wenn nach Ablauf der Amtsdauer

seine Wiederwahl nicht erfolgt, zu seiner frühern Praxis
zurückgehen. Man kann nun aber in solchen Fragen nicht
immer nach theoretischen Schablonen vorgehen, sondern mau
muß auch die gegebenen Verhältnisse und die Strömung der
Zeit ins Auge fassen, und diese Strömung geht nun einmal
ganz entschieden nach der Richtung der Periodizität der
Pfarrwahlen, wenigstens dahin, daß den Gemeinden unter
gewissen Voraussetzungen das Recht eingeräumt wird, einen
Pfarrer zu entfernen, mit dem sie nicht mehr zufrieden sind.

Sieht man sich in der Gesetzgebung der verschiedenen
Kantone um, so findet man da verschiedene Gruppen von
Systemen durchgeführt. In der evangelische» Kirchenorduung
des Kantons St. Gallen vom Jahre 1864 findet man z. B.
das System der sog. bedingten Entlassung: Der Pfarrer
wird von der Kirchgemeinde auf unbestimmte Zeit gewählt,
diese hat aber das Recht, ihn zu entlassen, jedoch nicht vor
geleistetem zweijährigem Amtsdienste und nicht nach
zurückgelegtem 60. Altersjahre; überdieß kann nicht jeder
Angehörige der Kirchgemeinde diese Entlassung begehren, sondern
es muß ein solches Begehren entweder von der Kirchenvor-
steberschaft in g-Iobo oder von wenigstens einem Sechstel der
stimmfähigen Kirchgenossen ausgehen. Nur unter dieser
Voraussetzung wird die Kirchgemeindeversammlung zusammen¬

berufen, und wenn diese mit Mehrheit die Entlassung des
Pfarrers beschließt, so ist derselbe von seinem Ämte entfernt.
Ändere Kantone, wie z. B. Neuenburg, haben ein ähnliches
System. In Graubünden existirt eine Art Vertrag zwischen
dem Pfarrer und der Gemeinde, welcher innert.einer
gegebenen Zeitfrist von der einen oder andern Seite gekündet
werden kann. Dies ist, wenn ich mich nicht irre, auch in
Glarus der Fall. Wieder ein anderes System ist das der
gerichtlichen Abberufung, wobei der Pfarrer auf unbestimmte
Zeit gewählt wird, aber die Gemeinde zu jeder Zeit das
Recht hat, ihn gerichtlich abzuberufen.

Diesen Systemen gegenüber steht das der periodischen
Wiederwahl, welchem unbedingt der Vorzug gegeben werden
muß. Die erwähnten Systeme leiden an dem Hauptmangel,
daß eine gewisse Willkür und ein gewisses Belieben der
Kirchgemeinde dabei vorherrscht. Der Pfarrer ist zwar auf
unbestimmte Zeit gewählt, allein er kann von heute auf
morgen entfernt werden, wenn eine Agitation oder eine
gewisse Strömung in der Kirchgemeinde vorhanden ist. Bei
der periodischen Wahl ist dieser Uebelstand nicht vorhanden.
Da weiß der Pfarrer, daß er auf 6 Jahre angestellt ist, und
wenn er diese Zeit dazu benutzt, um mit der Gemeinde im
Einklang zu bleiben, so wirb er auch auf eine fernere Periode
gewählt werden. Wir. geben deßhalb der Periodizität den
Vorzug. Der ursprüngliche Entwurf der Kirchendirektion
wollte die Wiederwahl nach 6 Jahren obligatorisch machen.
Dieß wäre eigentlich das beste. Der vorliegende Entwurf
schlägt aber bloß die fakultative Wiederwahl vor und macht
in dieser Beziehung eine Konzession im Sinne der von
beinahe allen Bezirkssynoden und von der Kantonssynode
ausgesprochenen Wünsche. Die obligatorische Wiederwahl würde
mit dem Prinzip der Periodizität besser im Einklang stehen,
als die fakultative Wiederwahl. Dagegen ist bei der letzteru
eine größere Garantie und Wahrscheinlichkeit für die Wiederwahl

des Pfarrers da.
Das System der fakultativen Wiederwahl wird in den

88 37-43 näher normirt. Ich erlaube mir darüber einige
Bemerkungen. Wenn die Amtsdaucr zu Ende ist, so tritt die
Kirchgemeindeversammlnng zusammen und beschließt — nicht
etwa die sofortige Ausschreibung, sondern ob überhaupt die
Stelle ausgeschrieben werden solle oder nicht. Wird Nicht-
ausschreibnng beschlossen, so gilt der Pfarrer für eine fernere
Periode als wiedergewählt: der Beschluß der Nichtausschreibung
involvirt die Wiederwahl für eine weitere Periode. Beschließt
aber die Kirchgemeindeversammlung die Ausschreibung!, oder
wird die Stelle aus irgend einem andern Grunde (Tod,
Resignation) erledigt, so wird sie sofort ausgeschrieben. Die
Ausschreibung geschieht in der üblichen Form dnrch die
Staatsbehörde. Die Bewerberliste wird der Kirchgemeindeversammlnng

mitgetheilt, und es wird sodann die letztere zusammen-
bernfcn, um frei aus der Zahl der angeschriebenen Bewerber
zu wählen. Findet sie, es sei keiner derselben zur Bekleidung
der Stelle geeignet, oder hat sich Niemand angeschrieben, so

kann sie entweder eine zweite Ausschreibung veranstalten oder
aber einen Geistlichen frei berufen. Schlägt der berufene
Geistliche die Wahl aus, so findet eine neue Ausschreibung
statt. Findet sich nach zweimaliger Ausschreibung einer Pfarrstelle

kein oder kein der Gemeinde genehmer Bewerber, so

muß, ähnlich wie bei den Schullehrern, dafür gesorgt werden,
daß die Pfarrei provisorisch besetzt wird. Dieß geschieht in
der Weise, daß die Kirchgemeinde im Einverständniß mit dem

Regieruugsrathe die Stelle auf ein Jahr nnt einem Verweser
besetzt. Nach Ablauf des Jahres wird die Stelle neu
ausgeschrieben. Dieß ist das System der fakultativen Wiederwahl,
welches vom Regierungsrathe und von Ihrer Kommission ac-
eeptirt worden ist.

Es bleiben mir zum Schlüsse noch zwei Bemerkungen
übrig. Die eine betrifft das zweite Lemma des Z 39, welches
den Bewerbern bei Strafe der Nichtanerkennung der Wahl

5
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verbietet, Probepredigten zu halten oder bei den Wählern um
Stimmen zu werden Es ist dieß eine vorsichtige Bestim nuug,
welche auch i» andern Kirchenges.tzen vorkommt. In der
Abhaltung von Probepredigten liegt eine gewisse Herabwürdigung

oeS Amtes eines Pfarrers. Die zweite B merkung, die
ich zu machen habe, betrifft den H 42. welcher die Anerkennung

der Wahl durch den Regierungsrakh vorsiebt Es wird
vielleicht eingewendet, eS liege darin ein Widerspruch mit der
Wahl durch die Gemeinde, und es solle von dieser Anerkennung

abstrahirt werden. Ich müßte diesen Einwand alS
begründet zngeven, wenn diese Bestimmung den Sinn batte,
daß der Regierungsrath ei» eigentliches BestätigungSrecht
habe. Dieß ist nicht der Fall, sondern es soll diese Anerkennung

nur einen formellen Charakter haben und eine
Ausübung des Ooeraufsichtsrechts der Regierung in sich schließen
und eine Kontrvle sei», die sie ü'er die Wabloperation ausübt.

In diesem Sinne sagt das zweite Alinea des § 42:
„Eine solche Perweigerung der Anerkennung ein r Psarrwahl
darf jedoch nur aus dem Grunde erfolgen, daß bei derselben
entweder Unregelmäßigkeiten stattgefunden haben oder
Porschristen der StaatSgesetzgebung oder des Kirchgemeinderegle-
ments verletzt worden sind," Es kann also die Anerkennung
der Wahl nur in gewissen, ganz be>timmtn Fällen verweigert
werden. Wir können da an den wichtigen Fall denken, haß
ein Pfarrer wegen Verletzung der StaatsgR'tzgebung oder
der öffentlichen Ordnung gerichtlich abberufe» worden ist,
und dann von einer andern oder vielleicht von der gleichen
Gemeinde wiederg, wäblt wird. s(a wird es sich fragen, ob
die Regierung nicht das Recht habe, i ie Anerkennung dieser
Wahl zu verweigern. Ich will diese Frage bier nur andeuten.
Der § 43 schreibt vor, daß nach dem Inkrafttreten des Gesetzes'
sämmtliche Geistlichenstellen innert Jahresfrist im Sinne des
H 37 und ff. neu zu besetz», seien. Wenn also das Gesetz

angenommen wird, so bat die Kir Iigen,einseversammlung in
nert Jahresfrist zu beschließen, o- die Stell.' ausgeschrieben
weiden solle oder nicht. Beschließt si' die Richtausschreibung,
so ist der bisherige Pfarrer auf weitere 8 Iabre g wäblt. An-
dere neuere Gesetzg bungen, z. B, di j nige SvlotlmrnS,
bestimmen, daß nach Inkrafttreten des Gesetzes sämmtliche Geistliche

als wiedergewäblt betrachtet werden. Ich glaube, die
Bestimmung des Ent »urfeS verdiene den Vorzug. Im § 43
sind die Worte „auszuschreiben uns" irrthümltch stehen
geblieben und müssen dah.r gestrichen werden, wie dieß die
Kommission und der Regierungsratb vorschlagen Mit dem
weiter» Antrage der Kommission, daS Wort „bestellen" zu
ersetzen durch „besitzen", ist der Regierungsratb einverstanden.
Im klebrigen empfieblt der Regierungsrath die in Berathung
liegenden Paragraphen zur unveräno rten Annahme.

Gygax, Jakob. Der H 32 sagt: „Dem nicht wiedergewählte»

Geistlich » ist eine Abzugsfrist von 3 Monaten
gestattet." Diese Bestimmung steht in einem gewissen
Zusammenhange mit dem § 37. Ich glaube nun, es sollte die Sache
so eingerichtet und der § 37 so redigirt werden, baß der ^ 32
wegfallen könnte. Die Kirckgemeinde tollte sich nämlich "drei
Monate vor Ablauf der A ntseauer des Pfarrers versammeln,
dann brauchte eine Abzugsfrist nicht g stattet zu werden. Räch
dem Entwürfe würbe der Pfarrer sechs Iabre und drei Mo
nate seine Stelle behalten, wenn die Kircbgemeind? sich erst
am Schlüsse der Ämtsdauer ver>animeln würde.

Herr Präsident. Ick nehme an, Herr Gygax beantrage

die Streichung des H 32, Es wird dieser Antrag aber
erst zur Behandlung kommen köan n, wenn der H 32 in
Umfrage liegt.

Die §§ 33 und 37 -43 werden mit der zu H 43
vorgeschlagenen Abänderung genehmigt.

Auf den Antrag des Herrn Berichterstatters des
Regierungsrathes wird beschlossen, die M 3l—36 zusammen
zu behandeln. Diese Paragraphen lauten:

8 3l.
Auf Geistliche, welche zur Zeit des Inkrafttretens dieses

Gesetzes bereits im Kanton im Amte stehe», finden bei
Wahlen oder Wiederwahlen derselben die Bestimmungen der
§§ 25, 26 und 27 bezüglich auf die Wahlfähigkeit keine
Anwendung.

8 32.

Dem nicht wiedergewählten Geistlichen ist eine Abzugsfrist

von 3 Monaten gestattet.

8 33.

Innerhalb der sechsjährigen Amtsdauer kann ein Geistlicher

nur durch gerichtliches Urtheil, nach den jeweilen für
die Amtsentsetzung und Abberufung geltenden Vorschriften,
oder durch Versetzung in Ruhestand mit Leibgeding (F 34),
von seiner Stelle entfernt werden.

Die Amtsentsetzung hat stets die Streichung aus dem
Kirchendienst zur Folge. Bei bloßer Abberufung oder gegen
nicht angestellte Geistliche kann diese Streichung verfügt werden,

wenn die vorliegenden Thatsachen eine fernere Verwendung

im aktiven Kirchendienste unstatthaft erscheinen lassen.

8 34.

Geistliche, welche wegen Abnahme ihrer physischen oder
geistigen Kräfte nicht mehr zu genügen im Stande sind, können
vom Regierungsrath, nach 30jährigem Dienste an öffentlichen
Kirchgemeinden oder Anstalten, in besondern Nothfällen schon

vorher, mit oder ohne ihr Ansuchen mit einem Leibgeding in
Ruhestand versetzt werden.

Ein 4Gjähriger Kirchendienst berechtigt zu einem
Leibgeding.

Das Leibgeding beträgt die Hälfte der dem Betreffenden
im Zeitpunkte seines Rücktritts zukommenden

Staatsbesoldung.

8 35.

Jeder in den bernischen Kirchendienst aufgenommene
Geistliche ist zum aktiven Kirchendienst verpflichtet, mit
Ausnahme derjenigen Geistlichen, welche zu Staats- oder Schulstellen

gewählt werden oder in Ruhestand versetzt sind.
Urlaubsgesuche auf längere oder kürzere Zeit werden von

der Kirchendirektion, Dispensation vom Kirchendienst auf
Lebenszeit, auf das Gutachten der kirchlichen Behörde, vom
Regierungsrath ertheilt.

8 36.

Insbesondere werden den im bernischen Kirchendienst
befindlichen Geistlichen folgende Verpflichtungen auferlegt:

1. Daß sie ihre Zeit und Kraft gewissenhaft dem Amte
widmen und sich der Betreibung jedes demselben
nachtheiligen Nebengeschäftes enthalten;

2. daß sie sich in der Ausübung ihrer geistlichen Verrich¬
tungen jedes unbefugten Eingriffs in die staatlichen
Angelegenheiten enthalten.

Zu diesen Paragraphen lautet das Protokoll der
Kommission :

§ 34. Der Antrag der Kantonssynode, im ersten
Alinea nach „mit oder ohne ihr Ansuchen" beizufügen:

71
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„jedoch mir auf den Antrag der Kirchgemeindeversammlung
und eingeholtes Gutachten der kirchlichen

Oberbehörde" wird mit 4 gegen 1 Stimme verworfen.
Dagegen wird der einfache Zusatz angenommen: „nach
Einvernahme der Kirchgemeinde".

Im Uebrigen wird der § 34 unverändert
angenommen.

8 35. Am Schluß des ersten Lemma wird das
Wort „werden" gestrichen.

Zwischen das erste und zweite Lemma wird
folgender Zusatz beigefügt:

„Jedoch können die zu Staats- oder Schulstellen
gewählten Geistlichen, soweit es mit ihrer Stelle
verträglich ist, gegen Entschädigung zur Aushülse im
aktiven Kirchendieust verwendet werden."

Im Uebrigen wird der § 35 angenommen.

§ 36. Wird unverändert angenommen gegenüber
dem Antrag der Kantonssynode, den Paragraphen ganz
zu streichen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Zu
K 31 habe ich blos die Bemerkung zu macheu, daß von den

zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes bereits im Amte
befindliche» Geistlichen die Requisite der 25, 26 und 27
nicht verlangt werden können. Ich habe da namentlich die
katholischen Geistliche» im Auge, welche bis dahin keine Gelegenheit
hatten, eine Staatsprüfung zu bestehen. Es wären also diese
Geistlichen nicht' wählbar, wenn man sie unter diese Requisite
stellen würde. Der H 32 gestattet eine Abzugsfrist. Diese
Bestimmung wurde in der Begutachtungskommission, und
zwar, wenn ich mich nicht irre, von einem Mitgliede der
Reformpartei, vorgeschlagen als eine angemessene Rücksicht
gegenüber den nicht wiedergewählten Geistlichen. Ich möchte
an dieser Bestimmung festhalten. Zu H 33 bemerke ich, daß
derselbe die gerichtliche Abberufung beibehält und sie auch auf
die katholischen Geistlichen ausdehnt. Im zweiten Alinea
Werden bestimmte Vorschriften über die Streichung aus dem
Kirchendienste, d. h. aus der Liste der bernischen Geistlichen
aufgestellt. Solche Bestimmungen haben bis dahin gefehlt,
und ich halte die hier vorgeschlagenen für zweckmäßig. Im
H 34 wird bezüglich der Leibgedinge eine ähnliche Bestimmung

aufgenommen, wie sie im Schulgesetze für die Lehrer
besteht. Die Geistlichen können nach 36jährigem Kirchen-
dieuste in Ruhestand versetzt werden und zwar mit oder ohne
ihr Ansuchen. Nach dem Antrage der Kantonssyuode wurde
noch die Bestimmung beigefügt, daß ein Wjähriger Kirchendienst

zu einem Leibgedinge berechtige. Einem Geistlichen
muß also nach Idjäbriger Dienstzeit ein Leibgeding gegeben
werden, wenn er ein solches verlaugt. Bis dahin hat man
zwischen ordentlichen und außerordentüchen Leibgedingen
unterschieden. Diese Unterscheidung soll nun wegfallen und
überhaupt in dieser Beziehung ein freierer und humanerer Boden
betreten werden, als bisher. Auch darin liegt ein Fortschritt,
daß in Zukunft auch die katholischen Geistlichen auf
Leibgedinge Anspruch haben, was bis jetzt nicht der Fall war.

Im § 3à werden die Geistlichen zum aktiven Kirchendienste

verpflichtet, jedoch werden von dieser Verpflichtung
ausgenommen die Geistlichen, welche zu Staats- oder Schulstellen

gewählt oder in Ruhestand versetzt sind. Die
Kommission beantragt, im ersten Alinea des § 35 das Wort
„werden" zu streichen und zwischen beide Alinea einzuschalten:
„Jedoch können die zu Staats- oder Schulstelleu gewählten
Geistlichen, soweit es mit ihrer Stelle verträglich ist, gegen
Entschädigung zur Aushülfe im aktiven Kirchendienste
verwendet werden." Dieser Zusatz hat den Sinn, daß ein
solcher Geistlicher zwar in der Regel nicht zum Kirchendienste
angehalten, allein ausnahmsweise und gegen Entschädigung
für vereinzelte Funktionen in Anspruch genommen werden

kaun. Bei dem fortwährende» Mangel an Geistliche» ist
dieser Antrag der Kommission eine wesentliche Verbesserung,
und der Regierungsrath stimmt demselben bei. Im Uebrigen
will ich es dem Herrn Berichterstatter der Kommissio»
überlassen, die Anträge derselben anzuführen und zu begründen.
Was den § 36 betrifft, so muß ich den Wunsch anssprechen,
daß namentlich die Ziff. 2 beibehalten werden möchte, welche
den Geistlichen von Ltaatswegen die Verpflichtung auferlegt,
sich in der Ausübung ihrer geistlichen Verrichtungen jedes
unbefugten Eingriffes in die staatlichen Angelegenheiten zu
einhalten. Ich hätte diese Bestimmung lieber noch verschärfen
und sagen mögen, daß solche Eingriffe einen Abberufnngs-
grnnd bilden. Indessen will ich diesen Antrag nicht repro-
duziren. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß Geistliche
auf der Kanzel gegenüber den StaatSgesetzen »nd der staat-
lichen Ordnung in einer Weise aufgetreten sind, die nicht
geduldet werden kau». Auf die Ziff. 1 des H 36 lege ich weit
weniger Gewicht. Ich möchte zwar diese Bestimmung auch
beibehalten, indem es bekanntlich hie und da vorkommt, daß
ein Geistlicher Etwas treibt, das mit dem Amte und der
Würde eines Geistliche» nicht verträglich ist. Auf der andern
Seite kann man aber auch nicht jedes'Nebengeschäft verbieten,
und man muß daher die Geistlicheil in dieser Beziehung
ungefähr halten, wie die Lehrer.

Herr B e r i ch t e r st a t t e r der Kommissio». Zu 8 31
beantragt die Kantonssynode, daß die Versetzung eines Geistlichen

in Ruhestand „nur auf den Antrag der Kirchgcnieinde-
versammlnng und eingeholtes Gutachten der kirchlichen
Oberbehörde" stattfinden könne. Die Kantonssynode begründete
diesen Antrag damit, daß sie sagte, wenn die Kirchgemeinde
nicht darüber angefragt werde, so sei das Wahlrecht der
Kirchgemeinde illusorisch, indem der Regierungsrath dann einfach

einem Geistlichen ein Leibgeding gebe» könne. Die
Kommission hat gefunden, es sei dieß grundsätzlich richtig:
wenn der Kirchgemeinde das Wahlrecht eingeränint wird, so

soll der Regierungsrath einen Geistlichen nicht mittelst eines
LeibgedingS entfernen können, ohne die Gemeinde zu begrüßen.
Es schlägt daher die Kommission vor, die Worte „nach
Einvernahme der Kirchgemeinde" einzuschalteil. Damit ist nicht
gesagt, daß jeweilen die Kirchgemeindeversaiiinilung darüber
befragt werden müsse, sondern es soll der Kirchgemeindrath
davon in Kenntniß gesetzt werden, und wenn dieser findet, es
sei die Versetzung des Geistlichen in Ruhestand gerechtfertigt,
so soll er von sich aus zustimmend antworte» können ; hat er
aber Zweifel, so soll er die Kirchgemeinbeversammlnng
anfragen. Ueber die Einschaltung, welche,von der Kommission
zu K 35 beantragt wird, habe ich bereits bei einem frühern
Paragraphen das Nöthige bemerkt, und der Herr Kirchendirektor

hat soeben diesen Zusatz ebenfalls als zweckmäßig
erklärt.

Es ist der Kommission einigermaßen aufgefallen, daß
die Kantonssynode die Streichung des 8 36 beantragt.
Dieser Paragraph bestimmt in Ziff. 1, daß die Geistlichen
ihre Zeit und Kraft gewissenhaft dem Amte widmen sollen.
Es versteht sich dies eigentlich von selbst. Im ursprünglichen
Entwürfe hieß es: „ihre ganze Zeit und Kraft". Nachdem

nun das Wort „ganze" gestrichen worden ist, hat diese
Bestimmung durchaus nichts Anstößiges. Würde sie nicht im
Entwürfe stehen, so würde man sie vielleicht nicht aufnehmen,
da sie nun aber einmal da ist, so könnte ihre Streichung
unrichtig gedeutet werde». In Bezug auf die Ziff. 2 des
§ 36 bemerke ich, daß Eingriffe der Geistlichen in die staatliche»

Angelegenheiten weniger bei den Protestanten, als bei
den Katholiken zu befürchten sind. Andere Kantone gehen in
dieser Beziehung noch weiter und nehmen Strafbestimmungen
in ihre Kirchengesetze auf. Was den Antrag des Herrn
Gygax auf Streichung des § 32 betrifft, so hat die
Kommission sich auch gefragt, ob die Geistliche» da nicht gleich
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gestellt werden sollen, wie die übrigen Staatsbeamten.
Indessen bat man gefunden, wenn nicht mehr Neigung
vorhanden sei, die Staatsbeamten besser zu besolden, so sei es

nicht indizirt, hierin zu weit zu gehen, und es lasse sich

rechtfertigen, daß man die Geistlichen nicht nöthige, von
beute auf morgen ihre Pfarrei zu verlasse».

GhgaZ» Jakob. Ich habe vorhin beantragt, den § 37
so zu redigiren, daß der 8 32 wegfallen kann. Nachdem nun
aber der 8 37 unverändert angenommen worden ist, bin auch
ich der Ansicht, daß der § 32 beibehalten werden soll.

Die IK 31—36 werden mit den von der Kommission
vorgeschlagenen Abänderungen genehmigt.

IV. Besondere Bestimmungen.

8 44.

Auf Grundlage dieses Gesetzes ist die gesammte kirchliche
Gesetzgebung einer Revision zu unterwerfen.

Namentlich sind durch Dekrete des Großen Rathes und
nach den hienach aufgestellten Grundbestimmungen folgende
Gegenstände näher zu ordnen:

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Wir
kommen nun zum letzten Abschnitte: „Besondere
Bestimmungen". Hier muß ich zunächst eine Vorfrage reproduziren,
welche in der Kirchensynode und in einigen Bezirkssynoden
aufgeworfen worden ist. Man hat nämlich dort den Standpunkt

geltend gemacht, daß i» ei» allgemeines,
interkonfessionelles Kirchengesetz keine Bestimmungen gehören, welche
nur die eine oder die andere Konfesston betreffen, wie z. B.
die Organisation der evangelisch - reformirten Kirchensynode
und die Bestimmungen über die Abtretung der protestantischen
Pfrundgebäude. Ich erwiedere hierauf, was ich übrigens
schon im Eingangsrapporte betont habe, daß, weil wir nun
einmal daran sind, ein neues Kirchengesetz zu erlassen, wir
alle wichtigen Punkte in einer und derselben Vorlage vor
das Volk bringen und nicht einzelne derselben besondern,
später zu erlassenden Gesetzen vorbehalten sollen. Die
Kantonssynode ist der Ansicht, es sollen die Organisation der
protestantischen Kirchensynode und allfällig noch andere Punkte
in einem spätern Gesetze dem Volke vorgelegt werden. Ich
glaube aber, es sei zweckmäßig und es sprechen auch politische
Gründe dafür, alle diese Punkte in Einem Gesetze zu
vereinigen.

Der § 44 wird ohne Einsprache angenommen.

^4. Die Organisation der evaugelisch-refor-
mi rten K i r ch e n s y n o d e.

§45.
Als oberste Vertretung der evangelisch-reformirten Landeskirche

wird eine allgemeine Kantons- oder Landessynode
aufgestellt, bestehend aus Abgeordneten, welche von den
Kirchgemeinden nach festzustellenden, möglichst gleichmäßigen
kirchlichen Wahlkreisen in der Weise frei aus Geistlichen und
Laien zu ernennen sind, daß auf je 4666 Seelen reformirter
Bevölkerung des Kreises ein Abgeordneter kommt, wobei eine
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Bruchzahl über 2666 Seelen ebenfalls zur Wahl eines
Abgeordneten berechtigt.

Die Organisation von Kapiteln und bezirksweisen Dele-
girtenversammlungeir, sowie die Festsetzung ihrer Verrichtungen
bleibt, unter Vorbehalt staatlicher Genehmigung, der Kantonssynode

überlassen.

§46.
Ein frei aus der Mitte der Kantonssynode zu erwählender

ständiger Vorstand derselben sSynodalrath) bildet die
oberste Verwaltungs-, Aufstchts- und Vollziehungsbehörde der
evangelisch-reformirten Kirche.

Das Protokoll der Kommission enthält folgende
Bemerkungen zu § 45:

§ 45. Die Kantonssynode stellt folgenden Antrag :

1) Wenn eventuell Wahlkreise aufgestellt werden, so
sollen sie aus je 2666 Seelen reformirter Bevölkerung

bestehen.
2) Die bisherige Organisation, d. h. die Bezirks¬

synoden, sind beizubehalten, und ebenso haben die
Bezirkssynoden auch in Zukunft die Mitglieder
der Kantonssynode zu wählen.

3) Die Bezirkssynoden wählen die Mitglieder der
Kantonssynode frei aus dem ganzen Kanton, und
zwar Geistliche und Laien ohne Unterschied.

4) Die Mitglieder "der Bezirkssynoden werden direkt
durch die Kirchgemeindeversammluugen gewählt.
Jede Kirchgemeindeversammlung wählt wenigstens
zwei Abgeordnete in die Bezirkssynode, i» größern
Gemeinden mehr.

5) Die Organisation der Bezirkssynoden ist Sache
der Kantonssynode.

Dieser Antrag wird mit 4 gegen t Stimme verworfen
und der 8 45 angenommen mit folgender Modifikation:

a. Statt auf je 4666 Seelen Bevölkerung soll auf
je 3666 Seelen ein Abgeordneter gewählt werden.
Bruchzahlen über 1566 Seelen berechtigen zu
der Wahl eines Abgeordneten.

b. Im zweiten Lemma soll statt „die Organisation
von Kapiteln und bezirksweisen Delegirtenver-
sammlungen" gesagt werden: „die Organisation
von Bezirkssynoden."

Ein Antrag, im ersten Lemma zu sagen: „die Kirch-
meinden sollen nur insoweit vereinigt werden, als
nöthig ist, um die erforderliche Bevölkerungszahl zu
erlangen zur Bildung von Wahlkreisen zur Wahl von
2 Mitgliedern" wird verworfen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
wichtigste Paragraph des Abschnittes 4. ist der 8 45. Räch
8 46 soll ein ständiger Vorstand der Kantonssynode, welcher
den Namen „Synodalrath" erhält, aufgestellt werden. Es
wird vorausgesetzt, daß dieser Vorstand etwas kräftiger or-
ganisirt werde und vermehrte Kompetenzen gegenüber der Kirchensynode

erhalten würde, als dieß bis dahin der Fall war. Der 8 47
ist bereits erledigt, so daß ich darüber nichts mehr bemerken
will. Es fragt sich nun, wie die im 8 45 vorgesehene
protestantische Landessynode, die wir nach der Staatsverfassung
nun einmal beibehalten müssen, gewählt werden soll. Das
Synodalgesetz vom 36. November 1832 schreibt eine geistliche
Synode vor. Herr Blösch führte in seinem neuen Gesetze vom
19. Januar 1852 zum ersten Male im Kanton Bern das Element
der weltlichen Vertreter gegenüber dem ausschließlich geistlichen
Elemente ein. Er legte darauf großes Gewicht und
betrachtete dieß als einen wesentlichen Fortschritt. Auf den
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heutigen Tag wäre es schwer, wieder zur Geistlichkeitssynode
zurückzukehren, wenn man dieß auch wünschen sollte. Man
wird deßhalb an einer gemischten L-ynode festhalten müssen.
Eine Geistlichkeitssynode hätte den Vorzug vor einer

gemischten Synode, daß sie eine direkte Vertretung jeder
einzelnen Kirchgemeinde möglich machen würde. Wenn aber jede

Kirchgemeinde einen geistlichen und einen weltlichen Vertreter

erhalten würde, so würde die Synode viel zu zahlreich. Wir
haben nämlich 150 protestantische Kirchgemeindeu, wozu nach

dem neuen Gesetze noch eine Anzahl Religionsgenossenfchaften

hinzukommen, die ebenfalls zu Kirchgemeindeu erhoben werden.

Es würde also, wenn jede Kirchgemeinde einen geistlichen und

einen weltlichen Vertreter haben würde, die Synode aus mehr
als 300 Mitgliedern bestehen.

Wir haben nun die weitere Frage zu erörtern, in welcher

Weise man diese gemischte Synode wählen solle. Soll jede

Kirchgemeinde einen Vertreter erhalten, oder soll die

Vertretung nach kirchlichen Wahlkreisen stattfinden, oder soll endlich

eine indirekte Vertretung beibehalten werden, wie sie bis dahin
bestand? Bis dahin wurden die Vertreter in der Kantons-
synode von den Vezirkssynoden aus Geistlichen und Laien

gewählt, und die Vertreter in den Bezirkssynoden wurden
ebenfalls durch indirekte Wahl, nämlich von den Kirchenvorständen

bezeichnet. Es scheint mir, es sei diese indirekte Landes-

vertretung durchaus veraltet und müsse fallen gelassen werden.
Wenn wir eine Erfrischung im kirchlichen Leben herbeiführen

wollen, so müssen wir dafür sorgen, daß, wenn auch nicht

jede, so doch möglichst viele Kirchgemeinden Vertreter erhalten,
und daß dabei auch alle verschiedeneu kirchlichen Richtungen
und Färbungen, wie sie in der protestantischen Landeskirche

vorkommen, zur Geltung gelangen. Wie kann dieses Ziel
erreicht werden? Jedenfalls nicht durch eine indirekte
Vertretung der Bezirkssynoden; denn die gegenwärtige Einrichtung
hat fortwährend den Beweis geleistet und leistet ihn noch

heutzutage, daß iu ihr nicht alle Richtungen zur Geltung
kommen können. Bessere Zustände können nur durch direkte

Wahlen herbeigeführt werden. Ich würde es theoretisch für
das beste halten, wenn jede Kirchgemeinde einen eigenen

Wahlkreis bilden wurde, aber dieß ist nicht thunlich, weil
die Behörde zu zahlreich würde. Wir müssen deßhalb das
Mittel ergreifen, daß wir kirchliche Wahlkreise schaffen, indem
wir einige Kirchgemeinden zusammenfassen und auf der Basis
einer bestimmten Bevölkerungszahl direkt wählen lassen. Die
Kommission stimmt dem § 45 bei, doch beantragt sie, daß

statt auf je 4000 Seelen Bevölkerung, wie der Entwurf
vorschlägt, auf 3000 Seelen ein Abgeordneter gewählt werden
solle. Auch der Regierungsrath hat sich diesem Antrage
angeschlossen. Von der Kantonssynode wird sogar beantragt,
auf 2000 herabzugehen. Dadurch würde aber die Zahl der
Vertreter eine allzu große werden.

Gegen die direkte Wahl werden hauptsächlich zwei
Einwürfe geltend gemacht. Man sagt zunächst, es erhalte dabei
nicht jede Kirchgcmeinde eine Vertretung. Ich habe mich
darüber bereits ausgesprochen und füge noch Folgendes bei.
Wenn 2 — 3 Kirchgemeinden einen Vertreter wählen, so ist

dieser allerdings gleichzeitig der Vertreter mehrerer
Kirchgemeindeu, allein er vertritt eben auch jede einzelne derselben.
Den Haupteinwand, es führe dieß zu einer Agitation, was
in kirchlicher Beziehung nicht wünscheuswerth sei, lasse ich

ebenfalls nicht gelten. Wir follen anstreben, daß etwas mehr
Leben und Bewegung in kirchlichen Sachen in die Bevölkerung
kommt. Angenommen, es treten einige Gemeinden zusammen,
von denen die einen der Richtung der Reformer, die andern
der entgegengesetzten Richtung huldigen. Bei der Wahl wird
nun ein gewisser Eifer und eine gewisse Bewegung sich kund
geben, die ich durch das Gesetz fördern helfen möchte.

Das zweite Lemma des F 45 bestimmt, daß der Staat
sich mit der Organisation von Bezirkssynoden nicht mehr
befasse, sondern es der Kantonssynode überlasse, solche Synoden

und Kapitel zu organisiren, immerhin unter Vorbehalt staatlicher

Genehmigung. Ihre Kommisston hat dieses Lemma
beibehalten, doch hat sie den Ausdruck „Kapitel und bezirksweise
Delegirtenversammlungen" ersetzt durch die bisher übliche
Benennung „Bezirssynoden". Immerhin ist auch die Kommission
einverstanden, daß dieselben nicht von Staatswegen organisirt
werden solle». Die Hauptfrage ist hier die, ob man
überhaupt noch Bezirkssynoden beibehalten will, oder ob sie von
Staatswegen abgeschafft werde» sollen. Räch reiflicher Prüfung
habe ich mich für das letztere entscheiden müssen und deßhalb
eine bezügliche Bestimmung in den Entwurf aufgenommen.
Für die Beibehaltung der Bezirkssynoden lassen sich nur zwei
Gründe anführen.- der eine ist der, daß sie als Wahlkörper
für die Kantonssynodc diene» könnten. Einen solchen Wahlkörper

möchte ich aber nicht, sondern ich möchte die Vertretung
in der Kantonssynode aus direkten Wahlen hervorgehen lassen.
Der zweite Grund betrifft ihre bisherigen Funktionen. Worin
bestanden aber diese? Nach dem Gesetze von 1352 hauptsächlich

in drei Punkten: Sie hatten 1) die Berichte über die
Kirchenvisitationen anzuhören, 2) über den kirchlichen Znstand
ihres Bezirks zu wachen und 3) über den religiösen und
kirchlichen Zustand des Bezirks der Kantonssynode jährlich einen
Bericht einzugeben. Was bleibt ihnen nun nach Annahme
des neuen Gesetzes noch zu thu» übrig? Wenig oder gar
Nichts. Die Kirchenvisitationen fallen weg, und die Ueber-
wachung des kirchlichen Zustandes der Gemeinden muß der
Natur her Sache nach der Kirchgemeindeversammlung und
speziell dem Kirchgemeindrathe übertragen werden. Was endlich

den Bericht an die Kantoussynode betrifft, so kann
derselbe füglich wegfallen, indem diese sich direkt von den Kirch-
gemeindräthen jährlich einen Bericht geben lassen kann. —
Ich empfehle also, die Organisation der Landessynode in
Zukunft so zu ordnen, daß direkte Wahlen nach kirchlichen
Wahlkreisen eingeführt, und daß die Bezirkssynode von
Staatswegen nicht mehr organisirt werden.

Herr Berichterstatter der Kommission. Es handelt
sich hier um eine wichtige Bestimmung, nämlich darum, die

Organisation in kirchlichen Dingen einigermaßen in Einklang
zu bringen mit der politischen Organisation. Die Kantonssynode

hat da Anträge gestellt, mit denen sich die Kommission
in ihrer großen Mehrheit durchaus nicht befreunden konnte,
Anträge, welche dahin gehen, das bisherige System im Wesentlichen

beizubehalten. T)ie Kommisston macht daraus der
Kantonssynode durchaus keinen Vorwurf, und ein Mitglied hat
ganz treffend bemerkt, es sei zu entschuldigen und leichtde-
greiflich, daß die Kantonssynode nicht habe einen Muttermord
begehen wollen, und den Bezirkssynoden könne man auch
nicht zumuthen, einen Selbstmord zu begehen. Dieser Ausdruck

hat zwar einzelne Mitglieder etwas frappirt bei der
Berathung eines kirchlichen Gesetzes, indessen verhält sich die
Sache, genauer betrachtet, doch so. Nach dem bisherigen
Gesetze bestehen die Bezirkssynvden einerseits aus den Pfarrer»,
Helfern und Vikarien der betreffenden Bezirke und anderseits
aus Repräsentanten, welche von den Kirchenvorständen
gewählt werden. In der Kantonssynode sitzen gewisse Personen,
z. B. Professoren, von Amteswegen, die übrigen Mitglieder
aber werden von den Bezirkssynoden gewählt. Es sind also
die Bezirkssynoden gewissermaßen die Mutter der Kantonssynode.

Ich halte nun dafür, es sei heutzutage grundsätzlich nicht
mehr statthaft, in kirchlichen Dingen doppelt indirekte Wahlen
beizubehalten, während man für politische Angelegenheiten
schon längst direkte Wahlen hat. Man hatte auch das Gefühl,
daß die seit Jahren geäußerten Klagen nicht unbegründet find,
welche dahin gehen, es herrsche in der Kantonssynode nicht
der richtige Geist, nicht das Leben, welches man in der obersten
Kirchenbehörde erwarten dürfe, und es sei nothwendig, daß ihr
neues Blut durch neue Adern zugeführt werde. Ich will da
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nicht in Details eintreten, Thatsache aber ist es, daß diese Klagen
von einem großen Theile des Volkes erhoben werden. Zwar
werden sie von der Kantonssynode und von einem Theile des
Volkes nicht als begründet zugegeben, die Kommission aber hat
die Ueberzeugung und schöpft sie aus der Erfahrung, daß in
diesen Klagen viel Wahres ist und daß, wenn die Kantonssynode

durch direkte Wahl zusammengesetzt würde, ein ganz
anderes Leben zum Besten der Religiosität und zum Besten
der protestantischen Kirche in sie hineinkommen würde. Man
hat zwar in einer vom evangelisch-kirchlichen Verein
ausgehenden Schrift, die jedoch nicht an den Großen Rath
gerichtet ist, die direkte Wahl der Kantonssynode als schwierig,

ja unmöglich dargestellt, und zwar zunächst aus
folgendem Grunde: „Bei unsern kirchlich zerfahrenen Zuständen
wird schon eine beliebige Bevölkerungszakl als Maßstab für die
Vertretung äußerst schwer zu ermitteln sein." Dieser Grund ist
nicht stichhaltig ; denn es wird nicht schwer halten, aus den Tabellen
der eidgenössischen Volkszählung die Zahl der zur Landeskirche
gehörenden Einwohner eines Wahlkreises ausfindig zu machen. Ein
weiterer Grund, der angeführt wird, geht dahin, die Gemeinden
können nicht gehörig vertreten werden, wenn Wahlkreise
gebildet und auf je 3 -4000 Seelen Bevölkerung ein
Abgeordneter gewählt werde, die Gemeinde sei aber die Basis der
zukünftigen Kirä.cnorganisation. Auch dieß ist nicht richtig.
Die Wahlkreise werden ihre Vertreter bald aus dieser, bald
ans jener Gemeinde wählen, und dadurch, daß diese Vertreter
die Mehrheit des Wahlkreises auf sich vereinigen, repräsentiren
sie «;» ipso alle Gemeinden des Wahlkreises. Jedenfalls
waren bei dem bisherigen System die Gemeinden noch
weniger vertreten. Ich kann hier ein flagrantes Beispiel aus
der bei der Berathung eines frühern Paragraphen erwähnten
Petition von Schwarzenburg anführen, aus welcher hervorgeht,

daß sogar Amtsbezirke in der Kantoussynode nicht
vertreten sind. Die Petenten sagen nämlich, sie seien genöthigt,
an den Großen Rath zu wachsen, da sie ihre Wünsche in
der Kantonssynode, in welcher ihr Amtsbezirk nicht vertreten
sei, nicht haben geltend machen können. So weit kann es

jedenfalls bei der direkten Wahl nicht kommen.
Die Kantonssynode stellt eventuell den Antrag, eine

Bevölkerung von 2000 Seele» für die Wahl eines Mitgliedes
als erforderlich zu erklären. Um der Synode zu zeigen, daß
man bereit ist, ihr entgegenzukommen, schlägt die Kommission
vor, daß auf je 3000 Einwohner ein Abgeordneter gewählt
werden solle. Nach der letzten Volkszählung betrug die
protestantische Bevölkerung des Kantons 436,304 Seele», in welcher
Zahl die eigentlichen Dissidenten nicht inbegriffen sind. Nach
der Redaktion des Entwurfes ergäbe dieß 110 Mitglieder für
die künftige Kantonssynode, und es scheint mir, es sollte diese

Zahl genügen. Wenn man sie aber nicht hoch genug findet,
so nehme man. eine Einwohnerzähl von 3000 Seelen als
Grundlage an, was eine Versammlung von 145 Mitgliedern
ergibt. Bei Annahme von 2000 Seelen nach dem Antrage
der Kantonssynode würde die Mitgliederzahl auf 220
ansteigen, die künftige Landessynode somit annähernd so stark
werden, wie der Große Rath, was nicht passend scheint. Bei
einer so starken Versammlung bleiben gewöhnlich viele
Mitglieder weg in der Meinung, daß sie immer noch zahlreich
genug sei, in Folge dessen oft die Zahl der Anwesenden sehr
reduzirt ist. In Bezug auf die Bezirkssynoden hat der Herr
Berichterstatter des Regierungsrathcs bereits angeführt, daß
dieselben in Zukunft wenig mehr zu thun haben würden.
Die Geistlichen können auch fernerhin noch Konferenzen zur
Besprechung kirchlicher Angelegenheiten veranstalten, allein
man hält es nicht für nothwendig, Bezirkssynoden von Staatswegen

im Gesetze zu organistren.
Von diesen Neuerungen verspricht man sich sehr viel.

Hoffentlich werden die zukünftigen Versammlungen nicht mehr
so unerquicklich und so wenig fruchtbringend sein, als sie es

bis dahin waren. Zwar ist nicht zu verkennen, daß auch
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die Kantonssynode seit 1866 einen bedeutenden Fortschritt
gemacht hat, wie sich aus der Vergleichung ihres damaligen
Entwurfes mit ihren Anträgen zum heutigen ergibt. Allein
es wird noch mehr vorwärts gehen, wenn eine andere Wahlart

eingeführt wird, und wir werden, davon ist die
Kommission überzeugt, zu einem schönern Zustande in der Christenheit

kommen. — Als oberste kirchliche Behörde für die
Katholiken bezeichnet der Entwurf die katholische Kirchenkommission.
Ich habe so vipl als möglich vermieden, während der
Berathung des Kirchengesetzes mich über die Verhältnisse der
katholischen Kirche zu verbreiten, und ich will auch bei diesem
Anlasse nicht darauf eintreten.

v. Büren. Wenn die Prophezeiung des Herrn
Berichterstatters der Kommission sich bewahrheiten würde, so
würde ich mich dem von ihm Gesagten vollständig anschließen.
Ich setze aber Zweifel in diese Prophezeiung. Es ist bemerkt
worden, die Verhandlungen in der Kantonssynode seien oft
unerquicklich gewesen, deßhalb müsse die Wahlart geändert
werden. Sie waren aber aus dem Grunde vielfach
unerquicklich, weil statt gemeinsamer Ueberzeugungen Gegensätze
vorhanden waren, die sich bekämpften. Ich glaube, behaupten
zu können — und man wird die Richtigkeit dieser Behauptung

nicht bestreuten wollen —, daß zur gedeihlichen Wirk
samkeit in der Kirche Uebereinstimmung nothwendig ist. Wenn
man also wirksam helfen will, so greife man zu dem Mittel,
welches bereits wiederholt angeführt worden ist: Organisire
man Diejenigen zusammen, welche zusammen gehören; dann
kommen wir aus den unerquicklichen Zuständen hinauf. Wenn
wir aber diesen Boden nicht betreten, so werden unsere
Zustände nicht besser werden, und der Zweck des Gesetzes ist
nicht erreicht.

Wir haben zu untersuchen, wie die Kantonssynode or-
ganisirt werden soll. Da frage ich: wie wollen wir ans den
gegebenen Grundlagen weiter banen? Die beide» Berichterstatter

haben die direkte Wahl empfohlen. Ich bin weit
entfernt, diese zu bekämpfe»; denn auch ick lege Werîb auf
die direkte Wahl. Ein zweites Moment ist die Vertretung
der Gemeinden. Diese setzt man in die zweite Linie, aber
ich glaube, sie solle in die erste Linie gesetzt werden, und
zwar verlange ich nicht nur Einen, sondern wenigstens zwei
Vertreter für jede Gemeinde. Bei normalen Verhältnissen
wird der Pfarrer als Abgeordneter in die Synode gewählt
werden, und es würde daher, wenn jede Gemeinde nur Einen
Vertreter hätte, die Kantonssynode größtentheiis aus Geist
lichen zusammengesetzt sein. Es ist aber wünschbar — nnd
Sie werden damit einverstanden sein —, daß in der Kantonssynode

auch das Laienelement stark vertreten sei. Da würde
nun aber die Mitgliederzahl der Kantonssynode zu groß
werden. Es kann nun in folgender Weise ein Ausweg gefunden
werden: Die Bezirkssynoden werden beibehalten und ihre
Mitglieder direkt von den Gemeinden gewählt, und zwar in
der Weise, daß jede Gemeinde wenigstens zwei Vertreter zu

wählen hat; sodann wählen die Bezirkssynoden aus der Zahl
der direkt Vom Volke gewählten Vertreter die Abgeordneten
an die Kantonssynode. Der Unterschied dieses Systems
gegenüber dem bisherigen Verfahren besteht darin, daß bisher

die Kirchenvorstände die Wahlen in die Bezirkssynoden
Vornahmen, während in Zukunft die Gemeinden direkt wählen
würden. Ich glaube, diese Neuerung sei zeitgemäß. Ein
weiterer Unterschied, der durchgeführt werden sollte, besteht,

darin, daß die Eintheilung dès Kantons in Bezirke so

getroffen werden sollte, daß die Bezirkssynoden nicht zu groß
werden, wie dieß gegenwärtig namentlich bei der Bezirkssyirode
Bern der Fall ist.

Die Bezirkssynoden werden im kirchlichen Leben durchaus
nicht so unbedeutend sein, wie der yerr Berichterstatter des

Regierungsrathes sie schilderte. Ich will ein einziges Moment
hervorheben: die Visitationen. Diese sollen beseitigt werden.
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Wenn sie eine bloße Formsache sein sollen, dann sind sie

allerdings von keiner Bedeutung. Wenn man es aber damit
Ernst nimmt, so bilden sie für die betreffenden Gemeinden
den Anlaß, sich zu fragen, ob sie Dasjenige leisten, was sie

leisten sollen. Es ist dieß eine ernste Prüfung. .Der Grund,
warum in der Kirche nicht mehr Leben ist, liegt darin, daß
vielfach Gleichgültigkeit herrscht' dieser Uebelstand kann nicht
durch Formen beseitigt werden, und der Streit, welcher
vorhanden ist, wenn Widersprüche bestehen, wird nicht abnehmen.
Ich möchte dem Streit lieber ausweichen und an seinen Platz
den Wetteifer setzen.

Ein wesentlicher Grund, warum ich der vorgeschlagenen-
Wahlart nicht beistimme, ist der, daß bei derselben die Gemeinden
nicht mehr so werden wählen können, wie sie sollten, um
richtige Vertreter zu finden. Die kleinern Gemeinden werden
zu einem Wahlkreise vereinigt werden, und da liegt es auf
der Hand, daß diese Wahlkreise sich in hohem Maße den

politischen Wahlkreisen nähern werden. Ja, man wird
vielleicht finden, daß man die kirchlichen Wahlkreise den politischen

gleichmachen müsse. Dieß steht allerdings nicht im
Gesetze, es ist aber leicht möglich, daß die Sache so wird
reglirt werden. Dann aber haben wir politische Wahlen.
Wollen Sie das, dann sagen Sie lieber: der Staat ist die
Kirche! Wenn Sie es aber nicht wollen, so ordnen Sie die
Sache anders, was sicher gedeihlicher für die Kirche und für
unsern Kanton überhaupt sein wird. Manches kaun anders
kommen, wenn mau sich an den Satz hält, den ein erfahrener
älterer Staatsmann in früherer Zeit ausgesprochen hat: Der
Geist muß ersetzen, was dem Buchstaben gebricht. Heute
aber haben wir es zunächst mit dem Buchstaben zu thun.
Ich stelle den Antrag, es möchten die Vorschläge der Kantonssynode,

wie sie im Protokoll der Kommission reproduzirt sind,
angenommen werden. Ich könnte noch ein untergeordnetes
Motiv anführen, nämlich das, daß die Bevölkerungsbasis eine
sehr schwankende ist.

Abstimmung.

1) Eventuell für das Verhältniß von 3000
Seelen Mehrheit.

2) Für den § 45 nach den Anträgen des Re-
gierungsrathes und der Kommisston 65 Stimmen.
Für die Anträge des Herrn v. Büren,
resp, der Kantonssynode 35 „

§ 47.

Wurde bereits früher erledigt.

L. Das staatliche Genehmigungsrecht.
§ 48.

Alle Erlasse und Verordnungen kirchlicher Oberbehörden
unterliegen dem Genehmigungsrecht (Placet) des Staates.

- Die Genehmigung darf jedoch nur insoweit verweigert
wsrden, als der Inhalt des Erlasses in die staatliche Ordnung
und Gesetzgebung eingreift.

Werden solche Erlasse und Verordnungen, ohne vorher
eingeholtes und ertheiltes Gutheißen, bekannt gemacht oder
vollzogen, so haben sie keine Verbindlichkeit, und es sind die
Geistlichen sowie die Kirchgemeindräthe verpflichtet, deren Be-
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kanntmachung oder Vollziehung zu unterlassen und der Staatsbehörde

unverzüglich davon Anzeige zu machen.
Widcrhandlungen gegen diese Verpflichtung werden nach

Mitgabe des Verantwortlichkeitsgesetzes behandelt.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Das
staatliche Genehmigungsrecht soll beibehalten werden, weil
dieß geschehen muß. Dasselbe ist in der Verfassung vorgesehen,

und seine Beibehaltung ist auch zweckmäßig mit Rücksicht

auf die katholische Kirche. Indessen ist doch zu betonen,
daß das Genehmignngsrecht im Entwürfe nicht in der gleichen
Weise aufgefaßt wird, wie bis dahin: es besteht mehr nur
noch in der Ausübung einer Kontrole gegenüber der Kirche.
Es sagt daher das zweite Alinea, die Genehmigung dürfe nur
insoweit verweigert werden, als der Inhalt des betreffenden
Erlasses in die staatliche Ordnung und Gesetzgebung
eingreise. Im dritten Lemma ist der Modus bezeichnet, wie die
Kontrole gehandhabt und ausgeübt werden soll, und es wird
da den Geistlichen und den Mitgliedern der Kirchgemeindräthe
zur Pflicht gemacht, Erlasse der kirchlichen Oberbehörde nicht
zu publiziren und zu vollziehe», wenn sie das Placet des
Staates nicht erhalte» haben, und der Staatsbehörde
unverzüglich davon Anzeige zu machen. Die Unterlassung einer
solchen Anzeige wird als Amtspflichtverleßung erklärt.

Der § 48 wird genehmigt.

0. DieAbtretung derPfrundgebäudean die
p r o t e st a n i s ch e n K i r ch g c m e i n d e n.

8 49.

Es ist die Abtretung der Kirchengebäude, Pfarrhäuser
und Zubebörden an die evangelisch reformirten Kirchgemeinden
nach Maßgabe folgender Grundsätze durchzuführen:

1) Sie umfaßt außer der Kirche die Pfarrwohnung nebst
Dependenze», den Pfarrgarten und eine halbe Jucharte
Pflanzland;

2) sie geschieht unentgeldlich unter den Bedingungen:
n. daß das Abgetretene zur unentgeltlichen Nutzung durch

den Geistlichen diene und seiner Bestimmung nicht
entfremdet werden soll;

b. daß die Kirchgemeinde die Unterhaltungspflicht sowohl
der Pfarrwohnungen als auch der Kirchengebäude
(inbegriffen die Kirchenchöre) ausschließlich übernimmt.

v. Die Leistungen der K i r ch g e m e i n d e u und
des Staates gegenüber den Geistlichen.

8 50.

Jede unter das gegenwärtige Gesetz fallende Kirchgemeinde
ist für jede Geistlichenstelle zu folgenden Minimalleistungen
verpflichtet:

1) Zur Einräumung einer anständigen freien Wohnung,
auf dem Lande mit Garten und einer halben Jucharte
Pflanzland, oder am Platze dieses letztern, einer
Entschädigung von Fr. 5t) ;

2) zur Ausrichtung eines Beitrags an die Baarbesoldung
des Geistlichen, der alljährlich wenigstens Fr. 200 be-

tragen und nach Maßgabe der Bevölkerungszahl der
Kirchgemeinden angemessen erhöht werden soll.

Für die ärmer» Gemeinden wird ein Staatsbeitrag von
Fr. 46(10 an ihren Theil der Pfarrbesoldung zugesichert.
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Ueber diese Paragraphen spricht sich das Protokoll der
Kommission aus, wie folgt.-

§ 49, Zifs- 1. Statt (/z Iucharte Pflanzland soll
den Gemeinden eine Iucharte Pflanzland zunächst dem
Pfarrhause abgetreten werden.

Ueberdieß wird, definitive Redaktion vorbehalten,
folgender Zusatz beschlossen:

„Das übrige Pfrundland, zunächst das'um das
Pfarrhaus gelegene, ist den Gemeinden unentgeltlich
zu überlassen zu billiger Anrechnung an den Pfarrer.
Nur weiter gelegene Pfrunddomänen über 6 Iucharten
hinaus verbleiben dem Staate zur freien Verfügung."

Im Uebrigen wird der K 49 angenommen.

8 50, Ziff. 1. Einräumung von 1 Iucharte Pflanzland

^
oder, am Platz derselben, Entschädigung von

Ziff. 2. Der Schlußsatz wird folgendermaßen
abgeändert: „Für die unbemittelten Gemeinden wird ein
Staatsbeitrag bis auf Fr. 5000 an ihren Theil der
Pfarrbesoldung zugesichert."

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
K 49 nimmt die Abtretung der Pfarrhäuser und Zubehörden,
sowie der Kirchengebände, soweit sie noch Eigenthum des
Staates sind, was namentlich der Fall ist bei den Kirchenchören

an die protestantischen Kirchgemeinden in Aussicht.
Diese Abtretung soll unentgeltlich erfolgen, dagegeu wird der
Kirchgemeinde die Pflicht auferlegt, die Unterhaltung dieser
Gegenstände zu übernehmen und sie ihrer Bestimmung nicht
zu entfremden: sie sollen also dem Kultus und, was speziell
die Pfarrwohnung betrifft, zur Wohnung des Geistlichen
dienen. In Bezug auf den Umfang dieser Abtretung
bestimmt die Ziff. 1, daß sie außer der Kirche die Pfarrwohnung

nebst Dependenzen, den Pfarrgarten und eine halbe
Iucharte Pflanzland umfasse. Diese Vorschrift stimmt überein

mit dem K 15 des Besoldungsgesetzes der protestantischen
Geistlichkeit vom 4. November 1859, welcher sagt: „Dabei
bleibt es Regel, daß der Geistliche außer der Besoldung
unentgeltlich zu genießen hat:

s) die Pfarrwohnung nebst Dependenzen;
b) den Pfarrgarten nebst wenigstens einer halben Iucharte

Pflanzland;
c) das der Pfarre zukommende Holz oder die hiefür aus¬

gesetzte Entschädigung."
Das Gesetz vom 8. August 1849 sieht die allmälige

Liquidation der Pfrunddomänen vor, jedoch sollen bei
denjenigen Pfarreien, bei denen noch hinreichendes Pfrundland
vorhanden ist, mindestens zwei bis höchstens sieben Iucharten
nicht veräußert werden dürfen. Der Regierungsrath glaubte,
es solle der Anlaß der Revision der Kirchengesetzgebung
benutzt werden, um mit der Liquidation der Pfrunddomänen
einmal Ernst zu machen, und zwar hielt er dafür, es solle
dabei von der Bestimmung des Gesetzes von 1849 nicht
Gebrauch gemacht, also den Gemeinden nicht 2—7 Iucharten
Pfrundland abgetreten werden. Sie mögen nun darüber
entscheiden.

Was die Frage der Abtretung selbst und namentlich die
Frage der Uebertragung der Unterhaltungspflicht der Pfarrhäuser

an die Gemeinden betrifft, so will ich in Kürze die
Gründe mittheilen, welche bei Abfassung des Entwurfes und
auch im Regierungsrath den Ausschlag gegeben habe». Vor
Allem aus hat man gefunden, die Mehrlast, welche dadurch
den Kirchgemeinden (nicht etwa den Einwohnergemeinden)
aufgelegt wird, sei nicht so bedeutend. Die Gesammtsumme,
welche das Büdgct für den Unterhalt der Pfarrhäuser
vorsieht, beträgt jährlich circa Fr. 46,000, was, auf die 200
protestantischen Kirchgemeinden vertheilt, durchschnittlich un
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gefähr Fr. 200 per Gemeinde ausmacht. Es hat dem Ne-
gierungsrathe geschienen, wenn den Kirchgemeinden in
Zukunft so große Rechte eingeräumt werden, wie namentlich die
Wahl des Pfarrers, so dürfe man als billige Gegenleistung
ihnen auch diese Unterhaltungspflicht überbinden. Mich hat
bei der Redaktion dieses Artikels auch der fernere Gedanke
der Gleichstellung der protestantischen und der katholischen
Kirchgemeinden geleitet. Die katholischen Kirchgemeinden
besitzen bereits die Pfarrhäuser als Eigenthum und haben sie

zu unterhalten; auch müssen sie ihre Geistlichen beholzen.
Wenn man sich nun auf den Boden stellt, für beide
Konsessionen ein Gesetz zu machen und darin beide Konfessionen
gleich zu halten, so müsse» selbstverständlich die protestantischen

Gemeinden in dieser Beziehung gleich gehalten werden,
wie die katholischen.

Ihre Kommission hat den Artikel etwas modifizirt. Statt
V- Iucharte will sie den Gemeinden eine ganze Iucharte
abtreten. Der Regierungsrath schließt sich diesem Antrage an.
Im Weitern schlägt sie einen Zusatz vor, der ungefähr dem
Gedanken des bereits erwähnten Gesetzes entspricht. Sie
will nämlich beifügen: „Das übrige Pfrundland, zunächst
das um das Pfarrhaus gelegene, ist den Gemeinden
unentgeltlich zu überlassen zu billiger Anrechnung an den Pfarrer.
Nur weiter gelegene Pfrunddomänen über 6 Iucharten hinaus
verbleiben dem Staate zur freien Verfügung." Ich muß
zunächst bemerken, daß diese Bestimmung vor der zweiten
Berathung des Gesetzes jedenfalls genauer redigirt werden muß,
da die vorliegende Redaktion etwas unklar ist. Der Sinn
ist folgender: Da, wo hinreichendes Pfrundland vorhanden
ist, sollen der Gemeinde höchstens 6 Iucharten abgetreten
werden, und über dasjenige, was über 6 Iucharten hinausgeht,

soll der Staat frei verfügen können. Ich kann mich
persönlich mit diesem Antrage einverstanden erklären, indessen
habe ich hier die Anschauung des Regierungsrathes zu
verfechten, welcher nur Eine Iucharte aussetzen will. Wenn ich
persönlich für diesen Antrag bin, so leitet mich dabei der
Gedanke, daß bereits das Gesetz von 1849 die Norm
aufstellte, daß ein gewisser Landkomplex in der Nähe des Pfarrhauses

bei demselben verbleiben solle, welcher Gedanke auch
dem Antrage der Kommission zu Grunde liegt und einer
althergebrachten Anschauung entspricht. Auch soll dadurch eine
gewisse Kompensation für die Unterhaltungspflicht der Pfarrhäuser

eintreten. Wenn den Gemeinden einerseits diese
Unterhaltungspflicht auferlegt wird, so erhalten sie anderseits
durch die unentgeltliche Abtretung von 6 Iucharten Pflanzland

eine Entschädigung. Die Gemeinden können dann
dieses Land dem Pfarrer gegen einen billigen Pachtzins
überlassen oder anderweitig verpachten und den Zins zur
Unterhaltung des Pfarrgebäudes verwende».

Zum Schlüsse noch folgende Bemerkung: Im Regierungsrathe

war man darüber in Zweifel, ob man an den HH 49
und 50, welche den Gemeinden gewisse Leistungen auferlegen,
festhalten wolle oder nicht. Man glaubte, vorläufig daran
festhalten zu solle», und zwar schon aus dem Grunde, damit
der Große Rath Gelegenheit erhalte, sich über diese Frage
auszusprechen. Indessen macht der Regieruugsrath daraus
durchaus keine Kabinetsfrage und stellt den Entscheid Ihrem
Ermessen anheim. — Der § 50 sieht in Ziff. 2 noch eine
weitere Leistung der Gemeinden vor, nämlich einen Beitrag
an die Baarbesoldung des Geistlichen. Für die ärmern
Gemeinden soll ein Staatsbeitrag von Fr. 4,000 an ihren Theil
der Pfarrbesoldung zugesichert werden. Die Kommisston
schlägt vor, diesen Staatsbeitrag auf Fr. 5,000 zu erhöhen,
welchem Antrage sich der Reglerungsrath anschließt. Wenn
man hier den Gemeinden die Pflicht auferlegen will, einen

Beitrag an die Pfarrbesoldung zu leisten, so sprechen dafür
die nämlichen Gründe, wie für die Uebertragung der Pflicht
zur Unterhaltung der Pfarrhäuser an die Gemeinden : Wenn
diese letztern nach dem neuen Gesetze mehr Rechte erhalten,
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so scheint es gerechtfertigt, ihnen auch einige Leistungen
aufzulegen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission theilt grundsätzlich die vom Herrn Borredner
ausgesprochene Ansicht, baß, wenn man den Gemeinten Rechte

gibt, ihnen auch Pflichten auferlegt werden können. Wenn
die Kirchgemeinde Lasten zu tragen hat, so wird sie auch ein

regeres Interesse an den kirchlichen Ding.» nehmen. Die
Gemeinden können sich nicht beklagen, wenn man ihnen einige
Lasten auflegen will. Dagegen schien es der Kommission,
man solle i» Bezug auf die Abtretung der Pfrunooomänen
etwas weiter gehen und eine Iucharte Pflanzland zunächst sein

Pfarrhause abtrelen, sonst könnte dieses so verbaur werden,
daß die Domäne dadurch bedeutend entwerthet würoe. Ich
füge noch bei, daß die Ueberlragung der Pfarrhäuser au die

Gemeinden auch mit Rücksicht auf die Gleichstellung der

protestantischen und katholischen Gemeinden gerechtfertigt er-
scheint. Grundsätzlich ist der Antrag der Regierung
vollkommen begründet, allein man hat sich i» der Kommst sion

gefragt, ob das Volk nicht vielleicht dieser finanziell n Mellr-
leistungen wegen das Gesetz verwerfen werbe. Sollte sich im
Schooße des Großen Rathes das Gefühl kundgeben, daß

diese Befürchtung begründet sei, so wollen wir auf dieser

Neuerung nicht beharren. Man soll sich damit begnügen,
die idealen Punkte des Gesetz s zu retten, und nicht durch

untergeordnete materielle Punkte das Ganze in Frage stellen.
Es wurde bereits bemerkt, daß für den Unterhalt der Pfarr-
Häuser bisher jährlich Fr. 46,000 a»sg geben wurden. Die
Leistungen der Gemeinden a» die Pfarrbesoldnngen würcen
sich im Minimum auf circa Fr. 60,000 belaufe». Im Ganzen
hätten also die Gemeinden etwas mehr als Fr. 0>0,000 zu

tragen. Dieser Summe wegen soll man sich doch nicht der

Gefahr der Verwerfung des ganze» Gesetz s aussetzen.

Dazu kommt, daß die Abtretung der Pfrunogevanoe an
die Gemeinden auch materielle Uebelstände »ach sich ziehen
würde. Vermögliche Gemeinden würde» in Bezug auf oen

Unterhalt dieser Gebäude nichts zu wünschen übrig lass n,
bedenklicher würde es aber in abgelegenen, unbennttelten
Gemeinden aussehen, wo die Berussleute oft aus einer
Entfernung Von vielen Stunden hergekolt werden müssen. Da
könnte der Pfarrer vielleicht mehrmals reklamiren, bevor
nothwendige Reparationen ausgefüllet würden. Was die

Leistungen an die Pfarrbesoldung betrifft, so würden diese

für die ärmer» Gemeinden nicht so schwer ins Gewicht fallen,
da nach dem Antrage der Kommission hiefür ein Staatsbei-
trag von Fr. 5,000 ausgesetzt werden soll. Die günstigen
Rechnungsergebnisse der letzten Jahre erlaube» uns dieß.
Man könnte die Sache auch so einrichten, daß man den
Gemeinden das Recht einräumen würde, die Pfru dgebäude

gegen zweckmäßige Benutzung und Unterhalt zu übernehme».
- Es gibt Gemeinden, welche von diesem Rechte Gebrauch

machen würden und im Falle wären, für den Unterkalt sogar
besser zu sorgen, als der Staat. Auf diese Weise würde
man vielleicht nach und nach zu einer befriedigende» Losnug
dieser Frage gelangen. Vorläufig halte ich an den Anträgen
der Kommission fest.

v. Watt enwyl, von Rubigen. Ich habe bereits bei
der Eintretensfrage erklärt, daß ich prinzipiell g g-n jede
finanzielle Inanspruchnahme der Gemeinde» zu kirchlichen
Zwecken sei. So lange der Staat im Besitze des Kirchenguts

ist, ist es auch seine Pflicht, für die kirchlichen Bedürfnisse

in dem Maaße zu sorgen, wie er es bisher gethan hat.
Man hat bemerkt, der Unterhalt der Pfarrhäuser ha'e bisher

Fr. â,000 gekostet. Dieser Punkt kommt bei mir hier
nicht in Betracht; denn ich halte an oem Prinzip fest. Ueb-
rigens hätte es vielleicht gar nicht geschadet, für diesen Zweck
vielleicht Fr. 100,000 auszugeben. Wenn die Bautirektion

in den Fall käme, zn befehlen, ohne zu zahlen, so würde sie

Vielleicht mehr auf den Unterhalt der Pfarrhäuser verwenden.
Ich stelle den Antrag, die 49 und 50 zu streichen.

Brun »er, von Meiringen. Ich war begierig, zu
vernehmen, welche Gründe für die vorliegenden Bestimmungen

werden angeführt werden. Der Herr Berichterstatter des
Regierungsrathes hat zwei Gründe geltend gemacht: die
Einräumung von Rechte» an die Gemeinden und die Gleichstellung

der katholischen und protestantischen Gemeinden. Was
den ersten Punkt betrifft, so frage ich: sind die Gemeinden
nicht berechtigt, diese Rechte, die man ihnen einräumen will,
zu fordern? Wenn das Volk mehr Rechte haben will, so

braucht es nicht zu warten, bis sie ihm von oben herab
gegeben werden, sondern es kann sie verlangen. Der zweite
Punkt hat mehr für sich; er hat seinen historischen Grund.
Vor der Reformation gehörten die Pfrunvdomänen den
Gemeinden, und die betreffenden Stifte hatten bedeutende
Einkünfte (Zehnte», Bodenziuse u. s. w.), woraus der Pfarrer
besoldet werden konnte. Bei der Reformation hat der Ätaat
diese Güter zu Staatskirchengut gemacht, damit aber die
Verpflichtung übernommen, die Geistlichen zn besolden und
die Pfarrhäuser zu unterhalten. Mit der Neuerung, welche

hier beantragt wird, ist weder den Geistlichen, noch den
Gemeinden, noch dem Staate viel geholfen. Die Geistlichen
geratheu dadurch in ein Abhängigkeitsverhältniß, während sie

möglichst unabhängig dastehen sollten. Ich möchte die Sache
beim Bisherigen bewenden lassen und die vorberathende
Behörde ersuchen, bei der zweiten Berathung des Gesetzes eine

passende Redaktion vorzulege».

Dr. Müller, Albert. Es läßt sich nicht läugnen, daß
Gründe dafür sprechen, die Gemeinden zur Uebernahme
gewisser Lasten für kirchliche Zwecke anzuhalten. Es ist psychologisch

richtig, daß man an einer Sache mehr Interesse
nimmt, für welche man Opfer bringen muß. Ich möchte
daher dem im Entwürfe ausgesprochenen Grundsatze nicht
unbedingt entgegentreten. In Bezug auf die Form bin ich
aber nicht einverstanden. Bisher haben die Bürger an den

Unterhalt der Pfarrhäuser und die Besoldungen der Geistlichen

im Verhältniß der Steuerkraft beigetragen, da der
Staat diese Ausgaben bestritt. Durch die Vorlage würde
aber eine große Unbilligkcit zwischen den reichern und den
ärmer» Gemeinden geschaffen. In einer abgelegenen Gegend,
wo der Pfarrer gewissermaßen ein Einsiedlerleben führen
muß und den gesellschaftlichen Annehmlichkeiten entrissen ist,
myß er eher wohnlicher eingerichtet sein, als in begüterten
und kultivirten Gegenden. In Wirklichkeit würde dieß aber
nicht der Fall sein. Ich möchte nun die Frage anregen, ob
sich bis zur zweiten Berathung nicht vielleicht eine Fassung
finden ließe, wobei das Verhältniß der Steuerkraft berücksichtigt

würde. Vorläufig trete ich dem Streichungsantrage
bei. Eventuell beantrage ich, zwei Jucharten Pflanzland
zunächst dem Pfarrhause den Gemeinde» abzutreten. Es kommt
vor, daß der Begräbnißplatz so nabe beim Pfarrhause liegt,
daß es sanitarisch geradezu eine Inhumanität ist. Auch läßt
sich denken, daß die Umgebung des Pfarrhauses durch
Errichtung von Misthaufen oder durch Ueberführung mit Jauche
sehr unangenehm gemacht wird.

Schori. Ich schließe mich dem Streichungsantrage
an, und zwar weniger aus finanziellen Gründe» als mit
Rücksicht auf das Mißverhältniß, welches zwischen den
Gemeinden geschaffen würde. Die einen Gemeinden würden
ihre Pflicht erfüllen, die andern nicht. Vermögliche Gemeinden
würden vielleicht weiter geben, als der Staat und dem Pfarrer
eine Prachtswohnung erstellen. Dadurch würde für ärmere
Gemeinden der Nachtheil entstehen, daß sie nur mit Mühe
einen Geistlichen bekommen würden.
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Herr Präsident. Wenn der § 49 gestrichen wird,
so muß unter allen Umständen auch die Ziff. l des § AI
wegfallen.

Abstimmung.

1) Für Beibehaltung des § 49
2) „ » 8 50

Minderheit.

§51.
Die Pfarrholzlieferungeu sollen in der bisherigen Art

und Weise fortbestehen.
Die daherigen Naturalleistungen des Staates können

im Einverständniß mit der Kirchgemeinde in Geld
umgewandelt werden.

§ 52.

Die Leistungen des Staates an die Baarbesoldung der
Geistlichen der anerkannten Kirchgemeinden und öffentlichen
Anstalten werden durch Dekret des Großen Rathes normirt
und richten sich nach dem System der Progression im Dienstalter.

Die Progression beginnt mit dem Eintritt des

Betreffenden in hen bernischen Kirchendienst und dauert fort, so

lange er im bernischen Kirchendienst verbleibt.
Mit den Leistungen, welche der Staat in Folge dieses

Gesetzes übernimmt, fallen alle Ansprüche an das sog. Kirchengut

dahin.

Das Protokoll der Kommission sagt zu K 52 :

Wird mit dem Zusätze „im Sinne der
Aufbesserung" angenommen.

Ein Antrag, das zweite Lemma zu streichen,
wird verworfen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
H 51 betrifft die zukünftigen Leistungen für Pfarrholzlieferungen,

und zwar wird bestimmt, daß dieselben in der
bisherigen Art und Weise fortbestehen sollen. Es ist hier zu.
bemerken, daß diese Leistungen zweifacher Art sind: es sind
theilweise Leistungen des Staates, theilweise Leistungen
einzelner Korporationen (Burgergemeinden). Diese Leistungen
beruhen zum Theil auf privatrechtlichen Titeln und können
schon aus diesem Grunde nicht mit dem nassen Finger
durchgestrichen werden. Auch von Seite des Staates beruhen sie

auf Verpflichtungen, die er durch Kantonnemente übernommen
hat. Immerhin soll es möglich gemacht werden, daß diese

Leistungen des Staates im Einverständniß mit der Kirchgemeinde

in Geld umgewandelt werden können. Wichtiger ist
der § 52. Die Kommission beantragt hier, daß die Besoldungen
der Geistlichen „im Sinne der Aufbesserung" durch Dekret
des Großen Rathes normirt werden sollen. Diesem Antrage
schließt sich der Regierungsrath an. Nach dem ursprünglichen
Entwürfe der Kirchendirektion sollten die Besoldungsverbält-
nisse der Geistlichen im Gesetze selbst reglirt werden. Unterdessen

wurde das allgemeine Besoldungsgesetz berathen, welches
die Aufbesserung der Geistlichkeitsbesoldungen in sich schloß,
infolge dessen im definitiven Entwürfe des Kirchengesetzes
dieser Punkt fallen gelassen wurde. Nachdem nun das
Besoldungsgesetz verworfen worden ist, glaubte der Regierungsrath,

auf den ursprünglichen Boden zurückkommen und die
Aufbesserung der Besoldungen der Geistlichen im Kirchengesetze

aussprechen zu sollen. Ich weiß wicht, was der Große
Rath darüber für eine Anficht hat. Die Kirchendirektion und

der Negierungsrath sind der Ansicht, es solle der Versuch
gemacht werden, und es würde dieß sicher auch eine gute
Wirkung für die spätere neue Vorlage des allgemeinen
Besoldungsgesetzes haben. Ich bemerke übrigens, daß die
Mehrausgabe, welche durch Aufbesserung der Geistlichkeitsbesoldungen

entstehen wird, nicht bedeutend sein wird, indem das
vorliegende Gesetz auch Ersparnisse herbeiführen wird, namentlich

durch Verschmelzung von Pfarreien im katholischen Jura,
ferner durch das Wegfallen der Beiträge an das Bisthum
Basel u. s. w. Nach einer vorläufigen unmaßgeblichen
Berechnung würden sich die Mehrausgaben des Staates auf
Fr. 60-70,000 belaufen.

Herr Präsident. Nachdem der 8 55 gestrichen worden
ist, sollte der Eingang des § 52 in folgender Weise gefaßt
werden: „Die Baaröesoldungen der Geistlichen" rc.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
erklärt sich damit einverstanden. -

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich schließe
mich dieser Redaktion ebenfalls an. Der § 51 hätte vielleicht
ebenfalls wegbleiben können. Man will es in Bezug auf die
Pfarrholzlieferungen beim Bisherigen bewenden lassen, nur
soll der Staat diese Leistungen im Einverständniß mit der
Kirchgemetnde in Geld umwandeln können. Dieß braucht
nicht ausdrücklich gesagt zu werden; denn es kann diese
Umwandlung auch ohnehin stattfinden, wenn der Staat und die
Kirchgemeinde einig sind. Ich will indessen keinen Antrag auf
Streichung stellen. Im § 52 wird beantragt, beizufügen :

„im Sinne der Aufbesserung". Ferner sollte der Schluß des
ersten Alinea's so redigirt werden : „so lange er in demselben
verbleibt." Es scheint mir von großer Wichtigkeit, hier die
Aufbesserung der Pfarrbesoldungen auszusprechen. Nach dem
gegenwärtig gültigen Gesetze vom 4. November 1859 zerfallen
die geistlichen stellen hinsichtlich der Besoldungen in zwei
Abtheilungen : in solche, welche eine fixe, und in solche, welche
eine bewegliche Besoldung haben. Die fixe Besoldung beträgt
im Maximum Fr. 2,400 und im Minimum Fr. 1,200, resp.
Fr. 600. Bewegliche Besoldungen beziehen 196 Pfarrstelleu,
die in folgende fünf Klassen zerfallen:

I. Klaffe 26 Stellen mit Fr. 2,800 Besoldung.
U. „ 36 „ „ „ 2,500

III. „ 46 „ „ „ 2.200
IV. 68 „ „ „ 2,000
V. 20 1,800

Im Ganzen beträgt die Ausgabe für die protestantische
Geistlichkeit ungefähr Fr. 460,000 und für die katholische
Geistlichkeit zirka 99,000. Die Besoldungen der protestantischen

Geistlichen beruhen, wie gesagt, auf dem Gesetze vonlà und blieben damals gleich, wie in den frühern Gesetzen,
die 30—40 Jahre vorher erlassen worden sind. Die
Besoldungen der katholischen Geistlichen beruhen auf Gesetzen, die
vor 1846 erlassen worden sind, und betragen in der ersten
Klasse Fr. 1400 und in der zweiten Fr. 1200. Diese Zahlen
zeigen genugsam, daß die Pfarrbesoldnngen dringend eine,
Erhöhung und zwar von wenigstens 20 "/<>, bedürfen,
namentlich wenn man bedenkt, wie viel Zeit es kostet, bis ein
junger Mann ins Ministerium aufgenommen werden kann.

Die Synode ist der Ansicht, es sollen die Besoldüngs-
verhältnisse der Geistlichen durch das Gesetz reglirt werden.
Der Regierungsrath und die Kommission halten aber dafür,
es solle diese Frage dem Dekret des Großen Rathes überlassen
werden. In Bezug auf die katholische Geistlichkeit bemerk«

ich noch, daß, wenn man das Kölibat als staatsgefährlich
verwirft, man diese Geistlichen in den Stand setzen muß,
eine Familie zu ernähren, was bei einer Besoldung von
Fr. 12—1400 schlechterdings nicht möglich ist. Wenn man
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die katholischen Geistlichen so besoldet, daß sie von dem

Pcterspfenning unabhängig sind, so werden diejenigen, welche
mit den Dogma von der Unfehlbarkeit, der unbeflekten E»i-
pfängniß u. s. w. nicht einverstanden sind, eher den Muth
haben, dieß offen zu bekennen. Wenn man bei solche»

Dingen ans eine Rendite rechnen kann, so ist einesolcke da sicher

vorhanden in Bezug auf die intellektuellen und sittlichen
Verhältnisse, sowie in Bezug auf das Verhältniß zwischen dem
neuen und alten Kantonsthcil.

Brunner, von Mciringen. Wenn der Staat die
Besoldungen der Geistlichen und was damit zusammenhängt,
übernimmt, so kann man es ihm einfach überlassen, allsältige
Naturalleistungen in Geld umzuwandeln oder nicht. Es kann
daher das zweite Alinea des § 51 gestrichen werden. Der
H 52 bedarf einer veränderten Redaktion, und das zweite
Alinea desselben muß gestrichen werden. Unmaßgeblich schlage ich

folgende Redaktion des § 52 vor: „Der Staat übernimmt die

Besoldung der Geistlichen der anerkannten Kirchgemeinden
und öffentlichen Anstalten. Dieselbe soll durch Dekret des

Großen Rathes normirt werden und sich nach dem System
der Progression im Dienstalter richten. Die Progression
beginnt mit dem Eintrit des Betreffenden in den bcrnischen
Kirchendienst und dauert fort, so lange er im bernischen
Küchendienst verbleibt."

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
halte das zweite Alinea des § 5l nicht für überflüssig. Das
erste Alinea redet nicht nur von den Leistungen des Staates,
sondern auch von den übrigen Leistungen, es ist also
allgemeiner. Es haben nämlich auch Korporalionen, Burg.r-
gemeindcn, ja sogar Privaten Holzlieserungen zu mamen.
Die Umwandlung der Naturalleistungen des Staates in Gelb
soll, wenn die Kirchgemeinde einverstanden ist, gestaltet werden.

Auch bisher wurde vielfach in dieser Weise veisahren.
Ich bin, wie ich bereits bemerkt habe, einverstanden, daß der
Eingang des § 52 in der angegebene» Weise abgeändert
werde, dagegen muß ich mich dem Antrage auf Streicyung des
zweiten Alinea's widersetzen. Ich wollte eine Replik aus die
Von Herrn Brunner vorhin geäußerten Ansichten über den
Charakter des Kirchengutes bis zu der Behandlung des H 52
verspüren. Der Ncgierungsrath kann diese Ansichten nicht
theilen. Zwar nimmt auch die kirchliche Oberbehörde den
gleichen Standpunkt ein, und mau hört noch oft von einem
besondern Kirchengute reden. Ein solches existirt aber nach
der Ansicht des Regierungsrathes schon seit 1804 nickt mehr.
Das Dekret vom 7. Mai 1304 sagt in H 1 : „Der Staat
übernimmt nach dem Wunsche der Geistlichkeit die Beziehung
und Verwaltung aller derselben zugehörenden urbarisirten
Einkünfte, und wird sämmtlichen von der Regierung besoldeten

Geistlichen mit Inbegriff der vormaligen obrigkeitlichen
Beischüsse alljährlich zu ihrer Besoldung ausrichten die Summe
der L. 275,000." In den 20er Jahren wurde die Dotations-
summe ans L. 302,000 erhöht, waS in neuer Währung über
Fr. 400,000 ausmacht. Seit I8u4 hat der Staat eine Menge
neuer Pfarreien kreirl und Besoldungen dafür ausgesetzt, in
Folge dessen das Kultusbüdget von Fr. 400,000 auf Fr. 600,000
für beide Konfessionen angewachsen ist. Wie ist es aber mit
dem Gegenwerthe, mit den urbarisirten Einkünften zugegangen,
welche bekanntlich in den Feuvallasten, den Zehnten und
Bodenzinsen bestanden haben? Herr Brunner als gewesenes Mitglied

des Regierungsrathes weiß dieß genau, und die Frage,
ob der Staat bei der Liquidation der Feudallasten einen
genügenden Gcgenwerth erhalten habe, ist bald beantwortet.
Was bleibt bei einem solchen historischen Gang der Dinge
noch für ein Kirchengut übrig? Ist es nicht ein rein in Dunst
und Nebel gehülltes Gebilde? Ich halte das zweite Alinea
des § 52 für vollkommen begründet.

Herr Berichterstatter der Kommission. Es scheint
mir, es könne der § 5l gestrichen werden, in welchem Falle
die Sache beim Bisherigen verbleibt, was ja auch im § 5l
vorgeschlagen wird. Will man den § 5l beibehalten, so
möchte ich ihn nach dem § 52 setzen, weil die
Pfarrbolzlieferungen Nebensache sind. Herr Brunn er will im § 52
sagen : „Der Staat ü b e r n i m m t die Besoldung der
Geistlichen." Dieser Ausdruck ist nicht wohl zulässig, weil der
Staat sie schon bisher hatte.

v. W a t t e n w yl, von Rubigen. Ich stimme der von
Herrn Brunner vorgeschlagenen Redaktion bei. Sodann halte
ich, weil das Gesetz dem Volke vorg legt werde» muß, es

für zweckmäßig, zu sagen, wie weit die Aufbesserung der
Pfarrbesoldungen sich erstrecken soll. Das zweite Alinea des

^ 52 möckte ich nicht streiche». Ich erblicke in demselben
keinen Nachtheil, und ich möchte spätern Untersuchungen in
Betreff des Kirchengutes nicht vorgreifen. Ich mache übrigens
darauf aufmerksam, daß der größte Theil des Kirchengutes
in Grund und Boden bestanden hat. Die Vergleichung mit
dem katholischen Jura acceptire ich nicht. Dort war früher
auch ein Kirchengut vorhanden, es wurde aber bei der
französischen Revolution gestohlen, und bei der Vereinigung des

Jura mit dem Kanton Bern war es nicht mehr da.

Herr Präsident. Ich möchte heute den § 52 nicht
definitiv redigiren. Bestimmte Anträge haben bloß die Herren
Brunner und V. Wattenwyl gestellt. Den letztern frage ich

an, welches Maß er für die Aufbesserung der Besoldungen
vorschlägt, ob 20 oder mehr Prozent.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich schlage

vor, durchschnittlich 25 "

v. Wattenwyl, von Rubigen. Ich kann mich diesem
Antrage anschließen.

Brunn er, von Meiringen. Ich habe den Antrag
gestellt, das zweite Alinea des § 51 zu streichen.

Herr Berichterstatter des Regie rungsrathes. Ich
kann erklären, daß ich mit der Streichung des K 51
einverstanden bin.

Abstimmung.

1) Der Antrag auf Streichung des § 51 wird genehmigt.
2) Der § 52 wird, Redaktion vorbehalten, genehmigt

mit dem Zusätze: „im Sinne der Aufbesserung von
durchschnittlich 25«/v."

L. DieVerwaltungderörtlichen Kirchengüter
und das kirchliche Steuerwesen.

s 53.

Die örtlichen Kirchengüter dürfen nur ihrem Zweck und
ihrer Bestimmung gemäß verwaltet und Verwender werden.

Das Nämliche gilt von öffentlichen Stiftungen und
Anstalten zu kirchlichen und religiösen Zwecken.

8 54.

Zu örtlichen Steuern, die den Kultus betreffen, darf
nur Derjenige angehalten werden, welcher der betreffenden
Konfession over kirchlichen Namensbezeichnung, beziehungsweise
Kirchgemeinde, angehört.
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Die nähere Ausführung dieser Bestimmung ist einem
Dekret vorbehalten.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Zu
diesen Paragraphen wurde das Nöthige bereits bei der
Behandlung der Frage der kirchlichen Stimmberechtigung bemerkt.

Trachsel. Ich stelle den Antrag, den § 54 zu
streichen, in welchem Falle das ^teucrgesetz an dessen Platz tritt.
Ich berufe mich zunächst auf den § 80 der Verfassung, welcher
sagt: „Die Rechte der bestehenden evangelisch-reformirten
Landeskirche, sowie der römisch-katholischen Kirche, in den zu
ihnen sich bekennenden Gemeinden, sind gewährleistet." Zu
diesen Rechten zähle ich auch das, daß das unbewegliche
Vermögen, das in einer Kirchgemeinde liegt, besteuert werden
kann, soweit dieß durch das Steuergesetz erlaubt ist.
Nach § 54 darf nur. Derjenige zu kirchlichen Steuern
angehalten werden, welcher der betreffenden Kirchgemeinde
angehört. Dieser gehören aber nach ^ 7 alle innert ihren
Grenzen befindlichen Bewohner an, welche der nämlichen
Konfession angehören. Man kann also Personen, die nicht
in der Gemeinde wohnen, für unbewegliches Vermögen nicht
besteuern. Wenn also ein Bewohner der Stadt Bern in
der Gemeinde Diemtigen eine Alpe besitzt, so darf diese
daselbst der Steuer nicht unterworfen werden; sie darf aber
auch von der Stadt nicht besteuert werden, und es würde
daher dieses Vermögen der Steuer entgehen. Dieses
Verhältniß kommt nun sehr häufig vor, namentlich in Berg-
gemeinden. Ferner dürfe» nicht besteuert werden Diejenigen,
welche der betreffenden Konfession oder kirchlichen
Namensbezeichnung nicht angehören. Man wird sagen, es verstehe sich

von selbst, daß in reformirten Gemeinden Katholiken nicht
besteuert werden dürfen, und umgekehrt. Dieß versteht sich

durchaus nicht von selbst; denn überall müssen sämmtliche
Steuerpflichtige ihre Steuern entrichte», abgesehen davon, ob
sie von den betreffenden Gegenständen Gebrauch machen oder
nicht. Es müssen z. B. auch Diejenigen Schulsteuern zahlen,
welche keine Kinder haben oder dieselben in auswärtige Schulen
schicken oder Privatlehrer anstellen. Aehnlich verfährt auch
der Staat, der sogar von den Juden Steuern bezieht, die
er zu kirchlichen Zwecken verwendet. Ich bemerke noch, daß
durch die Bestimmung des Entwurfes die Gemeindeverwaltung
wesentlich erschwert würde.

Mös ching. Wenn der § 54 die Bedeutung hat,
welche ihm Herr Trachsel beimißt, so stimme ich auch für die
Streichung. Ich fasse ihn indessen anders auf und halte
dafür, es müssen Immobilien nach Mitgabe der Gemetnde-
steuerregister da versteuert werden, wo sie gelegen sind.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Wenn
ich auch nicht einen sehr großen Werth auf den § 54 lege,
so gebe ich doch den Streichungsantrag nicht gerne zu. Es
steht da ein Prinzip in Frage. Sie haben an der Spitze des
Gesetzes das Prinzip der Glaubens- und Gewissensfreiheit
proklamirt, und der § 54 ist nichts Anders, als eine
Ausführung dieses Prinzips. Man sagt.- Wer zu einem Kultus
gehört, soll auch zu Steuern für denselben angehalten werden
können. Es ist jedoch wohl zu beachten, daß hier nur von
den lokalen und nicht von den staatlichen Bedürfnissen die
Rede ist. Fassen wir die Sache vom praktischen Standpunkte
ins Auge. Ich gebe zu, daß in den meisten Landgemeinden
die Sache sich so ausführen ließe, wie Herr Trachsel im
Auge hat, indem da alle oder die meisten Bewohner der
nämlichen Konfession angehören. Wir haben aber auch
andere Verhältnisse zu berücksichtigen. Ich erinnere z B. an
die Katholiken in der Hauptstadt. Ist es billig, daß die
Protestanten, ja sogar die Juden an die Bedürfnisse des

katholischen Kultus mitsteuern helfen müssen, und umgekehrt?
Die praktischen Schwierigkeiten, welche Herr Trachsel hervorhebt,

werden sich durch das Dekret lösen lassen. Ich wünsche,
es möchte der § 54 beibehalten werden.

Abstimmung.

Für die Beibehaltung des Z 54

„ Streichung desselben
57 Stimmen.
22

k'. Die Errichtung ein erhöher »katholisch-
theologischen Lehranstalt.

8 55.

Es ist im Anschluß an die kantonale Hochschule und zwar
als Fakultät oder dann im Anschluß an ein anderes kantonales
oder eidgenössisches Institut eine höhere katholisch-theologische
Lehranstalt zu errichten.

Für die wissenschaftliche Ausbildung katholischer Priester-
amtskandidaten ist ein Stipendienkredit auszusetzen, welcher
ausschließlich an diejenigen ausgerichtet werden soll, die an
der Staatsanstalt oder an den von den Staatsbehörden
bezeichneten Anstalten studire».

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Um
die Verhandlungen nicht allzusehr in die Länge zu ziehen,
verweise ich hier einfach auf Dasjenige, was ich über diesen
Paragraphen im Eingangsrapporte gesagt habe.

Der § 55 wird ohne Einsprache genehmigt.

V. Schlußbestimmungen.

8 56.

Dieses Gesetz tritt nach dessen Annahme durch das Volk
auf den 187. in Kraft. Der Große Rath
und der Regierungsrath haben die zu dessen Ausführung
nothwendigen Dekrete, Verordnungen, Reglemente u. s. w.
zu erlassen.

8 57.

Durch dieses Gesetz werden alle mit ihm in Widerspruch
stehenden Bestimmungen der gegenwärtigen Gesetzgebung
aufgehoben.

Namentlich sind aufgehoben alle widersprechenden
Bestimmungen :

1) des Dekrets vom 7. Mai 1804 und desjenigen vom
18. Dezember 1324, sowie der Verordnung vom
26. März 1806;

2) der Vereinigungsurkunde vom 23. November 1815;
3) der Verordnung vom 14. März 1816 und des Dekrets

vom 2. März 1843 mit Vollziehungsbeschluß vom
22. Mai 1843 ;

4) der Verordnung vom 22. August 1823 ;
5) der Predigerordnung vom 20. September 1824;
6) des Gesetzes vom 19. Januar 1852;
7) des Gesetzes vom 27. November 1852 und desjenigen

vom 6. Dezember 1852;
8) der Visitationsordnung vom 4. März 1854;
9) des Dekrets vom 3. März 1854 ;
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10) des
11) des
12) des
13) der
14) des

Id) des

16) des

17) des

18) des

Reglements vom 9. November 1854 ;

Beschlusses vom 14. Januar 1856 ;
Dekrets vom 10. November 1857 ;

Verordnung vom 12. Mai 1858;
Gesetzes vom 4. November 1859 ;
Dekrets vom >9. November 1860;
Dekrets vom 7. April 1862 ;

Dekrets vom 29. Mai 1865 ;
Beschlusses vom 27. Mai 1869.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
schließt sich diesem Antrage an.

Der Eingang wird in der von der Kommission
vorgeschlagenen Fassung genehmigt.

Das Protokoll der K o m m is sion bemerkt zu § 57 :

§ 57 soll deutlicher redigirt, namentlich soll gesagt
werden, welche Gesetze, Dekrete :c. ganz aufgehoben seien
durch das neue Gesetz und welche nur theilweise.
Sodann sind beizufügen: die Verordnung vom 9. Januar
1816 und das Dekret vom 15. Mai 1816.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
erkläre, daß der Regierungsrath mit dem Antrage der
Kommission einverstanden ist. In Bezug auf die Verordnung
vom 9. Januar und das Dekret vom 15. Mai 1816, welche
nach dem Antrage der katholischen Kirchenkommisston der

Ziff. 2 des § 57 beigefügt werden sollen, ist zu bemerken,
daß diese Erlasse noch die bischöfliche Gerichtsbarkeit in
Ehesachen beibebalten. Nachdem wir nun einen Artikel über die

Civilehe aufgenommen haben, müssen wir mit dieser
Jurisdiktion aufräumen.

Die H§ 56 und 57 werden mit den Anträgen der
Kommission genehmigt.

Es folgt nun die Berathung des Einganges zum
Gesetze, welcher lautet:

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betracht der Nothwendigkeit, die Verhältnisse der

verschiedenen kirchlichen Korporationen zu ordnen,

in Ausführung der §§ 80 und 93, Ziff. 6, der Staats-
derfassung,

auf den Antrag der Kirchendirektion und des
Regierungsrathes,

beschließt:

Die Kommission stellt den Antrag, die Fassung des
Entwurfes der Kirchendirektion anzunehmen, welche dahin
geht:

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betracht der Nothwendigkeit, die Verhältnisse

des Staates zu den verschiedenen kirchlichen Korporationen
im Sinne rechtlicher Gleichstellung und bestimmterer

Abgrenzung des staatlichen und kirchlichen Gebietes zu
ordnen,

^
in Ausführung der §§ 30 und 93, Ziff. 6, der

Staatsverfassuug,

auf den Antrag der Kirchendrrektion und des Re-
gierungsrathes,

beschließt:

Herr Präsident. Ich habe Ihnen Kenntniß zu geben

von zwei Kundgebungen: die eine geht vom Synobalaus-
fchuß der Kantonssynode und die andere von katholischen
Mitgliedern des Großen Rathes aus. Diese Kundgebungen
lauten, wie folgt:

Der Synàiausschich drr bernjschm Kantonssynode

an

den Tit. Großen Rath des Kantons Bern.

Hochgeehrter Herr Präsident,

Hochgeehrte Herren Großräthe!

Als die außerordentliche Versammlung der Kantonssynode
am 14. Mai d. I. sich bereits dem Ende ihrer Verhandlungen

nahte, machte ihr der Herr Direktor des Kirchenwesens
die Eröffnung, baß der Tit. Regierungsratb beschlossen habe,
für das Projektgesetz über die Organisation des Kirchenwe-
kens einen neuen Paragraphen in folgender Fassung
vorzuschlagen.

„Die Ehe als bürgerlicher Vertrag ist von allen
kirchlichen und konfessionellen Beziehungen unabhängig zu
ordnen. Die Einholung des kirchlichen Segens darf erst
nach vorausgegangener Civiltrauung stattfinden. Die
kirchgemeindeweise Führung der Geburts-, Ehe- und
Sterberegister ist einem eigenen bürgerlichen Beamten zu
übertragen. Zur nähern Ausführung, dieser Grundsätze
hat der Große Rath die nöthigen Verordnungen zu
erlassen."
Es gebrach der Kantonssynode an Zeit, dem Wunsche der

Kirchendirektion gemäß diesen Antrag noch zu berathen. Sie
beschloß daher, den Synodalausschuß zu beauftragen, den
Vorschlag des Tit. Regiernngsrathes zu erwägen und eine
daherige Eingabe an den Tit. Großen Rath direkt
einzureichen.

Obschon Sie nun, Tit., in Ihrer Sitzung vom 27. d. M.
obige Vorlage des Tit. Regierungsrathes mit sammt den

von der Großrathskommission vorgeschlagenen Modifikationen
bereits erledigt haben, so sehen wir uns in Betracht der
Wichtigkeit der Sache doch veranlaßt, Ihnen in Ausführung
des erhaltenen Auftrages nachstehende Mittheilung zu machen.

Der Synodalausschuß ist sich dabei um so mehr bewußt,
im Sinne der Kantonssynode zu sprechen, als diese sich im
letzten Jahrzehnt wiederholt mit der Frage des Civilstands
befaßt hat, und es ihm bestens bekannt ist, daß in ihrem
Schooße sich sowohl entschiedene Gegner als prinzipielle Vertreter
desselben befinden.

Jedesmal wenn die Kantonssynode auf den Gegenstand
eintrat und ihr empfohlen wurde, die Initiative zu ergreifen,
so war der Schluß: als oberster Vertreterin der Kirche sei
dieß nicht in ihrer Stellung, der Einführung des Civilstandes
zu rufen. Dieß ist der Standpunkt, welchen wir auch diesen
Augenblick noch einnehmen.

Sieht sich der Staat im Hinblick auf die Glaubens- und
Gewissensfreiheit und die obwaltenden Verhältnisse überhaupt
bewogen, den Civilstand einzuführe», so ist das seine Sache,
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und an ihm auch wird es sein, die daherige Beantwortung
zu tragen.

Abgesehen hievon erlaubt sich der Synodalausschuß nur
noch, folgende Punkte zu berühren.

1) Wenn der Staat in 8 4 seines kirchlichen
Organisationsgesetzes die Ehe schlechthin als „bürgerlichen Vertrag"
hinstellt, so kann die Kirchenbehörde diese Auffassung nicht
ohne weiters zu der ihrigen machen. Im Gegensatz zu einem
bürgerlichen Vertrag mit den Konsequenzen eines solchen muß
die Kirche von ihrem sittlich-religiösen Standpunkt aus ihrerseits

daran festhalten, daß die Ebe eine göttliche Ordnung sei.

2) Falls die Civilehe eingeführt wird, sprechen wir den
Wunsch aus, es möchte dieß ungefähr in der Art und Weise
geschehen, wie dermalen im Kanton Genf, wo der Civilbeamte
nach beendigter Civiltrauung den Nupturienten empfiehlt, sich

nunmehr auch kirchlich einsegnen zu lassen.

3) Im Weitern muß die Kirche sich schon jetzt vorbehalten,

seiner Zeit genauer zn erwägen, wie sie sich gegenüber
Solchen zu verhalten habe, welche allfällig ihre Ehe nicht
kirchlich einsegnen und ihre Kinder nicht taufen lassen.

4) Endlich nehmen wir uns die Freiheit, einem Tit.
Großen Rathe die Erwägung vorzulegen, ob es nicht
angemessen sein dürfte, den den genannten Civilstand behandelnden
§ 4 aus dem Kirchengesetzesentwurfe wegzulassen und denselben

zum Gegenstand eines besondern Gesetzes zu machen.

Mit Hochachtung!

Bern, den 28. Mai 1873.

Im Auftrag der bernischen Kantonssynode,

Der Synodalausschuß:

Der Präsident:
vr. Güder, Dekan.

Der Sekretär:
O. v. Greyerz, Pfarrer.

Erklärung und Protestation.

Die unterzeichneten katholischen Mitglieder des Großen
Rathes sind zur Rechtfertigung ihrer Enthaltung von der
Diskussion über den Gesetzesentwurf betreffend die Organisation

des Kirchenwesens im Kanton Bern ihren Kollegen
folgende Erklärung schuldig:

Sie haben sich enthalten,

1) weil sie nach ihrem Dafürhalten an der Organisation
des protestantischen Kultus, dem sie nicht angehören, nicht
Theil zu nehmen haben;

2) weil sie zur Organisation ihrer eigenen Konfession
nicht befugt.sind;

3) weil der vorliegende Entwurf im Widerspruche steht
mit den ihnen durch die Verträge und die Bundes- und
Kantonsverfassung gewährleisteten Rechten.

Daher protestiren sie entschieden gegen die Anwendung
dieses Gesetzes auf den katholischen Jura, sowie auf ihre
Glaubensgenossen im ganzen Kanton.

Bern, den 30. Mai t873.

Xav. Kohler.
Prêtre.
Beuret.

Greppin.
Terrier.
Hennemann.
Joliat.
Gouvernon.

Auf die Anfrage des Herrn Präsidenten, ob
Zusätze vorgeschlagen oder Anträge gestellt werden, auf einzelne
Artikel zurückzukommen, ergreift das Wort

v. Büre n. Ich habe bereits darauf aufmerksam
gemacht, daß, wenn der Artikel betreffend die Uebergabe der
Pfrundgebäude an die Gemeinden gestrichen werde, es der
Fall sei, auf den § 19 zurückzukommen. In Ziff. 6 des 8 19
heißt es, „daß die Aufsicht über die Kirchengebäude und die
Verfügung über die Benutzung derselben, vorbehältlich des

endgültigen Entscheides der Staatsbehörden in streitigen
Fällen, dem Kirchgemeindrathe zukomme." Ich halte dafür,
es wäre nicht gut, wenn die Gemeindsbehörde übergangen
würde, und ich möchte daher das Wort „Staatsbehörden"
durch „Gemeindsbehörde" ersetzen. Sodann möchte ich einen
Zusatz zu §47 beantragen, obwohl ich weit entfernt bin, zu
glauben, dieser Zusatz werde angenommen werden. Ich halte
nämlich dafür, es sei Aufgabe der Kirche, bei der Besetzung
der Lehrstühle der theologischen Fakultät der Hochschule ein
Wort mitzusprechen. Ich stelle daher den Antrag, man möchte
auf die §8 19 und 47 zurückkommen.

Herr Berichterstatter des Regterungsrathes. Ich
widersetze mich diesen Anträgen. Was den ersten Antrag
betrifft, so bemerke ich, daß, obwohl die Kirchengebäude Eigenthum

der Kirchgemeinde sind, sie immerhin einen öffentlichen
Charakter haben und als öffentliche Sachen erscheinen. Von
diesem Gesichtspunkte aus ist ein Rekurs an die Staatsbehörde
vollkommen gerechtfertigt. In Bezug auf die Frage der
Besetzung der Lehrstühle der theologischen Fakultät verweise ich

einfach auf unser Hochschulgesetz, welches man nicht bei Anlaß
der Berathung eines Kirchengesetzes wird abändern wollen.
Nach diesem Gesetze steht das Recht der Besetzung der
Lehrstühle aller Fakultäten ausschließlich dem Regierungsrathe zu.
Es kommen hier übrigens die gleichen Gründe in Betracht,
die ich schon wiederholt anzubringen Gelegenheit hatte. Es
kann der kirchlichen Oberbehörde nicht ein Mitwirkungsrecht
in Sachen eingeräumt werden, die ausschließlich oder vorzugsweise

in das Gebiet des Staates fallen. Hier handelt es sich

namentlich um die staatliche Bildung der Geistlichen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich stelle
den Antrag, auf Ziff. 1 des 8 8 zurückzukommen. Nachdem
nun in Bezug auf die der Kirchgemeinde auffallenden Lasten
beschlossen worden ist, beim Bisherigen zu verbleiben, werden
diese Lasten sehr gering sein, und es ist daher gerechtfertigt,
für die Stimmberechtigung an der Kirchgemetndeversammlung
das politische Stimmrecht und nicht das Einwohnergemeinde-
stimmrecht als maßgebend zu erklären.

Abstimmung.

Für das Zurückkommen auf den H 8

» V » » " 8 19

„ », », 8 ^ '

Minderheit.
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v. Büren. Ich will nicht den Antrag auf Verwerfung
des Gesetzes stellen, aber ich will.auch nicht zu Denjenigen
gehören, welche dasselbe annehmen. Ich will vorläufig
zuwarten bis zur definitiven Abstimmung nach der zweiten
Berathung. Heute enthalte ich mich der Abstimmung.

Eine Abstimmung über das Gesetz in seiner
Gesammtheit wird nicht verlangt, und es ist somit dasselbe in
erster Berathung als angenommen zu betrachten.

Das Protokoll der heutigen Sitzung wird verlesen
und genehmigt.

Der Herr Präsident schließt hierauf

die Sitzung und die Session um 2'/z Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

i 1873.)

* Verzeichnis
drr seit der letzten Session eingelangten Vorstellungen.

Vorstellungen von Käsereigesellschaften der Amtsbezirke Burg,
dorf, Fraubrunnen und Trachselwald gegen den Beschluß
des Regierungsrathes vom 1. Februar t873 betreffend
Steuerpflicht der Käsereien, vom 24. April 1873.

Vorstellungen von 312 Käsereigesellschaften aus 17 Amtsbe¬
zirken, den nämlichen Gegenstand betreffend, vom 23. Mai.

Vorstellungen von 297 Notarien betreffend Schuldbetreibungen
und Emolument?, vom 26. April.

Beschwerde der Burgergemeinde Bern in Burgernutzungs-
sachen, vom 23. Mai.

Bemerkungen und Wünsche der Bezirkssynode von Thun be¬

treffend den Kirchengesetzesentwurf, vom 26. Mai.
Vorstellung der nämlichen Bezirkssynode bezweckend Erhöhung

der Pfarrbesoldungen, vom 26. Mai.
Eingabe des Synodalausschusses, betreffend die im Kirchen-

gesetzesentwurfe enthaltene Bestimmung über die Civilehe,
vom 39. Mai.
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